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Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss nimmt den Auswertungsbericht der bisher zum Bebauungsplan
07.32.00 — Schlutuper Strake / Lauerhofer Feld - und zur zugehdrigen 127. Anderung
des Flachennutzungsplanes durchgefiihrten Verfahren der Offentlichkeits- und Behér-
denbeteiligung in der vorliegenden Fassung (Anlage 1) zur Kenntnis.

2. Die Entwiirfe des Bebauungsplanes 07.32.00 und der 127. Anderung des Flachennut-
zungsplanes sowie die zugehorigen Begrindungen werden in den vorliegenden Fas-
sungen (Anlage 2 bis Anlage 7) gebilligt.

3. Die Entwirfe des Bebauungsplanes und der Flachennutzungsplananderung sowie die
zugehorigen Begriindungen sind gemal § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) o6ffentlich
auszulegen. Gemal § 4a Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig mit der &ffentlichen Auslegung
nach § 3 Abs. 2 BauGB die Einholung der Stellungnahmen der Behdérden und sonstigen
Trager oOffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgefiihrt.

4. Sollten der Entwurf des Bebauungsplanes 07.32.00 und/oder der Entwurf der 127. Fla-
chennutzungsplananderung nach der offentlichen Auslegung geéndert oder erganzt
werden, ohne dass die Grundziige der Planung berlhrt werden, ist eine eingeschrankte
Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit sowie der beriihrten Behérden und sonstigen
Trager oOffentlicher Belange gemaR § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durchzufiihren. Sofern
der Kreis der von den Anderungen und Ergénzungen betroffenen Offentlichkeit nicht hin-
reichend eingegrenzt werden kann, soll anstelle der eingeschrankten Offentlichkeitsbe-
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teiligung eine erneute o6ffentliche Auslegung gemal § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 Satz 1

BauGB erfolgen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend

2.280 Wirtschaft und Liegenschaften

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung

2.500 Soziale Sicherung

Keine Bedenken

3.370 Feuerwehr

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung

3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung

3.700 Entsorgungsbetriebe

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung

3.820 Stadtwald

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung
4.041 Fachbereichsdienste Fachbereich 4 Keine Bedenken
4.401 Schule und Sport Zustimmend

4.491 Archaologie und Denkmalpflege

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung

5.660 Stadtgrin und Verkehr

Keine grundsatzlichen Bedenken, Umgang
mit Anregungen / Hinweisen siehe Abwa-

gung

5.691 Libeck Port Authority

Keine Bedenken

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Ja
Nein- Begrindung:

Die MalRnahme ist:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen
der Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs.
1 BauGB beteiligt. Eine dartber hinausge-
hende besondere Beteiligung gemaf § 47 f
GO wurde dabei nicht durchgefihrt, da die
Belange von Kindern und Jugendlichen
durch den Bebauungsplan nicht in besonde-
rem Male berthrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

BauGB

|:| Ja (Anlage 1)
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X | Nein - Zu den mittelbaren finanziellen Aus-
wirkungen siehe Punkt 9 der Begrindung.

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
x | Ja— Begrindung:

Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene
MalRnahmen zum Klimaschutz werden in
der Begrundung zum B-Plan dargelegt.

Begriindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
Siehe Anlage 4 und Anlage 8

Anlagen:
Anlage 1 — Auswertungsbericht zu den bisher durchgefiinrten Verfahren der Offentlichkeits-
beteiligung (Anlage 1a) — und der Behdrdenbeteiligung (Anlage 1b)

Anlage 2 — Ausschnitt aus dem geltenden Flachennutzungsplan fir den Teilbereich Schlutu-
per Strale / Lauerhofer Feld

Anlage 3 — 127. Anderung des Flachennutzungsplanes, Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung
Anlage 4 — Begriindung zur 127. Anderung des Flachennutzungsplanes

Anlage 5 — Bebauungsplan 07.32.00, Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung (Planoriginal)
Anlage 6 — Teil A — Planzeichnung mit Legende (verkleinerter Planauszug in DIN-A3-Format)
Anlage 7 — Teil B — (DIN-A4-Druckfassung)

Anlage 8 — Begrindung zum Bebauungsplan 07.32.00, Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung

Senatorin Joanna Hagen
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127. Anderung des Flachennutzungsplanes und
Bebauungsplan 07.32.00 — Schlutuper Stral3e / Lauerh  ofer Feld —

Bericht zur Prifung, Abwagung und Behandlung der im Rahmen der
frihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen

Vorbemerkung: Am 06.12.2017 fand in der St Philippus Kirche, Schlutuper Straf3e 52 in der Zeit von 19:30 bis 21.45 Uhr eine Informationsveran-
staltung statt, an der ca. 80 Birgerinnen und Burger teilnahmen. Des Weiteren wurde die Planung im Foyer des Fachbereichs Planen und Bauen
der Hansestadt Libeck vom 06.12.2017 bis 20.12.2017 ausgehangt. Es gingen wahrend der Beteiligungsfrist 6 schriftliche Stellungnahmen mit
Anregungen zum stadtebaulichen Entwurf und 9 Interessenbekundungen zum Kauf eines Grundstiicks ein. Im Folgenden werden sowohl die wéh-
rend der Informationsveranstaltung als auch die schriftlich vorgebrachten Anregungen ausgewertet.

Die Anregungen und Fragen werden thematisch geordnet aufgefihrt:

Teil A: Stellungnahmen aus der Offentlichkeit / Stand: 23.05.2018

Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prif ~ ung und Abwéagung Ergebnis / Behandlung
Nr. 1 Stadtebaulicher Entwurf
Was soll auf den Flachen des ehemaligen Autohauses Kittner passie- | Im vorliegenden stadtebaulichen Entwurf ist eine entspre- Prufung im weiteren
ren? chende Nutzung vorgeschlagen, deren Realisierung im wei- Verfahren.
Winschenswert ware hier betreutes Wohnen. teren Verfahren gepruft wird.

Betreutes Wohnen ware auch in Teilbereichen des geplanten

Wohnquartiers denkbar.

Nr. 2 Grinplanung

Die Anwohner wiinschen den kompletten Erhalt des Bewuchses der Prinzipiell soll die Griinachse erhalten bleiben und als 6ffent- | Prifung im Rahmen des
Grinachse am stdlichen Plangebietsrand und weisen darauf hin, dass | liche Griinflache im Bebauungsplan festgesetzt werden. Im | landschaftsplanerischen
die Genehmigung zur Fallung von Baumen heute an hohe Auflagen vorliegenden stadtebaulichen Entwurf wird die Schaffung von | Begleitplanes.
gebunden ist. Lichtungen empfohlen. Inwieweit Eingriffe in den Grinbe-

stand erforderlich werden wird im weiteren Verfahren geklart.
Die Prufung der Genehmigungsfahigkeit ist Bestandteil der
Bebauungsplanung, bei der auch die untere Naturschutzbe-
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

horde beteiligt wird.

Beziglich des Erhalts des Gringirtels nordlich der Stral3e Am Pohl
wurde in der Informationsveranstaltung keine klare Aussage getroffen.
Frau Ley vom Bereich Stadtplanung und Bauordnung sprach davon,
dass der Grungurtel bestehen bleibt, wahrend Herr Steffens Stadtpla-
ner, Verfasser des stadtebaulichen Entwurfes, von der gewiinschten
Fallung einzelner Baume zur Minimierung des Schattenwurfes sprach.
Es wird um eine klare Aussage gebeten.

Der Erhalt des Griingurtels mit samtlichen Baumen einschlie3lich des
Unterholzes ist als folgenden Griinden unverzichtbar. Durch die Uber-
planung der Kleingartenanlage wird bereits wertvolle Natur zerstort,
welche besonders in den Wintermonaten als Riickzugsort fur Tiere
dient. Tiere wie Eichhdrnchen, Insekten und Fledermause bendtigen
diesen Raum. Ein Féllen um Schattenwurf zu vermeiden widerspricht
dem Nachbarschaftsrecht. Der Hauptteil der dort befindlichen Baume
besteht aus Wald-Kiefern, die 2017 Baum des Jahres waren.

Grundsatzlich soll der Griinzug erhalten bleiben, wie bereits
oben ausgefiihrt. Es handelt sich allerdings um eine Parkan-
lage mit einer wichtigen offentlichen Wegebeziehung, so
dass prinzipiell regelméRige Pflegemalinahmen zur Ver-
kehrssicherung durchzufiihren sind. somit ist ein kompletter
Erhalt des gesamten Bewuchses ohne Pflegemalinahmen
schon aus Griunden der Verkehrssicherung ausgeschlossen.
Die Erforderlichkeit von Eingriffen ist im Rahmen der Erstel-
lung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zu untersu-
chen, erst dann kénnen belastbare Aussagen getroffen wer-
den.

Prufung im Rahmen des
landschaftsplanerischen
Begleitplanes.

Die Belange des Artenschutzes sind nicht ausreichend bertcksichtigt,
durch die Intensivierung der Nutzung auf den Flachen der ehemaligen
Kleingartenanlage werden wichtige Ruckzugraume fir seltene Singvo-
gel, Echsen, Frésche und Fledermause vernichtet. Es wird angeregt
aus Grunden des Artenschutzes den Grunstreifen stid-westlich der
aufgegebenen und der verbleibenden Kleingartenanlage zu verbrei-
tern. Dadurch wirden auch mégliche Stérungen durch Larmbelastun-
gen zwischen dem geplanten Wohngebiet und der Bebauung der
StraRe Am Pohl minimiert.

Zu Beginn des gesamten Verfahrens wurde in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehdrde eine artenschutzrechtli-
che Potentialanalyse durchgefiihrt, danach stehen die Belan-
ge des Artenschutzes der geplanten Nutzung nicht entgegen.
Momentan lauft eine MaBnahme zum Amphibienschutz,
moglicherweise ergeben sich bei den weitergehenden kon-
kretisierenden Untersuchungen Erfordernisse zur Durchfih-
rung weiterer SchutzmafBnahmen. Die Betrachtung der Ar-
tenschutzrechtlichen Belange ist derzeit noch nicht abge-
schlossen. Ebenso wird im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens eine Umweltprifung durchgefuhrt, auch steht noch
die Erstellung eines landschaftsplanerischen Begleitplanes
aus, zu dessen Inhalten eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzie-
rung gehort. Inwieweit Ausgleichsflachen erforderlich werden
und ob die Verbreiterung des Griinglrtels eine entsprechen-
de MaRRnahme darstellen kdnnte, ergibt das weiteren Verfah-
ren.

Prufung im Rahmen des
landschaftsplanerischen
Begleitplanes und weite-
rer artenschutzrechtli-
cher Untersuchungen.

Der Bolzplatz wird momentan nur sporadisch genutzt, da durch das
neue Baugebiet eine erhebliche Intensivierung der Nutzung zu erwar-

Grundsatzlich bleibt der Bolzplatz erhalten, ob Larmschutz-
mafnahmen notwendig sein kénnten, wird im weiteren Ver-

Prufung im Rahmen des
weiteren Verfarhens.
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

ten ist, sind entsprechende LarmschutzmalRnahmen zu treffen.

fahren gepruft.

Was passiert mit den auf der ehemaligen Kleingartenflache befindli-
chen Obstbdaumen. Ein Erhalt ist angesichts der geplanten Bebauung
sicher nicht mdglich.

Schon aufgrund notwendiger Eingriffe in die Gelandemodula-
tion ist ein Erhalt der Baume nicht méglich. Es sind leider
etliche Baume in einem schlechten Zustand oder bei der
Raumung der Kleingéarten beschadigt worden. Mdglich wére
vielleicht ein Umpflanzen einiger Baume, zustandig ist hier
der Bereich Liegenschaften.

Prufung im Rahmen der
Baufeldfreimachung

Nr. 3 Stadtebaulicher Wettbewerb

Aufgrund welcher Kriterien wurde sich fir den vorliegenden stadtebau-
lichen Entwurf entschieden? Sieht er eine hdhere bauliche Dichte als
die anderen Wettbewerbsbeitrage vor?

Bei der Bewertung der Arbeiten des stadtebaulichen Ideen-
wettbewerbs wurden unterschiedlichste Aspekte berticksich-
tigt. Ausschlaggebend waren die Platzausbildung an der St.
Philippus Kirche, die Lage der Kita, die Bildung von ruhigen
Innenhdfen, die Baustruktur, die griine Achse, die flachen-
sparsame ErschlieBung, die Flexibilitdt beziglich Wohnform
und Wohnnutzung, die soziale Mischung, die Mdglichkeit
Baugemeinschaften zu bilden und die Empfehlungen zum
Grundstiick Schlutuper StraBe 35. Néheres kann bei Bedarf
dem Preisgerichtsprotokoll enthommen werden.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

In den Ausfuhrungen zum stadtebaulichen Entwurf wurde fir die Fas-
saden gelber Klinker vorgesehen. Es wird um Erlauterung gebeten.

Als Gestaltungskonzept werden fir die geplante neue Gar-
tenstadt gelber Ziegel analog zum vorhandenen Hochhaus
und begrunte Flachdacher vorgeschlagen. Das Quartier soll
durch eine einheitliche Materialsprache gepragt werden, um
Identifikationsmdglichkeiten zu schaffen. Das gelb geklinkerte
Hochhaus bildet den Auftakt zum neuen Wohnquartier und
bestimmt damit die grundsétzliche Formsprache. Der gelbe
Klinker soll als pragendes Element wahrgenommen werden,
daneben sind auch andere Materialen denkbar.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

Nr. 4 Wohnstruktur:

Warum wird auf freistehende Einfamilienhauser verzichtet?

Aufgrund der gut integrierten Lage des geplanten Wohnquar-
tiers und der Berlcksichtigung 6kologischer Belange soll mit
dem Baugrund mdglichst sparsam umgegangen werden. Die
vorgesehenen Einfamilienhauser in Form von Doppel- und

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

Reihenhdusern haben einen geringeren Flachenverbrauch je
Wohneinheit als freistehende Einfamilienhduser. Angesichts
der Flachenknappheit von Baugrundstiicken und dem Ziel
zur Eigentumsbildung méglichst breiter Bevélkerungsschich-
ten beizutragen, kdnnen mit der vorgesehenen Baustruktur
deutlich mehr Wohneinheiten geschaffen werden.

Das geplante Wohnquatrtier liegt in unmittelbarer Nahe zu
den Wohngebieten Brandenbaum und Edelsteinsiedlung, die
durch freistehende Einfamilienhduser gepragt sind, aufgrund
der vorhandenen Altersstruktur kann davon ausgegangen
werden, dass ein Generationswechsel stattfinden wird. Im
Ubrigen kann man anhand von Luftbildern nachvollziehen,
dass bei einem grof3en Teil der ehemals freistehenden Ein-
familienhduser durch Anbauten mittlerweile eine relativ ge-
schlossene Struktur entstanden ist. Die im stadtebaulichen
Entwurf dargestellten Grundstticksbreiten entsprechen in
etwa der gewachsenen Struktur.

Sind bei den Doppelh&ausern Keller vorgesehen?

Das ist abhangig insbesondere von den geologischen Gege-
benheiten hinsichtlich des Grundwassers. Im Rahmen der
weiteren Planung wird die Mdglichkeit Keller vorzusehen
gepruft.

Klarung des Aspektes
im Rahmen der Erstel-
lung des Regenwasser-
konzeptes.

Es besteht der Wunsch einen altersgerechten Bungalow zu errichten.
Da der stadtebauliche Entwurf diese Art der altersgerechten ebenerdi-
gen Bebauung nicht vorsieht, kénnte beispielsweise ein Doppelhaus
mit einer entsprechende Grol3e horizontal geteilt werden, so dass im
OG ebenfalls eine Wohnung eventuell mit eingezogener Loggia auf
einer Ebene entstehen kbnnte.

Aufgrund des im BauGB vorgeschriebenen sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden sollen im Bebauungsplan keine
freistehenden Einfamilienhauser oder Bungalows entstehen.
Das Verhaltnis von erforderlicher Grundsticksgrof3e und
entstehender Wohnflache wéare bei einem Bungalow denkbar
ungunstig. Um dennoch eine altersgerechte ebenerdige
Wohnnutzung zu ermdglichen hat der Verfasser des stadte-
baulichen Entwurfes sogenannte Bremer Hauser vorgeschla-
gen. Das sind breite Reihenh&user, die beispielsweise im
Erdgeschoss die Unterbringung einer getrennten Wohnung
oder eine Bironutzung zulassen.

Berlicksichtigung im
stadtebaulichen Entwurf.

Nr.5 Grundsticksvermarktung:

Wie werden die Grundstiickspreise kalkuliert?

In der Regel werden die Grundstiickspreise durch den Gut-

Wahrend der Informati-
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

achterausschuss berechnet. Fir das geplante Wohnquartier
ist ein Vermarktungsmodell zu entwickeln, welches u.a. die
Kosten fir Erschlieungsmalnahmen mit bertcksichtigt.
Beispielsweise die Art der ErschlieBung hatte Auswirkungen
auf die Grundstiickspreise.

Im Rahmen des weiteren Verfahrens kénnen sich neben der
ErschlieBung noch Aspekte ergeben, die sich auf die Kosten
auswirken, wie die Beseitigung moglicher Altlasten usw.
Denkbar sind Konzepte zur Grundstiicksvergabe Uber stadti-
sche Gesellschaften wie die Trave oder die KWL, die Grin-
dung einer Entwicklungsgesellschaft, die Vermarktung tiber
Investoren oder die Stadt.

onsveranstaltung be-
antwortet.

Wie soll das Gebiet beziglich des Grundstiicksverkaufs entwickelt
werden? Werden einzelne Grundstiicke verkauft oder das Areal insge-
samt?

Aus stadtplanerischer Sicht sind zum Beispiel Baugemein-
schaften gewiinscht. Bei der Grundstiicksvergabe kdnnten
ahnlich wie im Grundungsviertel Familien, Baugemeinschaf-
ten, Einwohner der HL usw. beriicksichtigt werden. Im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens kdnnen Anregungen hierzu
vorgebracht werden.

Abstimmung mit dem
Bereich Wirtschaft und
Liegenschaften, Ent-
scheidung durch die
politischen Gremien.

Sollen die einzelnen Reihenhauser bzw. Doppelhaushélften realgeteilt
werden oder nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)? Gewunscht
ware eine Realteilung.

Die Doppel- und Reihenhausgrundsticke sollen im Bebau-
ungsplan so festgesetzt werden, dass die Grundstiicksgro-
Ben eine Realteilung ermdglichen.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

Am Quartiersplatz ist eine Ladennutzung geplant, hier sollte nicht nur
Kontakt mit der Stadtbackerei aufgenommen werden, sondern auch
andere Firmen angesprochen werden.

Die gewilinschte Nutzung am Quartiersplatz ware ein kleines
Quartierscafé mit Verkauf von Backwaren o.a. Die Stadtba-
ckerei ist in diesem Zusammenhang nur als Beispiel genannt.
Die Flache muss insgesamt den Bestimmungen gemaR aus-
geschrieben werden, die Vermietung an einzelne Firmen
obliegt dann dem kiinftigen Eigentimer. Im Bebauungsplan
wird das planungsrechtlich mdgliche Nutzungsspektrum fest-
gesetzt.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens haben 7 Personen/Familien
Interesse am Kauf eines Grundstiickes bekundet und wiirden gerne in
eine Bewerberliste eingetragen werden. Das Interesse bezieht sich
sowohl auf Einfamilienhduser, als auch auf altersgerechtes Wohnen.
Es werden teilweise ganz konkrete Wiinsche geéauRRert, wie die Mog-

Da es noch kein Konzept zur Grundstiicksvermarktung gibt,
kann auch noch keine Bewerberliste gefiihrt werden.

Zur Kenntnis zu neh-
men.
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[us)

Inhalt der Anregungen und Fragen

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

lichkeit Doppelhauser auch vertikal zu teilen, um im Erdgeschoss
ebenerdiges altersgerechtes Wohnen zu ermdglichen oder die Festle-
gung von Gruindéachern.

Nr. 6 Stadtebauliche Einbindung

Wie soll das geplante Baugebiet in den Stadtteil eingebunden werden,
sind ausreichend viele Wegeverbindungen vorgesehen?

Die bestehenden Griinverbindungen sollen mit dem geplan-
ten Wohnquartier verbunden werden. Im stadtebaulichen
Entwurf sind entsprechende Wege und Ubergéange als Fort-
fihrung vorgesehen. Darliber hinaus ist stadtebaulich ge-
winscht sowohl einen Ful3gangertiberweg oder eine Ampel
als auch eine Bushaltestelle im Bereich des geplanten Quar-
tiersplatz an der St. Philippus Kirche anzuordnen.

Weiterentwicklung im
Rahmen des Verkehrs-
konzeptes und des
landschaftsplanerischen
Begleitplanes.

Gibt es stadtebauliche Bezlige zwischen den beiden Teilbereichen
westlich und 6stlich der Schlutuper Stral3e?

Die Teilbereiche sind durch den StralRenzug getrennt, wer-
den aber Uber einen gemeinsamen Knotenpunkt verkehrlich
an die Schlutuper StraRe angeschlossen.

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Ist eine Ausdehnung des Wohnquartiers Richtung Osten geplant, und
damit die Aufgabe weiterer Kleingarten?

Eine weitere Entwicklung ist nicht ausgeschlossen, Voraus-
setzung ist allerdings die Aufgabe der Kleingarten durch den
Verein. Im Rahmen des Wettbewerbes wurde eine Erweite-
rung diskutiert. Es wird die Bildung einer griinen Z&asur und
die ErschlieBung tber die Edelsteinsiedlung empfohlen

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

Nr. 7 Verkehr

Der hohe Anteil an E-Bikes fuhrt schon jetzt zu Gefahrdungen auf dem
Radweg.

Dem koénnte durch eine Erweiterung des Radweges an der
Schlutuper Strale begegnet werden. Der Planungsprozess
beinhaltet diesbeziglich eine intensive Abstimmung mit den
zustandigen Fachamtern.

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Die Anwohner der Siedlung Heinrich-Mann-Ring sind daran interes-
siert Stellplatze fur das Stadtauto zu bekommen.

Die Berilcksichtigung dieser Anregung wird im weiteren Ver-
fahren im Zusammenhang mit der Erstellung eines Verkehrs-
konzeptes gepruft.

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Es wird beflrchtet, dass es in den Sommermonaten zu Problemen
kommt, wenn fir die verbleibenden tber 300 Kleingéarten keine zuséatz-
lichen Stellplatze vorgesehen werden.

Es sind offentliche Parkplatze an der Schlutuper Stral3e vor-
gesehen. Trotzdem wird voraussichtlich nicht fir jeden ein
Parkplatz zur Verfiigung stehen. Aufgrund des allgemein

Einbindung des genann-
ten Stellplatzbedarfes in
das Verkehrskonzept.
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

groRen Bedarfes an Parkplatzen in den Stadten, der alleine
mit Bereitstellung von Flachen nicht mehr losbar ist, sollen im
geplanten Baugebiet neben der Planung von Tiefgargagen
Méglichkeiten zum Car-Sharing angeboten werden. Da-
neben ist das Baugebiet infrastrukturell eingebunden und gut
an das offentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen.

Das Linksabbiegen vom Kaufhof kommend zur Sportanlage des TUS
ist gefahrlich. Gefahrdungen ergeben sich auch fur Jugendliche, die
die Stral3e queren.

Momentan wirkt dieser Teil der Schlutuper Straf3e nicht wie
eine Ortsdurchfahrt, in Zusammenhang mit der Realisierung
des geplanten Wohnquartieres wird die Schlutuper Strafl3e
angepasst, es wird im Vorfeld geprift, ob Lichtsignalanlagen,
Abbiegespuren o0.4. vorgesehen werden missen, um die
Verkehrssicherheit zu gewahrleisten.

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Als sichere Querung Uber die Schlutuper Straf3e kénnte fir Ful3ganger
insbesondere Kinder und Jugendliche ein Tunnel oder eine Briicke
vorgesehen werden.

Die Anregung wird im weiteren Verfahren gepruft

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Es wird angeregt eine Intensivierung der Ful3- und Radwegeplanung
an der Schlutuper StralRe vorzunehmen, um einen flissigen Radver-
kehr zu ermdglichen. Das wirde dem Ziel der Stadt entsprechen die
Anteile von Fu3gangern und Radfahrern am Verkehrsaufkommen zu
erhdhen.

Das stadtebauliche Konzept ermdglicht grundsatzlich eine
Intensivierung des Ful3- und Radverkehres. Dieser Aspekt
wird als Teil des zu erstellenden Verkehrskonzepts zu be-
ricksichtigen sein.

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Es wird angeregt eine Ampel an der Schlutuper Stral3e in Héhe des
Verbindungsweges Richtung Albert-Schweitzer-Schule vorzusehen,
deren Dringlichkeit bereits schon jetzt besteht. Der Umweg Uber die
150 m entfernte Bedarfsampel wird kaum gewabhilt.

Im stadtebaulichen Entwurf wird ein Fu3géngeriberweg im
Bereich des geplanten Quartiersplatzes empfohlen. Ob und
in welcher Form hier eine Querungshilfe angeordnet wird, soll
im noch zu beauftragenden Verkehrskonzept untersucht
werden.

Einbindung des Aspek-
tes in das Verkehrskon-
zept.

Es wird angeregt den Grinweg parallel zur Stral3e Am Pohl bis zur
Albert-Schweitzer-Schule aus Griinden der Sicherheit zu beleuchten.
Der Weg ist durch den hohen Baum- und Heckenbestand schon tags-
Uber recht dunkel, so dass die Nutzung keinen sicheren Eindruck er-
weckt. Da die Albert-Schweitzer-Schule, eine Grund- und Gemein-
schaftsschule mit ca. 1.000 Schilern einen grof3en Einzugsbereich hat
und auch die Kinder aus dem geplanten Wohnquartiert die Schule
nutzen werden, wird dringend um die Beleuchtung des Weges gebe-

Die Anregung betrifft den Bebauungsplan nur mittelbar, da
sie sich nur teilweise auf den potentiellen Schulweg fir die
Kinder aus dem neuen Wohnquartier bezieht. So erscheint
eine Ubernahme in den ErschlieRungsvertrag, so dass die
Kosten beispielsweise vom Bautrager Glbernommen werden
nicht geboten.

Im weiteren Verfahren ist der Punkt stadtintern abzustimmen.

Abstimmung im weiteren
Verfahren.

127.. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan 07.32.00 / Auswertung der Beteiligung gemaf 83 Abs. 1 / Teil A (Stand: 05.06.2018)




Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

ten.

Nr. 8 Mal der baulichen Nutzung

Wie hoch ist das geplante Gebaude fir betreutes Wohnen auf der
ehemaligen Kittner-Flache?

Fur das Gebaude sind 2'/, bis 3 Geschosse angedacht. Die
im stadtebaulichen Entwurf dargestellte Bebauung ist als
Platzhalter zu verstehen, der aufzeigen soll, welche Art der
Bebauung fur das Grundstiick stadtplanerisch zu empfehlen
ist. Bei der Planung der kinftigen Nutzung sind u.a. der
Larmschutz, die ErschlieBung und die Belange des Grund-
stlickeigentimers zu berlicksichtigen.

Entwicklung eines trag-
fahigen Konzeptes fur
das Grundstuick
Schlutuper Stral3e 35 im
Rahmen der weiteren
Planung.

Nr. 9 Verfahren

Wie verbindlich ist der vorliegende Masterplan? Sind bereits entschei-
dende politische Gremien wie Bauausschuss und Biirgerschaft betei-
ligt worden und gibt es von dort Aussagen zur Planung?

Am 19.09.2016 wurde vom Bauausschuss sowohl der Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. Ande-
rung des FNP als auch zur Durchfihrung eines stadtebauli-
chen Ideenwettbewerbes als kooperatives Gutachterverfah-
ren gefasst. Im Rahmen des Wettbewerbes waren Vertreter
des Bauausschusses im Zwischenkolloquium und Preisge-
richt beteiligt. Daneben bestand das Preisgericht u.a. aus
Vertretern zu den Sachthemen Regenwasserbewirtschaf-
tung, Wohnungsbau, soziale Sicherung und Verkehr. Der
stadtebauliche Entwurf als Ergebnis des Wetthewerbes ist
bisher auf breite Zustimmung gestof3en.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

In das ehemalige Kleingartengeléande sind schon mehrfach Unbefugte
eingedrungen. Es wurde bereits eine Strafanzeige gestellt.

Der Sachverhalt ist bekannt, die Zugange sind verschlossen.
Die Liegenschaften als zustandiger Bereich werden tber den
Hinweis informiert.

Information an den Be-
reich Wirtschaft und
Liegenschaften.

Findet der Naturschutz ausreichend Beriicksichtigung?

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die natur-
schutzrechtlichen Belange zu berilicksichtigen. Beispielswei-
se wurde eine Artschutzrechtliche Begutachtung durchge-
fuhrt, deren Resultat eine aktuell laufende Malihahme zum
Schutz von Amphibien ist

Berlicksichtigung im
weiteren Verfahren.

Wann ist der erste Spatenstich geplant.

Der Amphibienschutzzaun als artenschutzrechtliche Mal3-
nahme muss bis September 2018 stehen bleiben, der Be-

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

wuchs kann dann im Winter 2018/19 entfernt werden, 2019
kénnte dann vorausgesetzt Beschluss/ Genehmigung der
Bauleitpléane die ErschlieBungsarbeiten beginnen. Die Reali-
sierung der geplanten Bebauung kénnte dann ab 2020 be-
ginnen. Das ist nur eine grobe Schatzung, da die Planung
noch sehr am Anfang steht.

antwortet.

Nr. 10 Sporthalle Albert -Schweitzer -Schule

An der Albert-Schweitzer-Schule ist der Neubau einer Sporthalle vor-
gesehen, auf dem Grundstiick Schlutuper 35 ebenfalls. Ist die Reali-
sierung beider Sporthallen vorgesehen?

Es ist nur eine Sporthalle vorgesehen, im weiteren Verfahren
wird der Standort Uberprift.

Uberprifung im weiteren
Verfahren.

Nr. 11 Soziale Infrastruktur

Im stadtebaulichen Entwurf wurde eine barrierefreie ErschlieBung
berlcksichtigt, nicht jedoch die Planung von Mdglichkeiten fir betreu-
tes Wohnen mit Serviceleistungen beispielsweise hinsichtlich Pflege-
bedurftigkeit fir ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Entsprechen-
de Einrichtungen fehlen in Libeck allgemein.

Die Anregung wird aufgenommen und im weiteren Verfahren
gepruft. Diese Wohnform bendtigt entsprechende Investoren
und/oder Institutionen, die als Betreiber fungieren. Beispiels-
weise im Bereich des ehemaligen Busdepots am Heilig-
Geist-Kamp sind neben einer Pflegeeinrichtung und eines
geriatrischen Krankenhausgebdudes auch Wohnungen fir
betreutes Wohnen realisiert worden.

Die Berlicksichtigung
des Aspektes wird im
weiteren Verfahren ge-
pruft.

Es wird gebeten den Behindertenrat der Hansestadt Liibeck friihzeitig
in die Planung miteinzubeziehen. Die Spielplatze sollten behinderten-
gerecht ausgestattet werden. Auch ist die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen im Allgemeinen zu verbessern.

Der Behindertenrat wird gemaf der Anregung am weiteren
Verfahren beteiligt.

Fur eine gezielte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
beispielsweise in Form einer Werkstatt ist die Bauleitplanung
u.a. aufgrund ihrer Komplexitat und Dauer weniger geeignet,
hier ist eher die konkrete Realisierungsplanung von &ffentli-
chen Platzen und Spielplatzen gefragt.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.

Ist es sinnvoll die Kindertagesstatte auf dem Grundstiick westlich der
Schlutuper StraRe anzuordnen?

Es sprechen folgende Griinde fur die Anordnung der Kita im
Wohnquatrtier: Die Kita dient u.a. der Versorgung des geplan-
ten Quartiers, es entstehen Synergien mit der bereits beste-
henden Kita, die Nahe zu Freiflachen und die Flachenverfig-
barkeit.

Wahrend der Informati-
onsveranstaltung be-
antwortet.
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Inhalt der Anregungen und Fragen

[us)

eantwortung, Pruf ung und Abwagung

Ergebnis / Behandlung

Nr. 12 Ver- und Entsorgung

Wird das Gebiet an das Fernwédrmenetz angeschlossen oder kann
man den Versorger frei wahlen?

Ein Konzept zur Energieversorgung liegt noch nicht vor, im
weiteren Verfahren werden die Grundsatzlichkeiten zu klaren
sein. Es wirde sich neben Fernwarme auch Nahwéarme fur
die Hofe anbieten, die Energieversorger wie die Stadtwerke
werden im weiteren Verfahren beteiligt. Grundsétzlich kann
die Energieversorgung im Bebauungsplan nur aus stadtebau-
lich relevanten Grinden festgesetzt werden. IdR. werden in
der Begrindung die Mdglichkeiten beschrieben, die Ent-
scheidung obliegt dann dem Bauherrn.

Prufung/ Abstimmung
des grundsatzlichen
Prinzips der Energiever-
sorgung im weiteren
Verfahren.

Es besteht die Beflirchtung, dass sich durch die zusatzliche Versiege-
lung sowie die geplanten Tiefgaragen die Menge des abflieRenden
Wasser erhoht und die verbleibenden Kleingarten vernasst werden.

Der stadtebauliche Entwurf sieht bereits ein Konzept zur
Entsorgung des Regenwassers vor, welches im Laufe des
weiteren Verfahrens konkretisiert wird. Eine Belastung der
Kleingarten durch zuséatzliches Regenwasser soll vermieden
werden.

Klarung des Aspektes
im Rahmen der Erstel-
lung des Regenwasser-
konzeptes.

In der Siedlung Heinrich-Mann-Ring sind in den Garten Regenwasser-
abflisse (Gullys) vorhanden, die das Regenwasser abfiihren, so dass
die Gérten nicht vernasst werden.

Da bereits die Grundstiicke am Heinrich-Mann-Ring, die oberhalb des
Plangebietes liegen zusatzlich entwassert werden miissen, ist der Bau
von Tiefgargagen im tiefer liegenden Plangebiet kritisch zu sehen.

Die Regenwasserentwasserung und die Planung der Tiefga-
ragen werden hinsichtlich der Hinweise im weiteren Verfah-
ren Uberpruft.

Klarung des Aspektes
im Rahmen der Erstel-
lung des Regenwasser-
konzeptes.

Die Originale der Stellungnahmen sowie das Protokoll der Informationsveranstaltung kénnen bei Bedarf im Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingesehen

werden.

Aufgestellt:

Libeck, den 05.06.2018
Hansestadt Libeck

5.610.2 Ingrid Ley

Bereich Stadtplanung und Bauordnung
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Anlage 1b

127. Anderung des Flachennutzungsplanes und
Bebauungsplan 07.32.00 — Schlutuper StralRe / Lauerhofer Feld —

Bericht zur Prifung, Abwagung und Behandlung der im Rahmen der durchgefihrten friihzeitigen Beteiligung der Behérden eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 05.10.2020
Teil B: Stellungnahmen der Beh6érden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB

Vorbemerkung: Im Rahmen der Behordenbeteiligung (03.12.2018 — 11.01.2019) nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden insgesamt 51 Behérden und

sonstige Trager offentlicher Belange sowie 6 anerkannte Naturschutzverbéande beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis der Beteili-
gung sind insgesamt 33 Stellungnahmen beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingegangen.

a) Von folgenden Behdorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange liegen Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten vor:

HL, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz — untere Bodenschutzbehérde (Schreiben vom 10.01.2019)

Ministerium fir Inneres, landliche Raume und Integration — Stadtebau und Ortsplanung, Stadtebaurecht — (Schreiben vom
24.01.2019)

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, KampfmittelrAumdienst (Schreiben vom 05.12.2018)

Stadtverkehr Libeck GmbH, Verkehrsplanung (Schreiben vom 20.12.2018)

HL, Bereich 4.491 Denkmalschutzbehérde, Archdologie (Schreiben vom 06.12.2018)

HL, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz — untere Wasserbehorde (Schreiben vom 07.01.2019)
Landesamt fUr Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume, Technischer Umweltschutz (Schreiben vom 20.12.2018)
HL, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 13.12.2018)

NABU Schleswig-Holstein (Schreiben vom 07.01.2019)

Telefonica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 08.01.2019)

HL, Bereich 4.041 Fachbereichsdienste — Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 10.01.2019)

HL, Bereich 3.820 Stadtwald (Schreiben vom 11.01.2019)

HL, Bereich 5.660 Stadtgrtin und Verkehr (Schreiben vom 11.01.2019)

HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 11.01.2019)

BUND Schleswig-Holstein (Schreiben vom 11.01.2019)

HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz — untere Abfallentsorgungsbehorde - (Schreiben vom 10.01.2019)
Netz Lubeck GmbH (Schreiben vom 15.01.2019)

Entsorgungsbetriebe Lubeck (Schreiben vom 04.02.2019)

HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz — untere Naturschutzbehoérde, Klima- und Immissionsschutz (Schreiben
vom 21.01.2019)
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b) Folgende Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen ausdricklich keine Bedenken und Anregungen

vorgebracht und/oder sonstige nicht bebauungsplanrelevante Hinweise gegeben.

20. Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Radume, Forstbehdrde (Schreiben vom 06.12.2018)

21. Ministerium fir Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (Schreiben 20.12.2018)
22. Gemeinde Grol3 Gronau (Schreiben vom 10.12.2018)

23. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 11.12.2018)

24.  Amt Schonberger Land (Schreiben vom 13.12.2018)

25. Gemeinde Stockelsdorf (Schreiben vom 13.12.2018)

26. Tennet TSO GmbH (Uberdrtliches Stromnetz) (Schreiben vom 13.12.2018)

27. Handelsverband Nord e.V. (Schreiben vom 18.12.2018)

28. Handwerkskammer Libeck (Schreiben vom 03.01.2019)

29. Gemeinde Ratekau (Schreiben vom 09.01.2019)

30. Ministerium flr Inneres, landliche Raume und Integration — Landesplanungsbehérde — (Schreiben vom 24.01.2019)
31. Vodafone GmbH (Schreiben vom 09.01.2019)

32. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 10.01.2019)

33. HL, Bereich 4.401 Schule und Sport (Schreiben vom 09.01.2019)

¢) Von den nachfolgend aufgefiihrten Behérden und sonstigen Tréagern offentlicher Belange liegen keine Stellungnahmen vor. In diesen Féllen
wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegeniber der Planung bestehen und auch keine sonstigen Anregungen und Hinweise vorzu-

bringen waren.
- Deutscher Siedlerbund
- Erzbischoéfliches Amt Kiel
- Industrie- und Handelskammer Liibeck
- Kirchenkreis Lubeck der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
- Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume (LLUR) — Abt.5 Naturschutz und Forst
- Landesamt flr Vermessung und Geoinformation S-H, Katasteramt Libeck
- Libeck und Travemiinde Marketing GmbH (LTM)
- Ministerium fUr Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume des Landes Schleswig-Holstein
- Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein

- Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein Abt. VI 4 — Verkehr und Stra3enbau, Lan-

desbetrieb StraRenbau und Verkehr
- Polizeidirektion Lubeck
- ROmisch-katholische Kirche Libeck
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- Sanierungstrager der Hansestadt Libeck

- Seniorenbeirat

- Vodafone Kabel Deutschland GmbH

- Wirtschaftsférderung Libeck GmbH

- Kreisverwaltung Kreis Herzogtum Lauenburg

- Amt Nordstormarn

- Gemeinde Bad Schwartau

- Gemeinde Bliestorf

- Gemeinde Klempau

- Gemeinde Krummesse

- Gemeinde Rondeshagen

- Gemeinde Timmendorfer Strand

- Arbeitsgemeinschaft 8 29 BNatSchG Naturschutzverbande AG 29
- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Libeck und Umgebung

- Behindertenbeauftragte

- Koordinierungsbiro Wirtschaft Libeck — KWL

- Landesnaturschutzverband LNV S-H

- Stadtbeauftragter fiir Naturschutz

- Stadtschulersprecher

- HL, Bereich 1.160 Frauenbiro

- HL, Bereich 2.500 Soziale Sicherung — Wohnraumférderung

- HL, 4.491 Arch&ologie und Denkmalpflege — Abteilung Denkmalpflege
- HL, 4.510 Familienhilfe / Jugendamt

- HL, 5.610 Stadtplanung und Bauordnung — Welterbekoordinatorin
- HL, 5.610 Stadtplanung und Bauordnung — Bauaussicht

- HL, 5.651 Gebdudemanagement

- HL, 5.691 Libeck Port Authority — Wasserbau und Wasserwirtschaft
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prifung und Abwégung

Ergebnis/Behandlung

Nr.1 HL, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz — untere Bodenschutzbehdrde (Schreiben vom 10.01.2019)
1.1 Altlastenverdacht Grundstiick Schlutuper Stra3e 35
Auf dem Grundstiick Schlutuper StraBe 35 (Gemarkung St. | Das Grundstick befindet sich in Privatbesitz, der Eigentu- | bertcksichtigen

Gertrud, Flur 12; Flurstlicke 22/28 und 22/18) ist die lang-
jahrige Nutzung als KFZ-Werkstatt bekannt. Das Grund-
stuick befindet sich im Altlastenkataster.

Aufgrund der Erstbewertung und erster Erkundungsergeb-
nisse muss der Altlastenverdacht auf dem Grundstiick
Schlutuper StralRe 35 durch einen Sachverstandigen ge-
mafl 8§18 BBodschG vor in Kraft treten des B-Plans besei-
tigt werden. Die erforderliche Tiefenenttrimmerung hat un-
ter Begleitung des Gutachters zu erfolgen. Der Untersu-
chungsumfang ist im Vorwege mit der unteren Boden-
schutzbehoérde (uBB Herr Dr. H6hn 0451/ 122 3933) abzu-
stimmen.

mer hat bereits einen Gutachter beauftragt, der in Abstim-
mung mit der uBB, ein Konzept zur Beseitigung der Altlas-
ten entwickelt hat. Die Beseitigung soll vor Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplanes abgeschlossen sein, ande-
renfalls werden die Flachen als Altlastenflaichen gekenn-
zeichnet.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant.

1.2 Altlastenverdacht Grundstiick Schlutuper Stral3e 33

Auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 33 (Gemarkung St.
Gertrud, Flur 12, Flurstiicke 51/38 und 51/39) befindet sich
seit 1957 eine laufende Tankstelle, fir die ein altlastenver-
dacht besteht. (Kategorie VP2)

Fur das Grundstick Schlutuper StraRe 33 besteht auf
Grund der Nutzung und einer bereits vorliegenden Erstbe-
wertung ein Altlastenverdacht. Es ist zunachst eine Orien-
tierende Erkundung durchzufihren in dessen Anschluss der
Altlastenverdacht durch einen Sachverstandigen gemaf
818 BBodschG beseitigt werden muss. Der Untersu-
chungsumfang ist im Vorwege mit der unteren Boden-
schutzbehorde (uBB Herr Dr. HOhn 0451/ 122 3933) abzu-
stimmen.

Die Flache befindet sich im Eigentum der Hansestadt
Libeck und ist an den Tankstellenbetreiber verpachtet. Da
im Bereich der Tankstelle keine Nutzungsadnderungen ge-
plant sind und durch die Tankstelle keine Nutzungskonflikte
hinsichtlich des Altlastenverdachts bestehen, wird die Fla-
che aus dem Geltungsbereich genommen.

Fur den B-Plan: Berticksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant.

bericksichtigen

127.. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan 07.32.00 / Auswertung der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4(1) BauGB (Stand: 05.11.2020)




1.3 Bodenproben ehemalige Kleigartenanlage

Das Flurstick (Gemarkung St. Gertrud, Flur 12, Flurstiick
50/3) besteht aus einem ehemaligen Kleingartengelande.
Das Kleingartengelande muss nach Rickbau der Gebaude
von einem Sachverstandigen gemall 818 BBodschG be-
sichtigt werden. Auf der Flache sind Oberbodenmischpro-
ben gemal BBodSchV zu nehmen und entsprechend der
geplanten Nutzung auszuwerten. (z.B. Spielplatz, Wohn-
nutzung, Grunflache)

Da es sich um eine stadtische Flache handelt, ist mit dem
Bereich Liegenschaften zu klaren, wann der Rickbau der
Gebaude erfolgen soll. Angestrebt wird eine Probenent-
nahme und deren Auswertung vor Satzungsbeschluss, um
eventuelle Sanierungsmalnahmen zeitnah durchfiihren zu
kénnen. Sollte der Riickbau erst spater moglich sein, ist die
Durchfiihrung der Untersuchung vertraglich zu sichern und
im Rahmen der Baureifmachung des Gelandes durchzufiih-
ren.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant.

bertcksichtigen

1.4 Hinweis Mutterboden

Die anfallenden Mengen an Erdaushub sind sowohl in der
Planung als auch in der Ausfihrung grundsatzlich nach
Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) zu
trennen und zu beurteilen. Dabei ist das Vernichtungsver-
bot von Mutterboden gem. § 202 BauGB, verbunden mit
der gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens
(BBodSchG § 1), zu beachten.

Der Hinweis wird unter Hinweise in den Bebauungsplan
Ubernommen.

Fir den B-Plan: Berlicksichtigung

Fiir die FNP-Anderung: nicht relevant.

bericksichtigen

1.5 Hinweis Bodenbeschaffenheit

Wenn bei der Durchfiihrung der Ma3nahme Boden vorge-
funden wird, der durch seine Beschaffenheit (z. B. Fremd-
bestandteile, Olverunreinigungen, Verfarbungen, auffalliger
Geruch) eine schadliche Bodenverdnderung oder einen
Altlastenverdacht vermuten lasst, ist der Bereich Umwelt-,
Natur und Verbraucherschutz, untere Bodenschutzbehdrde,
Tel.: 0451 122-3969, Kronsforder Allee 2-6, Liubeck, umge-
hend zu informieren (LBodSchG § 2).

Der Hinweis wird unter Hinweise in den Bebauungsplan
Ubernommen.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fiir die FNP-Anderung: nicht relevant.

bericksichtigen

1.6 Hinweis Bodenverdichtung
Bodenverdichtungen sind wahrend der Bauarbeiten auf ein

Der Hinweis wird unter Hinweise in den Bebauungsplan

berlcksichtigen
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Minimum zu beschrénken (BBodSchG § 4). Nach Beendi-
gung der Arbeiten sind die natirlichen Bodenfunktionen der
vorubergehend genutzten Flachen (z. B. Lager- und
Baustelleneinrichtungen) wiederherzustellen.

Ubernommen.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant.

Nr.2 Ministerium fir Inneres, landliche Raume und Integration — Stadtebau und Ortsplanung, Stadtebaurecht — (Schreiben vom

24.01.2019)

2.1 Vorrang der Innenentwicklung

Das Referat fir Stadtebau und Ortsplanung, Stadtebau-
recht weist daraufhin, dass im Hinblick auf den im
8 1 Abs. 5 BauGB betonten Vorrang der Innenentwicklung
die Stadt Lubeck gefordert ist, gemaRd § la Abs. 2 BauGB
Ermittlungen zu den Mdglichkeiten der Innenentwicklung
vorzunehmen und ihrer Abwégungsentscheidung zugrunde
zu legen. Aus der Begrindung ist nicht zu entnehmen, ob
und wo ggf. die geplanten Nutzungen auch im Rahmen
vorhandener Innenentwicklungspotentiale unterzubringen
waren. Weiterhin fehlen Aussagen welche Planungsalterna-
tiven geprift wurden. Hierbei geht es auf der Ebene des
Flachennutzungsplanes nicht, wie im Umweltbericht erldu-
tert um die alternativen Nutzungsmoglichkeiten auf der
Uberplanten Flache, sondern um die Frage, welche anderen
Flachen (im Innen- und Auf3enbereich) zur Unterbringung
der bestehenden Bedarfe geprift wurden, und wieso die
Wahl auf die vorliegende Flache gefallen ist. Die Begrin-
dung ist um die fehlenden Aussagen zu den Planungsalter-
nativen und den Innenentwicklungspotentialen zu ergén-
zen.

Das Baugesetzbuch (BauGB) fuhrt in § 1 Abs. 5 Satz 3 aus,
dass die stadtebauliche Entwicklung in einer Gemeinde
vorrangig durch Mafinahmen der Innenentwicklung erfolgen
soll.

Das vorliegende Plangebiet kann faktisch weder einer In-
nenentwicklung noch einer Auf3enentwicklung konkret zu-
geordnet werden. Es befindet sich in einem Grenzbereich.
Der Teilbereich nordéstlich der Schlutuper Stral3e ist ein-
deutig dem Innenbereich zuzuordnen, hier handelt es sich
um die Wiedernutzbarmachung einer versiegelten gewerb-
lichen Brachflache.

Auch wenn es sich bei dem Teil des Plangebietes der sich
sudwestlich der Schlutuper StralBe auf ehemaligen Klein-
gartenflachen befindet, nicht um eine Innenbereichsflache
im Sinne des § 13a BauGB handelt, befindet sich die Fla-
che jedoch in stadtebaulich integrierter Lage und ist Infra-
strukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruchnah-
me freien Landschaftsraumes erfolgt durch die Flachen-
ausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nutzung als
Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf. Der
Grundsatz "Innen- vor AuBenentwicklung" in der Bauleit-
planung wurde durch die BauGB-Novelle 2013 in § 1 Abs. 5
erganzt. Ein wichtiger Grund neben der Verminderung von
Flacheninanspruchnahme in der Landschaft war beispiels-
weise die Reduzierung von Fahrverkehren und die Nutzung
vorhandener Infrastruktur wie Verkehrswege und soziale
Einrichtungen. Durch das Plangebiet verlauft eine Haupt-
verkehrsstraf3e, die direkt in die Innenstadt fihrt und im

bertcksichtigen
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Umkreis sind alle erforderlichen Einrichtungen wie Schulen,
Einkaufsmoglichkeiten, Arzte usw. fuRlaufig erreichbar.
Damit tragt die Umnutzung der Flache zum Wohnen zur
Stabilisierung vorhandener Infrastruktur bei und entspricht
somit einem wichtigen Ziel der Innenentwicklung.

Warum dieser Standort gewéhlt wurde und welche anderen
Standorte parallel geprift wurden, ergibt sich aus dem
Wohnungsmarktkonzept der Hansestadt Libeck in Verbin-
dung mit dem Konzept ,Libeck 2030% in dem Suchraume
fur Wohnbauflachen festgelegt und beurteilt werden. Auf
beide Unterlagen wird in den Begrindungen zu den Bau-
leitplanen hingewiesen. Mit dem Wohnungsmarktkonzept
2013 wurde eine strategische Grundlage fur die Wohn-
raumentwicklung in der Hansestadt Lubeck bis in das Jahr
2025 gelegt. Das Wohnungsmarktkonzept baut auf grund-
legenden und umfassenden Analysen auf. Das Konzept
,LUbeck 2030“ bildet eine Grundlage fir die Wohnbaufla-
chenentwicklung in der Hansestadt Libeck und damit auch
fur die vorliegende Flachenausweisung. Das Wohnungs-
marktkonzept sowie das Konzept ,Libeck 2030“ werden in
Bezug auf die wesentlichen Kerndaten sowie in Bezug auf
die Suchraume fir Wohnbauflachen jahrlich fortgeschrie-
ben (vgl. hierzu ,Wohnungsmarktbericht 2018“). Danach
erfolgt die Entwicklung der Wohnbauflachen nach den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit. Die Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen und als Wald genutzten Flachen soll ver-
mieden werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 21
Suchrdume fir Wohnbauflachen ausgewahlt und auf ihre
Eignung hin Gberpruft. Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl
von Kleingarten zur Reduzierung von Leerstanden in der
gesamten Kleingartenanlage wurde geprft, inwieweit sich
die Flachen zur Umnutzung zum Wohnen eignen wirden.
Die derzeit angespannte Lage auf dem Lubecker Woh-
nungsmarkt erfordert auch die Konversion schwieriger
Standorte wie Kleingartenflachen. Weitere alternative Fla-
chen, die fur die Entwicklung von Wohnbauflachen geeignet
waren, kurz- bzw. mittelfristig zur Verfigung stehen und bei
denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutzte oder ftr
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den Naturhaushalt bzw. fur die Erholung bedeutsame Fla-
chen handelt, sind in der Hansestadt Libeck nicht vorhan-
den. Zur Berucksichtigung der Stellungnahme werden ent-
sprechende Aussagen in die Begrindung dbernommen.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: Beriicksichtigung

Nr.3 Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kampfmittelraumdienst (Schreiben vom 05.12.2018)

3.1 Hinweis auf potenzielle Kampfmittelfunde

Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschliel3en. Vor
Beginn von TiefbaumalRnahmen wie z.B. Baugruben, Kana-
lisation, Gas, Wasser, Strom und Straf3enbau ist die betref-
fende Flache/ Trasse gem. Kampfmittelverordnung auf
Kampfmittel untersuchen zu lassen.

Nach erfolgter Auswertung durch den Kampfmittelrdum-
dienst (Schreiben vom 12.06.2019) handelt es sich bei den
ehemaligen Kleingarten nicht um eine Kampfmittelver-
dachtsflache. Damit ist die Flache fur Eingriffe in den Boden
freigegeben.

Fir das Privatgrundstick Schlutuper Strae 35 hingegen
gibt es noch keine Freigabe des KampmittelrAumdienstes,
hier sind Eingriffe in den Boden noch nicht freigegeben.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fiir die FNP-Anderung: nicht relevant

berlcksichtigen

Nr.4 Stadtverkehr Libeck GmbH - Verkehrsplanung - (Schreiben vom 20.12.2018)

4.1 OPNV-Anbindung

In der Begrindung unter ,5.3.3 Anbindung an den o&ffentli-
chen Nahverkehr (OPNV)“ ist bereits aufgefiihrt, dass die
Anbindung an den OPNV den Standards des aktuellen re-
gionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) der Hansestadt
Libeck entspricht. Es wird gebeten zu erganzen, dass die
entsprechenden Haltestellen ,Herbartweg“ von den Linien
3, 4 und 11 montags bis sonntags bedient werden.

Die Begrindung zum Bebauungsplan wird entsprechend
erganzt.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

bertcksichtigen

4.2 Bushaltestellen

Der Stadtverkehr geht davon aus, dass die vorhandenen
Haltestellen sowie die Fahrgastunterstdnde an den heuti-

Die Lage der Bushaltestellen soll durch die vorliegende
Planung nicht verandert werden. Der mogliche barrierefreie

bertcksichtigen

127.. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan 07.32.00 / Auswertung der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4(1) BauGB (Stand: 05.11.2020)




gen Orten verbleiben.

Der Stadtverkehr Libeck regt an, die Haltestellen ,Herbart-
weg“ zeitgleich mit der geplanten Realisierung der Stra-
Benbaumalinahmen an der Schlutuper Stra3e barrierefrei
Zu gestalten.

Es sollte geprift werden, ob die stadteinwartige Haltestel-
lenbucht zu einer Fahrbahnrandhaltestelle ausgebaut wer-
den kann.

Fir den Ausbau der Ful3- und Radwege wird empfohlen
diese hinter den Fahrgastunterstanden einzurichten, um ein
sicheres Ein- und Austeigen von mobilitdtseingeschrankten
Personen zu ermdglichen.

Ausbau wird Bestandteil des Verkehrskonzeptes, ebenso
wie Anordnung der Ful3- und Radwege in Bezug auf die
Fahrgastunterstdnde. Die Bestandteile des Verkehrskon-
zeptes werden dann, soweit planungsrechtlich relevant, in
den Bebauungsplan tbernommen bzw. in der Begriindung
zum Bebauungsplan beschrieben.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

Nr.5 Hansestadt Libeck, Denkmalschutzbehérde — Archéologie (Schreiben vom 06.12.2018)

5.1 Kulturdenkmale aus Vor- und Frihgeschichte

Bei dem Plangebiet handelt es sich um im Untergrund un-
gestorte Landschaftsteile, in denen archaologische Kultur-
denkmale, vor allem aus der Vor- und Frilhgeschichte zu
erwarten sind.

Um das gesamte Planungsgebiet sind bereits in den letzten
Dekaden Funde und Siedlungsspuren aus der Steinzeit bis
zum Mittelalter aufgedeckt worden, so dass auch innerhalb
Planungsgebiets von konvergenten archaologischen Kul-
turdenkmalen ausgegangen werden darf.

Vor Veranderungen und Bodeneingriffen im Planungsgebiet
sind baubegleitende oder bauvorbereitende arch&ologische
Prospektionen durchzufihren, die die historische Relevanz
Uberprifen. Bei entsprechender zu erwartender Befundlage
sind dann archaologische Grabungen gem. Denkmal-
schutzgesetz SH vorzusehen.

Vor Bodeneingriffen ist die Obere Denkmalschutzbehérde,
Abteilung Archéologie, Meesenring 8, 23566 Lubeck, zu
informieren. Ungenehmigte Mal3nahmen, die vorsatzlich
archaologische Kulturdenkmaler zerstdéren oder beschadi-
gen, konnen nach 819 DSchG SH als Straftat geahndet
werden. Funde sind gem. 8§ 15 DSchG SH umgehend zu
melden. (Rechtsgrundlage: Gesetz zum Schutze der Kul-

Die Ausfihrungen werden in die Begrindung zum Bebau-
ungsplan aufgenommen, aufRerdem wird ein entsprechen-
der Hinweis in den Text Teil B eingefiigt.

Im Rahmen der Erstellung des Bodengutachtens wird eine
erste Begutachtung hinsichtlich moglicher archaologischer
Befunde erfolgen. Eine archaologische Vorsondierung mit-
tels Felderfassung soll nach Freimachung des Gelandes
unabhéngig vom Bebauungsplanverfahren durchgefiihrt
werden.

bertcksichtigen
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turdenkmale Denkmalschutzgesetz - DSchG SH in der
Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014; GVOBL.
SH. Nr.1, 2015.) Mitteilungen sind schriftlich oder telefo-
nisch an die Abteilung Archéologie, Meesenring 8, 23566
Lubeck, Tel.: (0451) 122-7176, Fax Nr.: 122-1394 zu rich-
ten.

Diese Hinweise sind entsprechend inhaltlich in die Begrin-
dung aufzunehmen.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

Nr. 6 Hansestadt Liubeck, Bereich 3.390 Umwelt, Natur und Verbraucherschutz — untere Wasserbehérde (Schreiben vom 07.01.2019)

6.1 Regenwasserbewirtschaftung

Die ortliche Zufilhrung des Niederschlagswassers in den
naturlichen Kreislauf, mdglichst durch Versickerung utber
die belebte Bodenzone, ist in geeigneten Fallen der Fortlei-
tung des gesammelten Niederschlagswassers vorzuziehen
(8 55 WHG).
Da das Plangebiet an ein geschiitztes Feuchtgebiet, eines
der Quellgebiete der Medebek angrenzt und beeinflusst, ist
eine Planung der Regenwasserbewirtschaftung fur das Ge-
biet erforderlich. Die untere Wasserbehdrde fordert die Ein-
bindung eines wasserwirtschaftlichen Begleitplans in die
Landschaftspflegerische Begleitplanung bzw. Umweltpri-
fung. Grundsatzlich soll der wasserwirtschaftliche Begleit-
plan eine angemessene und effiziente Integration der Be-
lange der Regenwasserbewirtschaftung im Rahmen der
Aufstellung des Bebauungsplanes sichern und somit ein
funktionierendes Regenwasserbewirtschaftungskonzept
sicherstellen. Das Konzept soll folgende Aspekte beinhal-
ten:
o Erfassung und Bewertung der wasserwirtschaftlichen
Gegebenheiten,
e Empfehlungen fir den Umgang mit dem anfallenden
Niederschlagswasser,
e Einbindung des Regenwasserbewirtschaftungskon-
zeptes in den B-Plan durch entsprechende Festset-
zungen, Flachenausweisungen, Kennzeichnungen

Die gesamte Regenwasserproblematik wird in einem was-
serwirtschaftlichen Begleitplan in Abstimmung mit den zu-
standigen Behérden und stadtischen Dienststellen unter-
sucht und eine LOsung entwickelt. Fur die Bauleitplanung
relevante Bestandteile werden in die Plane tUbernommen
und in den Begriindungen beschreiben.

bertcksichtigen
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und Hinweise.
Folgende Punkte sollten bei der Planung besonders be-
ricksichtigt werden:

e Darstellung der notwendigen Flachen, MalRnahmen
und Anlagen, Entwasserungswege, Fliel3richtungen,
gestalterische Einbindung etc.,

e Hohengestaltung der benétigten Flachen (Verkehrs-,
Griun- und andere Flachen),

e Durchfuihrung hydraulischer Berechnungen,
Darstellung von  NotlUberlaufmdglichkeiten  bei
Starkregenereignissen bzw. von Notwasserwegen,
Flachenverfigbarkeit/ Versickerungsmaoglichkeiten,
Bemessung von (temporéaren) Retentionsraumen,
Mdglichkeit der multifunktionalen Flachennutzung,
Malnahmen zur Minimierung des Oberflachenwas-
serabflusses (z.B. Grundacher),

Vorschlage fur wasserwirtschaftliche Festsetzungen,

e Abstimmung mit den anderen raumlichen Planungen
(stAdtebauliches Konzept) in einem integrierten, ko-
operativen Planungsprozess.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

6.2 Kumulative wasserwirtschaftliche Auswirkungen

Die kumulativen wasserwirtschaftlichen Auswirkungen wei-
terer Bauvorhaben im Einzugsgebiet der Medebek z. B. auf
dem Volksfestplatz sind bei der Ermittlung der Einleitmen-
gen in die Medebek zu beriicksichtigen. In dem Zusam-
menhang wird auf die voraussichtliche Anwendung der
.wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Re-
genwasser (A-RW 1) Teil 1: Mengenbewirtschaftung“ hin-
gewiesen.

Die Anregung wird bei der Erstellung des wasserwirtschaft-
lichen Begleitplanes beriicksichtigt.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

bertcksichtigen

6.3 Grundwasser

Die im Bereich befindlichen Gartenbrunnen (vor allem auf
dem Kleingartengelande) sind in Abstimmung mit der Unte-
ren Wasserbehorde riickzubauen.

Der Ruckbau der Gartenbrunnen ist Teil der Baufeldfreima-
chung, die sich an die Bebauungsplanung anschlief3t. Er ist
mit dem Bereich Liegenschaften als Eigentimer der Flache
zu klaren. Es wird ein entsprechender Hinweis in den Be-
bauungsplan dbernommen.

Kenntnisnahme
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Fir den B-Plan: Kenntnishahme

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

6.4 Begrindung zum Bebauungsplan

In Kapitel 2.1 und nachfolgende Kapitel des Entwurfes zur
Begriindung ist neben der Erwahnung der Tankstelle auch
das Vorhandensein einer Waschhalle auf dem Grundsttick
Schlutuper StraRe 33 zu erganzen. Diese fallt nicht unter
den Geltungsbereich der AwSV, ist aber immissionsschutz-
rechtlich moglicherweise relevant.

Die Flache mit der entsprechenden Nutzung wurde zwi-
schenzeitlich aus dem Umgriff des Bebauungsplanes ge-
nommen und ist somit nicht mehr Inhalt der Bebauungspla-
nung.

Fir den B-Plan: Berlicksichtigung

Fiir die FNP-Anderung: nicht relevant

bericksichtigen

6.5 Stillgelegte Lagerbehalter fir wassergefahrdende Stoffe

Auf dem Grundstlick Schlutuper StraRe 35 wurde mit was-
sergefahrdenden Flussigkeiten umgegangen und es befin-
den sich mehrere im Jahr 2010 ordnungsgemar stillgelegte
unterirdische Lagerbehalter flir wassergefahrdende Stoffe
im Erdreich. Die Lagerbehélter sollen laut Prifbericht mit
Kies verfilllt worden sein, ein Ausbau ist laut Aktenlage
nicht ersichtlich. Sollten bei Tiefbauarbeiten olefaktometri-
sche Auffalligkeiten festgestellt werden, ist die untere Bo-
denschutzbehdrde der Hansestadt Lubeck umgehend zu
informieren.

Auf dem Grundsttick wird eine Altlastensanierung durchge-
fuhrt, die sich mit moglichen Geféahrdungen auseinander-
setzt. Die Sanierung soll vor dem Satzungsbeschluss des
Bebauungsplans abgeschlossen sein, bis dahin wird die
Flache im Bebauungsplan als Altlastenflache gekennzeich-
net. Daneben wird ein entsprechender Hinweis in die Be-
grindung zum Bebauungsplan aufgenommen.

Fir den B-Plan: Berlicksichtigung

Fiir die FNP-Anderung: nicht relevant

bertcksichtigen

Nr.7 Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume, Technischer Umweltschutz (Schreiben vom 20.12.2018)

7.1 Offentliche Griinflachen / Bolzplatz

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde
nicht geprift, welche Auswirkungen die Nutzung der o6ffent-
lichen Grinflachen innerhalb des Plangebietes, aber insbe-
sondere die des geplanten Bolzplatzes, auf die vorhandene
Wohnbebauung in der Nachbarschaft des Plangebietes als
auch auf die Wohnungen innerhalb des Gebietes hervorru-
fen werden.

Bei dem genannten Spielplatz/ Bolzplatz handelt es sich
lediglich um einen Rasenplatz ohne Tore oder Ballfang-
zaun, so dass eine Beeintrachtigung durch unzumutbare
Schallimmissionen hinsichtlich spielender Kinder nicht be-
furchtet wird. Die durch spielende Kinder hervorgerufene
Gerausche gelten grundsatzlich als zumutbar. Daher wurde
der Rasenplatz nicht in das Schallgutachten einbezogen.

nicht bertcksichtigen
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Fir den B-Plan: keine Beriucksichtigung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

7.2  Sportlarm

Durch die Planungen sollten die Flexibilitat und die sportli-
chen Entwicklungsmoéglichkeiten des Turn- und Sportver-
eins Lubeck nicht eingeschrénkt werden. Das LLUR regt an
fur den FuBballbetrieb an Sonntagen zwischen 13:00 Uhr
und 15:00 Uhr nicht nur eine Stunde, sondern zwei Stunden
anzusetzen.

Im Rahmen der Konkretisierung des Larmgutachtens wurde
die Sportanlage larmtechnisch hinreichend untersucht. Im
Ergebnis zeigt sich, dass die Larmwerte fir Wohngebiete
im gesamten Plangebiet eingehalten werden.

Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

bertcksichtigen

7.3 Gewerbelarm Tankstelle

Wenn der Nachtbetrieb der Tankstelle durch o6ffentlich-
rechtliche Regelungen (zum Beispiel Baugenehmigung)
nicht untersagt wurde, sollte bei der Ermittlung der in der
Nachbarschaft hervorgerufenen Schallimmissionen auch
die volle Nachtbetriebsstunde unter Berlicksichtigung des
bisher moglichen Betriebsumfangs angesetzt werden.

Das vorliegende Larmgutachten wurde inzwischen konkre-
tisiert und die durch die Tankstelle hervorgerufenen Immis-
sionen vollumfanglich in der schalltechnischen Untersu-
chung bertcksichtigt.

Fir den B-Plan: teilweise Berucksichtigung

Fiir die FNP-Anderung: nicht relevant

bertcksichtigen

Nr.8 HL, Feuerwehr —vorbeugender Brandschutz (Schreiben vom 13.12.2018)

8.1 Ldschwasserbedarf

Fur das geplante Baugebiet ist zur Sicherstellung der erfor-
derlichen Léschwasserversorgung der Loschwasserbedarf
auf Grundlage des DVGW-Arbeitsblattes W 405 zu ermit-
teln. FiUr die Festlegung des Léschwasserbedarfes sind die
Zahl der Vollgeschosse (N) und die mdgliche Geschossfla-
chenzahl (GFZ) vorzugeben. Der auf der Grundlage der
vorgegebenen Eckdaten ermittelte Loschwasserbedarf wird
dann als Grundschutz fir das Bebauungsplangebiet festge-
legt. Spatere vom Bebauungsplan abweichende Bebauun-
gen konnen zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung
einen hoheren Loschwasserbedarf erfordern, der dann als

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Er-
mittlung des LOschwasserbedarfes und deren Umsetzung
erfolgt im Rahmen der Genehmigungsplanung und der
Realisierung der geplanten Baugebiete. Ein qualifizierter
Bebauungsplan enthélt regelmalig Festsetzungen zum
Mal3 der baulichen Nutzung, der vorliegende Bebauungs-
planentwurf setzt die Anzahl der Vollgeschosse und Grund-
flachenzahlen GRZ fest: Aus den Festsetzungen zum Mald
der baulichen Nutzungen kdnnen die bendgtigten Informatio-
nen ermittelt werden, die sich fir die geplante Neubebau-
ung daraus ergebenden Loschwassermengen werden sich

Kenntnisnahme
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Objektschutz vom Bauherrn nachzuweisen ist.

im gesamten Baugebiet unterscheiden. Eine Beschreibung
der genannten Berechnungsgrundlage wird in die Begrin-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen.

Fir den B-Plan: Kenntnisnahme

Fur die FNP-Anderung: nicht relevant

8.2 Hydranten

Fur Loschzwecke bestimmte Hydranten sind in angemes-
senen Abstanden auf Grundlage des Arbeitsblattes
W 400-1 in das Rohrnetz einzubauen. Dabei sind Unter-
flurhydranten auf3erhalb von Parkplatzflachen vorzugsweise
an StralRenmindungen in den mit Parkverbot belegten
Sichtstreifen einzubauen.

Die Stellungnahme betrifft die spatere Realisierungsphase,
die Beschreibung der Anforderungen wird in die Begrun-
dung Ubernommen.

FuUr den B-Plan: Kenntnisnahme

Fur die FNP-Anderung: nicht relevant

Kenntnisnahme

8.3 Feuerwehrzufahrten

Neben der geplanten o&ffentlichen Verkehrsflache, Ring-
stralRe im geplanten Wohngebiet, kann es auf Grund der
geplanten viergeschossigen Wohnbebauungen insbeson-
dere in den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-4
erforderlich sein, dass im Rahmen der weiteren Planungen
gesonderte Feuerwehrzufahrten mit den erforderlichen fir
das Hubrettungsgerat der Feuerwehr von der offentlichen
Verkehrsflache entsprechend der Musterrichtlinie Gber Fla-
chen fur die Feuerwehr, Fassung Februar 2007, auf den
Geh- und Radwegen bzw. den geplanten Griinflachen her-
zustellen sind.

Im Rahmen des weiteren Verfahrens wurden in Abstim-
mung mit der Feuerwehr die erforderlichen Feuerwehrzu-
fahrten bestimmt und entsprechende Festsetzungen bei-
spielsweise als Geh-, Fahr- und Leitungsrechte in den Be-
bauungsplan dbernommen.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

berlcksichtigen

8.4 Notzufahrt

Fur die geplante Notzufahrt sind ausschlieR3lich Poller oder
Klapppféhle zu verwenden, die von der Feuerwehr mit dem
Uberflurhydrantenschliissel nach DIN 3223 leicht geoffnet
werden kénnen.

Die Anforderung wird im Rahmen der Realisierung des ge-
planten Wohngebietes relevant. Sie wird in die Begriindung
zum Bebauungsplan tibernommen.

FiUr den B-Plan: Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Fur die FNP-Anderung: nicht relevant

Nr.9 NABU Schleswig-Holstein (Schreiben vom 07.01.2019)

9.1 Zusatzliche Flachenversiegelung

Der NABU &auRRert Bedenken gegen die zusatzliche Fla-
chenversiegelung eines okologisch wichtigen Grungurtels
am o0stlichen Rand Lubecks. Als unvermeidliche Ursache
wird der Mangel an bezahlbarem Wohnraum genannt, der
die geplanten Wohnbauviertel bedingt. Der NABU regt an,
die erforderlichen Wohneinheiten durch Nachverdichtung
ZuU generieren, anstatt weitere Naturflachen ihrer Nutzung
zu entziehen. Gerade grofRere Kleingartenareale analog
des Plangebietes stellen bedeutsame und 6kologisch wich-
tige Zonen fur den Arten- und Klimaschutz dar.

Bei dem Teil des Plangebietes der sich stdwestlich der
Schlutuper Stral’e auf ehemaligen Kleingartenflachen be-
findet, handelt es sich zwar nicht um eine Innenbereichsfla-
che im Sinne des § 13a BauGB, die Flache befindet sich
aber in einer stadtebaulich gut integrierten Lage und ist
Infrastrukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruch-
nahme freien Landschaftsraumes erfolgt durch die Fla-
chenausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nut-
zung als Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf.
Ein wichtiger Grund fir die Auswahl der Flache als kinfti-
ges Wohngebiet war die Reduzierung von Fahrverkehren
und die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur wie Ver-
kehrswege und soziale Einrichtungen. Durch das Plange-
biet verlauft eine Hauptverkehrsstral3e, die direkt in die In-
nenstadt fuhrt und im Umkreis sind alle erforderlichen Ein-
richtungen wie Schulen, Einkaufsmoglichkeiten, Arzte usw.
fuBBlaufig erreichbar. Damit tragt die Umnutzung der Flache
zum Wohnen zur Stabilisierung vorhandener Infrastruktur
bei und entspricht somit einem wichtigen Ziel der Innenent-
wicklung.

Warum dieser Standort gewéhlt wurde und welche anderen
Standorte parallel geprift wurden, ergibt sich aus dem
Wohnungsmarktkonzept der Hansestadt Libeck in Verbin-
dung mit dem Konzept ,Liubeck 2030“ in dem Suchrdume
fur Wohnbauflachen festgelegt und beurteilt werden. Auf
beide Unterlagen wird in den Begrindungen zu den Bau-
leitplanen hingewiesen. Mit dem Wohnungsmarktkonzept
2013 wurde eine strategische Grundlage fir die Wohn-
raumentwicklung in der Hansestadt Lubeck bis in das Jahr
2025 gelegt. Das Wohnungsmarktkonzept baut auf grund-
legenden und umfassenden Analysen auf. Das Konzept
.LUbeck 2030“ bildet eine Grundlage flr die Wohnbaufla-

nicht bertcksichtigen
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chenentwicklung in der Hansestadt Liubeck und damit auch
fur die vorliegende Flachenausweisung. Das Wohnungs-
marktkonzept sowie das Konzept ,Libeck 2030“ werden in
Bezug auf die wesentlichen Kerndaten sowie in Bezug auf
die Suchraume fir Wohnbauflachen jahrlich fortgeschrie-
ben (vgl. hierzu ,Wohnungsmarktbericht 2018“). Danach
erfolgt die Entwicklung der Wohnbauflachen nach den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit. Die Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen und als Wald genutzten Flachen soll ver-
mieden werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 21
Suchrdaume fir Wohnbauflachen ausgewahlt und auf ihre
Eignung hin Gberpruft. Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl
von Kleingarten zur Reduzierung von Leerstanden in der
gesamten Kleingartenanlage wurde gepruft, inwieweit sich
die Flachen zur Umnutzung zum Wohnen eignen wirden.
Die derzeit angespannte Lage auf dem Lubecker Woh-
nungsmarkt erfordert auch die Konversion schwieriger
Standorte wie Kleingartenflachen. Weitere alternative Fla-
chen, die fur die Entwicklung von Wohnbauflachen geeignet
waren, kurz- bzw. mittelfristig zur Verfligung stehen und bei
denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutzte oder fiir
den Naturhaushalt bzw. fur die Erholung bedeutsame Fl&-
chen handelt, sind in der Hansestadt Libeck nicht vorhan-
den.

Fir den B-Plan: keine Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Beriicksichtiqung

9.2 AusgleichsmalRhahmen

Die unter 9.1 geschilderte Problematik wird in der Begriin-
dung teilweise beschrieben. Es wird angeregt dem entspre-
chende AusgleichsmalRRnahmen folgen zu lassen und deren
Umsetzung zu uberprifen.

Die Ausgleichsflachen ergeben sich aus dem landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag und werden in den Bebauungs-
plan Gbernommen und/oder vertraglich gesichert. Fir die
Uberpriifung der Umsetzung sind die entsprechenden Ord-
nungsbehorden zustandig. Zur Berlcksichtigung der Stel-
lungnahme wird vorgesehen im stadtebaulichen Vertrag
eine Kontrolle durch den ausfiihrenden Betrieb im Rahmen
der Anwuchs-Pflege zu vereinbaren.

bericksichtigen
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Fir den B-Plan: Berlicksichtiqung

Fir die FNP-Anderung: nicht relevant

9.3 Erhalt vorhandener Obstbaume

Es wird angeregt zu prifen, ob einige der vorhandenen
alteren Obstbaume erhalten und in das Grinflachenkonzept
bzw. kunftige Stra3en- und Wegenetz integriert werde kon-
nen.

Die Anregung ist stadtebaulich insofern interessant, da
durch die Beriicksichtigung von Obstbaumen im Rahmen
der Durchgriinung des geplanten Wohngebietes eine Identi-
tat geschaffen wirde, die sich auf die vorherige Nutzung
bezieht. Aufgrund folgender Aspekte ist aber eine adéaquate
Neupflanzung vorzuziehen.

Innerhalb der im Oktober 2016 aufgegebenen Garten der
Kleingartenanlage befinden sich mehrere Obstbaume und
frichtetragende Geholzstrukturen. Da es eine hohe Leer-
standsrate in der Anlage gab und somit viele Garten seit
Jahren nicht mehr genutzt wurden, sind die Obstgehdlze
grofldtenteils in einem schlechten Pflegezustand. Einige Ge-
holze wurden bei der Raumung der Kleingéarten zerstort. Da
Obstgehdlze idR. eine beschrankte Lebensdauer haben,
erscheint es sinnvoller im Zuge der Realisierung Neupflan-
zungen vorzunehmen.

AulRerdem werden im Rahmen der Realisierung des Wohn-
guartieres erhebliche Eingriffe in den Boden erforderlich
sein, die mit dem Erhalt der Obstbaume nicht vereinbar
sind.

Fir den B-Plan: keine Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nicht berlicksichtigen

9.4 Artenschutz

Die in der Begrindung genannten Einschatzungen zum
Verlust eines optimalen Lebensraumes flr diverse Tierarten
insbesondere Vogel werden geteilt und sollten dazu fihren,
dass bei der Errichtung des Geschosswohnungsbaus Er-
satzmalRhahmen wie beispielsweise Niststeine fur Fleder-
mause und andere HOoOhlen- und Nistbriter durchgefihrt

Im Rahmen der Erstellung des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrages und des landschaftspflegerischen Fachbei-
trages wurden die erforderlichen MaRnahmen zum Aus-
gleich einschlieRlich der vorgezogenen artschutzrechtlichen
Malnahmen bestimmt. Die Durchfihrung der Mal3nahmen
ist bereits erfolgt. Es wurden in Abstimmung mit der unteren

bertcksichtigen

127.. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan 07.32.00 / Auswertung der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4(1) BauGB (Stand: 05.11.2020)

18




werden. Dabei sollte der im Bereich Marli-Brandenbaum
vorkommende Bestand an britenden Dohlen bericksichtigt
und entsprechende Grof3nistk&sten vorgesehen werden.

Naturschutzbehérde 10 Grof3raumuberwinterungshéhlen, 8
Spaltenkasten sowie 10 Nisthohlen fur Vogel im angren-
zenden Griinzug angebracht. Unabhangig davon wird ge-
pruft, ob zusatzliche MaRRnahmen wie beispielsweise das
Anbringen von Grol3nistkasten fur Dohlen vorgesehen wer-
den konnen.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

9.5 Berlcksichtigung des Freizeitdrucks

Bei der Entwicklung einer Wohnsiedlung in der geplanten
Ausdehnung ist der zu erwartende Freizeitdruck auf die
angrenzenden Naturrdume zu bericksichtigen. Die zu er-
wartenden ca. 1.000 neuen Bewohner werden voraussicht-
lich mit den Ublichen Freizeitaktivititen wie Joggen, Biken,
Hunde ausfuhren u.a.m. erhebliche negative Auswirkungen
auf das nahe gelegene Lauerholz verursachen.

Das Lauerholz verfigt Uber ein Wegenetz, welches explizit
fur die Naherholung und Freizeitaktivitaten zur Verfigung
steht. Eine Ubernutzung und wird aufgrund der WaldgréRe
auch durch das neue Wohngebiet nicht erzeugt.

Fir den B-Plan: keine Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

nicht bertcksichtigen

Nr. 10 Telefénica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben

vom 08.01.2019)

10.1 Richtfunkverbindungen

Die Telefénica Germany GmbH & Co. OHG bittet bei der
weiteren Planung um die Berlcksichtigung der folgenden
Belange, um erhebliche Stérungen bereits vorhandener
Telekommunikationslinien zu vermeiden:

Durch das Plangebiet filhren zwei Richtfunkverbindungen
hindurch, die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen
101550422, 101554371 befindet sich in einem vertikalen
Korridor zwischen 11 m und 41 m tber Grund. Zur besse-
ren Visualisierung ist der Stellungnahme ein digitales Bild
beigefugt, welches den Verlauf der Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung verdeutlichen soll.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen
horizontal Uber der Landschaft verlaufenden Zylinder mit
einem Durchmesser von rund 30-60m (einschlie3lich der

In Abstimmung mit der Telefénica Germany GmbH & Co.
OHG (E-Mail vom 18.03.2019) wird der vertikale Schutzab-
stand zur Richtfunkstrecke von 11 m auf 15 m Uber Gelan-
de korrigiert, so dass es zu keinen Konflikten mit der ge-
planten Bebauung kommt.

Wahrend der Bauphase ist die Richtfunktrasse bei der Plat-
zierung der Krane zu bertcksichtigen. Ein entsprechender
Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.

bericksichtigen

127.. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan 07.32.00 / Auswertung der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4(1) BauGB (Stand: 05.11.2020)

19




Schutzbereiche) vorstellen (abhéngig von verschiedenen
Parametern). Es wird gebeten die beiliegenden Skizzen mit
Einzeichnung des Trassenverlaufes zu beachten. Alle ge-
planten Konstruktionen und notwendige Baukrane dirfen
nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Bertick-
sichtigung und Ubernahme der o.g. Richtfunktrasse in die
Vorplanung und in die zukinftige Bauleitplanung bzw. den
zuklnftigen Flachennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbe-
reiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauho-
henbeschrankungen festzusetzen, damit die raumbedeut-
same Richtfunkstrecke nicht beeintrachtigt wird.

Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittelli-
nie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ei-
nen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens
+/-15m einhalten werden.

Es wird um Bericksichtigung und Ubernahme der o.g.
Richtfunktrassen einschlieR3lich der geschilderten Schutzbe-
reiche in die Vorplanung und in die zuklnftige Bauleitpla-
nung bzw. den zukinftigen Flachennutzungsplan gebeten.
Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind
entsprechende Bauhohenbeschrankungen festzusetzen,
damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beein-
trachtigt werden.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nr. 11 HL, Bereich 4.041 Fachbereichsdienste — Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 10.01.2019)

11.1 Kindertageseinrichtung

Auf der Grundlage der Informationen zur geplanten Anzahl
von ca. 435 Wohneinheiten im zukinftigen Wohnquartier
wurde bereits im Vorwege der Bedarf an einer zusatzlichen
Kindertageseinrichtung abgestimmt. Im vorliegenden Be-
bauungsplanentwurf ist eine 3-4gruppige Kindertagesein-
richtung fur die Versorgung des Wohngebietes mit Kinder-
tagesbetreuungsplatzen entsprechend vorgesehen.

Die Trager der Lubecker Kindertageseinrichtungen sind in
der Regel am Erwerb eines Grundsticks interessiert, um
den Bau einer Kita in eigener Regie durchfiihren zu kon-
nen. Kitas missen barrierefrei gebaut werden. Daher ist es

Die festgesetzte, maximal zulassige Grundflache der ge-
planten Kindertagesstatte betragt 711 gm und ist damit zur
Deckung des Bedarfes ausreichend. Damit sind die Anfor-
derungen erflllt. Teilweise ist eine zweigeschossige Bau-
weise erlaubt, aber nicht zwingend vorgesehen. Dadurch
ergibt sich eine Flachenreserve von zuséatzlich 200 gm, die
beispielsweise fir Raume genutzt werden kann, die keinen
ebenerdigen Zugang zu den AulRenflachen haben missen.

Die Grundstiicksflache ist mit insgesamt 2.250 gm ausrei-
chend bemessen. Abzlglich der Grundflache des Geb&u-
des von 700 gm verbleiben 1.500 gm Aul3enflache bei ei-

Berticksichtigung
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wulnschenswert, die Kita ebenerdig zu bauen, um allen Kin-
dern einen unkomplizierten Zugang zum Auf3engel&nde zu
ermoglichen. Eine mehrgeschossige Bauweise wirde einen
Fahrstuhl erforderlich machen und damit hohere Baukosten
verursachen. Fur die AuBenflache einer Kita gibt es derzeit
in Schleswig-Holstein keine Vorgaben in der Kita-
Verordnung. Man orientiert sich jedoch an friheren Vorga-
ben, die pro Kind eine AuRenflache von 10 gm vorsieht,
mindestens jedoch 300 gm. Bei 60-80 Kindern in der Kita
sollte die AulRenflache entsprechend bemessen sein. Ne-
ben dem Platz fur Mullentsorgung, Pflichthachweis / PKWs
und Kinderwagenabstellflache sollte auch ein Schuppen fir
AulRenspielgerate Platz finden.

nem Bedarf von 800 gm Spielflache fir die Kinder verblei-
ben 700 gm fir die genannten Nebenanlagen.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

11.2 Bedarf an besonderem Wohnraum

Der Bereich Familienhilfen / Jugendamt weist auf den Be-
darf an kleinen Wohnungen fiur junge Erwachsene (Einzel-
personen), die im Rahmen der Verselbststandigung in ei-
genen Wohnraum ziehen und fir Alleinerziehende mit Kin-
dern, die im Anschluss an einen stationaren Aufenthalt in
einer Mutter/Kind-Einrichtung Wohnraum benétigen.

Die Stellungnahme ist nicht relevant fiir die Bauleitplanung,
im Rahmen der Ausschreibung/VerduB3erung des Grund-
stucks konnten jedoch entsprechende Anforderun-
gen/Bedingungen bezuglich der (Wohn-) Nutzung des
Grundstiickes bestimmt werden.

Fir den B-Plan: keine Relevanz

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

Kenntnisnahme

Nr. 12 HL, Bereich 3.820 Stadtwald (Schreiben vom 11.01.

2019)

12.1 Schutzstatus Medebek

Der Bereich Stadtwald weist darauf hin, dass eine Ableitung
des Oberflachenwassers aus dem geplanten Wohnquartier
in die Medebek, nicht mit dem FFH Schutzstatus des an-
grenzenden Gebietes kompatibel ist. Es wird daher emp-
fohlen im Vorfeld eine FFH Vertraglichkeitspriufung durch zu
fuhren.

Eine zusatzliche Ableitung von Regenwasser in die
Medebek aus dem geplanten Wohnquatrtier ist nicht vorge-
sehen. Vielmehr ist eine Ruckhaltung und Versickerung
innerhalb des Wohnquartieres mit den umgebenden Griin-
flachen vorgesehen. Die Regenwasserbehandlung soll Uber
ein naturvertragliches Regenwassermanagement erfolgen,
dessen vorrangiges Ziel die Reduzierung der abzuleitenden
Niederschlagsmengen durch Ruckhalt in der Flache ist. Da
das Plangebiet eine wasserwirtschaftliche schwierige Situa-
tion aufweist, wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren

bericksichtigen
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ein detaillierter wasserwirtschaftlicher Begleitplan durch die
Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG
(IPP) erstellt. Um den Oberflachenabfluss zu reduzieren
wurden im Bebauungsplan ein hoher Grinflachenanteil,
Retentions-Grindacher, wasserdurchlassiger Ausbau von
Stellplatzen und Grundstickszufahrten (soweit moglich),
Retentionstiefbeete sowie Fassadenbegrinung festgesetzt.
Die mittige Grunachse dient zum Transport des Regenwas-
sers und soll als besonderes Gestaltungselement oberir-
disch verlaufen. Im verkehrsberuhigten Bereich soll ein zur
Ableitung des Wassers nutzbares geeignetes Stral3enprofil
zum Einsatz kommen. Das Niederschlagswasser wird
durch parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rinnen zu Versi-
ckerungsmulden abgeleitet, Uberschiissiges Wasser wird
zu Retentionstiefbeeten gefuhrt. Die Entwésserungsanla-
gen sind so auszufuihren, dass bei Uberlastung maximal
einmal jahrlich Regenwasser in den geschitzten Land-
schaftsbestandteil (GLB) eingeleitet werden darf.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nr. 13 HL, Bereich 5.660 Stadtgriin und Verkehr (Schreiben vom 11.01.2019)

13.1 Stellplatzschlissel

Aus den Unterlagen ist kein in Ansatz gebrachter Stellplatz-
schlussel fir private und oOffentliche Parkplatze erkennbar.
Die Stra3enverkehrsbehotrde fordert einen Stellplatzschlis-
selvon 1,5/ WE.

Fur den geplanten Neubau des Gemeindezentrums der
Freien Ev. Gemeinde Libeck ist ein gesonderter Stellplatz-
bedarf auf dem Grundstick nachzuweisen. Als Anhalts-
punkt ist dabei die hochst zulassige Personenzahl im An-
dachts-/Gebetsraum zu Grunde zu legen. Die weitere Be-
rechnung sollte wie bei Veranstaltungen erfolgen: abzuglich
30 % Anreise per OPNV geteilt durch 3 Personen / Fz. Des
Weiteren sind auf den Grundstticken der diakonischen Ein-

Der StraRenverkehrsbehérde obliegt u.a. die Anordnung
von Verkehrszeichen und VerkehrsmaflRnahmen. Der Stell-
platzschlissel folgt stadtplanerischen und verkehrsplaneri-
schen Zielen. Die Ordnungsbehérde ist anordnende Behor-
de und nicht fir konzeptionelle Planungen zustandig.

Mit der Novellierung der Landesbauordnung Schleswig-
Holstein 2016 wurde Stellplatzerlass aufgehoben, welcher
nach Art der Geb&udenutzung variierende Richtzahlen fur
zu schaffende Stellplatze vorgab. (z.B. Mehrfamilienhaus
0,7 bis 1 Stellplatz je Wohnung). Die Richtzahlen konnten
im begrundeten Einzelfall auch unterschritten werden. An-
dere Mobilitdtskonzepte sollten gestéarkt werden. Die Auf-
hebung der des Erlasses erfolgte, da eine allgemeingdiltige

Kenntnisnahme bzw.
nicht bertcksichtigen
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richtung, der Pflegestation und/oder Hospiz Stellplatze fur
Besucher und Mitarbeiter nachzuweisen.

Anzahl der Stellplatze nicht mehr zeitgemal war. Die
Kommunen sollten in die Lage versetzt werden, den Bedarf
situationsgerecht variieren zu kénnen. Die Kommunen ha-
ben die Moglichkeit eine entsprechende Satzung (8 84 Abs.
1 Nr. 8 LBO) aufzustellen, ein entsprechender Entwurf wur-
de bereits erarbeitet.

Der Bedarf an Stellplatzen sollte differenziert an der jeweili-
gen Art der (Wohn)Nutzung orientiert sein, ein allgemeiner
Richtwert erscheint nicht gerechtfertigt. So kann der Stell-
platzschlissel etwa bei geférderten Wohnungen deutlich
niedriger liegen. Auch sollten die ginstige Anbindung an
den offentlichen Personennahverkehr, das Vorhandensein
einer guten VerknlUpfung mit dem Radwegenetz und die
Schaffung von passenden Voraussetzungen fur Carsha-
ring-Angebote bertcksichtigt werden.

Unabhéangig vom Bedarf ist die Herstellung von Aul3enstell-
platzen stadtebaulich stérend und reduziert die Aufent-
haltsqualitéat im offentlichen Raum erheblich. Der Bau von
Tiefgaragen verteuert den heute ohnehin kostspieligen
Wohnungsbau zusétzlich. Die zur Refinanzierung notweni-
ge Miete steigt, ein bedarfsgerechtes Angebot bezahlbarer
Wohnungen kann nicht entwickelt werden, was insbesonde-
re bei hoher Wohnungsnachfrage und entsprechend gro-
Bem (auch politisch angemahnten) Neubaubedarf proble-
matisch ist.

Fir den B-Plan: Kenntnisnahme

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

13.2 Flachenbilanz

Es wird gebeten in der Flachenbilanz unter Pkt. 5.1 der Be-
grindung zum Bebauungsplan zwischen o6ffentlichen und
privaten Grunflachen zu differenzieren.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist
lediglich eine private Griinflache nérdlich der Quartiersga-
rage vorgesehen. Die Flachenbilanz wird beziglich der
privaten und Offentlichen Grinflachen entsprechend diffe-
renziert.

bertcksichtigen
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Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

13.3 Kosten

Fur die kinftige Unterhaltung der offentlichen Griin- und
Verkehrsflachen gemaf Flachenbilanz bendtigt der Bereich
Stadtgrin und Verkehr zusatzlich 0,63 Vollarbeitszeitkréfte.

Es wird davon ausgegangen, dass der Bereich Stadtgrin
und Verkehr die Personal- und Mittelplanung entsprechend
anpasst.

Fir den B-Plan: Beriicksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

Kenntnisnahme

13.4 Quatrtiersplatz

Die fahrtechnische ErschlieRung der Nutzungen am Quar- | Grundsatzlich ist der Quartiersplatz verkehrstechnisch di- | berlcksichtigen
tiersplatz wie Kita, Diakonie und Kirchengemeinde ist im | rekt an die Schiutuper Strae angebunden Das Abstellen
weiteren Verfahren zu konkretisieren. von Fahrzeugen ist nur in besonderen Fallen (beispielswei-
se Hochzeiten, Trauerfeiern 0.8.) vorgesehen, regulare
sollen die Parkplatze in der Quartiersgarage genutzt wer-
den. Eine Durchfahrt zur inneren Ringstral3e ist nicht bzw.
nur fir Rettungsfahrzeuge vorgesehen.
Fir den B-Plan: Berticksichtigung
Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz
Nr. 14 HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften (Schreiben vom 11.01.2019)
14.1 Private Grinflache
Es ist zu klaren, wem die privaten Griinflichen zwischen | Der Bebauungsplanentwurf wurde dem Gebot des sparsa- | berticksichtigen

den Reihenhausern kunftig zu zuordnen sind bzw. in wes-
sen Eigentum sie Glbernommen und wie sie kiinftig gepflegt
werden sollen. Es gibt Bedenken gegen gemeinschaftliche
Miteigentumsanteile 0.4. da diese regelmaldig zu Unstim-
migkeiten fuhren. Es wird deshalb angeregt, diese Grunfla-
chen den davorliegenden RH-Grundsticken als Gartenfla-
che zuzuschlagen und vertraglich eine Regelung zutreffen,
die eine Bebauung der Flachen ausschliel3t (also auch kei-

men Umgangs mit Grund und Boden folgend zur Schaffung
weiterer Wohnbebauung soweit verdichtet, dass keine pri-
vaten Griunflachen zwischen den Reihenhdusern angeord-
net werden.

Fir den B-Plan: Beriicksichtiqung
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ne Schuppen 0.4.) und bestimmt, dass sie nur als Rasen-
flache o0.4. genutzt werden dirfen. Sollten diese Flachen fir
alle Bewohner zugénglich gemacht, so wird die Festset-
zung einer o6ffentlichen Griinflache angeregt.

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nr. 15 BUND Schleswig-Holstein (Schreiben vom 11.01.2019)

15.1 Versiegelung freier Landschaft

Der BUND &auRRert Bedenken gegen die geplante Bebauung
des aufgegebenen Kleingartengeléandes, da sie einen wei-
teren Schritt zur Versiegelung und Uberbauung der freien
Landschaft darstellt.

Der Teil des Plangebietes der sudwestlich der Schlutuper
StraBe ehemalige Kleingartenflachen Uberplant, befindet
sich in einer stadtebaulich gut integrierten Lage und ist Inf-
rastrukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruch-
nahme freien Landschaftsraumes erfolgt durch die Fla-
chenausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nut-
zung als Kleingarten bereits eine gewisse Versiegelung auf.
Ein wichtiger Grund fir die Auswahl der Flache als kinfti-
ges Wohngebiet war die Reduzierung von Fahrverkehren
und die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur wie Ver-
kehrswege und soziale Einrichtungen. Durch das Plange-
biet verlauft eine Hauptverkehrsstral3e, die direkt in die In-
nenstadt fuhrt und im Umkreis sind alle erforderlichen Ein-
richtungen wie Schulen, Einkaufsmoglichkeiten, Arzte usw.
fuBBlaufig erreichbar. Damit tragt die Umnutzung der Flache
zum Wohnen zur Stabilisierung vorhandener Infrastruktur
bei und entspricht somit einem wichtigen Ziel der Innenent-
wicklung.

Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl von Kleingarten zur
Reduzierung von Leerstdnden in der gesamten Kleingar-
tenanlage wurde geprift, inwieweit sich die Flachen zur
Umnutzung zum Wohnen eignen wirden. Die derzeit ange-
spannte Lage auf dem Libecker Wohnungsmarkt erfordert
auch die Konversion schwieriger Standorte wie Kleingarten-
flachen. Weitere alternative Flachen, die fur die Entwicklung
von Wohnbauflachen geeignet waren, kurz- bzw. mittelfris-
tig zur Verfigung stehen und bei denen es sich nicht um
landwirtschaftlich genutzte oder fir den Naturhaushalt bzw.
fur die Erholung bedeutsame Flachen handelt, sind in der
Hansestadt Lubeck nicht vorhanden.

Nicht berlicksichtigen
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Fir den B-Plan: keine Berucksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Beriicksichtigung

15.2 Neubau Einfamilienhduser

Im Hinblick auf die Tatsache, dass im Zuge der demografi-
schen Entwicklung in den kommenden Jahren aus dem
vorhandenem Bestand zunehmend Hauser in Libeck auf
dem Markt angeboten werden, ist der langfristig wirkende
Neubau von Einfamilienhdusern auch unter diesem Ge-
sichtspunkt grundsatzlich infrage zu stellen.

Die Stellungnahme wird bereits insofern berlcksichtigt als
das von den etwa 435 geplanten Wohneinheiten (WE) 300
WE im Geschosswohnungsbau errichtet werden. Es gibt
momentan in der Hansestadt Libeck einen grof3en Bedarf
an Einfamilienhdusern, der nur unzureichend gedeckt wer-
den kann. Ziel ist es durch den Geschosswohnungsbau
eine Mdglichkeit zu schaffen, dass die Eigentimer von Ein-
familienhausern rund um das Plangebiet beispielsweise aus
Altersgriinden in eine bequemere Wohnung ziehen kénnen,
ohne ihre angestammte Umgebung verlassen zu miissen.
Der verbliebende Anteil von 135 WE in Einfamilienhdusern
wird flachensparend als Reihen- und Doppelhauser im Be-
bauungsplan festgesetzt, die auch horizontal geteilt werden
kénnen, um ebenerdiges Wohnen zu ermdglichen.

Fir den B-Plan: teilweise Berticksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

teilweise bericksich-
tigen

15.3 Geschitzter Landschaftsbestandteil

Der BUND beurteilt die erforderliche Abschirmung des ge-
schitzten Landschaftsbestandteils ,Lauerhofer Feld" von
der geplanten Bebauung als unzureichend. Es wird ange-
regt, die Bebauung am ndrdlichen Rand durchgehend so-
weit zuriickzunehmen, dass eine mindestens 30 m breite,
mit Laubgehdlzen bestandene Pufferzone geschaffen wer-
den kann. Diese wird als notwendig betrachtet, um negative
Einwirkungen aus dem Wohngebiet zu verhindern und die
verstarkte Verinselung des gesetzlich geschiitzten Gebietes
zu mildern.

Der Grunstreifen zum geschitzten Landschaftsbestandteil
wird um 5 m erweitert, so dass ein Grinstreifen von 15 m
sowie ein Abstand bis zu den Baufeldern von mindestens
25 m vorgesehen ist. Zwischen den Gartengrundstiicken
und der Grinflache sind Hecken zu pflanzen. AuRerdem
wird sddlich des abschirmenden Grinstreifens nur eine
lockere Bebauung vorgesehen. Es sind hier sowohl die
Belange die Bevoilkerung ausreichend mit adaquaten
Wohnraum versorgt zu werden, als auch die Belange des
Naturschutzes zu berticksichtigen. Ein Grlnstreifen von 30
m ohne jegliche Nutzung wirde sich deutlich negativ auf
das stadtebauliche Konzept als Grundlage fur den Bebau-

teilweise bericksich-
tigen
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ungsplan auswirken. der sich durch einen geschitzten und
teilweise als Griinflache vorgesehenen Mittelstreifen aus-
zeichnet und eine Verknipfung mit den umgebenden Grin-
flachen darstellt.

Fir den B-Plan: teilweise Berucksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

15.4 Solarthermie

Es wird angeregt in der Satzung die Nutzung der sudlich
exponierten Dachflachen fur Fotovoltaik und/oder Solar-
thermie - soweit rechtlich mdglich — verbindlich vorzu-
schreiben. Unter anderem waéren die Vorgaben fir die
Dachneigungen darauf auszurichten.

Es ist nicht moéglich Gber einen Bebauungsplan die Nutzung
von Fotovoltaik oder Solarthermie verbindlich festzusetzen.
Der Bebauungsplan dient der Regelung der Bodennutzung,
es ist zwar moglich in einem Bebauungsplan beispielsweise
als stadtgestalterische Festsetzung die Dachneigungen zu
bestimmen, dies muss jedoch aus stadtebaulichen Erwa-
gungen geschehen. Es ist jedoch mdglich energetische
Konzepte Uber stddtebauliche Vertrage oder Kaufvertrage
zu fixieren.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Energie-
konzept erstellt, welches eine klimaschonende und umwelt-
gerechte Energieversorgung des Wohnquartieres zum In-
halt hat und im Rahmen der Kaufvertrdge sichergestellt
werden soll. Das Konzept sieht u.a. eine Nutzung aller
Dachflachen zur Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie
vor. Alle Dacher werden als Retentionsgriindacher mit einer
flachen Neigung festgesetzt, dadurch kann die Anzahl der
Kollektoren noch erhéht werden.

Fir den B-Plan: keine Relevanz

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

teilweise beriicksich-
tigen

15.5 Versiegelung

Um das Ausmal versiegelter Flachen zu mindern, sollte die
Wasser- und Luftdurchlassigkeit von Stellflachen und Zu-
fahrten auf den Grundstiicken verbindlich vorgeschrieben

Parallel zum Bebauungsplan wurden ein wasserwirtschatftli-
cher Begleitplan und ein landschaftspflegerischer Fachbei-
trag erstellt, die beide Vorschlage zur Minimierung der Ver-

berlcksichtigen
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werden.

Die Uberpriufung von zahlreichen baulich realisierten B-
Planen in Schleswig-Holstein durch den BUND ergab das
Ergebnis, dass nur auf ca. 10 % der Grundstlicke entspre-
chende Vorgaben umgesetzt waren. Deshalb sieht der
BUND die Notwendigkeit, die Art des Befestigungsaufbaus
praziser vorzugeben (z.B. Rasengittersteine oder breitfugi-
ge Pflasterung auf wasserdurchlassigem Unterbau) und
generell auf die Kontrolle der umweltschutzbezogenen Sat-
zungsfestsetzungen sowie auf mdgliche Zwangsgeldfest-
setzungen bei Nichtbeachtung hinzuweisen (und spéater
auch durchzuftihren).

siegelung beinhalten, die als Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan tbernommen wurden. Daneben wird die zuséatzli-
che Regelung uber die Kaufvertrage gepruft. In Abstim-
mung mit der Bauordnung wird aktuell ein Konzept abge-
stimmt, welches kunftig eine bessere Uberwachung der
Umsetzung ermoglicht.

Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nr. 16 HL, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz — untere Abfallentsorgungsbehdrde (Schreiben vom 11.01.2019)

16.1 Abfallrechtliche Bedingungen

Das Grundstiick Schlutuper StrafRe 35 (Gemarkung St. Ger-
trud, Flur 12; Flurstiick(e) 22/28 und 22/18) befindet sich im
Altlastenkataster.

Auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 33 (Gemarkung St.
Gertrud, Flur 12, Flurstick(e) 51/38 und 51/39) befindet
sich seit 1957 eine laufende Tankstelle, fur die ein altlas-
tenverdacht besteht. (Katekorie VP2)

Daher sind aus abfallrechtlicher Sicht folgende Bedingun-
gen in den B-Plan mit aufzunehmen:

e Sofern im Rahmen von Baumafnahmen Abbruchmate-

rial oder Bodenaushub anfallen sollte, ist der unteren
Abfallentsorgungsbehérde (UAB) der Hansestadt
Libeck vor Beginn der Malinahme ein Entsorgungs-
konzept vorzulegen.
Sollten Abfélle mit unterschiedlichen Schadstoffbelas-
tungen anfallen, sind diese getrennt zu lagern und zu
entsorgen. (Vermischungsverbot fur Abfalle 8§ 9 Ab-
satz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes)

e Die tatsachlich vorgenommene Verwertung bzw. Ent-
sorgung ist der uAB durch Vorlage von Begleit- oder
Ubernahmescheinen nachzuweisen.

Die Hinweise sind insofern nicht bebauungsplanrelevant, da
sie den Bauantrag bzw. die Abbruchgenehmigung betref-
fen. Sie werden aber zur allgemeinen Information in die
Begriindung zum Bebauungsplan dbernommen.

zur Kenntnis nehmen
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e Fallen Abfalle an, die nicht verwertet werden koénnen,
so sind diese als Abfalle zur Beseitigung andienungs-
pflichtig an die Entsorgungsbetriebe Libeck als offent-
lich-rechtlichem Entsorgungstrager abzugeben.

e Fallen mehr als 10 Kubikmeter Bau und Abbruchabfalle
an, ist der uAB eine Dokumentation gem. § 8 Abs. 3
Gewerbeabfallverordnung vorzulegen.

FuUr den B-Plan: Kenntnisnahme

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nr. 17 Netz Libeck GmbH — Planung Strom und Funktions

controlling (Schreiben vom 15.01.2019)

17.1 Fernwarmeversorgung

Fur eine Fernwarmeversorgung ist ggf. der Platzbedarf fur
ein BHKW, beispielsweise im Bereich der Mischgebietsfla-
che, zu berucksichtigen.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Energie-
konzept erstellt, welches eine Versorgung Uber ein kaltes
Nahwarmenetz gespeist durch Erdwarme vorschlagt. Ein
BHKW ist somit nicht erforderlich, dennoch werden sicher-
heitshalber Vorhalteflachen beispielweise flr einen mdagli-
chen Warmespeicher nérdlich der Quartiersgarage festge-
setzt.

Fur den B-Plan: teilweise Bertcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

teilweise beriicksich-
tigen

17.2 Elektrizitdtsversorqung

Fur die Elektrizitdtsversorgung ist ebenfalls ein Standort fur
eine Netztransformatorstation notwendig, welcher vorrangig
im Mischgebiet oder im Sondergebiet liegen sollte.

Westlich der Schlutuper Stral3e wurde eine Flache fir Ver-
sorgungsanlagen festgesetzt, die als Standort fiir eine
Netztransformatorstation geeignet ist.

Fur den B-Plan: Berlicksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

bertcksichtigen

17.3 Leitungsrechte

Fir Leitungstrassen, die zukinftig nicht in offentlich gewid-
meten Verkehrswegen liegen bzw. gelegt werden, ist ein
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, inkl. einer entsprechenden
Schutzstreifenbreite zugunsten der Netz Libeck GmbH
vorzusehen.

Entsprechende Leitungstrassen zugunsten der Netz Libeck
GmbH bzw. des Leitungstragers wurden im 06stlichen Teil-
bereich zwischen den geplanten Reihenh&usern festge-
setzt. Alle weiteren Leitungen kdnnen in offentlichen Stral3e
und Wegen verlegt werden.

bertcksichtigen
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Fir den B-Plan: Berucksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

Nr. 18 Entsorgungsbetriebe Libeck (Schreiben vom 04.02.2019)

18.1 Schmutzwasserentsorqung

Hinsichtlich der schmutzwassertechnischen Erschlie3ung
ist eine Anbindung an das bestehende Schmutzwassernetz
in der Schlutuper Stral3e erforderlich. Aufgrund der Topo-
graphie ist es hoéchstwahrscheinlich nicht méglich das Ge-
biet im Freigefadlle anzuschlieBen. In diesem Fall ist im
Plangebiet eine 6ffentliche Pumpstation vorzusehen. Hier-
fur ist ein Grundstick im Bebauungsplan festzusetzen, wel-
ches von der offentlichen StraRe aus angefahren werden
kann. Hinsichtlich der erforderlichen Grof3e des Grundstu-
ckes mussen noch Abstimmungen stattfinden.

Die Anregung wird beriicksichtigt, in dem an der Schlutuper
Stral3e eine Flache fir ein Pumpwerk vorgehalten wird. Die
Flache hat eine GrofRe von 160 m2 und grenzt direkt an die
Stral3enflache.

Fir den B-Plan: Berucksichtigung

Fur die FNP-Anderung: Beriicksichtigung

bericksichtigen

18.2 Niederschlagswasserbehandlung

Das in dem Gebiet anfallende Niederschlagswasser kann
nicht in die offentlichen Regenwasserleitungen in der
Schlutuper Stral3e eingeleitet werden, da diese dafir nicht
dimensioniert wurden.

Es befinden sich im noérdlichen Bereich des Plangebietes
mehrere Graben in denen das anfallende Niederschlags-
wasser eingeleitet wird, und teilweise versickert. Als Vorflut
dient ein Seitengraben an der Stral3e, der nordostlich des
Sportplatzgeldndes in die offentliche Kanalisation miindet.
Die Graben befinden sich in keinem guten Zustand und
konnen nicht als Vorflut genutzt werden. Diese Anlagen
befinden sich nicht in der Verwaltung der Entsorgungsbe-
triebe.

Gem. beigefligtem Detailplan Versickerung des LANU sind
im sudlichen Teilbereich gut versickerungsfahige Boéden
vorhanden. Im nérdlichen Teilbereich ist eine Versickerung
nur in unteren Bodenlagen mdglich, wobei dort die
GW-Wasserstdnde nahezu an der Gelandeoberkante an-

Die Anmerkungen zur Regenwasserbehandlung sind in den
wasserwirtschaftlichen Begleitplan eingeflossen und mit
den zustandigen Dienststellen abgestimmt worden. Das
Regenwasserkonzept kann dem wasserwirtschaftlichen
Begleitplan entnommen werden.

bertcksichtigen
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stehen. (= 1,00 m unter Gelande OK) Vorrangig sollte ge-
pruft werden, ob das anfallende Niederschlagswasser im
Plangebiet versickert werden kann. Dabei ist auch der Ein-
fluss auf die umliegende Bebauung zu prifen. Die Einlei-
tung in das Grabensystem und letztlich auch in die 6&ffentli-
chen RW-Leitungen mit Vorflut in die Medebek kénnten nur
durch die Wasserbehodrde genehmigt werden. Der Bereich
Stadtwald ist zwingend zu beteiligen. Die Einleitmengen
sind von der UWB vorzugeben. Das Regenrtckhaltebecken
ware entsprechend gro3 auszulegen und im Plangebiet
anzulegen. Die Ergebnisse des wasserwirtschaftlichen Be-
gleitplans sind den Entsorgungsbetrieben vor der Beteili-
gung der Behorden gem. 84(2) BauGB vorzulegen.

Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

18.3 Minimierung Regenwasserabfluss

fiehlt es sich auf allen Gebauden eine Dachbegriinung vor- | tentionsgrindéacher auszubilden. Die Anregung wird also
zusehen. Die Stellplatze, sowohl auf den privaten Flachen | €ntsprechend gefolgt, ebenso wurde ein wasserdurchlassi-
und auch im &ffentlichen Bereich sollten in Pflasterbauwei- | 987 Ausbau beispielsweise in Pflasterbauweise der Stell-
se mit groRen Fugen ausgefiihrt werden. und Parkplatze sowie der privaten Zuwegungen zu den
Grundstiicken festgesetzt.
Fur den B-Plan: Berlicksichtigung
Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz
18.4 Prufung dezentrale Versickerung

den privaten Grundstiicken im Bebauungsplan festgesetzt
werden kann. Das gilt auch fir die StraRenverkehrsflachen.

schaftlichen Begleitplanes erfolgt. Jegliches Regenwasser
welches im Plangebiet anfallt, soll auch hier versickert wer-
den. Die offentlichen Flachen sollen an eine zentrale Versi-
ckerungsanlage in der mittleren Griinflache angeschlossen
werden, fur die privaten Grundstiicke ist eine Grundstiick-
sentwasserung uber eine dezentrale Versickerung auf den
einzelnen Grundsticken z.B. durch eine Rigolen Versicke-
rung angedacht. Der Bebauungsplan trifft entsprechende
Festsetzungen.
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Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

18.5 Flachen Regenwasserbehandlung

Die in der Planzeichnung eingetragene Flache fur die Re-
genwasserversickerung bzw. Regenwasserriickhaltung
erscheint zu klein. Bei den weiten FlieBwegen des Nieder-
schlagswassers zum Becken ergibt sich eine grol3e Tiefe
der ankommenden Leitungen. Daraus resultiert eine grol3e
Flache fur das Becken und damit auch fur das Grundstick.
Die erforderliche Flachengrof3e ist zwingend im wasserwirt-
schaftlichen Begleitplan zu beriicksichtigen und Bebau-
ungsplan entsprechend festzusetzen.

Im Rahmen der Erstellung des wasserwirtschaftlichen Be-
gleitplanes hat sich gezeigt, dass fir die Regenwasserbe-
handlung kein Regenruckhaltebecken erforderlich ist. Das
Regenwasser wird im mittigen Grunstreifen, stralenbeglei-
tenden Mulden bzw. Rigolen und auf den Grundstiicken
zurickgehalten. Die Einzelheiten kbnnen dem wasserwirt-
schaftlichen Begleitplan entnommen werden.

Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

bericksichtigen

Nr. 19 HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz — untere Naturschutzbehotrde, Klima- und Immissionsschutz (Schreiben

vom 21.01.2019)

19.1 Dimension des Abstandsstreifens zum geschitzten
Landschaftsbestandteil (GLB)

Der in den Vorabstimmungen von der Landschaftsplanung
bereits geforderte Pufferstreifen zwischen Baugebiet und
dem direkt angrenzenden Geschitzten Landschaftsbe-
standteil ,Lauerhofer Feld* ist im vorliegenden B-
Planentwurf unzureichend beriicksichtigt worden. Der mind.
30 m breite Streifen sollte, damit er seine Funktion erfillen
kann, von privaten Nutzungen ganzlich frei sein, sowohl
von baulicher als auch von gartnerischer Nutzung. Der
Streifen sollte vielmehr von den privaten Flachen, z.B.
durch eine wirksame Abz&unung (&hnlich wie beispielswei-
se im gepl. Wohngebiet ,Keppler-Quartier) und eine exten-
sive Pflege der vorherrschend nassen Boden, klar erkenn-
bar getrennt werden. Um eine entsprechende Korrektur des
Entwurfes wird gebeten.

Die Planung des neuen Wohnquartieres soll dazu dienen,
neben anderen geplanten Wohngebieten den Wohnraum-
bedarf in der Stadt Libeck zu decken. Im Rahmen des
Wohnungsmarktkonzeptes und seiner Aktualisierung durch
die Wohnungsmarktberichte wurden diese Bedarfe ermittelt
und Standorte fir kinftige Wohnungsbauflachen gepriift.
Dabei hat sich gezeigt, dass nur wenige Standorte fir eine
kurz- bis mittelfristige Umsetzung dringend bendétigter
Wohngebiete geeignet sind. In der Konsequenz ist es gebo-
ten diese Flachen moglichst gut zu nutzen. Die Ausnutzung
auch der vorhandenen und neu zu schaffenden Infrastruk-
tur beispielsweise hinsichtlich der Belange des MIV ergibt,
dass es optimal ist moéglichst viele Grundstiicke mit mog-
lichst wenig StraRenflache erschlieRen zu kdnnen, so wie

teilweise bericksich-
tigen

127.. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan 07.32.00 / Auswertung der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4(1) BauGB (Stand: 05.11.2020)

32




Der geforderte Schutzstreifen zwischen der geplanten Be-
bauung einschliel3lich Garten und dem geschutzten Land-
schaftsbestandteil von 30 m ist als ,Flache fur Mal3hahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft vorzusehen. Er soll neben dem
Schutz des GLB der Eingriffsminimierung, insbesondere
der Eingriffe in die Schutzguter Boden, Wasser, Tiere und
biologische Vielfalt dienen.

Die Anlage von naturnahen Retentionsflachen im Schutz-
streifen ist grundsatzlich méglich. Die fur die Regenwasser-
rickhaltung vorgesehene Flache direkt neben dem Kinder-
spielplatz zieht sicherlich eine massive Einzaunung nach
sich, sodass die Lage des Spielplatzes an dieser Stelle aus
Sicht des Naturschutzes abgelehnt wird.

vorgesehen. Der dem Bebauungsplan zugrundeliegende
stadtebauliche Entwurf gibt diesbeztiglich ein ideales Ver-
haltnis vor. Der GLB wird im stadtebaulichen Entwurf inso-
weit bertcksichtigt, dass hier Ver- und Entsorgungsflachen
sowie eine aufgelockerte Bebauung in Form von Doppel-
hausern vorgesehen sind, deren Baufelder mindestens 25
m und deren Garten mindestens 15 m Abstand zum GLB
einhalten mussen. Die Abstande wurden der Anregung ent-
sprechend um 5 m verbreitert. Ein weiterer Abstand zum
GLB wirde das gesamte stadtebauliche Konzept welches
alle Belange eines nachhaltigen und bewohnerorientierten
Wohnquartieres bertcksichtigt, in Frage stellen.

Fur den B-Plan: teilweise Bertcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: teilweise Beriicksichtigung

19.2 Nutzung des Abstandsstreifens zum geschitzten
Landschaftsbestandteil (GLB)

Der Kinderspielplatz (KSP) sollte ebenfalls nicht im Puffer-
streifen zum benachbarten Schutzgebiet eingerichtet wer-
den. Es wird vorgeschlagen den KSP in die siiddstliche, im
Planungsumgriff enthaltene Grunflache, auf der sich der
schon vorhandene Ballspielplatz befindet, zu integrieren.
KSP und Ballspielplatz an diesem Standort wirden zudem
besser frequentiert werden, da sie auch von Kindern mitbe-
nutzt werden wurden, die nicht aus dem neuen Wohnquar-
tier kommen.

Der Bolzplatz soll um einen KSP erweitert werden. Es be-
steht jedoch dartber hinaus Bedarf fiir einen weiteren KSP,
der der Anregung entsprechend im anvisierten Bereich ver-
bleibt, aber weiter nach Stiden verschoben wird.

Fir den B-Plan: Bertcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

berlcksichtigen

19.3 Geplante mittige Griinachse

Die vorgesehene, in nordsudlicher Richtung verlaufende
Griine Achse mit Wanderweg wird aus landschaftsplaneri-
scher Sicht ausdriicklich begrift. Sie gliedert das zukunfti-
ge Wohngebiet, schafft zusatzliche Erholungsméglichkeiten
fur die kinftigen Anwohnern und tragt, vor allem bei einer
umfangreichen Bepflanzung mit Laubbdumen, zur Verbes-
serung des ortlichen Bioklimas bei.

Die Grinachse erhoht die Aufenthaltsqualitat des geplanten
Wohnquartiers und bildet damit ein wichtiges stadtebauli-
ches Element.

Fur den B-Plan: Kenntnisnahme

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

zur Kenntnis nehmen
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19.4 Sudlicher Randbereich

Entlang der sidlichen Bebauungsgrenze verlauft der Grin-
zug (GZ) ,Brandenbaumer Feld“. Der GZ mit seinem
Hauptweg ist Uber Jahrzehnte vor allem mit Gehdlzen gut
eingewachsen. Es hat sich eine umfassende Parkanlage,
z.T. mit waldédhnlichem Charakter entwickelt, der von den
Anwohnern benachbarter Stadtbereiche (z.B. Marli, Bran-
denbaum, Edelsteinsiedlung und Eichholz) sehr geschéatzt
und entsprechend genutzt wird. Die Flachen des GZ liegen
hier innerhalb des B-Plangebietes, eine mdgliche Rlck-
nahme von Baumen, um eine eventuelle Verschattung der
hier an der sudl. Grenze des Baugebietes vorgesehenen
Hausgarten zu verringern, wird aus landschaftsplanerischer
Sicht jedoch abgelehnt, um den genannten Charakter des
GZ zu erhalten.

Der sidliche Grunstreifen mit seiner tberortlichen Wege-
verbindung wird seiner Nutzung entsprechend als o6ffentli-
che Grinflache festgesetzt. Der Bewuchs wird zusatzlich
durch die Ausweisung einer Flache fir den Erhalt von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gesi-
chert. Eingriffe in den Gringurtel sind nur im Rahmen von
PflegemalRnahmen zulassig.

Fir den B-Plan: Bertcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

bertcksichtigen

19.5 Ostlicher Randbereich:

Der GZ ,Brandenbaumer Feld“ verlauft auch hier entlang
des Plangebietes. Die Trennung zwischen privaten Grund-
stiicken und Hauptwanderweg des GZ soll gem. Entwurf
lediglich durch eine Gehdlzreihe erreicht werden. Diese
Form der Grinabgrenzung und der landschaftlichen Ein-
bindung des Baugebietes ist unzureichend. Es sollten da-
her samtliche o6stliche Grundstlcksparzellen entfallen und
der somit entstehende bebauungsfreie Geléndestreifen
sollte durchgangig begriint und beispielsweise durch We-
gebeziehungen zwischen Wohnquartier und GZ strukturiert
werden. Eine Ricknahme der geplanten Bebauungen so-
wohl am 6stlichen Rand als auch im Pufferstreifen (s. 19.1)
zugunsten von Grinbereichen / Grinentwicklungen ist aus
Sicht des Naturschutzes (angrenzendes Schutzgebiet) so-
wie der Naherholungsfunktion (GZ) gerechtfertigt, da fur
das Bauvorhaben die Griinsubstanz der gesamten Klein-
gartenanlage mit ihren positiven Auswirkungen auf beide
Belange vollsténdig entfallen ist.

Der Grunzug weist eine Breite von 16 m bis 85 m auf, die
bisherige Ausdehnung wird beibehalten. Die Flache des
geplanten Wohnquartieres entspricht den Abmessungen
der ehemaligen Kleingartenanlage. Der stadtebauliche
Entwurf reagiert auf den Grlinzug mit einer quer dazu orien-
tierten Gebaudestellung, die grof3e Durchlasse ermdoglicht.
Es ist gerade der Sinn des stadtebaulichen Entwurfes das
geplante Wohnquartier mit den umgebenden Griinziigen zu
verzahnen und somit die Aufenthaltsqualitdt zu erhdhen.
Eine Abgrenzung zu den umgebenden Grinflachen mit
ihren Wegebeziehungen ist nicht gewollt und auch nicht
sinnvoll, da es sich um eingegrinte Wegebeziehungen
handelt. Eine Nutzung durch die kinftigen Bewohner ist
gewunscht. AuBerdem ist es das Ziel der Planung ein neu-
es Wohnquartier zu entwickeln, eine Erweiterung des
Grinzuges in dem bereits von den Griunflachen gepragten
Stadtbezirk scheint nicht erforderlich. Zumal durch eine der
Anregung entsprechende Erweiterung des Griinzuges etwa
die Halfte der geplanten Reihen- und Doppelhduser wegfal-
len wirde, was dem Wohnraumbedarf widersprechen wir-
de. Die Zielkonzeption der Bauleitplanung ware nicht ge-

nicht berticksichtigen
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wahrt. Bereits seit der frilhzeitigen Beteiligung gibt es eine
grofRe Nachfrage insbesondere nach den Doppel- und Rei-
henh&usern.

Fir den B-Plan: keine Berucksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Beriicksichtigung

19.6 Allee Schlutuper Stral3e

Die entlang der Schlutuper Straf3e vorhandene Lindenallee
sollte aus Sicht der Landschaftsplanung nicht nur ,grof3t-
mdglich erhalten” bleiben (vgl. S. 30 der Begriindung), son-
dern innerhalb des Planumgriffs vollstandig wiederherge-
stellt werden, d.h., die gegebenen Liicken von 90 m (Ost-
seite) und 60 m (Westseite) sollten geschlossen werden.
Mdgliche Baumliicken fiir Zufahrten in beide Teilbereiche
des Plangebietes sind zu minimieren. In diesem Zusam-
menhang wird angeregt, den geplanten Parkplatz am nord-
lichen Rand ebenfalls in einen zentralen Abschnitt des kinf-
tigen Wohngebietes zu verlegen, um die Zufahrtbereiche
und damit die Licken der Lindenallee an der Schlutuper
Stral3e zu reduzieren.

Der Anregung wird gefolgt. Die Lindenallee soll, soweit die
erforderlichen Strallenausbaumafnahmen dies zulassen,
erhalten bleiben. Bereits vorhandene oder durch die Bauar-
beiten entstehende Liicken sollen, der Anregung entspre-
chend durch Neupflanzungen geschlossen werden.

Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

bericksichtigen

19.7 Darstellung geschutzter Landschaftsbestandteil (GLB)

Die Darstellung des GLB im gtltigen Flachennutzungsplan
entspricht nicht der tatsachlichen Gebietsabgrenzung. Es
wird gebeten dies zu korrigieren und in der Legende mit
dem Symbol G zu kennzeichnen. In der 127. Anderung ist
die noch zu entlassenden Flache zu beriicksichtigen.

Die unkorrekte Abgrenzung des GLB liegt auf3erhalb des
Anderungsbereiches und ist daher fiir die 127. Anderung
des Flachennutzungsplanes nicht relevant. Die Korrektur
erfolgt in Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Fla-
chennutzungsplanes.

Die Signatur G fir den geschiitzten Landschaftsbestandteil
wird der Anregung entsprechend ergénzt.

Fur den B-Plan: keine Relevanz

Fur die FNP-Anderung: teilweise Beriicksichtigung

teilweise bericksich-
tigen

19.8 Schutzgut Boden (Umweltbericht 127. FNP-Anderung)
Die Aussage des Absatzes c), erster Satz trifft nur auf den

Die zusatzliche Versiegelung im Bereich der Kleingartenan-

bertcksichtigen
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Teilbereich westl. der Schlutuper Stral3e zu. Der Bereich
der ehemaligen Kleingérten wird in erheblichem Malf3e neu
versiegelt. Dies fuhrt zu einem erheblichen Eingriff in das
Schutzgut Boden, wie an anderer Stelle bereits zutreffend
ausgefuhrt wird.

lage steht auRer Frage und wird im Umweltbericht be-
schrieben. Auch wird in dem Absatz c) draufhingewiesen,
dass die Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung und damit auch
die geplanten MaBhahmen zur Vermeidung, Verringerung
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen wurden er-
ganzt. Die Anregung ist insofern bertcksichtigt.

Fir den B-Plan: keine Relevanz

Fur die FNP-Anderung: Beriicksichtigung

19.9 Schutzqut Biologische Vielfalt (Umweltbericht 127.
FNP-Anderung):

Der Einschatzung in Absatz b und ¢ kann insbesondere
ohne Vorlage des vollstandigen Umweltberichtes, der Ein-
griffs-Ausgleichbilanzierung und des Artenschutzgutachtens
nicht gefolgt werden. Es wird stattdessen folgende Formu-
lierung fur den 2. Satz vorgeschlagen: Die damit einherge-
hende Reduzierung der biologischen Vielfalt wird im Rah-
men der Eingriffsbearbeitung beriicksichtigt. Der Absatz c
ware dann analog auszufuihren: Die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Vermeidung usw. werden im Umfang der
KompensationsmalRhahmen nach 8la Abs. 3 BauGB bzw.
als Teil der MaRnahmen fir den Artenschutz bericksichtigt.

Eine Anpassung des Textes macht insofern keinen Sinn, da
der Umweltbericht im Laufe des weiteren Verfahrens um
die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erganzt und ebenso
das komplettierte Artenschutzgutachten in den Umweltbe-
richt eingearbeitet wurde. Damit wird die Anregung gegen-
standslos.

FuUr den B-Plan: keine Relevanz

Fur die FNP-Anderung: Kenntnisnahme

Zur Kenntnis neh-

men

19.10Planzeichnung

Die Signatur ,Offentliche Griinflache* weicht im Plan und in
der Legende voneinander ab.

Abgesehen von der Allee ist der gesamte Baumbestand
weder als zu erhalten noch als kiinftig fortfallend gekenn-
zeichnet. Es wird um Ergdnzung gebeten. In dem Zusam-
menhang wird daraufhin gewiesen, dass das Baufeld 20 bis
zum Stamm eines bestehenden Baumes heranragt und
durch das Baufeld 41 einen Baum uberplant wird.

Der Anregung entsprechend wurde die Legende korrigiert
und der Plan um ein Beiblatt erganzt, das die zu erhaltenen
und die wegfallenden Baume kennzeichnet.

Fir den B-Plan: Berucksichtigung

Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz

bericksichtigen

19.11Tiefgaragen
Die Tiefgaragen ragen Uber die Bauflachen hinaus bis an
den mittleren Grunzug heran. Eine Reduzierung bis zur

U.a. aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten wird
auf den Bau von Tiefgargagen zugunsten einer oberirdi-

berlcksichtigen
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Bauflucht ist zur Eingriffsminimierung erforderlich, zur Be-
pflanzung siehe auch Teil V- Gesundheitsschutz®.

schen Quartiersgarage verzichtet. Damit ist auch die Anre-
gung beriicksichtigt.

Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

19.12 Schutzqut Pflanzen

Im weiteren Planungsprozess ist der Gehélzbestand in den Die Griinzuige sind der Anregung entsprechend in den Be- | beriicksichtigen
Griinziigen planungsrechtlich zu sichern, wie in der Be- bauungsplan Gbernommen und als zu erhalten festgesetzt
griindung unter 5.5.2 dargelegt. Uber einzelne Baumfallun- | worden.
gen ist anhand ihres Wertes fur den Naturhaushalt und ih- | o
rer Vitalitit im Rahmen der Eingriffsbearbeitung zu ent- | Fr den B-Plan: Berlicksichtigung
scheiden. ;
Fir die FNP-Anderung: keine Relevanz
19.13 Artenschutz
GemaR der Begriindung zum Bebauungsplan soll eine de- Der landschaftsplanerische Fachbeitrag und der Umweltbe- | beriicksichtigen

taillierte Eingriffsermittiung und artenschutzrechtliche Pri-
fung im Rahmen des konkretisierten B-Plan Entwurfs zur
offentlichen Auslegung und Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR 88 3 Abs. 2
und 4 Abs. 2 BauGB* erfolgen.

Eine abschlieBende Beurteilung der artenschutzrechtlichen
Betroffenheiten und erforderlichen MalRBnahmen ist daher
derzeit noch nicht méglich.

richt wurden entsprechend erganzt, so dass eine abschlie-
Bende Beurteilung der artenschutzrechtlichen Betroffenhei-
ten und der erforderlichen MalRnahmen jetzt moglich ist.

Fur den B-Plan: Berlicksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

19.14 Klimaschutz

Mit dem ,Gesetz zur Foérderung des Klimaschutzes bei der
Entwicklung in den Stadten und Gemeinden“ wurden im
Jahr 2011 die Erfordernisse des allgemeinen (globalen)
Klimaschutzes als weitere zentrale Leitlinie ins Baugesetz-
buch aufgenommen (81a (5)). Um dieser vom Gesetzgeber
gewunschten starkeren Beachtung des allgemeinen Klima-
schutzes im Bauleitplanverfahren zu entsprechen, sollte der
allgemeine Klimaschutz als separates Schutzgut in einen
Umweltbericht aufgenommen werden. Dieser betrifft deut-
lich andere Aspekte als die Betrachtung des Lokalklimas,

Die Gliederung des Umweltberichtes erfolgt gemal? § 2a
Abs. 2 BauGB nach der Anlage 1 zum BauGB. Der Um-
weltbericht befasst sich danach mit den lokalen Umwelt-
themen. Der globale Klimaschutz ist zwar mittelbar Zielge-
genstand der Bauleitplanung, jedoch nicht Thema des Um-
weltberichtes. Zur Behandlung des genannten Kriteriums
wurde, der Anregung entsprechend ein Energiekonzept
einschliellich Warmeversorgung erstellt, welches einen
geringeren Anteil an Treibhausgasen bedingt, als eine her-
kommliche Wéarmeversorgung. Die Einzelheiten konnen

bericksichtigen
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welches schon sehr lange ein Belang des Baugesetzbu-
ches ist. Beim globalen Klimaschutz ist insbesondere
81 Abs. 6f BauGB von Interesse, da hier Moglichkeiten zur
Minimierung von Treibhausgasen im Mittelpunkt stehen.
Dieses fehlt im vorliegenden Umweltbericht, der zwar sehr
grundlich und ausfihrlich auf das Lokalklima (Klimatope,
Luftqualitat vor Ort) eingeht, aber die mit dem globalen Kili-
maschutz verbundenen Themen (z.B. Energieversorgung
des Baugebietes) ausspart.

Potential wird insbesondere bei der Planung der Warme-
versorgung des Gebietes gesehen. So ist im Klimaschutz-
konzept der Hansestadt Lubeck nachzulesen, dass ein
grol3er Teil der Treibhausgase in Libeck — wie in anderen
Stadten auch — durch Heizung (und Warmwasser) verur-
sacht wird. Deshalb sollte im Rahmen der Umweltprifung
oder ggf. mittels eines Gutachtens u.a. geprift werden, ob
Warmenetze oder andere Warmequellen im Nahbereich
des Baugebietes vorhanden sind, die einen Beitrag zur
Warmeversorgung des Gebietes leisten kénnen. (Hier sollte
insbesondere eine Abstimmung mit der Warmenetzplanung
der Stadtwerke stattfinden.) Im Einzelnen sollte gepruift
werden, ob die Versorgung des Gebietes mittels Kraft-
Warme-Kopplung im Plangebiet realisierbar ist und die Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen durch planerische Vor-
gaben gefordert werden kann.

dem Energiekonzept bzw. der Begriindung zum Bebau-
ungsplan entnommen werden. Da die Grundstiicke der
Stadt Libeck gehdren und direkt vergeben werden sollen,
kann die Warmeversorgung neben den Festsetzungsmdg-
lichkeiten im Bebauungsplan auch Uber die Grundstucks-
vergabe gesteuert werden. Dies spielt insofern eine Rolle,
da zwar gemal 8§ 1 Abs. 5, der globale Klimaschutz und die
Anpassung an den Klimawandel Einzug in die Bauleitpla-
nung gefunden hat, aber Festsetzungen diesbezuglich nur
zulassig sind, sofern sie einen drtlichen, bodenrechtlichen
Bezugspunkt aufweisen.

Das Versorgungskonzept soll mit den betroffenen stadti-
schen Dienststellen und Behdrden abgestimmt werden.

Fir den B-Plan: Bertcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

19.15 Immissionen Luft:

Wie im Umweltbericht auf Seite 25 korrekt dargestellt, hat
die Uberplante Flache dstlich der Schlutuper Stral3e fir die
umgebende Bebauung bzw. Nutzung einen bioklimatisch
hohen Wert. Da in der Umgebung des Bebauungsplanes
Kleingartenflachen erhalten bleiben, spricht aus Sicht des
Gesundheitsschutzes nichts gegen die geplante Bebauung
des Areals — insbesondere, da der Versiegelungsgrad ver-
gleichsweise gering ausfallt und eine zentrale Beliftungs-
achse vorgesehen wird. Um den Wert des neuen Wohnge-
bietes fur das Stadtklima trotz der geplanten Bebauung in
Teilen aufrechtzuerhalten, wird flr das weitere Verfahren

Zur Reduzierung des Regenwasserabflusses wurden Malf3-
nahmen wie Dachbegrinung, die Verwendung wasser-
durchlassiger Belage usw. bestimmt und als entsprechende
Festsetzungen in den Bebauungsplan Gbernommen.

bertcksichtigen
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Folgendes empfohlen:

Die Festsetzung von Vorschriften zur Dachbegriinung in
Bebauungspléanen ist mittlerweile gangige Praxis. Der fol-
gende Festsetzungstext wird vorgeschlagen: ,Im Plangebiet
mussen Flachdacher und flach geneigte Dacher aller bauli-
chen Anlagen bis 20° Neigung zu mindestens 80% dauer-
haft und fachgerecht mit bodendeckenden Pflanzen exten-
siv begrint sein, mit Ausnahme von Teilflachen unter 5 mz2,
Eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens
10 cm ist vorzusehen. Grundsétzlich ist mdglichst Saat- und
Pflanzgut regionaler Herkunft zu verwenden. Durch die
gualitatsvolle Dachbegrinung muss ein Abflussbeiwert von
mindestens 0,5 erreicht werden.

Zur Versickerungsforderung des Niederschlags sollte ge-
pruft werden, inwieweit die unbebauten Bereiche (Stellplat-
ze in Sammelanlagen oder auf den Grundstiicken, Wege
und Zufahrten) mit wasserdurchlassigen Belagen errichtet
werden koénnen. Die Tiefgaragen fir den Geschosswoh-
nungsbau sollten — soweit moglich — nicht Gber die bebau-
ten Bereiche hinausgehen, um die Bodenversickerung zu
fordern und tiefwurzelnde Pflanzen zu ermdglichen.

Fir den B-Plan: Berucksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

19.16 Immissionen: L&rm

Da die zukiinftige Gebaudeanordnung noch offen ist, emp-
fiehlt es sich aufgrund der erhdhten Larmbelastung durch
den StraRenverkehr vor allem fiir die erste Bebauungsreihe
zu untersuchen, welche Anordnung / Ausrichtung der Ge-
baude den bestmdglichen Schallschutz fir die dahinterlie-
gende Bebauung bietet. Folglich ist im Hinblick auf einen
optimierten Schallschutz ein entsprechendes Schallschutz-
konzept zu entwickeln. Dieses sollte auch die Ausrichtung
der Wohnungen beriicksichtigen. Vor allem die Wohnungen
der ersten Bebauungsreihe sollten vom Grundriss so ge-
staltet werden, dass besonders schiitzenswerte Raume wie
Kinder- und Schlafzimmer zur larmabgewandten Gebau-
deseite hin orientiert werden.

Wenn es konkrete Planungen flr die Pflegeeinrichtung gibt,
muss auch fir dieses Gebaude ein geeignetes Schall-

Im Rahmen der Konkretisierung des schalltechnischen
Gutachtens u.a. hinsichtlich der Geb&udestellung und der
Baufeldausweisung wurden Aussagen zum Schallschutz
erganzt, aus denen wiederum Festsetzungen zur Uber-
nahme in den Bebauungsplan resultieren. Dabei wurden
auch die Nutzungen westlich der Schlutuper Strafle be-
riicksichtigt.

Fur den B-Plan: Bertcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

bericksichtigen
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schutzkonzept erstellt werden.

19.17 MaRgebliche AuRenlarmpegel

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung
(LK2017.288.1, Larmkontor GmbH vom 28.03.2018) wur-
den in den Anlagen 4a und 4b die maligeblichen Aul3en-
larmpegel nach der DIN 4109:2018-01 dargestellt (freie
Schallausbreitung). Sobald konkrete Geb&audeplanungen
vorliegen, sollte die Darstellung der mal3geblichen Aul3en-
larmpegel mit einer Simulation der geplanten Gebaude er-
folgen. Fur eine bessere Differenzierbarkeit ist zu empfeh-
len, dass statt der breiten 5 dB-Pegelbander die einzelnen
Isophonen separat abgebildet werden.

Die Anregung wurde im Rahmen der Konkretisierung des
schaltechnischen Gutachtens bertcksichtigt.

Fur den B-Plan: Berlcksichtigung

Fur die FNP-Anderung: keine Relevanz

bertcksichtigen

Aufgestellt: Libeck, den 20.10.2020

Hansestadt Lubeck, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abt. 5.610.4 / Ly
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Begriindung 127. FNP-Anderung — Schlutuper StraRe / Lauerhofer Feld -

1. Einleitung

1.1 Lageund Abgrenzung des Teilbereiches der 127. Anderung des Flachennutzungs-
planes

Der Teilbereich liegt etwa 2,5 km 6stlich der Lubecker Altstadtinsel im Stadtteil St. Gertrud,
Stadtbezirk Marli / Brandenbaum. Es umfasst die Flachen der Kleingartenanlage Lauerhof
Gartenfeld 1 sowie das Grundstick Schlutuper Stral3e 35 (Flurstiicke 22/7, 22/18, 22/22,
22128, 23/5, 41/3, 50/3 und 584 tlw. aus Flur 12 der Gemarkung St. Gertrud und die Flurstiicke
41/1 und 41/3 aus Flur 12 der Gemarkung Schlutup).

Begrenzt wird der ca. 13 ha groRe Anderungsbereich im Norden durch den geschiitzten Land-
schaftsbestandteil Lauerhofer Feld sowie im Nordwesten durch die jenseits der Schlutuper
Stral3e gelegene Sportanlage des Turn- und Sportvereines von 1893 e.V., im Osten durch die
verbleibenden Flachen der Kleingartenanlage Lauerhof, im Stiden durch die Garten der Wohn-
bebauung an der StralRe Am Pohl und im Westen durch die Kleingartenanlage zwischen dem
Grlnzug in Verbindung zur Albert-Schweitzer-Schule und den Tennisplatzen des TUS Liubeck.

Der Teilbereich der 127. Anderung des Flachennutzungsplanes entspricht dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes 07.32.00 - Schlutuper Straf3e Lauerhofer Feld.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Anlass fur die Anderung des Flachennutzungsplanes ist die vorgesehene Entwicklung von
Kleingartenflachen zu Wohnbauflachen bzw. Gewerbeflachen zu Sonderbauflachen mit der
Zweckbestimmung Soziales. Das Gebiet ist hinsichtlich seiner siedlungsstrukturell giinstigen
Lage und der guten infrastrukturellen Ausstattung fur eine Flachenentwicklung zu Gunsten von
Wohnungsbau hervorragend geeignet. Die Realisierbarkeit kann als gut bewertet werden. Um
dem ermittelten Wohnungsbedarf des Wohnungsmarktkonzeptes 2013 bzw. des Wohnungs-
marktberichtes 2017 Rechnung zu tragen, sollen die Flachen als Wohnbauflachen entwickelt
werden.

Die Anderung des Flachennutzungsplanes ist erforderlich, da der Anderungsbereich gréRten-
teils als Griunflache dargestellt ist und damit die beabsichtigten Festsetzungen der Wohnnut-
zung im Bebauungsplan nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt waren.

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Der geltende Flachennutzungsplan der Hansestadt Libeck wird gemal § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 07.32.00 Schlutuper Stral3e / Lauer-
hofer Feld geéndert.

2. Ausgangssituation
2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Der Anderungsbereich umfasst zum einen das Gartenfeld 1 der Kleingartenanlage Lauerhof
Ostlich der Schlutuper StraRe und zum anderen die Flachen des ehemaligen Autohauses Kitt-
ner westlich der Schlutuper Stralie.

4 Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3(2) BauGB Behérdenbeteiligung gemaR § 4 (2) BauGB
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Bereich westlich der Schlutuper Stralle

Das Gebiet befindet sich aul3erhalb der vorhandenen Siedlungsstruktur und wurde bisher ge-
werblich durch das Autohaus Kittner als Werkstatt und Verkaufsraum genutzt. Inzwischen sind
die Gebaude abgerissen und die Flache wird fur die Unterbringung von Obdachlosen genutzt.
Es handelt sich um eine mobile Unterkunft in Form einer zweigeschossigen Wohncontainer-
anlage. Westlich des Plangebietes, durch einen 30 m breiten Griinzug getrennt, grenzt das
Wohnsiedlungsgebiet Marli mit Geschosswohnungsbauten in dreigeschossiger Zeilenbau-
weise an, nordlich befindet sich die Sportanlage des Tennisvereins.

Bereich dstlich der Schlutuper Strafle / Kleingartenanlage Lauerhof — Feld 1 -

Die Flache wurde bisher als Kleingarten, Gartenfeld 1 der Anlage des Kleingartenvereins Lau-
erhof e.V. genutzt (KGV). Der KGV verzeichnet seit einigen Jahren eine hohe Leerstandsrate,
aufgrund dessen wurde mit der Stadt, dem KGV und dem Kreisverband der Kleingartner die
Auflésung eines rund 8 ha grofR3en Teils (Feld 1) der Kleingartenanlage vereinbart. Die noch in
diesem Teil der Anlage verbliebenen Péachter konnten in andere Teile umziehen. Fir die auf-
zugebenden Garten erhielten die Péachter eine Entschadigung nach den Bestimmungen des
Bundeskleingartengesetzes. Die gerdumte Flache wurde bereits an die Stadt zuriickgegeben
und soll kiinftig fir Wohnungsbau genutzt werden. Die Ricknahme des Feldes 1 der Kleingar-
tenanlage Lauerhof wurde am 28.04.2016 von der Birgerschaft der Hansestadt Liibeck be-
schlossen (VO/2016/03494). Sudostlich des Gartenfeldes 1 der Kleingartenanlage befindet
sich ein offentlicher Ballspielplatz in Verwaltung des Bereiches Stadtgriin und Verkehr.

Die gesamte Kleingartenanlage ist nordlich, 6stlich und stdlich von Einfamilienhausbebauung
eingefasst. Im Norden befindet sich der geschiitzte Landschaftsbestandteil Lauerhofer Feld,
der abgesehen von einer leichten Modifizierung erhalten bleibt.

Verkehrliche ErschlieRung

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt Giber die Schlutuper StralRe, die im Rah-
men der geplanten Realisierung des Wohnungsbaus und der sozialen Nutzung (Hospiz und
Palliativzentrum) entsprechend angepasst wird.

Entwasserung

Die schmutzwassertechnische ErschlieBung fur das Gebiet ist Uber die vorhandenen Schmutz-
wasserleitungen in der Schlutuper Straf3e moglich.

Das zusatzlich auf den geplanten Wohnbauflachen anfallende Niederschlagswasser kann
nicht in den vorhandenen Regenwasserkanal in der Schlutuper StralRe eingeleitet werden, da
dieser daftir nicht bemessen wurde.

Es wurde ein wasserwirtschaftlicher Begleitplan erstellt, der beziglich der Niederschlagsent-
wasserung ein Konzept aus Rickhaltung, Speicherung und Versickerung von Regenwasser
vorsieht und damit die Grundlage einer schadensfreien Ableitung bzw. Behandlung des Re-
genwassers darstellt.

Fur die ErschlieBung des Gebietes ist eine Zustimmung der Wasserbehdrde erforderlich, da
das Entwéasserungsnetz ostlich der KanalstralR3e, welches auch das Plangebiet umfasst, noch
nicht getrennt ist und ein Verschlechterungsverbot gilt.

OPNV-Anbindung

Durch die Bushaltestellen in der Schlutuper Stral3e ist das Plangebiet hervorragend an den

Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung geméal § 3(2) BauGB Behordenbeteiligung geman § 4 (2) BauGB
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offentlichen Personennahverkehr angebunden. Die OPNV-ErschlieBung geniigt den Stan-
dards des aktuellen Nahverkehrsplanes der Hansestadt Liibeck.

2.2 Natur und Umwelt

2.2.1 Topographie

Bereich westlich der Schlutuper Strafl3e

Die Topographie ist eben. Das Gelande liegt auf einer Héhe von ca. 12 m UNHN.

Bereich dstlich der Schlutuper Strafle / Kleingartenanlage Lauerhof

Das Gelande weil3t ein leichtes Gefalle von ca. 14,5 m im Stden des Plangebietes bisca. 11 m
UNHN im Nordwesten auf.

Aufgrund der Hohenlage liegen beide Bereiche des Plangebietes nicht in einem potenziellen
Uberschwemmungsgebiet oder in tberschwemmungsgefahrdeten Gebieten der Trave, so-
dass Belange des Hochwasserschutzes bei der Anderung des Flachennutzungsplanes nicht
Zu berlcksichtigen sind.

2.2.2 Vegetationsbestand

Bereich westlich der Schlutuper Stral3e
Das Grundsttick weist keinen Griinbestand auf und ist nahezu komplett versiegelt.

Bereich 6stlich der Schlutuper Stral3e / Kleingartenanlage Lauerhof

Das Grundstlck ist durch Geholzpflanzungen eingefasst, der Gehdlzstreifen, der stdlich in-
nerhalb des Geltungsbereiches verlauft, weist eine Breite von etwa 30 m auf und ist grof3ten-
teils mit hochgewachsenen Nadelbaumen bewachsen. Noérdlich an das Gebiet grenzt die
Griunflache Lauerhofer Feld, ein nach § 21 Landesnaturschutzgesetz geschitzter Land-
schaftsbestandteil. Zwischen der Kleingartenanlage und dem geschiitzten Landschaftsbe-
standteil befindet sich ein gem. § 21 LNatSchG geschiitzter Knick. Die Kleingarten selbst sind
inzwischen komplett aufgegeben und mit Zier- und Nutzstrauchern sowie Obstbaumen be-
wachsen. Grol3kronige Baume sind auf den Gartenparzellen nicht vorhanden.

2.2.3 Landschaftsbild und Erholung

Die Grinflachen der Kleingartenanlage und der geschitzte Landschaftsbestandteil sind Teil
des Griinzuges Brandenbaumer Feld, der seine Fortsetzung im Grinzug Marli findet und eine
Zasur zwischen den Wohnsiedlungen Brandenbaum und der Edelsteinsiedlung bildet. Std-
westlich au3erhalb des Geltungsbereiches verlauft ein weiterer Griinzug, der Teil einer Grin-
und Wegeverbindung bis zur Dieselstraf3e ist und vorbei am Schulgrundsttuick der nordlich ge-
legenen Albert-Schweitzer-Schule bis zum Marliring bzw. der Arnimstral3e verlauft. Das Plan-
gebiet stellt eine Weiterentwicklung des vorhandenen Siedlungsbestandes dar. Durch entspre-
chende Festsetzungen im Bebauungsplan (Hohenbegrenzung, Eingriinung etc.) kdnnen ne-
gative Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert werden. Zum geschitzten Land-
schaftsbestandteil ist ein Schutzstreifen vorzusehen.

2.2.4 Baugrund

Die Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH & Co. KG (IPP) wurde mit der Durchfih-
rung von Orientierenden Untergrunderkundungen beauftragt. Im Ergebnis zeigt sich, dass der
Untergrund unterhalb der voraussichtlichen Griindungssohlen grof3tenteils aus sandig-humo-
sen Oberbdden besteht, die nicht ausreichend tragféhig im Hinblick auf die geplante Bebauung

6 Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3(2) BauGB Behérdenbeteiligung gemaR § 4 (2) BauGB
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sind. Sie missen komplett gegen einen verdichteten Kiessand ausgetauscht werden. Im sud-
lichen Grundstiicksteil folgt unterhalb der Sande hingegen ein weich- bis steifplastischer Ge-
schiebemergel, der als ausreichend tragfahig einzustufen ist.

Grundwasser wurde mit einem Flurabstand von 1,2 — 3,7 m ermittelt.

2.2.5 Altlasten

Teilbereich West:

Das Grundstiick Schlutuper Stral3e 35 (Gemarkung St. Gertrud, Flur 12; Flurstiicke 22/28 und
22/18) ist aufgrund seiner vorherigen Nutzung als Autohaus mit Werkstatten und Lackiererei
einschliel3lich mehrerer noch vorhandener unterirdischer Tankbehalter im Altlastenkataster als
Altlastenflache gefuhrt. Es ist eine entsprechende Kennzeichnung nach 8 5 Abs. 3 Nr.3 und
Abs. 4 BauGB innerhalb der 127. Flachennutzungsplananderung darzustellen. Laut Auskunft
der Grundstiickseigentumer ist eine Bodensanierung geplant.

Teilbereich Ost

Im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung wurde von der unteren Bodenschutzbehorde
eine Altlastenuntersuchung fiir die ehemalige Kleingartenanlage fur erforderlich gehalten. Auf-
grund dessen wurden im Oktober 2019 Oberbodenmisch-Beprobungen durchgefihrt. Die ent-
nommenen Bodenproben wurden auf PAK, Schwermetalle, Holzschutzmittel und Pestizide
analysiert. Die in den Bodenproben gemessenen Schadstoffgehalte unterschreiten weitestge-
hend allesamt deutlich die Prufwerte der BBodSchV bzw. des Prifwertvorschlages des
MELUR fur Benzo[a]pyren fur Kinderspielflachen und Wohngebiete. Daher kann bezogen auf
den Wirkungspfad Boden-Mensch festgestellt werden, dass keine Gefahrdung bei der geplan-
ten wohnbaulichen Nutzung vorliegt.

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser wurde lediglich im Untergrund
eines Quadranten (Grundflache 1.000 m?) ein gering erhdhter PAK-Wert im LAWA-Mal3nah-
menschwellenwertbereich festgestellt, alle anderen ermittelten PAK-Gehalte befinden sich im
Prifbereich oder deutlich darunter. Anhand einer durchgefiihrten Sickerwasserprognose wird
fast im gesamten Untersuchungsraum derzeit keine Prifwertunterschreitung angenommen.
Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser festgestellt werden, dass in den untersuchten Bereichen keine schadlichen Bo-
denveranderungen gemal Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen und
eine Gefahrdung Uber den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser auszuschlie3en ist. Ausgenom-
men hiervon ist der Bereich des einen Quadranten, da hier nach aktueller Datenlage eine
schadliche Bodenveranderung und damit eine Gefahrdung Uber den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser nicht vollstéandig auszuschliel3en ist.

Aufgrund der ermittelten Schadstoffsituation des erwahnten Quadranten wird empfohlen, die
belasteten Bodenbereiche durch Bodenaustausch bis ca. 0,35 m unter GOK im Zuge der ge-
planten RickbaumaRnahmen der ehemaligen Kleingartenanlage zu entfernen, um die postu-
lierte Gefahrdungssituation zu entkraften.

Die Gartenlauben weisen bei stichprobenartiger Inaugenscheinnahme Hinweise auf maglich-
erweise belastete Materialien auf (teer- und asbesthaltige Dachpappen, PAK-haltige Anstri-
che, KMF -haltige DA&mmungen, Eternitplatten etc.). Gemal der orientierenden Untergrunder-
kundung besteht hier noch Untersuchungsbedarf (,Gebaudeschadstofferhebung“) im Rahmen
der Baufeldfreimachung.

Weitere Untersuchungen gemafR § 2 Nr. 4 BBodSchV zur abschlielenden Gefahrdungsab-
schéatzung sind fur die ehemalige Kleingartenanlage im Geltungsbereich der 127. Anderung

Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung geméal § 3(2) BauGB Behordenbeteiligung geman § 4 (2) BauGB
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des Flachennutzungsplanes nicht erforderlich.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in dem untersuchten Bereich der ehemali-
gen Kleingartenanlage keine schadlichen Bodenveranderungen gemaf Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG) 3 2 Abs. 3 vorliegen, daher sind keine Kennzeichnungen nach 8 5 Abs. 3
Nr.3 und Abs. 4 BauGB innerhalb der 127. Flachennutzungsplananderung darzustellen.

2.2.6 Potenzielle Kampfmittelbelastung

Im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung wurde vom KampmittelrGumdienst mitgeteilt,
dass Kampfmitteln in der Hansestadt Libeck nicht auszuschlieRen sind und vor Beginn von
Tiefbaumalnahmen eine Untersuchung auf Kampfmittel (Luftbildauswertung) durchzufihren
ist.

Fur die stadtischen Flachen innerhalb des Plangeltungsbereiches wurden die Untersuchungen
bereits beantragt und durchgefiihrt. Die Flachen wurden mit Schreiben vom 12.06.2019 des
Kampfmittelrdumdienstes freigegeben.

2.2.7 Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes

Verkehrslarm wirkt auf das Plangebiet von der Schlutuper Stral3e, die das Plangebiet durch-
schneidet, ein. Des Weiteren sind als potentielle Larmquellen die im Plangebiet befindliche
Tankstelle und die ndrdlich angrenzende Sportanlage zu betrachten.

Es ist eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Gerduschemissionen der ge-
nannten Larmarten durchgefuihrt worden. Das Ergebnis der Beurteilung der Larmsituation ent-
sprechend der stadtebaulichen Planung zeigt, dass zur Bewadltigung der Larmbelastung Hin-
weise und Empfehlungen in die nachfolgende Bebauungsplanung zu Gibernehmen sind.

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslarm zeigen groRflachige Uberschreitungen des
Orientierungswertes der DIN 18005 /6/ fur allgemeine Wohngebiete durch die Verkehre auf
der Schlutuper Stral3e. Im direkten stral3ennahen Bereich wurden Beurteilungspegel im ge-
sundheitsgefahrdenden Bereich prognostiziert.

Innerhalb des straBenbegleitenden, gesundheitsgefahrdeten Bereiches wird keine Wohnbe-
bauung vorgesehen. Ansonsten ist der festgestellte Larmkonflikt im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zu l6sen. Da aktiver Larmschutz in Form einer Wand und eines Walles lediglich
den Erdgeschossbereich schiitzen und sich stadtebaulich nicht einfligen wirde, soll der Kon-
flikt durch die Anordnung der Baukoérper und die Grundrissgestaltung geldst werden. Danach
sollen Wohn- und Schlafriume mdglichst an den larmabgewandten Seiten des Geb&audes an-
geordnet werden. Wo dies nicht mdglich ist, soll ein ausreichender Larmschutz in den Raumen
(Innenraumpegel) durch bauliche Mafinahmen an den Aul3enbauteilen vorgesehen werden.

Aufgrund der gewerblichen Gerauschimmission, verursacht durch die Tankstelle ergeben sich
Konflikte mit der geplanten Bebauung auf dem Grundstiick Schlutuper Stral3e 35 (Flachen des
ehemaligen Autohauses Kittner). Im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens soll die
kunftige Nutzung vertraglich angepasst werden.

Durch die Tennisanlage und die weitere Sportnutzung ergeben sich keine Konflikte bezlglich
der Wohnnutzung.

2.2.8 Natur- und Artenschutz

Durch die Realisierung des geplanten Wohnquartieres ist mit Eingriffen in Natur und Land-
schaft zu rechnen. Aufgrund dessen wurde ein Fachbeitrag Natur und Landschaft erarbeitet,
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der sich mit folgende Inhalten befasst hat: Eingriffsregelung gemaf § 15 BNatSchG i.V.m. § 9
LNatSchG, Bestandsaufnahme und —bewertung, Beschreibung des Vorhabens, Mal3hahmen
zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrachtigungen, Darstellung der Auswirkungen auf
Natur und Landschaft, Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs fir nachteilige Auswirkungen
sowie Maflinahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen.

Fauna:

Laut einer artenschutzrechtlichen Stellungnahme sind Bestande der arten-schutzrechtlich re-
levanten Gruppen Flederméause, Vogel und Amphibien zu erwarten, sowie auch national ge-
schitzte Kleinsauger, Insekten, Mollusken und weitere Wirbellose.

In den verbliebenen Gebauden und in alteren Baumen sind Tages-, Balzquartiere und Wo-
chenstuben von Flederm&ausen mdglich, Winterquartiere sind sowohl in den Hitten als auch
in den B&aumen nicht zu erwarten. Im Einzelfall ist dies jedoch bei Umsetzung von Rodungs-
mafinahmen zu lUberprifen.

Bedingt durch die zahlreichen Brutplatz-Mdglichkeiten, das hohe Nahrungsangebot, die Sto-
rungsarmut sowie dem mosaikartigen Nebeneinander diverser hochwertiger Klein-Habitate
und Strukturen ist im brachliegenden Kleingarten mit einer hohen Arten- und Individuendichte
von Brutvdgeln zu rechnen.

Die ehemalige Kleingartenanlage hat fur Amphibien Bedeutung als Landlebensraum (Som-
mer- und Winterverstecke, Wander-Route etc.). Besonders die Lage zwischen wasserflhren-
den Graben und den Kleingewéssern auf der aktiven Kleingartenflache lassen hier Wander-
bewegungen vermuten.

Insgesamt ist fur die potenziell vorhandene Fauna aus der Sicht des Artenschutzes, im Hin-
blick auf die geplante Nutzung von einem hohen Konflikt auszugehen, da der Plangeltungsbe-
reich vielfaltige Habitat-Mdglichkeiten aufweist. Die Bedeutung dieses Bereichs fir das
Schutzgut Tiere ist daher als hoch einzustufen.

Flora:
Der dstliche Teilbereich ist durch die brachliegende Kleingartenanlage mit umgebenden Ge-
hélzstreifen und das stdwestlich angrenzende Gelande der Kirchengemeinde St. Philippus

gepragt.

Am Nordrand der ehemaligen Kleingartenanlage verlauft ein Knick aus heimischen Laubge-
holzen.

Der kleinere, westliche Teilbereich ist fast vollstéandig versiegelt und weist nur im Randbereich
zur Schlutuper Stralze Pflanzenbewuchs auf (Extensivrasen bzw. Ruderalfluren).

An der Schlutuper StrafRe verlauft ein Abschnitt der Linden-Allee, die sich vor allem weiter
westlich erstreckt. Die Allee-Baume im Plangeltungsbereich weisen Stammdurchmesser bis
0,8 m auf und Kronendurchmesser bis 10 m. Auf Hohe der Stellplatzflache vor der ehemaligen
Kleingartenkolonie besteht eine gréRRere Liicke im Baumbestand, die 90 m auf der Ostseite
und 60 m auf der Westseite umfasst.

Knick und Allee sind gesetzlich geschiitzt gemafl: 8 30 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1
Nr. 3 bzw. 4 LNatSchG. Die Allee ist tiberdies geschiitzt gemafd Baumschutzsatzung der Han-
sestadt Lubeck.

Der Teilbereich westlich der Schlutuper StraRe und die Verkehrsflache der Schlutuper Stral3e
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sind aufgrund ihrer sehr stark belasteten, versiegelten Flachen in einen sehr geringen Bio-
topwert einzustufen.

Die ehemalige Kleingartenanlage 6stlich der Schlutuper Stral3e ist stark von Menschen Uber-
pragt und extensiv genutzt worden. Sie weist seit der Ricknahme im Jahr 2016 und dem
Brachliegen wertvolle Zeichen der Ruderalisierung und Sukzession auf. Es wird angenommen,
dass sich auf dem ehemaligen Kleingartengeléande Flachen mit besonderer Bedeutung fur den
Naturschutz entwickelt haben. Somit kann ihr ein geringer bis mittlerer Biotopwert zugeordnet
werden.

2.3 Eigentumsverhaltnisse

Die Flachen der ehemaligen Kleingartenanlage befinden sich im Besitz der Hansestadt
Libeck, das Grundsttick Schlutuper Straf3e 35 ist in Privatbesitz.

2.4 Bisheriges Planungsrecht

Die Grundsticke liegen im Au3enbereich im Sinne des § 35 BauGB. Lediglich der nordwestli-
che Teil des Grundstiickes Schlutuper StraRe 35 (Flurstiick 22/18) liegt im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes 07.08.00 - An der Medebek und ist als Mischgebiet festgesetzt.

2.5 Darstellungen des Flachennutzungsplanes

Der Flachennutzungsplan (FNP) fir die Hansestadt Libeck in der derzeit geltenden Fassung
stellt das Grundstlick Schlutuper StralRe 35 als Mischgebiet und die Kleingarten als Grunflache
mit der Zweckbestimmung Dauerkleingérten dar.

2.6 Landschaftsplan der Hansestadt Libeck

Der Plan ,Entwicklung“ des Landschaftsplanes trifft flir das Plangebiet keine Aussage, es sind
lediglich einzelne Alleebaume an der Schlutuper StralRe gekennzeichnet. Im Landschaftspla-
nerischen Entwicklungskonzept Erholung in Libeck ist die gesamte Kleingartenanlage Be-
standteil des Griinzuges Brandenbaumer Feld.

3.  Ubergeordnete Planungen

3.1 Ziele und Grundsatze der Landesplanung

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan fir den Planungsraum |l (Stand 2004)
festgelegten baulich zusammenhé&ngenden Siedlungsgebiets des Oberzentrums Libeck.

3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lubeck (ISEK 2010)

Der Stadtteil St. Gertrud, in dem das Plangebiet liegt, wird im ISEK 2010 folgendermaf3en
beschrieben: ,Der Stadtteil liegt naturnah eingebettet zwischen den Erholungsgebieten Lau-
erholz, Schellbruch an der Trave und der Wakenitz. In Marli, Brandenbaum und Eichholz sind
in der Zwischen- und Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts Geschosswohnungsbauten, teils
als sozialer Wohnungsbau und Einfamilienhausgebiete entstanden. Die Konversion der
1990er Jahre fiihrte zu weiteren auch geforderten Wohnungen durch Umbau der Waldersee-
Kaserne und Bebauung der Schiel3stande. Der Geschosswohnungsbau der 1950/60er Jahre
ist insbesondere rund um den ,Kaufhof* im Umbau begriffen (Modernisierung/ Abriss/ Neu-
bau). Ein Stadtteilzentrum mit Einzelhandel und Dienstleistung liegt im Ortsteil Marli (,Kauf-
hof“, Meesenplatz) und nordwestlich befindet sich die Justizvollzugsanstalt. Grundschulen und
Kitas gibt es in allen Ortsteilen. Weiterfuhrende Schulen sind rAumlich gleichmafig verteilt.”

Das grine Wohnumfeld zeigt Mangel bei der Pflege der offentlichen Anlagen, insbesondere
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der Spielflachen und Wege. Auch die Rad- und Wanderwege entlang der Wakenitz und durch
das Lauerholz bedirfen der Verbesserung. Der Durchgangsverkehr der Ausfallstralen, zu de-
nen auch die Schlutuper Stral3e z&hlt, belastet die Bewohner. Empfehlungen fir den Stadstteil,
die fur das anstehende Projekt Bedeutung haben, sind die Sicherung von gehobenem und
preisgunstigem Wohnraum unter Berlcksichtigung des sozialen Gleichgewichtes, die Verbes-
serung des StraRenraumes, Erganzung der Alleebdume und Verbesserung der Wegeverbin-
dung in die Naherholungsgebiete.

3.3 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Liibeck 2030

Das Plangebiet ist im Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung entsprechend seiner
geplanten Entwicklung als Wohnbauflache der Kategorie | genannt.

3.4 Wohnungsmarktbericht 2017

Aufgrund der Zunahme der Haushalte ist nach Libecker Prognose voraussichtlich ein Bedarf
von rd. 3.900 zusétzlichen Wohneinheiten erforderlich. Die Flachen der ehemaligen Kleingar-
ten bilden mit 400 geplanten Wohneinheiten eines der Flachenpotenziale dafiir.

Laut Lubecker Prognose ware im Zeitraum von 2015 bis 2020 theoretisch ein jahrlicher Neu-
bau von 650 zusatzlichen Wohnungen erforderlich. Die Schaffung von Planungsrecht im Rah-
men der vorliegenden Bauleitplanverfahren bildet die Grundlage flr die Realisierung des nach-
gefragten Wohnraums durch die Bereitstellung von Wohnbauflachen.

Theoretisch ist preisgtinstiger Wohnraum in Libeck zwar derzeit noch in ausreichendem MalR3
vorhanden, entscheidend insbesondere fiir die nachfragenden Haushalte ist allerdings der
messbare Anstieg bei den Angebotsmieten, der auf eine zunehmende Anspannung des Woh-
nungsmarktes hinweist. Es ist zudem festzustellen, dass die Zahl der Personen, die auf den
preisgunstigen Wohnraum zugreifen, zugenommen hat. Darliber hinaus ist zu beobachten,
dass es Personengruppen mit grundsétzlichen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt
gibt.

Derzeit sind so gut wie keine Grundstticke fur Einfamilienhauser mehr vorhanden. Die Nach-
frage nach derartigen Angeboten ist hoch. Langfristig muss hier allerdings bedacht werden,
dass die Zahl der Haushalte, die diese Wohnangebote nachfragt (z.B. Familien), zuriickgeht.
Auch kommt dem Bestand fir die Befriedigung der zukiinftigen Nachfrage eine grol3e Bedeu-
tung zu: 10.000 Einfamilienhauser in Libeck werden derzeit ausschlief3lich von Personen tber
60 Jahren bewohnt. Das Konzept des geplanten Wohnquartieres sieht unter Berticksichtigung
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden als Angebote fiir Familien einen Anteil an
Doppel- und Reihenhdusern vor. Daneben ist die Schaffung von Flachen fir Geschosswoh-
nungsbau geplant, der u.a. seniorengerecht realisiert werden kann. Ziel ist es Wohnrauman-
gebote fir altere Generation zu schaffen, die einen Umzug vom Einfamilienhaus mit Garten in
eine Wohnung im direkten Umfeld ermdéglichen. Die Nachfrage nach altengerechtem Wohn-
raum wird sich weiter erhdhen, insbesondere ab 2025, wenn die ,Babyboomer* das Senioren-
alter erreichen.

Der Trend zur Singularisierung der Lebensentwirfe hat Einfluss auf den Wohnungsmarkt. Zu-
kunftig sind (insbesondere ab 2030) vermehrt 1- und 2-Zimmer-Wohnungen erforderlich. Auch
Angebote im Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens werden verstéarkt nachgefragt und sind
im stadtebaulichen Konzept beriicksichtigt.

4, Ziele und Zwecke der Planung

Mit der 127. Anderung des Flachennutzungsplanes fiir den Teilbereich Schlutuper StraRe /
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Lauerhofer Feld und der parallelen Aufstellung des Bebauungsplanes 07.32.00 sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Entwicklung einer Wohnsiedlung geschaffen wer-
den. Um einer nachhaltigen und auf die Bedirfnisse der kiinftigen Bewohner abgestimmte Sied-
lungsentwicklung gerecht zu werden, wurde zur Erarbeitung des stadtebaulichen Entwurfes ein
kooperatives Gutachterverfahren durchgefihrt. Ziel war die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Re-
alisierung einer Wohnbebauung aus einem Mix verschiedener Wohnformen des Geschosswoh-
nungsbaus und des Einfamilienhausbaus. Dazu gehorte die Gestaltung von 6ffentlichen und pri-
vaten Frei- und Verkehrsflachen ebenso wie die Vernetzung mit der Umgebung.

5. Inhalt der Planung

5.1 Wohnbauflachen

Die dargestellten Wohnbauflachen zeigen die kinftige Flachenausdehnung der Wohnsiedlung
und deren Einbettung in die Umgebung.

5.2 Sonderbauflachen mit der Zweckbestimmung der kirchlichen, sozialen und ge-
sundheitlichen Nutzung

Da rund um die im Anderungsbereich befindlichen Flachen westlich der Schlutuper StraRe
neben Wohnungsbau eine heterogene Nutzung zu verzeichnen ist und durch die Tankstelle,
die Tennisanlage sowie die direkte Lage an einer Hauptverkehrsstral3e hervorgerufenen L&r-
mimmissionen bewaltigt werden mussen, eignen sich die Flachen fir die dargestellte Sonder-
bauflache. Sie dient dazu, die mit der Wohnnutzung zusammenhé&ngenden sozialen, kirchli-
chen und gesundheitlichen Bediirfnisse zu decken.

5.3 Flachen fir die 6rtlichen Hauptverkehrsziige

Durch den Anderungsbereich verlauft die Schlutuper StraRe, die aufgrund ihrer tiberértlichen
Bedeutung in der FNP-Anderung dargestellt wird.

5.4 Grunflachen

Die geplanten Bauflachen sind von Griinflachen umgeben, die aufgrund ihrer Bedeutung fir
die Naherholung und die Vernetzung von Fu3wegen in den Bebauungsplan ibernommen wer-
den.

5.5 Flachenbilanz

Plangebiet FNP-Anderung ca. 8,91 ha
davon:

Wohnbauflachen ca. 7,22 ha
Sonderbauflachen ca. 0,96 ha
Flache fir Gemeinbedarf ca. 0,30 ha
StralRenverkehrsflache ca. 0,43 ha

5.6 ErschlieBung

5.6.1 Anbindung an offentliche Straenverkehrsflachen

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt Gber die Schlutuper Stral3e, die in dstli-
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cher Richtung an die Wesloer Stral3e anschlief3t und zum Stadtteil Schlutup fuhrt und in west-
licher Richtung Uber die Walderseestrale mit dem weiteren Stadtgebiet verbunden ist. Die
Schlutuper Straf3e wird taglich von durchschnittlich 12.000 Fahrzeugen davon 5,3 % Schwer-
lastverkehr genutzt.

5.6.2 Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr (OPNV)

Die Anbindung an den OPNV entspricht den Standards des aktuellen regionalen Nahverkehrs-
planes (RNVP) der Hansestadt Libeck.

5.6.3 Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Schmutzwasser

Die Entwasserung des Plangebietes erfolgt im Trennverfahren. Hinsichtlich der schmutzwas-
sertechnischen Erschliel3ung ist eine Anbindung an das bestehende Schmutzwassernetz in
der Schlutuper StralRe erforderlich. Aufgrund der Topographie ist es voraussichtlich nicht még-
lich das Gebiet im Freigefélle anzuschlieRen. Im Bebauungsplangebiet wird eine Flache fur
eine offentliche Pumpstation vorgesehen, abgehend von der 6ffentlichen ErschlielBung.

Regenwasser

Das anfallende Regenwasser auf den Flachen westlich der Schlutuper Stral3e kann weiterhin in
die vorhandene Kanalisation in der Schlutuper Straf3e eingeleitet werden.

Die Regenwasserbehandlung innerhalb des geplanten Wohnquartiers 6stlich der Schlutuper
Stral3e soll Gber ein naturvertragliches Regenwassermanagement erfolgen, dessen vorrangiges
Ziel die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen durch Riickhalt in der Flache ist.
Da das Plangebiet eine wasserwirtschaftliche schwierige Situation aufweist, wurde parallel zu den
Bauleitplanverfahren ein detaillierter wasserwirtschaftlicher Begleitplan erstellt.

Das Planungsgebiet befindet sich im Quellgebiet der Medebek, die in ihrem weiteren Verlauf
schlief3lich in die Trave mindet. Da eine weitere stoffliche Belastung des Bachlaufes nicht mdglich
ist, kann die Medebek keine weitere Entwasserungsfunktion, fiir den dstlich der Schlutuper Stralle
gelegenen Teil, als Vorfluter Gibernehmen.

Des Weiteren grenzt das geplante Wohnquartier an den geschitzten Landschaftsbestandteil
(GLB) Lauerhofer Feld an. Hierbei handelt es sich um ein als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-
senes extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrinland. Dementsprechend ist von oberflachennahen
Grundwasserstanden auszugehen, was auch vom Baugrundgutachten bestétigt werden kann. Zu-
dem ist anzunehmen, dass das oberflachennahe Grundwasser nach langeren Niederschlagspha-
sen um mehrere Dezimeter ansteigen kann und somit ohne bauliche Mal3nahmen keine Versicke-
rung in dem Gebiet mdglich ist.

Um den Oberflachenabfluss zu reduzieren und damit die Versickerungs- sowie die Verdunstungs-
rate zu erhohen, ist es Ziel den Versiegelungsgrad durch die neue Bebauung im geplanten Wohn-
guartier moglichst gering zu halten. Der Erhalt einer hohen Verdunstungsrate wirkt sich positiv auf
das stadtische Klima aus, so wird beispielsweise der Trockenheit im Sommer samt Uberhitzung
entgegengewirkt. Im Bebauungsplan wurden diesbeziiglich ein hoher Grinflachenanteil, Re-
tentions-Griindacher, wasserdurchlassiger Ausbau von Stellplatzen und Grundsttickszufahrten
(soweit moglich), Retentionstiefbeete sowie Fassadenbegrinung festgesetzt.

Der Grunstreifen in der Mitte des Gebiets dient als multifunktionale Flache in dem er die Regen-
wasserentwasserung mit dem stadtebaulichen Konzept verbindet. Es wird eine Art ,Fluss® als
Mulde ausgebildet in der das auf den 6ffentlichen Flachen anfallende Regenwasser versickern
kann.
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Das Kanalnetz im Verkehrsraum, welches als Zuleitung zur mittigen Versickerungsanlage fungiert,
wird als offenes Rinnen-System ausgebildet. Dadurch ist kein unterirdisches Kanalnetz notwendig.
Die Entwasserungstrasse zum Transport des Regenwassers in der mittleren Gruinachse soll als
besonderes Gestaltungselement oberirdisch verlaufen. Aus Sicherheitsgriinden darf die Einstau-
héhe maximal 30 cm betragen. Die vorhandenen FulRwege sind so anzulegen, dass Im Fall eines
Regenereignisses keine Einschrankungen der Benutzbarkeit der Wegebeziehung entstehen.

Im verkehrsberuhigten Bereich soll ein zur Ableitung des Wassers nutzbares geeignetes Stral3en-
profil zum Einsatz kommen. Das Niederschlagswasser wird durch parallel zur Fahrbahn verlau-
fenden Rinnen zu Versickerungsmulden abgeleitet. Zusétzlich dient das Stra3enprofil als Re-
tentionsflache bei Starkregenereignissen und Uber die Querneigung der Straf3e wird Uberschissi-
ges Wasser zu Retentionstiefbeeten geleitet. Durch die (teilweise) offenen Systeme ergeben sich
zuséatzliche Gestaltungsmoglichkeiten, auRerdem wird so das Thema Regenwasser und Wasser-
haushalt den Bewohnern nahergebracht. Zusatzlich tragen offene Systeme zu besseren klimati-
schen Bedingungen im innerstadtischen Bereich bei.

Im geplanten Wohnquatrtier sind verschiedene Retentionsflachen vorgesehen, die dazu dienen
sollen Niederschlagswasser Uber der Bemessungsgrenze aufzunehmen. Sie minimieren die Ab-
flussspitzen und entlasten das Entwasserungsnetz und bringen Niederschlagswasser verzogert
zur Versickerung. Ziel ist es Uberflutungsschaden an Gebauden und anderen Bauwerken zu ver-
meiden und offentlich genutzte Flachen im Niederschlagsfall funktionsfahig zu halten. Die Ele-
mente zum Rickhalt des Wassers konnen die Retentionsgriindacher, die Sammelstellplatzanla-
gen bei Bedarf mit entsprechenden unterirdischen Fillkérpern, Retentionstiefbeete, Retentions-
baumscheiben, Retentionsrinnen, Rigolen in der mittigen Grinachse sowie ein Retentionsstra-
Benprofil sein.

Generell ist es vorgesehen im Plangebiet auf den Gebauden Grindacher anzulegen. Um einen
grof3eren positiven Effekt durch die Dacher zu erzielen, ist die Planung von Retentionsgrinda-
chern vorgesehen. Retentionsgriindacher reduzieren nicht nur den Abfluss, sondern tragen auch
zur Gebaudekihlung und somit auch zur Verbesserung des lokalen Klimas bei. Im Aufbau unter-
scheiden sich Retentionsgriindacher zu normalen Griindachern dadurch, dass sie unter der Drai-
nageschicht noch einen kinstlichen Stauraum besitzen. Zuséatzlich kdnnen bei allen Varianten
Retentionstiefbeete vorgesehen werden. Retentionstiefbeete liegen unter dem StralRenniveau und
werden zum Beispiel durch Schlitzborde mit tiberschiissigem Wasser von der Fahrbahn beschickt.
Das Niederschlagswasser sammelt sich im Beet und versickert von dort nach und nach. Wichtig
ist eine Bepflanzung mit Pflanzen welche gut Staundsse abkénnen. Geneignet waren unter ande-
rem Birken, Feldahorn, Schneeball, Holunder und Sumpfdotterblumen.

Der Grunstreifen in der Mitte des Gebiets dient als multifunktionale Fléache. Er verbindet die Re-
genwasserentwasserung mit einer hochwertigen Aufenthaltsqualitat fur die Bewohner und bietet
dem stadtebaulichen Konzept weitere Gestaltungsmdglichkeiten. Es wird eine Art ,Flusslauf* als
Mulde ausgebildet, in der das Regenwasser versickern kann. Beispielsweise im Bereich, wo sich
die Gehwege im Grunstreifen kreuzen, kénnen Wasserspielplatze fur Kinder integriert werden. Die
Spielplatze fuhren das Wasser in gepflasterten Rinnen zu den Wasserspielgeraten, wie Schrau-
ben und Becken. Von den Spielplatzen lauft das zugeleitete Regenwasser dann weiter zum Ver-
sickern in die angrenzenden Mulden. Der Hauptteil des anfallenden Niederschlagswassers wird
daher Uber die Mulden versickert. Hier betragt die maximale Einstauh6he 30 cm. Durch die geringe
Einstauhdhe wird einer Verschlickung des Bodens entgegengewirkt, so kann das Niederschlags-
wasser gut versickern.

Sollten die Rigolen bei einem extremen Regenereignis Uberlastet sein, so ist ein Notuberlauf in
den GLB Lauerhofer Feld mittels Rohrdurchlass geplant. Dieser Notlberlauf wird jedoch nur in
Ausnahmefallen bei einer Uberlastung der Versickerungsanlage genutzt.
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Die Abwasserbeseitigungspflicht, fir die privaten Grundstticke wird auf die Grundsttickeigentimer
Ubertragen, da héhenméaRig kein Anschluss an das 6ffentliche Netz moglich ist. Zur Grundsttick-
sentwasserung, welche vorrangig die Dachflachen betrifft, ist ein unterirdisches Rigolen-System
denkbar. Die Abfliisse der Dachfléachen sind nur gering durch die Luft verschmutzt, daher ist diese
Versickerungsanlage ohne vorherige Behandlungsmaf3nahme zulassig.

5.7 SchallschutzmalRnahmen

Im raumlichen Umfeld des Plangebiets bestehen Nutzungen, die aufgrund ihrer schalltechni-
schen Wirkung auf die zuklnftigen Wohnbauflachen und die geplanten Sonderbauflachen mit
der Zweckbestimmung Pflegeeinrichtung zu Konflikten hinsichtlich des Schallschutzes fiihren
konnten. Konkret wirkt der Verkehrslarm ausgehend von der Schlutuper Straf3e und weiterer
Gewerbelarm auf das Plangebiet ein. Dem Gewerbeldrm sind die bestehende Tankstelle, die
geplante Pflegeeinrichtung und die geplante Quartiersgarage (Parkhaus) zuzuordnen. Weiter-
hin ist der Sportlarm der nérdlich benachbarten Sportanlage auf das Plangebiet zu berlicksich-
tigen.

Zur Ermittlung der Gerauschemissionen der genannten Larmarten ist eine schalltechnische
Untersuchung (Larmkontor GmbH, 07.09.2020) durchgefihrt worden. Ziel der Untersuchung
war eine Beurteilung der Larmsituation fir die stddtebauliche Planung mit anschlieRenden
Hinweisen und Empfehlungen fur die Bauleitplanung. Das Ergebnis der Beurteilung der Larm-
situation entsprechend der stadtebaulichen Planung zeigt, dass zur Bewaltigung der Larmbe-
lastung Hinweise und Empfehlungen in die nachfolgende Bebauungsplanung zu Gbernehmen
sind.

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslarm zeigen groRflachige Uberschreitungen des
Orientierungswertes der DIN 18005 /6/ fur allgemeine Wohngebiete durch die Verkehre auf
der Schlutuper Stral3e. Dem festgestellten Larmkonflikt wird im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens durch entsprechende Festsetzungen begegnet. Der Konflikt soll durch die Anord-
nung der Baukorper und die Grundrissgestaltung geldst werden. Danach sollen Wohn- und
Schlafraume mdoglichst an den larmabgewandten Seiten des Gebaudes angeordnet werden.
Wo dies nicht moglich ist, soll ein ausreichender Larmschutz in den Raumen (Innenraumpegel)
durch bauliche MalRBnahmen an den Aul3enbauteilen einschlie3lich schallgedammter Be- und
Entluftungen vorgesehen werden.

Aufgrund der Gerauschimmissionen des bestehenden Gewerbes und der geplanten Pflege-
einrichtung sowie des geplanten Parkhauses ergeben sich schalltechnische Konflikte im Sinne
der TA Larm /3/ im Plangebiet.

Da passiver Schallschutz an den Fassaden gegeniber Gewerbelarm nicht méglich ist, werden
Schallschutzmalinahmen an der AulR3enseite der Quartiersgarage festgesetzt. Aul3erdem sind
die Aufenthaltsrdume zur larmabgewandten Seite hin zu orientieren.

Zur Minderung der Schallemissionen der Quartiersgarage sind schallabschirmende Maf3nah-
men an der Aul3enfassade festgesetzt. So sind zum Schutz der angrenzenden Bebauung
60 % der Sud- und Westfassade der Quartiersgarage mit einer flachigen Verkleidung zu ver-
sehen.

Die schalltechnischen Konflikte an den Fassaden der Pflegeeinrichtung im Tagzeitraum wer-
den durch den Eigenlarm von Anlieferungsvorgéangen und der Parkplatznutzung (vorwiegend
von Beschéftigten) verursacht. Da der Eigenlarm der Eigenversorgung der Anlage dient und
nur im gewissen MafRe unvermeidbar ist, kann dem potenziellen Konflikt selbst entgegenge-
wirkt werden. So kénnte die Pflegeeinrichtung aus schalltechnischer Sicht z.B. Anlieferungen
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bindeln und die Oberflache des Parkplatzes larmgemindert ausfuhren (asphaltiert). Der Park-
platz konnte ggf. auch komplett unter dem westlich geplanten Gebaude der Pflegeeinrichtung
geplant werden. Des Weiteren kdnnten die Larmquellen gebindelt werden, indem die Anliefe-
rungszone und der Parkplatz an der Schlutuper Strafl3e angeordnet werden.

Auf weitere Richtwertliberschreitungen durch die Quartiersgarage und die Tankstelle kann mit
einer grundrissorientierten Planung reagiert werden, indem die Aufenthaltsraume (insbeson-
dere die Schlafrdume) an die larmabgewandte Fassade orientiert werden. Sofern die Grund-
rissorientierung nicht moglich sein sollte, sind die Fassaden der Raume, die flr den dauernden
Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind, mit verglasten Vorbauten oder einer Prallscheibe
auszufihren.

Durch die Tennisanlage und die weitere Sportnutzung ergeben sich keine Konflikte beztglich
der geplanten Nutzungen. Die Berechnungsergebnisse des Sportlarms der ndrdlich angren-
zenden Sportanlage zeigen, dass die Richtwerte der 18. BImSchV /5/ fur allgemeine Wohnge-
biete im gesamten Plangebiet eingehalten werden.

5.8 Grin, Natur und Landschaft

Die Grinflachen der Kleingartenanlage und der geschuitzte Landschaftsbestandteil sind Teil
des Grinzuges Brandenbaumer Feld, der seine Fortsetzung im Griinzug Marli findet und eine
Zasur zwischen den Wohnsiedlungen Brandenbaum und der Edelsteinsiedlung bildet. Std-
westlich verlauft ein weiterer Griinzug, der Teil einer Griin- und Wegeverbindung bis zur Die-
selstral3e ist und vorbei am Schulgrundsttick der ndrdlich gelegenen Albert-Schweitzer-Schule
bis zum Marliring bzw. der Arnimstral3e verlauft.

5.8.1 MallBnhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Im Teilbereich westlich der Schlutuper StralR3e kann davon ausgegangen werden, dass bei der
geplanten neuen Nutzung (Pflegeeinrichtung) auch Grinflachen angelegt werden, so dass
sich der Versiegelungsgrad des Bodens hier vermutlich reduzieren wird.

Im Bereich der dstlich geplanten neuen Wohnsiedlung und des damit verbundenen Ausbaus
der Schlutuper Stral3e ist eine Neuversiegelung durch ErschlieBungsflachen und Gebaude zu
erwarten. Durch die Aufgabe der Kleingartenanlage zugunsten von Wohnbebauung mit Er-
schlieBungsflachen wird der Versiegelungsgrad deutlich ansteigen. Die allgemeine Bedeutung
der Flache fir den Naturschutz geht verloren. Fir den Plangeltungsbereich ergeben sich durch
Neuversiegelung entsprechende Eingriffe in den Boden von rund 53.501 m2. Diese sind Uber
den Kompensationspool der Hansestadt Libeck zu ersetzen.

6. Umweltbericht
6.1 Vorbemerkungen

6.1.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Inhalte der Bauleitplanung

Die mit der vorliegenden Bauleitplanung verfolgten Bauvorhaben gliedern sich in einen west-
lichen und einen 6stlichen Teilbereich.

Ostlich der Schlutuper StralRe ist auf dem seit 2016 aufgegebenen Feld 1 der Kleingartenan-
lage Lauerhof eine rund 5 ha groRe Wohnsiedlung fiir 400 Wohneinheiten geplant, die sich im
Nordosten und Suden an vorhandene Griinzige und -strukturen angliedert. Die geplante Be-
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bauung umfasst bis zu viergeschossige Zeilenbebauung, zwei- bis dreigeschossige Mehrfa-
milienhduser sowie Reihen- und Doppelhausbebauung. In der &ffentlichen Griinanlage, die in
Nord-Sud-Richtung mittig durch das Wohnbaugebiet verlaufend geplant ist, sind auch Anlagen
zur Regenwasserbeseitigung zulassig.

Am Sudwestrand des geplanten Wohnguartiers ist ein 6ffentlicher Quartiersplatz, eingefasst
durch die St. Philippus Kirche und den angegliederten Kindergarten sowie eine weitere Kin-
dertagesstatte, vorgesehen. Die verkehrliche ErschlieBung der neuen Wohnsiedlung erfolgt
durch eine neu anzulegende Ringstral3e, die an die Schlutuper StralRe anbindet. Die erforder-
lichen Stellplatze werden in einer Quartiersgarage, in Sammelstellplatzanlagen sowie in Stell-
platzen auf den Doppelhaus-Grundsticken errichtet.

Durch die neue Wohnsiedlung auf dem bisher nur geringfligig versiegelten Kleingartengeléande
kommt es in grolerem Umfang zur Neuversiegelung von Boden. Der Bedarf an Grund und
Boden der geplanten Vorhaben durch Neuversiegelung betragt maximal zulassig 53.501 mz.
Der randliche Grof3baumbestand im Osten und Sitden sowie der Knick am Nordrand des
neuen Wohngebietes bleiben erhalten und binden das neue Quartier landschatftlich ein. Die in
den Griinzluigen verlaufenden Ful3- und Radwege und der stidéstlich gelegene Rasensportlatz
mit Bedeutung fir die Naherholung werden in die Planung integriert.

Im westlich der Schlutuper Straf3e gelegenen, bisher gewerblich und als Standort fir Wohn-
container genutzten Teilbereich ist die Errichtung einer Pflegeeinrichtung geplant. In dem weit-
gehend versiegelten Teilbereich ohne nennenswerten Vegetationsbestand sind durch die Pla-
nung kaum umweltrelevante Beeintrachtigungen zu erwarten.

Fur die verkehrliche Anbindung beider Teilbereiche sind heu anzulegende Abbiegespuren und
Zufahrten an der Schlutuper StralRe vorgesehen, dabei werden Baume in der dortigen ge-
schitzten Allee Uberplant. In den Wohngebieten und im Sondergebiet sind Dachflachen des
jeweils obersten Geschosses grof3tenteils als Retentionsgriindacher auszubilden. Die Wand-
flachen der Quartiersgarage sind an mindestens zwei Seiten durch geeignete Bepflanzung zu
begrinen.

6.1.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes

a) Fachgesetzliche Grundlagen

8§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind insbesondere die Belange
des Umweltschutzes, einschlief3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berick-
sichtigen.

§ 1 BBodSchG: Zur Sicherung der Funktionen des Bodens sind u.a. schadliche Bodenveran-
derungen abzuwehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu tref-
fen. Dabei ist auch seine Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte zu bertcksichti-
gen.

8 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphére sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen zu schitzen und dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

8 1 WHG: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewéasserbewirtschaftung
die Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als
Lebensraum fir Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schitzen.
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§ 14 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit § 8 LNatSchG: Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verande-
rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdnderungen des mit der belebten
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung
von Bauleitplanen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist Uber die Vermeidung, den
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders ge-
schitzte Tier- und Pflanzenarten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr.
1 — 4 zu prifen und ggf. erforderliche MalRnahmen vorzusehen.

§ la Abs. 3 BauGB: Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen
nach den 88 5 und 9 als Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer
nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kdnnen die Darstellungen und Festsetzun-
gen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und
Festsetzungen kénnen auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB oder sonstige ge-
eignete MaRnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flachen getroffen
werden.

§ 135a BauGB: Im Bebauungsplan festgesetzte AusgleichsmafRhahmen fir die Eingriffe, die
durch den Bebauungsplan zu erwarten sind, sind vom Vorhabentrager durchzufiihren. Soweit
MalRRnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle durchgefiihrt werden sollen, soll die Gemeinde
die MalRBnhahmen an Stelle und auf Kosten der Vorhabentrager durchfiihren. Voraussetzung fur
die Ruckerstattung der Kosten ist, dass im Bebauungsplan die AusgleichsmalRnahmen den
Eingriffsgrundstiicken nach § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet sind oder ein stadtebaulicher Ver-
trag abgeschlossen wird.

Baumschutzsatzung: Gemal der seit dem 18.12.2006 geltenden Baumschutzsatzung der
Hansestadt Libeck sind alle Baume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemes-
sen auf einer Hohe von 1,30 m) geschutzt. Bei Baumen in Reihen (mindestens 3 Baume) oder
in Gruppen (mindestens 5 Baume) sowie bei mehrstdmmig ausgebildeten Baumen gilt der
Schutz bei einem Stammumfang von jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem
Schutz sind u.a. Baume in Garten mit Ausnahme von Baumen in Vorgarten, Baume, deren
Stamm in 1,30 m H6he maximal 6 m von einem zulassigerweise errichteten Gebaude entfernt
ist, sowie Obstb&ume, die dem Ernteertrag dienen.

b) Fachplanerische Grundlagen

Larmaktionsplan der Hansestadt Libeck geméaR § 47d Abs. 7 BImSchG vom 17.07.2008: Der
Teilbereich ostlich der Schlutuper StralRe gehort zu der ,Ruhigen Achse Brandenbaumer Feld®,
die im Larmaktionsplan fur den gesamten Bereich des Brandenbaumer Feldes mit Kleingar-
tenanlagen und Wiesen des Lauerhofer Feldes ausgewiesen ist. Ruhige Achsen sind Verbin-
dungswege zwischen Stadtoasen abseits der Hauptverkehrswege oder schnelle, effiziente
Rad- und FuRwegverbindungen in einer attraktiven naturnahen Umgebung.

Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1998: GemaR den Darstellungen im Land-
schaftsprogramm liegt das Plangebiet innerhalb eines grof3flachigen Wasserschongebietes,
das von Scharbeutz bis Krummesse und von Stockelsdorf bis Travemtinde reicht.

Landschaftsrahmenplan fir den Planungsraum 11l von 2020: Der neue Landschaftsrahmen-
plan trifft fir das Plangebiet keine Aussage. Lediglich nérdlich angrenzend wird klimasensitiver
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Boden dargestellt.

Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Libeck vom 04.03.2008: Im Plan ,Entwicklungskon-
zept* sind der Knick am Nordrand des Plangebiets und die Allee an der Schlutuper Strale als
gesetzlich geschiitzte Biotope dargestellt. Weiterhin wird der geschiitzte Landschaftsbestand-
teil ,Lauerhofer Feld“ dargestellt, dessen schmaler sitdwestlicher Auslaufer entlang der
Schlutuper Straf3e in den Geltungsbereich hineinreicht.

Das vertiefende Landschaftsplanerische Entwicklungskonzept ,Erholung in Libeck® (2010)
stellt das Plangebiet 6stlich der Schlutuper Stralle als Grinzug ,Brandenbaumer Feld® dar.
Das Gebiet erstreckt sich tGiber das gesamte Brandenbaumer Feld mit allen Kleingartenanla-
gen, den nordlich gelegenen Wiesen des Lauerhofer Feldes und den darin verlaufenden 6f-
fentlichen FuR- und Radwegen. Grinzige dienen vorwiegend einer lokalen, d. h. wohnge-
bietsnahen Versorgung der Bevolkerung mit Erholungsflachen.

6.1.3 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen

Derzeit vorliegende Fachgutachten und Stellungnahmen:

» Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Straf3e / Lau-
erhofer Feld - der Hansestadt Libeck. BRIEN - WESSELS - WERNING GmbH, Libeck, Stand:
15.10.2020.

» Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper StralRe / Lauer-
hofer Feld in Libeck-St. Gertrud. Blro Larmkontor, Hamburg, Stand: 07.09.2020

» Hansestadt Lubeck B-Plan 07.32.00 Schlutuper StraRe / Lauerhofer Feld, Artenschutz-
rechtliche Stellungnahme. Buro BBS Greuner-Ponicke, Kiel, Stand: 26.08.2020

» Hansestadt Lubeck — Verkehrskonzept zum B-Plan 07.32.00 ,Schlutuper Stralle / Lauer-
hofer Feld“. SHP Ingenieure, Hannover, August 2020

* Wasserwirtschaftlicher Begleitplan, Erlauterungsbericht zum Entwéasserungskonzept Be-
bauungsplan 07.32.00 Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld in Libeck. Ingenieurgesellschaft
Possel u. Partner GmbH & Co. KG, Kiel, Vorabzug vom 20.07.2020

* Energiekonzept Lauerhofer Feld, Hansestadt Lubeck. KAplus - Ingenieurbiro Vollert,
Eckernforde, 28.04.2020

* Orientierende Untergrunderkundung — ,Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper StralRe / Lau-
erhofer Feld" in der Hansestadt Lubeck. Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co.
KG, Kiel, 09.08.2019

* Untersuchungen zur orientierenden Altlasten- und Baugrunderkundung, Gutachten Nr.
0912 120, Betriebsgelande des ehemaligen Autohauses Marli, Schlutuper StraRe 35 in
Libeck. Sachverstandigen-Ring, Liibeck, 08.03.2010

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die nachfolgenden Bestandsdarstellungen und Bewertungen basieren teilweise auf den Be-
schreibungen und Bewertungen aus dem Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungs-
plan 07.32.00.

6.2.1 Schutzgut Boden

a) Ausgangssituation
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Gemall der Bodenibersichtskarte im Landwirtschafts- und Umweltatlas im Mal3stab
1: 250.000 stehen im Plangebiet und seinem Umfeld als Ausgangsbodenarten Lehmsand tber
Sand an. Hieraus hat sich die Bodentypengesellschaft ,Braunerde mit Podsol, Pseudogley-
Braunerde und Kolluvisol“ gebildet. Nérdlich im Bereich des Lauerhofer Feldes steht Nieder-
moortorf an, aus dem sich die Bodentypengesellschaft ,Niedermoor mit Anmoorgley“ entwi-
ckelt hat. Bei einer Orientierenden Untergrunderkundung wurden im Bereich der ehemaligen
Kleingarten die Bodenarten Oberboden, Fein- bis Mittelsand sowie Geschiebemergel festge-
stellt.

Der Boden ist im Bereich der Schlutuper Straf3e und dem westlich gelegenen Teilbereich durch
Versiegelung weitestgehend naturfern tberpragt. Das westlich gelegene Grundsttick Schlutu-
per Stral3e 35 ist aufgrund seiner vorherigen Nutzung als Autohaus mit Werkstatten und La-
ckiererei einschlie3lich mehrerer noch vorhandener unterirdischer Tankbehélter als altlasten-
verdachtige Flache einzustufen. Gemal einer orientierenden Altlastenerkundung fur das
Grundsttck im Jahr 2010 kénnen schadliche Bodenveranderungen im Sinne von § 2 Abs. 3
BBodSchG hier nicht ausgeschlossen werden. Die Gutachter empfehlen, die dort festgestell-
ten Verunreinigungen mittels geeigneter Untersuchungen einzugrenzen und eine Gefahr-
dungsabschétzung durchzufihren.

Der Versiegelungsgrad im Bereich der Kleingartenanlage ist dagegen wesentlich geringer. Alt-
lasten sind hier nicht zu erwarten, jedoch kdénnen vereinzelte Bodenverunreinigungen, z.B.
aufgrund von unsachgemaliem Umgang mit Abfallen, nach der langjahrigen Nutzung nicht
ausgeschlossen werden.

Die Luftbildauswertung des KampfmittelrAumdienstes Schleswig-Holstein hat ergeben, dass
es sich um keine Munitionsverdachtsflache handelt und gegen die durchzufiihrenden Boden-
arbeiten keine Bedenken bestehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Zufallsfunde von
Munition nicht génzlich ausgeschlossen werden kdénnen.

b) Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Im Teilbereich westlich der Schlutuper StraRe kann davon ausgegangen werden, dass bei der
geplanten neuen Nutzung (Pflegeeinrichtung) auch Grinflachen angelegt werden, so dass
sich der vorhandene Versiegelungsgrad des Bodens hier vermutlich reduzieren wird.

Im Bereich der 6stlich geplanten neuen Wohnsiedlung des Ausbaus der Schlutuper Stral3e
ergeben sich erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden durch Neuversiegelung
von 53.501 m2.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

* Schutz des Bodens vor vermeidbaren temporéren Beeintrachtigungen in der Bauphase

Wahrend und nach der Bauphase erfolgt eine fachgerechte Sicherung und sinnvolle Verwen-
dung des abgeschobenen Oberbodens unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorga-
ben (insbesondere § 6 BBodSchG i.V. mit § 12 BBodSchV). Die DIN 19731 und 18915 sind
zu berticksichtigen.

Die anfallenden Mengen an Erdaushub werden sowohl in der Planung als auch in der Ausfih-
rung grundsatzlich nach Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) getrennt und
beurteilt. Dabei ist das Vernichtungsverbot von Mutterboden gem. 8 202 BauGB i.V.m. der
gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens (8 1 BBodSchG) zu beachten.
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Alle unversiegelten Flachen, die nicht als Baugrundstiicke oder als Verkehrsflachen vorgese-
hen sind, werden soweit wie mdglich vor Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase (z.B.
durch Bodenverdichtung, Befahren oder Ablagerung von Materialien) geschitzt. Dies wird
durch geeignete MaRnahmen (z.B. durch einen Bauzaun) gewabhrleistet.

Der Umfang baubedingt erforderlicher Baustralen sowie sonstiger Baustelleneinrichtungs-
und Bodenlagerflachen wird auf das unbedingt notwendige Mal3 begrenzt. Die Flachen sind
nach Abschluss der Bauphase wieder zu lockern und zu rekultivieren, soweit sie nicht fir spa-
tere Versiegelungsflachen vorgesehen sind.

Vor Bodeneingriffen im Plangebiet werden bauvorbereitende oder baubegleitende archaologi-
sche Prospektionen durchgefihrt, die die historische Relevanz Uberprifen. Bei entsprechend
zu erwartender Befundlage werden archaologische Grabungen gemal Denkmalschutzgesetz
Schleswig-Holstein durchgefiihrt. Vor Bodeneingriffen ist die Obere Denkmalschutzbehdrde
zu informieren.

* Vermeidung von Schadstoffbelastungen aus Altlasten

Beeintrachtigungen, die durch Schadstofffreisetzungen wahrend der Bauphase entstehen
konnten, werden durch eine fachgutachterliche Begleitung der Baumafnahmen, durch ord-
nungsgemalle Entsorgung der anfallenden Bodenmassen sowie die vorgesehene ordnungs-
gemale Sanierung der Kontaminationsflachen vermieden.

Aufgrund der Erstbewertung und erster Erkundungsergebnisse auf dem Grundstiick Schlutu-
per StraRe 35 wird angestrebt den Altlastenverdacht durch einen Sachverstandigen gemaf §
18 BBodschG vor in Kraft treten des Bebauungsplans 07.32.00 beseitigten zu lassen. Die er-
forderliche Tiefenenttrimmerung erfolgt unter Begleitung des Gutachters. Der Untersuchungs-
umfang wird vorweg mit der unteren Bodenschutzbehérde (uBB) abgestimmt. Das Grundstiick
befindet sich in Privatbesitz, der Eigentimer hat bereits einen Gutachter beauftragt, der in
Abstimmung mit der uBB ein Konzept zur Beseitigung der Altlasten entwickelt hat. Sollte die
Beseitigung vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 07.32.00 nicht abgeschlossen
sein, so wird das Grundstick im Bebauungsplan als Altlastenflache gekennzeichnet.

Das Kleingartengelande wird nach Rickbau der Gebaude von einem Sachverstandigen ge-
mafl § 18 BBodschG besichtigt. Auf der Flache wurden Oberbodenmischproben gemaf
BBodSchV genommen und entsprechend der geplanten Nutzung ausgewertet (z.B. Spielplatz,
Wohnnutzung, Grinflache). Die entnommenen Bodenproben wurden auf PAK, Schwerme-
talle, Holzschutzmittel und Pestizide analysiert. Die in den Bodenproben gemessenen Schad-
stoffgehalte unterschreiten weitestgehend allesamt deutlich die Priifwerte der BBodSchV bzw.
des Prifwertvorschlages des MELUR fiir Benzo[a]pyren fur Kinderspielflachen und Wohnge-
biete. Daher kann bezogen auf den Wirkungspfad Boden-Mensch festgestellt werden, dass
keine Gefahrdung bei der geplanten wohnbaulichen Nutzung vorliegt.

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser wurde lediglich im Untergrund
eines Quadranten (Grundflache 1.000 m?) ein gering erhdhter PAK-Wert im LAWA-Mal3nah-
menschwellenwertbereich festgestellt, alle anderen ermittelten PAK-Gehalte befinden sich im
Prufbereich oder deutlich darunter. Anhand einer durchgefiihrten Sickerwasserprognose wird
fast im gesamten Untersuchungsraum derzeit keine Prufwertunterschreitung angenommen.
Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser festgestellt werden, dass in den untersuchten Bereichen keine schadlichen Bo-
denveranderungen gemaR Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen und
eine Gefahrdung tber den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser auszuschliel3en ist. Ausgenom-
men hiervon ist der Bereich des einen Quadranten, da hier nach aktueller Datenlage eine
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schadliche Bodenveranderung und damit eine Gefahrdung Uber den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser nicht vollstandig auszuschlief3en ist.

Aufgrund der ermittelten Schadstoffsituation des erwahnten Quadranten wird empfohlen, die
belasteten Bodenbereiche durch Bodenaustausch bis ca. 0,35 m unter GOK im Zuge der ge-
planten RickbaumaRhahmen der ehemaligen Kleingartenanlage zu entfernen, um die postu-
lierte Gefahrdungssituation zu entkraften.

Die Gartenlauben weisen bei stichprobenartiger Inaugenscheinnahme Hinweise auf mdglich-
erweise belastete Materialien auf (teer- und asbesthaltige Dachpappen, PAK-haltige Anstri-
che, KMF -haltige D&mmungen, Eternitplatten etc.). GemanR der orientierenden Untergrunder-
kundung besteht hier noch Untersuchungsbedarf (,Gebaudeschadstofferhebung“) im Rahmen
der Baufeldfreimachung.

Weitere Untersuchungen gemafl 8 2 Nr. 4 BBodSchV zur abschlielenden Gefahrdungsab-
schatzung sind fur die ehemalige Kleingartenanlage im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes nicht erforderlich

Zusammenfassend kann festgestellt werden, in dem untersuchten Bereich der ehemaligen
Kleingartenanlage keine schadlichen Bodenverdanderungen gemal Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen, daher sind keine Festsetzungen nach § 9 Abs. 5 Nr.3
und Abs. 6 BauGB innerhalb des Bebauungsplanes zu treffen.

Der Ruckbau der Gebaude ist bereits beauftragt und im Winter 2020/2021 vorgesehen.

Wird bei der archéologischen Untersuchung oder Durchfiihrung des Vorhabens Boden vorge-
funden, der durch seine Beschaffenheit (z.B. Fremdbestandteile, Olverunreinigungen, Verfar-
bungen, auffalliger Geruch) eine schadliche Bodenveranderung oder einen Altlastenverdacht
vermuten lasst, sind der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz sowie die uBB um-
gehend zu informieren (§ 2 LBodSchG).

» Teilversiegelung auf 6ffentlichen Wegen und oberirdischen Stellplatzen und ihre Zufahrten

Die neu anzulegenden Wege in den Grunflachen und die oberirdischen Stellplatze mit ihren
Zufahrten auf den geplanten Baugrundstiicken sollen mit wasser- und luftdurchlassigen versi-
ckerungsfahigen Befestigungen hergestellt werden.

» Ausgleich von Bodenversiegelung

Das Ausgleichserfordernis fir die Eingriffe in die Flachen mit allgemeiner Bedeutung fur Na-
turschutz im Plangebiet liegt bei 25.886 m2 (Ermittlung siehe Fachbeitrag Natur und Land-
schaft) und ist im Plangebiet selbst aufgrund der dortigen wohnbaulichen Entwicklung nicht
moglich. Der Ersatz fur diese Eingriffe erfolgt darum Uber eine 13 ha grol3e Flache an der
Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Liibeck.

Die konkreten Teilflachen (-nummern) sowie detaillierten MalRnahmen werden im Bebauungs-
plan festgelegt.

6.2.2 Schutzgut Flache

a) Ausgangssituation

Unversiegelte Bodenflachen haben hohe Bedeutung fur alle Schutzgiter. Die Flache inklusive
Flachennutzung steht zudem in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Menschen und
der Nahrungsmittelproduktion. Der fortschreitende Flachenverbrauch und die Flachenversie-
gelung in Deutschland reduzieren den Anteil der zur direkten und indirekten Nahrungsmittel-
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produktion dienenden Flachen. Der Rickgang von Landwirtschaftsflachen geht in grof3en Tei-
len auf die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflachen zurick.

Die Flachen der Kleingartenanlage dienten lange Jahre vor allem der Nahrungsmittelproduk-
tion, auch wenn diese Nutzung in letzter Zeit vermutlich zugunsten der Erholungsnutzung zu-
rickgegangen ist. Der Anteil an Gberbauten Flachen ist hier gering, aber sie sind bereits stark
anthropogen Uberpragt. Die Bedeutung dieses Bereichs fir das Schutzgut Flache ist daher
mittel. Dagegen hat der westlich gelegene Teilbereich aufgrund der fast vollstandigen Versie-
gelung keine Bedeutung fur das Schutzgut Flache.

b) Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Es findet kein Flachenverbrauch von zuvor fur die Landwirtschaft nutzbaren Flachen statt. Die
Flache des Plangebiets erfahrt eine Umnutzung und dient der Innenverdichtung, sodass ledig-
lich geringe Beeintrachtigungen flr das Schutzgut Flache im Zuge der Planung zu erwarten
sind.

c) Geplante Malinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

Mafnahmen kénnen tber die MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden multifunktional als Ausgleich herangezo-
gen werden.

6.2.3 Schutzgut Wasser

a) Ausgangssituation

Oberflachengewdésser: Im Plangebiet sind keine Oberflachengewasser vorhanden. Auch die
in den Kleingarten kinstlich angelegten Kleingewdasser (Gartenteiche) sind samtlich nicht mehr
vorhanden, da im Herbst 2016 alle Abdichtungen (Folien, Hartschalen etc.) entfernt wurden.

Direkt nordlich des Plangebiets und 6stlich der Schlutuper Stral3e liegen teichartig aufgestaute
Graben, die im Landschaftsplan der Hansestadt Lubeck in die Rubrik ,natirliche und natur-
nahe Kleingewasser mit Schutz nach § 25 LNatSchG* eingestuft worden sind.

Grundwasser: Bei Bohrsondierungen in den ehemaligen Kleingarten wurde Grund- bzw. Stau-
wasser von 1,2 m bis 3,7 m unter der Geldndeoberkante angetroffen. Generell ist der Grund-
wasserflurabstand im Norden der ehemaligen Kleingarten geringer (ca. 1,5 m) als im Siden
(ca. 3,0 m). Nordlich grenzt ein geschiitztes Feuchtgebiet (Geschitzter Landschaftsbestand-
teil ,Lauerhofer Feld“) an, welches ein Quellgebiet der Medebek ist. Es ist anzunehmen, dass
das oberflachennahe Grundwasser im Plangebiet nach langeren Niederschlagsphasen um
mehrere Dezimeter ansteigen kann.

Im Rahmen von Boden-Bohrarbeiten auf dem Grundstiick Schlutuper StralRe 35 wurde Grund-
oder Schichtenwasser zwischen 1,9 m und 2,3 m unter der Geldndeoberkante festgestellt.

Das Plangebiet weist fur das oberflachennahe Grundwasser auf Grund der lehmigen Anteile
im Boden eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegentiber Schadstoffeintrag auf. Die Emp-
findlichkeit des oberflachennahen Grundwassers gegentber Versiegelung und oberflachliche
Ableitung ist hoch.

b) Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Fur den westlichen weitestgehend versiegelten Teilbereich wird derzeit davon ausgegangen,
dass sich der Versiegelungsgrad durch die neuen Nutzungen reduzieren und somit wieder
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mehr Bodenflache dem Wasserhaushalt zur Verfigung stehen wird. Die Schlutuper Stral3e
selbst und der westliche Teil des Plangeltungsbereichs entwassert in die bereits vorhandene
Kanalisation der Schlutuper StralRe. Durch die Neuplanung ergeben sich hier keine Anderun-
gen.

Durch die geplante Neuversiegelung im 6stlichen Teilbereich werden bisher offene Bodenfla-
chen dem Wasserhaushalt entzogen. Die Regenwasserbehandlung soll laut Entwasserungs-
konzept Uber ein naturvertragliches Regenwassermanagement erfolgen, dessen vorrangiges
Ziel die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen durch Rickhalt und Versicke-
rung in der Flache ist. Es ist eine zentrale Versickerungsanlage im Grinstreifen mittig des
Gebiets vorgesehen, an die Regenentwésserungen der offentlichen Flachen angeschlossen
werden soll.

Eine Ableitung des Oberflichenwassers aus der geplanten Bebauung in die Medebek ist nicht
mit dem FFH-Schutzstatus des angrenzenden Gebietes kompatibel und daher auch nicht vor-
gesehen. Es ist ein Notuberlauf von der Versickerungsanlage in das Lauerhofer Feld vorge-
sehen. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes insgesamt ist nicht zu erwar-
ten.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

* Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen des Wassers

Durch sachgerechten Umgang mit Ol, Schmierstoffen und Treibstoffen wahrend der Bauphase
wird eine Gefahrdung des Grundwassers und des Bodens durch diese Stoffe vermieden.

» Verringerung betriebsbedingter Beeintrachtigungen des Wassers

Anfallendes Regenwasser wird soweit wie moglich im Plangebiet zurlickgehalten, versickert
oder verdunstet (gem. § 55 WHG). MalRnahmen sind Grindacher (Retentionsgriindacher),
versickerungsfahige Verkehrsflachen, offene Wasserhaltungen, hoher Griinflachenanteil, Fas-
sadenbegrinung, Regenwassernutzung zur Gartenbewdasserung / Toiletten-Spulwasser, tem-
porére Retentionsflachen (z.B. abgesenkte Parkplatze oder Wiesen, Retentionstiefbeete, Re-
tentionsbdume bzw. Baumrigolen, Fillkdrperrigolen, Retentionsrinnen).

6.2.4 Schutzgut Luft

a) Ausgangssituation

Gemall Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lilbeck herrscht im Stadtteil St. Gertrud ein
Luftglte-Index mittlerer Qualitat vor. Im Verlauf der stark befahrenen Schlutuper StraRe mit
rund 11.500 Kfz/Tag bestehen Vorbelastungen durch den Schadstoffausstof3. Der Baumbe-
stand im Plangebiet hat Bedeutung fiir die Filterung von Stauben aus der Luft und kleinraumig
eine lufthygienische Ausgleichsfunktion. Die Bedeutung dieses Bereichs fur das Schutzgut Luft
ist daher mittel einzustufen.

Geriche: Nach derzeitigem Stand befinden sich weder im Plangebiet noch in seinem Umfeld
Quellen fur Geruchsimmissionen, die in relevantem Umfang in das Plangebiet einwirken.

b) Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Durch die geplanten Vorhaben im Plangebiet werden zusétzlicher Kfz-Verkehr erzeugt mit ent-
sprechender Zunahme des Schadstoffausstof3es und 12 B&dume gefallt mit entsprechendem,
jedoch nicht erheblichen Teilverlust der Luftfilterfunktion. Eine erhebliche Beeintrachtigung des
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Schutzgutes Luft ist aufgrund der bestehenden Vorbelastung nicht zu erwarten.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

* Vermeidung und Minderung baubedingter Staubemissionen

Mdgliche Staubemissionen wéhrend der Bauphase werden durch BefeuchtungsmalRhahmen
soweit wie moglich vermieden.

6.2.5 Schutzgut Klima

a) Ausgangssituation

In der Klimafunktionskarte der Hansestadt Lubeck (Stand: Oktober 2014) wurde die klimati-
schen und lufthygienischen Funktionen des Stadtgebietes bewertet. Demnach haben die ehe-
maligen Kleingéarten eine geringe Bedeutung fur die Kaltluftlieferung und das angrenzende
Lauerhofer Feld eine maRige. Die bioklimatische Situation in den angrenzenden Siedlungs-
raumen ist gréf3tenteils ginstig bewertet. Diese Flache sorgt fir einen geringen bis maRigen
Luftaustausch in Richtung angrenzender Siedlungsraume.

b) Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Mit der geplanten Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kleingartengelénde wird die geringe
bioklimatische Ausgleichsfunktion dieser Flache nicht erheblich beeintrachtigt, da im Wohn-
baugebiet eine zentrale Griinachse entwickelt wird, die randlichen Grinstreifen mit GroRRbaum-
bestand und die dstlich angrenzenden Kleingartenanlagen erhalten bleiben und es sich bei
den sidlich und 6stlich angrenzenden Siedlungsgebieten um eher lockere Einfamilienhausbe-
bauung handelt. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima ist nicht zu erwar-
ten.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

Maflnahmen sind nicht vorgesehen bzw. kénnen uber die Mallnahmen zur Vermeidung und
Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Schutzgiter Wasser und Luft herangezogen
werden.

6.2.6 Schutzgut Pflanzen

a) Ausgangssituation

Hinsichtlich seiner Biotopausstattung weist das Plangebiet zwei sehr unterschiedliche Teilbe-
reiche auf.

Der ostliche Teilbereich ist durch die aufgegebene Kleingartenanlage mit umgebenden Ge-
holzstreifen und das stdwestlich angrenzende Gelande der Kirchengemeinde St. Philippus
gepragt. Es wird angenommen, dass sich auf dem ehemaligen Kleingartengelédnde Flachen
mit besonderer Bedeutung fur den Naturschutz entwickelt haben. Somit kann ihr ein geringer
bis mittlerer Biotopwert zugeordnet werden. In den Kleingarten finden sich viele, teils alte Ein-
zelbaume, tberwiegend Obst-, aber auch Nadelbaume sowie zahlreiche weitere Geholze (Ge-
sche und Hecken etc., die nach und nach durchwachsen und Wege verengen). Die gehdlz-
freien Flachen zeigen Zeichen der Ruderalisierung mit aufkommenden Arten der Sukzession,
wie kanadische Goldrute und sich ausbreitenden Brombeeren. Die umgebenden Gehdélzstrei-
fen sind durch markanten GroRbaumbestand gepréagt, der sich aus Kiefern und heimischen
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Laubbaumen, wie Berg- und Spitz-Ahorn, Sand-Birke, Hainbuche, Buche und Stiel-Eichen zu-
sammensetzt und einen mehr oder weniger dichten Unterwuchs aus heimischen Straucharten,
wie Hasel, Brombeere, Weil3dorn, Heckenkirsche, Hundsrose etc. aufweist. Verstreut finden
sich in diesen Grunstreifen auch offene Rasenflachen, wie bei der Kirche St. Philippus und im
Bereich des 6stlich gelegenen Rasenspielfeldes. Am Nordrand der ehemaligen Kleingarten-
anlage verlauft ein Knick aus heimischen Laubgehdélzen.

Der kleinere westliche Teilbereich ist fast vollstandig versiegelt und weist nur im Randbereich
zur Schlutuper Stral3e Pflanzenbewuchs auf (Extensivrasen bzw. Ruderalfluren).

An der Schlutuper StralRe verlauft ein Abschnitt der Linden-Allee, die vor allem weiter westlich
die Schlutuper StralRe beidseitig saumt. Die Baume im Plangebiet weisen Stammdurchmesser
von 0,4 bis 0,8 m auf und Kronendurchmesser von 7 bis 10 m. Auf Hohe der Stellplatzflache
vor der ehemaligen Kleingartenkolonie besteht eine gréf3ere Liicke im Baumbestand, die 90
m auf der Ostseite und 60 m auf der Westseite umfasst.

Knick und Allee sind gesetzlich geschitzt gemal § 30 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1
Nr. 3 bzw. 4 LNatSchG. Die Allee ist Uiberdies geschiitzt gemar Baumschutzsatzung der Han-
sestadt Lubeck.

b) Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Infolge der geplanten wohnbaulichen Nutzung und der dazugehdrigen ErschlieBungsmal-
nahmen kommt es zu einer Uberbauung des groRten Teils des Plangebiets und damit zum
Verlust von Vegetationsflachen. Die brachgefallenen Kleingarten als Flachen mit besonderer
Bedeutung fiir den Naturschutz werden fur die geplante Wohnsiedlung (77.128 m?) 6stlich der
Schlutuper Straf3e vollstandig entfallen.

Fur die geplante Anbindung der neuen Wohnsiedlung und der Neubebauung im westlichen
Teil des Plangebiets an die Schlutuper Straf3e sind nach derzeitigem Stand 12 Linden in der
Allee zu fallen. Die randlichen Gehdlzstreifen und der nérdlich gelegene Knick sollen jedoch
erhalten bleiben.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

* Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen der Pflanzen

Die vorhandenen Geholzstreifen am Sid- und Ostrand der ehemaligen Kleingartenanlage und
der vorhandene Knick am Nordrand der ehemaligen Kleingartenanlage bleiben erhalten.

Im Plangebiet bleiben die Linden in der Allee an der Schlutuper Stral3e gro3tmoglich erhalten.

Zu erhaltende Einzelbaume und Geholzbestdande im Nahbereich von Bauflachen werden vor,
wahrend und nach der Bauphase sowie bei der spateren Nutzung der Grundstiicke vor Beein-
trachtigungen (z.B. Bodenverdichtung, -ablagerung oder unsachgemafem Beschneiden) ge-
schitzt. Auch die Lagerung von Bodenmassen in Baumkronentraufbereichen ist nicht zulas-

sig.
* Ausgleich fur erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen

Das Ausgleichserfordernis fir die Eingriffe in die Flachen mit besonderer Bedeutung fiir Na-
turschutz im Plangebiet liegt bei 77.128 m2 (Ermittlung siehe Fachbeitrag Natur und Land-
schaft) und ist im Plangebiet selbst aufgrund der dortigen wohnbaulichen Entwicklung nicht
maoglich. Der Ersatz fir diese Eingriffe erfolgt darum lber eine 13 ha groR3e Flache an der

26 Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3(2) BauGB Behérdenbeteiligung gemaR § 4 (2) BauGB
Stand: 26.10.2020



127. FNP-Anderung — Schlutuper StraRe / Lauerhofer Feld - Begriindung

Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Libeck. Die konkreten Teilflachen (-num-
mern) sowie detaillierten MaRnahmen werden im Bebauungsplan festgelegt.

Das Ausgleichserfordernis fir die nach derzeitigem Stand 12 zu fallenden Linden betragt laut
Baumschutzsatzung 33 Ersatzpflanzungen mit einheimischen und standortgerechten Baumen
in Baumschulqualitat und einem Mindeststammumfang von 12/14 cm. Die Ersatzbdaume wer-
den teilweise wieder entlang der Schlutuper StralRe gepflanzt, um den Allee-Charakter zu er-
halten, und teilweise entlang der Erschlieungsstral3e im geplanten Wohnbaugebiet.

6.2.7 Schutzgut Tiere

a) Ausgangssituation

Flederméuse: Es konnten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mickenfledermaus (Pi-
pistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Breitfligelfledermaus (Epte-
sicus serotinus) und Grol3er Abendsegler (Nyctalus noctula) nachgewiesen werden. Festge-
stellt wurden weiterhin Jagdreviere und Balzreviere. Besonders die Hauptwege der ehemali-
gen Kleingartenanlage wurden von Zwergfledermédusen mehr oder weniger intensiv als Leit-
strukturen genutzt. AuRerhalb des Plangebiets wurde eine Wochenstube nachgewiesen.

In den verbliebenen Gebauden und in &lteren Bdumen sind Tages-, Balzquartiere und Wo-
chenstuben moglich, insbesondere nach der langen Nutzungsaufgabe. Winterquartiere sind in
Hutten nicht zu erwarten, da die Geb&ude nicht frostsicher sind. In Baumen sind diese i.d.R.
nicht zu erwarten, da Baume einen Stammdurchmesser ber 50 cm nicht erreichen. Im Ein-
zelfall ist dies jedoch bei Umsetzung von Rodungsmafinahmen zu Uberprifen.

Brutvogel: Die ehemaligen Kleingérten stellen fur viele Arten einen hochwertigen, sehr gut
geeigneten Lebensraum dar. Bedingt durch die zahlreichen Brutplatz-Mdglichkeiten, das hohe
Nahrungsangebot, die Storungsarmut sowie dem mosaikartigen Nebeneinander diverser
hochwertiger Klein-Habitate und Strukturen ist hier mit einer hohen Arten- und Individuendichte
zu rechnen.

Es sind im Gebiet gleichermaf3en Hohlen- und Nischenbriiter wie Meisen, Sperlinge oder Gar-
tenrotschwanz und Freibriter wie Finkenarten oder Grasmiicken zu erwarten.

Hohlen- und Nischenbriter kénnen sowohl an den Gartenlauben, Schuppen und Garagen
Nistplatze finden als auch in Hohlen bzw. Astgabeln o.a. von Baumen. An Geb&uden sind
Haussperling und Hausrotschwanz, Grauschndpper und Bachstelze zu erwarten. Mogliche
Hohlenbriter in Baumhohlen sind Kleiber, Meisenarten, Gartenrotschwanz, Star und Garten-
baumlaufer.

In Hecken und sonstigen Geholzbestanden kénnen Frei- und Bodenbriter wie Heckenbrau-
nelle, Zaunkoénig, Amsel, Ringeltaube, Stieglitz und Gimpel vorkommen.

Amphibien / Reptilien: Das Plangebiet beinhaltete in der Vergangenheit eine Anzahl potenzi-
eller Amphibien-Laichgewésser (Gartenteiche), welche derzeit jedoch bereits alle zerstort /
entwertet sind. Das unmittelbar nérdlich an das Plangebiet angrenzende, mit Grében durch-
zogenne Gebiet muss als potenzielles Laichgewdasser fir Erdkréte (Bufo bufo), Grasfrosch
(Rana temporaria), Kammmolch (Triturus cristatus) und Teichmolch (Lissotriton vulgaris) an-
gesehen werden.

Auch in den diversen Kleingewassern der 0Ostlich angrenzenden aktiven Kleingartenanlage
missen Laichvorkommen der o.a. Amphibien-Spezies angenommen werden. Somit hat die
ehemalige Kleingartenanlage fur die genannten Spezies Bedeutung als Landlebensraum
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(Sommer- und Winterverstecke, Wander-Route etc.). Besonders die Lage zwischen den nérd-
lich angrenzenden Grében und den Kleingewassern auf der aktiven Kleingartenflache lassen
hier Wanderbewegungen vermuten.

Andere artenschutzrechtlich relevante Arten: Weitere artenschutzrechtlich relevante Arten
sind in den ehemaligen Kleingarten nicht anzunehmen, da hier entweder geeignete Habitate
fehlen, oder die Flache auf Grund der isolierten, stadtischen Lage Uber keine ausreichende
Vernetzung zu Quellbiotopen verfligt (Haselmaus).

Jedoch werden die ehemaligen Kleingarten einer Vielzahl teilweise auch national besonders
geschutzter Arten als Lebensraum dienen. Neben etlichen Kleinsdugern (Mause, Maulwurf,
Kaninchen etc.) kbnnen hier auch Marderartige (Steinmarder, Wiesel, lltis, Waschbéar, Marder-
hund), Fuchs (ein Bau konnte wahrend der Begehung unter einer Gartenlaube festgestellt
werden), Igel etc. angenommen werden. Weiterhin sind Bestande etlicher wirbelloser Arten
(Insekten wie Hornissen, Hummeln etc., Mollusken wie Weinbergschnecken etc.) anzuneh-
men.

Insgesamt ist aus der Sicht des Artenschutzes im Hinblick auf die geplante Nutzung von einem
hohen Konflikt auszugehen, da das Plangebiet vielfaltige Habitat-Mdglichkeiten aufweist. Die
Bedeutung dieses Bereichs fur das Schutzgut Tiere ist daher hoch einzustufen.

b) Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

In der Bauphase kann es zu Stérungen, Verletzungen und Tdétungen von Tieren sowie zur
Zerstorung von deren Lebensstatten kommen. Mit der geplanten Uberbauung der ehemaligen
Kleingartenanlage und dem Rickbau der Containerwohnanlage westlich der Schlutuper
Stral3e gehen Lebensstatten von artenschutzrechtlich relevanten Brutvogel-, Fledermaus- und
Amphibienarten sowie weiterer Arten der Saugetiere und Wirbellosen verloren. Insofern stellen
die geplanten Vorhaben erhebliche negative Auswirkungen fiir das Schutzgut Tiere dar.

Eine detailliertere Eingriffsermittiung und artenschutzrechtliche Prifung erfolgt im Rahmen der
Erstellung des Bebauungsplanes.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

* Vermeidung von Totungen und Verletzungen von Tieren wéhrend der Bauphase

Zum Schutz von Fledermausen der Gebaude und Geholze werden der Abriss der Gebaude
sowie alle Fall- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.12. bis 29.02. durchgefuhrt.

Zum Schutz von Brutvogeln der Geb&ude und Gehdlze werden der Abriss der Gebaude sowie
alle Fall- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.09. bis 29.02. vorgenommen. Ist ein Abriss
innerhalb der Brutzeit vorgesehen, kann kurz vorher eine Kontrolle auf einen Brutvogelbesatz
durchgefuhrt werden. Sind keine besetzten Nester vorhanden, ist ein Abriss auch in dieser
Zeit zulassig.

Bauarbeiten im Bereich der Ruderalflachen/Brachen werden auf3erhalb der Brutzeit der Offen-
landbriter durchgefiihrt, d.h. zwischen Ende August und Mitte Marz. Wahrend der Brutzeit
sind Eingriffe nur dann zuléssig, wenn kurz vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fachperson
ein Brutvorkommen ausgeschlossen werden konnte.

Im April 2017 wurde ein die gesamte ehemalige Kleingartenanlage umspannender Amphibien-
Schleusenzaun installiert, der das Eindringen von Amphibien in den Plangeltungsbereich ver-
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hindern soll. Die Reparatur / Pflege des Amphibien-Schleusenzauns, der vor Baufeldfreima-
chung dem Kammmolch das Abwandern jedoch nicht das Zuwandern ermdglicht, ist erforder-
lich. Abwanderung erfolgt in der Laichzeit (Februar bis Mai).

* Verringerung betriebsbedingter Beeintrachtigungen der Tiere

Storungen lichtmeidender Fledermause werden durch den Einsatz von nach unten ausgerich-
teten, max. 5 m hohen Stral3enleuchten mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln minimiert. Eine
Abstrahlung in die Griinzlige ist zu vermeiden.

Beleuchtungen an den AuRenfassaden werden so nach ihrer Beschaffenheit ausgewahit und
platziert, dass die Lichtwirkung eine minimal notwendige Reichweite erreicht.

Bei der Errichtung des Geschosswohnungsbaus werden Niststeine fur Fledermause und an-
dere H6hlen- und Nistbriter eingebracht werden.

» Ausgleich betriebsbedingter Beeintrachtigungen der Tiere

Der Ausgleichsbedarf fir den Lebensraumverlust flr artenschutzrechtlich relevante Fleder-
mause, Brutvogel und Amphibien umfasst die Installation von 18 Fledermauskasten und 30
Brutvogelkasten sowie die amphibiengerechte Gestaltung aller Grunflachen innerhalb des
Plangeltungsbereichs.

Weitere artenschutzrechtliche Malinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen werden im Bebauungsplan festgelegt.

6.2.8 Schutzgut Biologische Vielfalt

a) Ausgangssituation

Die Kleingartenanlagen mit ihren zahlreichen kleineren Biotopstrukturen haben zusammen mit
den Wiesen des Lauerhofer Feldes und den umgebenden Gehdlzstreifen eine Bedeutung fur
die biologische Vielfalt, die sich jedoch vor allem auf die Insellage innerhalb des besiedelten
Bereichs bezieht. Wesentlich bedeutendere Flachen fir die biologische Vielfalt sind die weiter
ndrdlich angrenzenden Flachen des Lauerholzes.

Der Teilbereich westlich der Schlutuper StraRRe hat mit seiner naturfernen Uberpragung keine
besonderen Biotop- und Artenpotenziale.

b) Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Durch die geplante Wohnbebauung geht die brachliegende Kleingartenanlage verloren. We-
gen der Lage des Plangebiets, abseits vorhandener Biotopverbundschwerpunktbereiche und
Biotopverbundachsen, ist die bestehende Vernetzung von Lebensrdumen nicht betroffen. Die
mit dem Vorhaben verbundene Reduzierung der biologischen Vielfalt wird als nicht erheblich
eingeschatzt.

c) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

Maflinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen
sind nicht erforderlich. Mit den vorgesehenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmafinahmen
im Plangebiet (Vogel- und Fledermauskasten, amphibienfreundliche Gestaltung der Grunfla-
chen) wird in einem gewissen Umfang auch ein multifunktionaler Ausgleich flr die biologische
Vielfalt erbracht.
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6.2.9 Schutzgut Landschaft

a) Ausgangssituation

Die Kleingartenanlage, ihre randlichen Geholzstreifen und die Wiesen des Lauerhofer Feldes
bilden zusammen mit Teilen der westlich der Schlutuper Stral3e gelegenen Sportplatz- und
Kleingartenanlagen eine grof3e und weitgehend grine Landschaftsinsel innerhalb geschlos-
sener Siedlungsflachen im Osten von Lubeck. Das Landschaftsbild ist hier Gberwiegend be-
bauungsfrei und griin gepragt. Es wird daher gemalR Gesamtlandschaftsplan von Libeck in
die Wertstufenklassen hoch und mittel eingestulft.

Die Grunflachen der ehemaligen Kleingarten und der geschiitzte Landschaftsbestandteil ,Lau-
erhofer Feld” sind Teil des Grunzuges Brandenbaumer Feld. Stidwestlich im Plangebiet ver-
lauft ein weiterer Griinzug, der Teil einer Griin- und Wegeverbindung bis zur Dieselstral3e ist.
Grinzuge dienen vorwiegend einer lokalen, d.h. wohngebietsnahen Versorgung der Bevolke-
rung mit Erholungsflachen und haben eine hohe Bedeutung.

b) Prognose lUber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Mit der geplanten neuen Wohnsiedlung wird ein gro3erer Teil der 0.g. griinen Landschaftsinsel
zu einer bis zu viergeschossig hoch bebauten Siedlungsflache umgewandelt. Der bisherige
ndrdliche Siedlungsrand 6stlich der Schlutuper StraRe verschiebt sich deutlich nach Norden.
Durch die geplante, bis zu viergeschossige Zeilenbebauung parallel zur Schlutuper Strafl3e
wird zum o6ffentlichen StraRenraum der Eindruck einer eher verdichteten Bebauung entstehen,
auch wenn im Osten und Siden des neuen Wohngebietes eine eher aufgelockerte Einfamili-
enhausbebauung geplant ist. FUr die geplante verkehrliche Anbindung wird die vorhandene
Licke auf der Ostseite der Linden-Allee vergréf3ert und eine zusatzliche Liicke auf der Nord-
seite der Allee geschlagen.

Allerdings geht von den vorhandenen umgebenden Grunstrukturen und straenseitig von der
Linden-Allee eine gewisse Pufferwirkung aus. Der randliche GroRbaumbestand im Osten und
Siuden und der Knick am Nordrand des neuen Wohngebietes bleiben erhalten und binden das
neue Wohnquartier landschaftlich ein. Weiterhin wird in der Mitte des neuen Wohnquartieres
eine Griunflache in Nord-Sid-Richtung verlaufen. Fur die zu fallenden Linden sieht der Bebau-
ungsplan Neupflanzungen vor, sodass der Allee-Charakter am Standort erhalten bleibt. Das
Plangebiet liegt Uberdies innerhalb des im Regionalplan festgelegten baulich zusammenhan-
genden Siedlungsgebiets des Oberzentrums Lilbeck.

Der in der Planzeichnung dargestellte neue Grenzverlauf des gesetzlich geschiitzten Land-
schaftsbestandteils ,Lauerhofer Feld“ gibt den derzeitigen Abstimmungsstand mit der unteren
Naturschutzbehdrde zur Entlassung der fir die Bebauung vorgesehenen Flachen aus dem
Schutzgebiet und die zukinftige Abgrenzung des geschiitzten Landschaftsbestandteils wie-
der. Der endgtiltige Grenzverlauf wird nach Abschluss des erforderlichen naturschutzrechtli-
chen Verfahrens fir die Anderung der Schutzgebietsverordnung festgelegt und in den Bebau-
ungsplan nachrichtlich tbernommen.

c) Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Es wird durch die Umsetzung des Bebauungsplanes zwar zu einer Beeintrachtigung des Orts-
bildes kommen, jedoch wird der Eingriff aufgrund der vorhandenen umfénglichen Eingriinung
im Norden, Osten und Suden des Plangebietes als nicht erheblich im Sinne der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung bewertet. Durch die Ersatzpflanzungen innerhalb der Linden-Al-
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lee wird das Ortsbild an der Schlutuper StralRe mittel- bis langfristig ebenfalls wieder aufge-
wertet.

6.2.10 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

a) Ausgangssituation

Im Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lubeck ist westlich des Plangebiets ein Abschnitt
der Lindenallee an der Schlutuper Strafl3e als kulturhistorischer Landschaftsbestandteil ge-
kennzeichnet.

Ansonsten sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine Kultur- und sonstige Sachguter im Plangebiet
und seinem weiteren Umfeld bekannt.

b) Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Nach derzeitigem Stand sind von der Planung keine Kultur- und sonstigen Sachguter betrof-
fen.

c) Geplante Mal3nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Maflnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen
sind nicht erforderlich.

6.2.11 Schutzgut Mensch einschlie3lich der menschlichen Gesundheit

a) Ausgangssituation

Der 6stliche Teil des Plangebiets diente bis zur Aufgabe der Kleingartenanlage tiberwiegend
der Naherholung. Die randlich gelegenen Grinflachen im Plangebiet mit ihren Fu3- und Rad-
wegen sowie einem Rasenspielfeld stehen jedoch weiterhin der 6ffentlichen Naherholung zur
Verfiigung. Sie sind Teil des Griinzuges Brandenbaumer Feld, dessen Ful3- und Radwege an
die Wege des Griinzugs Marli angebunden sind und im Rahmen der Realisierung des neuen
Wohngebietes Kepler-Quartier nahe der Brandenbaumer LandstralRe an die Wege des Erho-
lungsgebietes Wakenitz angebunden werden. Dartiber hinaus dienen die Kirche St. Philippus
und die dortige Kindertagesstatte dem Gemeinwesen.

Die westlich gelegenen Flachen im Plangebiet werden zu einem geringen Teil zum Wohnen
(Wohncontainer) genutzt und sind ansonsten ungenutzt.

Flachen und Gebiete, die dem Wohnen und der Naherholung dienen, haben eine hohe Be-
deutung fur den Menschen.

Larmbelastung

Im Plangebiet bzw. seinem Umfeld bestehen grofZflachig Larmvorbelastungen durch Verkehrs-
larm von der Schlutuper StralRe sowie kleinflachig durch Gewerbelarm und Sportlarm.

Verkehrslarm: Die Larmemissionen von der Schlutuper StralRe fiihren entlang der Stral3e zu
einer groRflachigen Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 (Beiblatt 1, Schall-
schutz im Stadtebau) von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete.
Davon betroffen sind Gebaude innerhalb des Plangebiets sowie Wohngebaude westlich und
Ostlich des Plangebiets in direkter Nahe zur Schlutuper Straf3e (bis zu 66 dB(A) tags gemes-
sen, bis zu 58 dB(A) nachts gemessen). Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheits-
gefahrdung nach Rechtsprechung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird nicht erreicht.
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Gewerbeldrm: Von der Tankstelle und der dahinterliegenden Garagenanlage westlich der
Schlutuper Stral3e gehen Larmemissionen aus. Durch diverse Gerduschquellen werden im
Umfeld die Richtwerte der TA Larm fiir allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts
40 dB(A) uberschritten. Planungsrelevant sind Uberschreitungen tags auf dem fiir die geplante
Pflegeeinrichtung vorgesehenen Grundstucksteil (56 dB(A) tags) sowie nachts im Bereich fur
das geplante allgemeine Wohngebiet WA 1 (43 dB(A) nachts).

Sportlarm: Der von den nordlich gelegenen Sportplatzen ausgehende Sportlarm erreicht nach
derzeitigem Stand keine planungsrelevante Uberschreitung der anzuwendenden Richtwerte
der 18. BImSchV (Sportanlagenlarmschutzverordnung) von tags 55 dB(A) und nachts 40
dB(A).

b) Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Verkehrslarm: Insbesondere durch die neue Wohnsiedlung ist mit einer Pegelerh6hung um
0,1 bis 0,2 dB an der Schlutuper StraBe zu rechnen. Diese Anderungen liegen unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsschwelle von ca. 1 dB. Die juristisch anerkannte Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung nach Rechtsprechung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird
weiterhin nicht erreicht. Somit ist durch die Planung des neuen Wohnquartiers keine erhebliche
Erhéhung des Verkehrslarms auf 6ffentlichen StraRen zu verzeichnen.

Gewerbeldrm und Sportlarm: Eine planungsbedingte Erhdhung der La&rmemissionen von der
Tankstelle und der dahinterliegenden Garagenanlage sowie von den benachbarten Sportplat-
zen erfolgt nicht. Aufgrund der Gerduschemissionen des bestehenden Gewerbes und der ge-
planten Pflegeeinrichtung sowie der geplanten Quartiersgarage ergeben sich schalltechnische
Konflikte im Plangebiet im Sinne der TA Larm. Auf das Gebaude der geplanten Pflegeeinrich-
tung werden Eigenlarmimmissionen einwirken, die tags mit 56 dB(A) die Richtwerte der TA
Larm fur allgemeine Wohngebiete tiberschreiten. Auf die geplanten allgemeinen Wohngebiete
WA 1, WA 4 und WA 5 werden Larmemissionen von der Tankstelle und der Quartiersgarage
ausgehen, die nachts mit 42 dB(A) die Richtwerte der TA Larm fur allgemeine Wohngebiete
uberschreiten. Die Sportlarmemissionen der nérdlich angrenzenden Sportanlage werden die
Richtwerte der 18. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete einhalten.

Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefahrdung nach Rechtsprechung von 70
dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird insgesamt weiterhin nicht erreicht.

c) Geplante Mal3nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

* Vermeidung und Verringerung von baubedingten Beeintrachtigungen durch Larm

Zur Vermeidung von unndétigen Larmemissionen wahrend der Bauphase kommen nur Bauma-
schinen und -fahrzeuge zum Einsatz, die dem neuesten Stand der Larmminderungstechnik
entsprechen.

* Vermeidung von Verkehrslarmimmissionen

Grundrissorientierung: Durch Anordnung der Baukdrper oder durch geeignete Grundrissge-
staltung sind die Aufenthaltsrdume im Plangebiet den larmabgewandten Gebaudeseiten zu-
zuordnen. Sofern eine Anordnung aller AufenthaltsrAume an den lArmabgewandten Geb&ude-
seiten nicht moglich ist, sind vorrangig Schlafriume den larmabgewandten Geb&udeseiten
zuzuordnen. Wohn-/Schlafraume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie
Schlafraume zu beurteilen.
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Passiver Schallschutz: Fir alle Schlaf- und AufenthaltsrAume muss ein ausreichender Larm-
schutz durch bauliche Mallhahmen an Au3entiiren, Fenstern, AuRenwanden und Dachern der
Gebaude geschaffen werden:

(1) Die Luftschalldammung von AulRenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-
01, Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungs-verfahrens
und des Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die
mafRgeblichen Aulzenlarmpegel geman DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01
in Anlage 4a fur schutzbedurftige Raume und in Anlage 4b fiir die Raume, die Uberwie-
gend zum Schlafen genutzt werden kénnen, festgesetzt.

(2) Im gesamten Plangebiet sind zum Schutz der Nachtruhe fir Schlaf- und Kinderzimmer
schallgedampfte Liftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel
nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten
Weise sichergestellt werden kann.

(3) Von den Nr. (1) und (2) kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnach-
weises ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere Anforderun-
gen an den Schallschutz resultieren.

* Vermeidung von Gewerbelarmimmissionen

Grundrissorientierung: Durch Anordnung der Baukdrper oder durch geeignete Grundrissge-
staltung sind die Aufenthaltsrdume im Plangebiet den larmabgewandten Gebaudeseiten zu-
zuordnen. Sofern eine Anordnung aller Aufenthaltsraume einer Wohnung bzw. der Pflegeein-
richtung an den larmabgewandten Gebaudeseiten nicht mdglich ist, sind vorrangig die Schlaf-
raume den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Wohn-/Schlafraume in Ein-Zim-
mer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafrdume zu beurteilen.

Verglaste Vorbauten: Durch verglaste Vorbauten vor Fenstern von Aufenthaltsraumen ist si-
cherzustellen, dass fir den AuRenbereich insgesamt eine Schallpegelminderung erzielt wird,
die es erm@glicht, dass die Einhaltung der Richtwerte der TA Larm fir die jeweilige Gebietsein-
stufung erreicht wird.

6.2.12 Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den Schutzgltern

Grundsatzlich bestehen immer Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen allen Bestand-
teilen des Naturhaushalts. Im Plangebiet wird dieses Wirkungsgeflecht, wie im Siedlungsbe-
reich Ublich, durch die Auswirkungen der baulichen Anlagen und die Intensitat der Nutzung
durch den Menschen auf die anderen Schutzgiter gepragt.

Der Mensch steht sowohl als Teil seiner Lebensumwelt als auch durch seine Nutzungsansprii-
che in einem besonderen Verhaltnis zum Naturhaushalt und damit zu den Schutzgitern. Die
vom Menschen ausgeltsten Verdnderungen und Beeintrachtigungen der Schutzgiter haben
immer auch Ruckwirkungen auf den Menschen und die fur ihn relevanten Nutzungen.

So wurden die Bodenverhaltnisse im Plangebiet bereits durch Versiegelungen und Bodenver-
dichtungen veréandert. Die im Bereich der ehemaligen Kfz-Werkstatt dstlich der Schlutuper
StralRe vermuteten lokalen Bodenverunreinigungen erfordern im Hinblick auf die zukinftige
Nutzung ggf. eine Sicherung belasteter Bereiche oder eine Entsorgung des betroffenen Bo-
dens. Bestehende Larmbelastungen durch den Verkehr und die Tankstelle setzen die Lebens-
raumeignung fur die Vogelwelt im vorhandenen Baumbestand und den sonstigen Gehdlz-
strukturen nahe der Stral3e herab. Andererseits stellen menschliche Bauten wie die Hitten
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und klnstlich angelegten Gartenteiche in der ehemaligen Kleingartenanlage grundsatzlich ge-
eignete Lebensraumstrukturen fir Fledermause oder Amphibien dar.

Fur die im Plangebiet zwischen den Schutzglitern bestehenden Wechselbeziehungen und Wir-
kungen wird davon ausgegangen, dass durch die geplanten Bauvorhaben im Plangebiet keine
grundlegend neuen negativen Wechselwirkungen und Verschlechterungen der bestehenden
Wechselbeziehungen ausgeldst werden.

6.2.13 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Im Plangebiet selbst sind keine Natura-2000-Gebiete vorhanden. Ca. 900 m ndérdlich und 850
m bzw. 1.500 m 6stlich des Plangebiets liegen Flachen des FFH-Gebietes Nr. 2130-301 ,Lau-
erholz“ und das EU-Vogelschutzgebiet 2031-401 ,Traveforde®, die sich teils flachengleich bis
zur Trave Mindung erstrecken.

Aufgrund der Entfernungen und der dazwischenliegenden Siedlungsflachen und Verkehrs-
achsen wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass der Verlust der Kleingarten-
flachen und die geplante Wohnbebauung nicht zu relevanten Auswirkungen auf diese Natura
2000-Gebiete fiuhren wird.

6.3 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Pla-
nung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung bliebe das ehemalige Kleingartengelande zunachst in sei-
nem jetzigen Zustand und wuirde sich weiter zur Brachflache entwickeln. Auch wenn die Klein-
gartenanlage nicht schon vollstdndig gerdumt worden ware, wéare hier mit einem fortschreiten-
den Rickgang der Nutzung zu rechnen, da bereits vor den Planungen zur Wohngebietsent-
wicklung ein Trend zur Aufgabe von Kleingérten eingetreten ist, wie es die zunehmend hohen
Leerstandsraten in der Anlage seit einigen Jahren gezeigt haben.

Das weitestgehend versiegelte Grundstiick Schlutuper StraRe 35 im westlichen Teil des Plan-
gebiets wirde bei Nichtdurchfiihrung der Planung wegen der Lage im AulRenbereich geman §
35 BauGB zunéchst unverandert bleiben und vermutlich weiter fir die Unterbringung von
Flichtlingen/ Obdachlosen genutzt werden, solange dieser Standort noch benétigt wird. Fur
grundlegende bauliche Veranderungen ware eine Bauleitplanung erforderlich.

6.4 Anderweitige Planungsmadglichkeiten

Bei der Betrachtung anderweitiger Planungsmoglichkeiten im Rahmen der Umweltprifung
sind gemal Anlage 1 zu 8§ 2 Abs. 4 und 88 2a und 4c BauGB die Ziele und das raumliche
Plangebiet des Bebauungsplans zu bertcksichtigen. Zu prifen sind mithin allein plankonforme
Alternativen, die in Kap. 4 der Begrindung des Bauleitplans aufgefiihrt sind.

Die Planung soll vorrangig der Befriedigung des dringenden Wohnbedarfs in der Hansestadt
Lubeck dienen. Im Plangebiet sollen 400 Wohneinheiten in unterschiedlicher Dichte und H6he
realisiert werden, wobei sich die Bebauung in Art, Gro3e und Strukturierung die umgebende
Siedlungsstruktur und das vorhandene Orts- und Landschaftsbild einfiigen sollen. Okologisch,
klimaschitzende, larmschitzende und entwéasserungstechnische Belange sind zu berlcksich-
tigen. Auf dieser Grundlage war dem Bebauungsplanverfahren ein stadtebaulicher Wettbe-
werb vorgeschaltet, aus dem das hier zugrundeliegende Entwurfskonzept als Sieger hervor-
gegangen ist (Preisgerichtsprotokoll Stadtebaulicher Ideenwettbewerb als kooperatives Gut-
achterverfahren Neues Wohnquartier Lauerhofer Feld). Insofern wurden anderweitige Pla-
nungsmaoglichkeit gepruft und das den Zielsetzungen am besten entsprechende Konzept dem
Bebauungsplan zugrunde gelegt.
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Fur den westlichen Teilbereich mit dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 35 waren auch eine
gewerbliche Nutzung oder eine erganzende Nutzung zu den angrenzenden Sportplatzen
denkbar (z.B. Sporthalle).

6.5 Anfalligkeit des durch die Planung ermdglichten Vorhabens fir schwere Unfélle
oder Katastrophen / Méglichkeit des Verursachens schwerer Unfalle oder Kata-
strophen durch das Vorhaben

Unbeschadet von § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die geplante Festsetzung der allgemeinen
Wohngebiete, der Sondergebiete und der Flache fir Gemeinbedarf keine schweren Unfélle
oder Katastrophen mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.

Ein Abgleich mit der vom Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume S-H
erstellten Liste der Betriebsbereiche nach der Stoérfall-Verordnung in Schleswig-Holstein,
(Stand 06.02.2020) hat ergeben, dass sich auch im Umfeld des Vorhabens keine Stdérfallbe-
triebe befinden, von denen eine derartige Gefahr fir das Plangebiet ausgehen kdnnte.

6.6 Zusatzliche Angaben

6.6.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprifung so-
wie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Technische Verfahren kamen fur die vorliegende Umweltpriifung nicht zur Anwendung. We-
sentliche Grundlage fir die Zusammenstellung der Informationen bildeten Ortsbegehungen,
der Landschaftsplan der Hansestadt Libeck, der digitale Landwirtschafts- und Umweltatlas
Schleswig-Holstein, der Archéologieatlas Schleswig-Holstein, Informationen der Stadtverwal-
tung sowie vorhandene Gutachten.

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Umweltpriifung bzw. bei der Zusammenstellung der
Unterlagen auf.

6.6.2 UberwachungsmafRnahmen (Monitoring)

Die sachgerechte Durchfihrung der im Bebauungsplan festgelegten naturschutzrechtlichen
und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmafinahmen ist vom Vorhabentrdger im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens ggf. unter Zuhilfenahme von Fachgutachtern nachzuweisen.
Gleiches gilt flr noch zu erganzende aul3erhalb des Plangebiets durchzufihrende MalRnah-
men, die den Eingriffsflachen im Plangebiet des Bebauungsplans zum Ausgleich zugeordnet
werden.

Daruber hinaus sind nach bisherigem Kenntnisstand keine weiteren MonitoringmafRnahmen
erforderlich.

6.6.3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des Umweltberichtes

Wird erganzt zum konkreteren Bebauungsplanentwurf fur die 6ffentliche Auslegung und Be-
teiligung der Behdrden und sonstigen Trager Belange gemal 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB.
6.6.4 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des Umweltberichtes

- wird erganzt im Rahmen des Entwurfs fur die 6ffentliche Auslegung und Beteiligung der Be-
horden und sonstigen Trager Belange gemal} 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB —
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7. Wesentliche Auswirkungen der Planung

7.1 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung

Die Darstellung der Wohnbauflachen ist die Vorbereitung zur Festsetzung von Wohngebieten
im parallelen Bebauungsplanverfahren und dient damit der Schaffung von zusatzlichem drin-
gend bendtigtem Wohnraum.

7.2 Verkehrliche Auswirkungen
7.3 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur

7.4 Auswirkungen auf Natur- und Landschaft

Auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 35 westlich des Stral3enzuges werden neben der ge-
planten sozialen Nutzung (Hospiz und Palliativzentrum) auch Grinflachen angelegt, so dass
sich der Versiegelungsgrad des Bodens reduzieren wird.

Im Ostlich Bereich des geplanten Wohnquartiers und des damit verbundenen Ausbaus der
Schlutuper Strafl3e ist eine Neuversiegelung durch ErschlieBungsflachen und Gebaude zu er-
warten. Durch die Aufgabe der Kleingartenanlage zugunsten von Wohnbebauung mit Erschlie-
Bungsflachen wird der Versiegelungsgrad deutlich ansteigen. Die allgemeine Bedeutung der
Flache fur den Naturschutz geht verloren. Fir den Plangeltungsbereich ergeben sich durch
Neuversiegelung entsprechende Eingriffe in den Boden von rund 53.501 m2. Diese sind Uber
den Kompensationspool der Hansestadt Libeck zu ersetzen.

Zu weiteren Auswirkungen der Planung auf die Umwelt einschlie3lich der Auswirkungen auf
den Menschen wird auf die diesbeztglichen Darlegungen des Umweltberichtes verwiesen.

7.4.1 Beriicksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote

7.4.2 Beriicksichtigung von Klimaschutzbelangen

Durch die geplanten Vorhaben im Plangeltungsbereich werden zuséatzlicher Kfz-Verkehr erzeugt
mit entsprechender Zunahme des Schadstoffausstof3es und 12 Baume gefallt mit entsprechen-
dem, jedoch nicht erheblichen Teilverlust der Luftfilterfunktion.

Mit der geplanten Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kleingartengelande wird die geringe bi-
oklimatische Ausgleichsfunktion dieser Flache nicht erheblich beeintrachtigt, da im Wohnbauge-
biet eine zentrale Grinachse entwickelt wird, die randlichen Grinstreifen mit GrolRbaumbestand
und die 6stlich angrenzenden Kleingartenanlagen erhalten bleiben und es sich bei den stdlich und
Ostlich angrenzenden Siedlungsgebieten um eher lockere Einfamilienhausbebauung handelt.

Eine erhebliche negative Auswirkung auf die Schutzguter Luft und Klima ist insgesamt nicht zu
erwarten.

8.  Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten
8.1 Verfahrensiubersicht

Anderungsbeschluss

Der Bauausschuss der Hansestadt Lilbeck hat am 19.09.2016 die Einleitung der 127. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes Schlutuper
Stral3e / Lauerhofer Feld beschlossen.
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Fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB

Die Offentlichkeit wurde in der Zeit vom 06.12.2017 bis einschlieflich 20.12.2017 durch Aus-
hang in R&umen der Bauverwaltung sowie in einer am 06.12.2017 Informationsveranstaltung
in den Gemeinderaumen der St Philippus Kirche Uber die Ziele und Zwecke der Planung und
deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. Wahrend der Aushangzeit sowie in der In-
formationsveranstaltung bestand zugleich Gelegenheit zur AuRerung und Erdrterung.

Wahrend der Informationsveranstaltung und in den eingegangenen Stellungnahmen wurden
von Grundstiickseigentiimern sowie Interessenten der geplanten Bebauung Anregungen zur
Planung vorgebracht, dabei wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die Planung ge-
auRert. Das Ergebnis der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung kann dem Auswertungsbericht
entnommen werden.

Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche hatten im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung Gele-
genheit, sich tber die Planung zu informieren und AuRerungen hierzu vorzubringen. Auf eine
Uber die allgemeine Information und Beteiligung hinausgehende besondere Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen wurde verzichtet, weil es sich bei der Anderung des Flachennut-
zungsplanes gemal Baugesetzbuch um eine rein flachenbezogene unverbindliche Darstel-
lung von beabsichtigten Nutzungszuweisungen fur Flachen im gesamten Stadtgebiet handelt.

Frihzeitige Behordenbeteiligung geméan § 4 (1) BauGB

Die frihzeitige Behotrdenbeteiligung gemafl § 4 (1) BauGB fand vom 03.12.2018 bis zum
11.01.2019 statt. In den eingegangenen Stellungnahmen wurden Anregungen zur Planung
vorgebracht, dabei wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die Planung geauf3ert. Das
Ergebnis der friihzeitigen Behordenbeteiligung kann dem Auswertungsbericht entnommen
werden.

Beschluss Entwurfskonzept/ Gebrauchsanweisung

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 03.02.2020 einstimmig dem stadtebaulichen Ent-
wurfskonzept mit der Gebrauchsanweisung als Grundlage des Bebauungsplanes 07.32.00 —
Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld zugestimmt (VO/2019/08456).

8.2 Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634)

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3786)

e Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt
geandert durch Artikel 8 der Landesverordnung vom 16. Marz 2015 (GVOBI. S. 96)

e Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. I, S. 2542), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15.September 2017 (BGBI. | S. 3434)

e Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnhaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar
2010 (GVOBI. S. 301), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2016
(GVOBI. S. 162)
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8.3 Fachgutachten

Bisher wurden folgende Gutachten erstellt:

¢ Artenschutzrechtliche Stellungnahme — Ersteinschatzung -, BBS Blro Greuner-Pdnicke,
Kiel, 08.02.2017

e Schalltechnische Untersuchung, Larmkontor GmbH Hamburg, 28.03.2018
e Topografisches Aufmal3, Hansestadt Libeck, Stadtgriin und Verkehr, 18.10.2016

¢ Klimafunktionskarten mit Planungshinweisen fir die Hansestadt Liubeck, Download vom
08.10.2018. http://www.unv.luebeck.de/klimaschutz/klimafunktionskarten.html

e Untersuchungen zur orientierenden Altlasten- und Baugrunderkundung, Gutachten
Nr. 0912 120, Betriebsgelédnde des ehemaligen Autohauses Marli, Schlutuper Straf3e 35 in
Libeck. Sachverstandigen-Ring, Libeck, 08.03.2010

Libeck, den 26.10.2020
5.610 Bereich Stadtplanung und Bauordnung
5.610.2 /Ly

38 Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3(2) BauGB Behérdenbeteiligung gemaR § 4 (2) BauGB
Stand: 26.10.2020


http://www.unv.luebeck.de/klimaschutz/klimafunktionskarten.html

\ T \ m = m m A I 22125 VAN S S &S -
|
i 07.32.00 Schlutuper StralRe / Lauerhofer Feld TEIL A - PLANZEICHNUNG
—_— w — m . ;
4188 ‘ = - ‘ ‘ Gemal’kung StGeI'trUd Lauerhofer Feld
Kleingarten ) Flur 12 29/21
“ 29/30 ‘ - - 22126
‘ Gemarkung St.Gertrud _‘ 0|
“ Flur 12 ’
= 107.08.00
2 -‘ ) /4 “L h f F Id"
gg P / auerhofer Fe
* am I 4
o = 4
el A
4/161 ‘ - Sy T
a 2 SO1 i
o Pflegeeinrichtung
GRZ 06 .
0 GFZ 1,2 ©
- \\\ /
N -
7 53
b 4184 &3
FuBganger/
% Radfahrer/
) Gy “ - Feuerwehr
51/38 Q AW S
4/9 D \Q ,/’ S QV‘
® o Q}/ @ \S"'%
; % : # & AN S & %
“ 5 o &2 g o N Q*® y
_ 51/39 RPN © . b 5,
P o R . S
41183 . & 2 / : A
° [ ] 0\\\ 7 (,%‘0 ("*\» < 00
, O RN 9
S N M ; G,
4/166 9 KRN < S 12,06m GNHN 7 Wa g
S \\é’%/ 2 ~ fer /XD S v 6> B 'IWA ’/ 3650 Gs
— )2 N o’ / 19 19,0,
41149 S ¥, AT AN 5 ot @ S I Y DML
2, \’\\ ;V?oo ’3;3% 90 § o & 4,
5 '{L@ %, \\\
4 \ < D
® Q % N
b FuBganger/
Radfahrer/ &
—3 AufRengastronomie &
— 6‘4,(;
4159
@//
G
y
% %qy
51/23 A »
OFF. 5
e % . % A —:— §Q-
e 5 1\ c;'?’
4/193 51/40
o)
2 51/29
51/25 =
5113 =
4144 Ql
“ 51/33 51/19
' 398/67, '
400/6
6134 3008
C . _ 2R Q@ . 289/67
= a 288/6 294/6
67/ 8 ' _OFF._
67/ 28767 2866
67/ 285/6
67/30
67133 r 28416
303/67 359/
220/67 6712 360/6 _OFF._
304/67, So1le7 362/67
221167 363/6,
364/
305/67 S 365/
306/67
>/ : & 367/6
223/67 307/67 368
$)
Q@ 308/ & S 369/6
22467 . & ° 422167
> 6
A D i a7 Y,
0 10 20 30 40 50 100 150 92
AM.1:1000 o omw e - e S . e
Nt A 2oy / /o eeonr g /N / /vy VZANV/aN / ; —_—
MK T F = Fahrbahn
g@; @ % % @ @ Ml = Mittelstreifen/Abbiegestreifen
- D G = Gehweg
G GR F Mi F GR R G G F+R R G+R+F RI|GR+P| G R = Ra_(.jweg. )
250 | 300 | 32 300 | 32 3,50 3,00 3,00 250 5,00 200 | 250 100 500 2,00 | 2,00 F‘:’R = SFUI'(‘S”G'fe”/Ba”me’BUSha“
12000 | 100l 1| D oonen
: : RI = Rinne von Einfahrten
Querschnitt A - A - Schlutuper StraBe (Teilbereich NEU) Querschnitt B -B - Planstrale A Querschnitt C-C - Planstrale A R = Randstreifen
(Zufahrt) (Ring - Verkehrsberuhigter Bereich)

Wanderweg
1]

B

403/6

409/

404/ 405/
406/6 407/6
408/

ZEICHENERKLARUNG

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBI. | S. 3786, in Verbindung
mit der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. | 1991, S. 58), gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017, BGBI. | S. 1057).

|. FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)

Aligemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO )
WA1 Teilgebiete WA1-WA 15
- Sonstige Sondergebiete mit Zweckbestimmung (§ 11 BauNVO)
Zweck- SO1 - Pflegeeinrichtung
bestimmung S02 - Parkhaus

MaR der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
GRZ 0,3 Grundflachenzahl
Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmafy

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 16 BauNVO)

o offenen Bauweise
A nur Doppelhduser zuléssig
A nur Hausgruppen (Reihenh&user) zuléssig
memscemeeem — Baulinie
s Baugrenze

Flachen fiir Gemeinbedarf (§9 Abs. 1 Nr. 5 Abs. 6 BauGB)

Flachen fiir Gemeinbedarf

Ed

Verkehrsflachen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen

Kindergarten/Kindertagesstétte

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraRenverkehrsflachen

Stralenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung

Verkehsberuhigter Bereich

=g ||

Bereich fir FuBgénger / Fahrréder / AuRengastronomie / Feuerwehr
Anlieger / Ver- und Entsorgungstrager

Geh- und Radwege in Wohngebieten (6ffentlich)

Flachen fir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
fiir Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fiir Ver-und Entsorgungsanlagen

Elektrizitat
Abwasser

Vorhalteflache fiir Warmespeicher

®@0O

Vorhalteflache fiir Recycling (Sammelbehalter Glas, Papier)

Griinflichen (§9 Abs. 1Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

OFF.

Offentliche Griinflache

Spielplatz
Bolzplatz

- A

Offentliche Griinflache mit Zweckbestimmung:
0G 1 = Griinverbindung, Parkanlage, Retentionsflache

0000 “‘ Geh- und Radweg in 6ffentlichen Griinanlagen

PRIV.

Private Griinflache

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaRnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

oooooooooos — Flgchen zum Anpflanzen von Hecken (1 m breit)

©
®

Regelungen fiir die Stadterhaltung und den Denkmalschutz (§9Abs.6, § 172 Abs. 1 BauGB)

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanungen und fiir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstgen Bepflanzungen

Anpflanzung von Einzelbdumen im Strallenraum (Beispiel)

Erhaltung von Einzelbdumen im StraBenraum (Allee - Schiutuper Stralte)

D Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen
Vorkehrungen fiir den passiven Schallschutz gem § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

~rrnnnnn~ - Isophone - Linie Verkehr 45 dB(A) nachts - siehe hierzu textl. Festsetzung Nr. 10.1
vVvw Bereich fiir Larmschutzvorkehrungen (Gewerbelarm) an Gebauden - siehe hierzu textl. Festsetzung Nr.
Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze,Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
St/ GSt Stellplatze / Gemeinschaftstellplatze
GM Gemeinschafts-Miillentsorgungsanlage - siehe hierzu textliche Festetzung Nr. 2.1

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - nach Art oder Mal

Mit Geh-(G), Fahr- (F) und / oder Leitungsrechten (L) zu belastende Flachen
(§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB )

Geh-Fahr-und/oder Leitungrechte - G1 /| G-F-L1 / G-F-L2 - siehe hierzu textliche Festsezung Nr.

b «  Umgrenzung von Flachen deren Boden erheblich mit umwelgefardenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5Nr. 3 u. Abs. 6 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§9 Abs. 7BauGB )

l. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND KENNZEICHNUNGEN
Geschiitzter Landschaftsbestandteil "Lauerhofer Feld" gem. § 21 Landesnaturschutgesetz

@ @ Allee (geschiitzter Teil) gem. § 25 Landesnaturschutzgesetz
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Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 9 (4) BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung
wird nach BeschluRfassung der Birgerschaft der Hansestadt Libeck vom 00.00.2019 die Satzung Uber den
Bebauungsplan Nr. 07.32.00 - Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld - ,bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), erlassen.
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Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung gem. § 3.2 BauGB
und formlicher Behordenbeteiligung gem § 4.2 BauGB

Stand des Verfahrens :

Hansestadt LUBECK =

Der Burgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Bereich 610 Stadtplanung | Bauordnung
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Bebauungsplan 07.32.00
- Schlutuper StraBe / Lauerhofer Feld -

TEIL B - Text
Entwurf zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaf § 3 (2) BauGB
und
zur Behordenbeteiligung gemaf § 4 (2) BauGB

Stand: 26.10.2020

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs.
3 Nr. 1 — 5 unzuldssig. (8§ 1 Abs. 6 BauNVO)

In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind Ferienwohnungen im Sinne
des § 13a BauNVO unzulassig.

In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11,
WA-12, WA-13, WA-14 und WA-15 sind Anlagen fur sportliche Zwecke nur ausnahms-
weise zulassig.

In Allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 sind Raume fir freie Berufe
nur ausnahmsweise zulassig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Bezeichnung SO-1 wird die Nutzung ,Zentrum fur
Hospizarbeit und Palliativmedizin“ festgesetzt, zulassig sind Patientenzimmer, bzw. Bet-
tenplatze und dafiir notwendige Raume fir die medizinische Betreuung sowie Aufent-
haltsraume flir Patienten und Besucher und Buros fir die Verwaltung sowie Seminar-
und Veranstaltungsrdume, die im Zusammenhang mit der Hospiz- und palliativmedizi-
nischen Arbeit stehen. (§ 1 Abs.3, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Im sonstigen Sondergebiet mit der Bezeichnung SO-2 wird die Nutzung Parkhaus fest-
gesetzt, zulassig sind Park- und Stellplatze, Lagerraume fir das ausschlielich dem
Quartier zugeordnete Postdepot sowie mit der Nutzung verbundene Verwaltungs-,
Biro- und Technikraume.

Auf der Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kirchliche Einrichtungen®
sind Einrichtungen flir seelsorgerische, soziale und kulturelle Zwecke zulassig.

Auf der Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstatte ist
eine Kindertagesstatte sowie ausnahmsweise untergeordnet Einrichtungen fir soziale
und kulturelle Zwecke zulassig.

In der 6ffentlichen Griinanlage mit der Bezeichnung OG 1 sind auch Anlagen zur Re-
genwasserbeseitigung zu lassig

Nebenanlagen

In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10,
WA-12, WA-13 und WA-14 sind Mullabstellanlagen aul3erhalb der fur Millsammelplatze
festgesetzten Flachen unzulassig.
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2.2 In den allgemeinen Wohngebieten ist innerhalb der privaten Erholungsgérten je Garten
(nur) ein Gerateschuppen mit einer Grundflache von jeweils héchstens 10 m2 Grundfla-
che zulassig.

3 MalR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.1 Innerhalb der Wohngebiete WA-1 bis WA-15 sowie des Sondergebietes SO-2 und der
Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbestimmung Kindergarten/Kindertagestatte ist der
Bau von Kellergeschossen nicht zuléssig.
(89 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 5 BauNVO)

3.2 Inden allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 darf
die GRZ flur Grundstiicke ohne Grenzabstand (Mittelhaustypen) um bis zum Wert 0,5
Uberschritten werden. Die Breite der einzelnen Grundstiicke bzw. Reihenhauser muss
mindestens 6,0 m betragen. (817 (2) BauNVO)

3.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA-1 darf die in der Baunutzungsverordnung 8 17 ge-
nannte Obergrenze der GRZ um bis zum Wert 0,5 und die GFZ bis zum Wert 1,6 lber-
schritten werden. (817 (2) BauNVO)

3.4 Inden allgemeinen Wohngebieten innerhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungs-
planes sind Nichtvollgeschosse als Staffelgeschosse oberhalb des obersten zulassigen
Geschosses nur auf den folgenden Bauflachen zuldssig:

Im allgemeinen Wohngebiet WA-1 ist oberhalb der Geb&aude(teile) deren Geschoss-
hohe auf maximal Ill Vollgeschosse festgesetzt ist, ein zusatzliches Staffelgeschoss als
Nichtvollgeschoss zuléssig. Die AuRenwénde der Staffelgeschosse missen nach Su-
den bzw. Osten an der Gebaudelangsseite um mindestens 2 m hinter der Dachattika
des darunterliegenden Vollgeschosses zurticktreten.

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-3, WA-4 und WA-5 ist
oberhalb der Gebaude(teile) deren Geschosshéhe auf maximal Il Vollgeschosse fest-
gesetzt ist, ein zusétzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zuldssig. Die Auf3en-
wande der Staffelgeschosse missen nach Siden bzw. Westen an der Gebaudelangs-
seite um mindestens 2 m hinter der Dachattika des darunterliegenden Vollgeschosses
zuricktreten.

In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9 und WA-10 ist oberhalb der Gebaude-
(teile) deren Geschosshdhe auf maximal 1l Vollgeschosse festgesetzt ist, ein zusatzli-
ches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zulassig. Die AuBenwénde der Staffelge-
schosse missen nach Stiden um mindestens 2 m hinter der Dachattika des darunter-
liegenden Vollgeschosses zurticktreten.

In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-7 und WA-11 ist oberhalb des maximal
zulassigen Vollgeschosses, ein zusatzliches Staffelgeschoss als Nichtvollgeschoss zu-
lassig. Die AulRenwénde der Staffelgeschosse missen nach Siiden um mindestens 2 m
hinter der Dachattika des darunter liegenden Vollgeschosses zurlicktreten.
Auf allen anderen Bauflachen sind Nichtvollgeschosse unzul&ssig.

(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO) (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

3.5 Die Geschofiflache ist nach den AulRenmal3en der Gebaude in allen Vollgeschossen zu
ermitteln. Auch die Flachen von AufenthaltsrAumen in anderen Geschossen als Vollge-
schossen sind einschlief3lich der zu ihnen gehdrenden Treppenraume und einschliel3-
lich ihrer Umfassungswande vollstdndig mitzurechnen.

Entwurf zur formlichen Behdrdenbeteiligung gemaf § 4 (2) BauGB / Stand: 10.11.2020 2/8
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3.6 Uberdachte Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, von
denen Wirkungen wie von Gebauden ausgehen, sind in einem Abstand von weniger als
20,0 m von der nordlichen Grenze des Geltungsbereichs unzuléssig.

4 Hochstzulassige Zahl der Wohneinheiten (8 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)

4.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 ist maximal eine
Wohneinheit je Doppelhaushélfte bzw. Reihenhaus zulassig.

4.2 Inden allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 sind maximal
zwei Wohneinheiten je Doppelhaushalfte zulassig.

5 Stellplatze, Garagen, Tiefgaragen (8 12 BauNVO, 8 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)

5.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, sowie der Flache fir Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstatte sind Stellpléatze nur innerhalb
der Quartiersgarage zulassig.

5.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14
sind Stellplatze nur innerhalb der zugeordneten Sammelstellplatzanlage zulassig.

5.3 Inden allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist maximal
ein Stellplatz je Doppelhaushélfte auf dem Grundstlick zulassig.

5.4 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Pflegeeinrichtungen sind maximal 40 Stell-
platze fir Patienten, Beschaftigte und Besuchezulassig.

5.5 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkhaus dirfen nur Stellplatze und Park-
platze untergebracht werden, die im Zusammenhang mit den im gesamten Bebauungs-
plangebiet zuldssigen Nutzungen stehen sowie ausnahmsweise Stellplatze fir die
Sportnutzung auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 37.

6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

6.1 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL-1 ist mit einem Gehrecht
und einem Leitungsrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der anliegenden
Grundstiicke und der Ver- und Entsorgungstrager zu belasten. Das Leitungsrecht um-
fasst die Befugnis der zustandigen Ver- und Entsorgungstrager, unterirdische Ver- und
Entsorgungsleitungen zu verlegen und zu unterhalten.

6.2 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL-2 ist mit einem Gehrecht
und einem Fahrrecht fr Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Bei der
Ausfuhrung des Gehrechtes kdnnen geringfligige Abweichungen von der in der Plan-
zeichnung festgesetzten Flache bis zu einem Malf’ von 3,0 m zugelassen werden. Er
muss jedoch an den vorhandenen Weg der Kleingartenanlage anschlief3en.

7 Flachen fur Gemeinschaftsanlagen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

7.1 Anstelle von Gemeinschaftsstellplatzen kénnen auch Uberdachte Gemeinschaftsstell-
platze als Carports errichtet werden. Dies betrifft jeweils nur die gesamte Anlage.

7.2 Die Flachen G-Abfall sind Gemeinschaftsaufstellflachen nur fur unterirdische Abfall- und
Wertstoffbehalter. Auf3erhalb dieser Flache sind in den Wohngebieten mit der Bezeich-
nung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 Auf-
stellflachen fur Mull- und Wertstoffbehalter unzulassig.

Entwurf zur formlichen Behdrdenbeteiligung gemaf § 4 (2) BauGB / Stand: 10.11.2020 3/8



Bebauungsplan 07.32.00 — Schlutuper StralRe / Lauerhofer Feld - Teil B - Text

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

Pflanz- und Erhaltungsbindungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

Auf den Baugrundstticken innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung
WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9 und WA-10 ist je angefangene 300 m2 Grund-
stucksflache ein grofl3kroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens
20 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, zu pflanzen (Pflanzliste Obstgehdlze; Vogelkirsche,
Knorpelkirsche, Herzkirsche oder Baumhasel).

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind an der Schlutuper StralRe mindesten 16 Al-
leebdume (Tilia Cordata) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen
in 1,0 m Hohe, zu pflanzen.

Im StralRenraum der geplanten RingstralRe sind mindestens 17 groRkronige Laubbaume
mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, zu pflanzen.

An der noérdlichen Grundstiicksgrenze der allgemeinen Wohngebiete WA-6 und WA-15
ist eine min. 1,20 m hohe Hecken aus heimischen Laubhdlzern zu pflanzen und dauer-
haft zu erhalten.

Die gemeinschaftlichen Stellplatzanlagen sind von mind. 1,20 m hohen Hecken aus hei-
mischen Laubgeholzen einzufassen. Fiur Zufahrten und Zugange darf die Hecke auf
maximal 4 m Lange unterbrochen werden. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

Die Mullsammelplatze sind an mind. 3 Seiten von mind. 1,20 m hohen Hecken aus hei-
mischen Laubhdlzern einzufassen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 und in den Sondergebieten SO-1
und SO-2 sind Dachflachen des jeweils obersten Geschosses als Retentionsgriinda-
cher auszubilden und mit einem 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau und
einem kunstlichen Stauraum fir Regenwasser zu versehen und intensiv zu begrinen.
Von einer Dachbegriinung kann in den Bereichen, die der Belichtung, Be- und Entlif-
tung dienen, abgesehen werden. (8§ 9 (1) Nr. 25 a) BauGB)

Die Wandflachen der Quartiersgarage sind an mind. zwei Seiten durch geeignete Be-
pflanzung zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten.

MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Die Ausgleichsflache an der Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt
Lubeck mit dem Entwicklungszielen mesophiles Extensivgriinland, Sukzession und Ge-
holz in der Gemarkung Niendorf Moorgarten, Flur 4, Flurstiick 10, 41 tiw. und 41/11 tlw.
und Flur 5, Flurstiicke 8/1, 8/2, 41 und 45 tlw. wird dem geplanten Wohnquartier zuge-
ordnet.

Oberirdische Park- und Stellplatze sowie die Zuwegungen auf den Baugrundstiicken
sind nur in wasser- und luftdurchldssigem Aufbau (z.B. mit Rasensteinen, Schotterrasen
oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zuldssig. Auch Wasser- und Luftdurchlas-
sigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Verguss von Fugen,
Asphaltierung oder Betonierung sind unzuléssig.

Zur Aufnahme von Regenwasser, zur Begrinung und Gliederung sind innerhalb der
Verkehrsflache auf 50 m Lange mind. ein Retentionstiefbeet vorzusehen. Die Tiefbeete
sind so anzulegen, dass ein Befahren nicht méglich ist.
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10 SchallschutzmalRnahmen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.1 Durch eine geeignete Grundrissgestaltung sind die Aufenthaltsrdume der allgemeinen
Wohngebiete innerhalb des Bereiches zwischen der Schlutuper Straf3e und der in der
Planzeichnung dargestellten Isophone-Linie mit Uberschreitung der Orientierungswerte
der DIN 18005 von 55 dB(A) tags / und 45 dB(A) nachts den larmabgewandten Gebau-
deseiten zuzuordnen. Wo dies durch die Gebaudestruktur nicht méglich ist, sind vorran-
gig die Schlafraume den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlaf-
raume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind dabei wie Schlafrdume zu
betrachten.

Fur Aufenthaltsraume sowie Wohn-und Schlafraume, die nicht an einer larmabgewand-
ten Gebaudeseite orientiert werden kdnnen, sind folgende bauliche Mal3nahmen an der
Gebaudehtille zu treffen:

Die Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-
01, Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens
bzw. des Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die
mafgeblichen Aul3enlarmpegel gemafd DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01
in Anlage 4a fur schutzbedurftige Raume und in Anlage 4b fir R&ume, die tberwiegend
zum Schlafen genutzt werden kdnnen, festgesetzt.

Schlafraume deren Auf3enbauteile mit einer Luftschallddmmung ausgestattet werden
mussen, sind mit schallgeddmmten Liftungen zu versehen, falls der notwendige Luft-
austausch nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, ge-
eigneten Weise sichergestellt werden kann.

Von der Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachwei-
ses ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere Anforderungen
an den Schallschutz resultieren.

10.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-4 und WA-5 ist an
den gekennzeichneten Fassaden mit Uberschreitungen des Richtwertes der TA-Larm
von 40 dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung sicherzustellen, dass
dort keine Schlafraume angeordnet werden. Schlafraume sind somit nur an den larm-
abgewandten Gebaudeseiten zuldssig. Sollte eine Anordnung aller Aufenthaltsraume
einer Wohnung an den larmabgewandten Seiten nicht moglich sein, sind ausnahms-
weise zur Sicherung des Schutzanspruches verglaste Vorbauten vor den Fenstern der
SchlafrAume auszufihren.

10.3 Innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung SO-1 — Pflegeeinrichtung sind auf-
grund der Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und
45 dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung die Aufenthaltsrdume den
larmabgewandten Geb&audeseiten zuzuordnen. Sofern dies durch die Gebaudestruktur
nicht moglich ist, sind vorrangig Patientenzimmer den larmabgewandten Geb&udesei-
ten zuzuordnen.

Fur AufenthaltsrAume die nicht an einer larmabgewandten Geb&udeseite orientiert wer-
den kénnen, sind folgende bauliche MalRnahme an der Gebaudehtille zu treffen.

Die Luftschalldammung von Auf3enbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-
01, Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens
nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die mal3geblichen AufRenl&armpegel ge-
maf DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in Anlage 4a flr schutzbedirftige
Raume und in Anlage 4b fiir Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden
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10.4

10.5

3.1
3.2

3.3

3.4

11

kénnen, festgesetzt.

Schlafraume bzw. Patientenzimmer sind mit schallgedammten Lftungen zu versehen,
falls der notwendige Luftaustausch nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann.

Von der Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachwei-
ses ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere Anforderungen
an den Schallschutz resultieren.

Innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung SO-1 — Pflegeeinrichtung - ist die
sudliche zur Tankstelle orientierte Fassade durch verglaste Elemente vor den Fenstern
von Aufenthaltsrdumen so auszufiihren, dass fur den Aul3enbereich insgesamt eine
Schallpegelminderung erreicht wird, die die Einhaltung der Richtwerte der TA-Larm ana-
log eines allgemeinen Wohngebietes ermdglicht.

Die AuRenfassaden innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung SO-2 — Quar-
tiersgarage sind aus Schallschutzgrinden zu den sudlich und westlich gelegenen
Wohngeb&auden mit einer mindestens zu 60 % geschlossenen flachigen Verkleidung zu
versehen. AuBerdem ist das Gebaude der Quartiersgarage zu tberdachen.

BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(89 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3LBO)

Gebaudegestaltung und Dachaufbauten

Die Hausfassaden innerhalb der allgemeine Wohngebiete sind in hellen Farben des
Farbspektrums rotbraun bis gelb und weil} bis grau auszufiihren.

Einz&dunung

Einzaunungen im Plangeltungsbereich dirfen maximal eine Hohe von 1,50 m aufweisen
und missen als Hecken aus heimischen Laubgeholzen ausgefiihrt werden, an deren
Innenseite ein Maschendrahtzaun errichtet werden darf.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung zuléssig.

Werbeanlagen sind zum o6ffentlichen Raum hin nach Lage, Grof3e, Form und Material
so zu wahlen, dass die architektonische Gestaltung der Fassaden ergénzt wird.

Werbeanlagen dirfen nur soweit in Erscheinung treten, dass das StraRenbild nicht ge-
stort wird.

Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist so auszufiihren, dass sie sich dem Umge-
bungslicht (6ffentliche Beleuchtung) nach ihrer Beleuchtungsstarke unterordnet.

VERHALTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN

Ersatz des Bebauungsplanes 07.08.00 — An der Medebek -

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bauplanungs- und baugestal-
terischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 07.08.00 — An der Medebek — aul3er
Kraft.
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HINWEISE

Bauzeitenregelung Naturschutz
Fall- und Rodungsarbeiten diirfen gemaf § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz
nur in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar durchgefihrt werden.

Bauzeitenregelung Flederméause

Zum Schutz von Fledermausen der Gebaude und Gehdlze werden der Abriss der Ge-
baude sowie alle Fall- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.12. bis 29.02. durchge-
fahrt.

Bauzeitenregelung Brutvogel

Zum Schutz von Brutvogeln der Gebaude und Gehdlze werden der Abriss der Gebaude
sowie alle Fall- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.09. bis 29.02. vorgenommen.
Ist ein Abriss innerhalb der Brutzeit vorgesehen, kann kurz vorher eine Kontrolle auf
einen Brutvogelbesatz durchgefiihrt werden. Sind keine besetzten Nester vorhanden,
ist ein Abriss auch in dieser Zeit zulassig.

Bauzeitenregelung Offenlandbriter

Bauarbeiten im Bereich der Ruderalflachen/Brachen werden aul3erhalb der Brutzeit der
Offenlandbruter durchgefihrt, d.h. zwischen Ende August und Mitte Marz. Wahrend der
Brutzeit sind Eingriffe nur dann zulassig, wenn kurz vor Beginn der Bauarbeiten durch
eine Fachperson ein Brutvorkommen ausgeschlossen werden konnte.

Mutterboden

Die anfallenden Mengen an Erdaushub sind sowohl in der Planung als auch in der Aus-
fihrung grundsatzlich nach Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) zu
trennen und zu beurteilen. Dabei ist das Vernichtungsverbot von Mutterboden gem. §
202 BauGB, verbunden mit der gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mutterbodens
(BBodSchG § 1), zu beachten.

Bodenbeschaffenheit

Wenn bei der Durchfuihrung der Mal3nahme Boden vorgefunden wird, der durch seine
Beschaffenheit (z. B. Fremdbestandteile, Olverunreinigungen, Verfarbungen, auffalli-

ger Geruch) eine schadliche Bodenveranderung oder einen Altlastenverdacht vermu-

ten lasst, ist der Bereich Umwelt-, Natur und Verbraucherschutz, untere Bodenschutz-
behdrde, Tel.: 0451 122-3969, Kronsforder Allee 2-6, Libeck, umgehend zu informie-
ren (LBodSchG § 2).

Bodenverdichtung

Bodenverdichtungen sind wahrend der Bauarbeiten auf ein Minimum zu beschranken

(BBodSchG § 4). Nach Beendigung der Arbeiten sind die nattrlichen Bodenfunktionen
der voriibergehend genutzten Flachen (z. B. Lager- und Baustelleneinrichtungen) wie-
derherzustellen.

Richtfunktrasse

Uber den Plangeltungsbereich verlauft eine Richtfunktrasse. Die Platzierung von Bau-
kranen, die in die Fresnelzone von > 15,0 m Uber Gelande hineinreichen ist mit der
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG abzustimmen.
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Vor Bodeneingriffen im Plangeltungsbereich sind bauvorbereitende oder baubeglei-
tende archaologische Prospektionen durchzufuhren, die die historische Relevanz tber-
prufen. Bei entsprechend zu erwartender Befundlage werden archéologische Grabun-
gen gemal Denkmalschutzgesetz S-H durchgefuhrt. Vor Bodeneingriffen ist die Obere
Denkmalschutzbehérde zu informieren.

(Alle in den textlichen Festsetzungen genannten DIN- Vorschriften kbnnen bei der Stadtver-
waltung zu den allgemeinen Dienststunden kostenlos eingesehen werden.)
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1. Einleitung

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt etwa 2,5 km 0stlich der Libecker Altstadtinsel im Stadtteil St. Gertrud,
Stadtbezirk Marli / Brandenbaum. Es umfasst die Flachen der Kleingartenanlage Lauerholz,
Gartenfeld 1 ndrdlich der St. Philippus Kirche und die Grundstticke Schlutuper Straf3e 35 (Flur-
stlicke 22/7, 22/18, 22/21 tlw., 22/22, 22/27 tlw., 22/28, 23/5, 50/2, 50/3, 51/12, 51/23, 51/36,
51/40, 51/41, 76/1 und 584/12 tlw. aus Flur 12 der Gemarkung St. Gertrud und die Flurstiicke
41/1 tlw. und 41/3 aus Flur 12 der Gemarkung Schlutup).

Begrenzt wird das ca. 13 ha grofRe Plangebiet im Norden durch den geschiitzten Landschafts-
bestandteil Lauerhofer Feld sowie im Nordwesten durch die jenseits der Schlutuper Stral3e
gelegene Sportanlage des Turn- und Sportvereines von 1893 e.V., im Osten durch die verblei-
benden Flachen der Kleingartenanlage Lauerhof, im Stden durch die Garten der Wohnbebau-
ung an der Stral3e Am Pohl und im Westen durch die Kleingartenanlage zwischen dem Griin-
zug in Verbindung zur Albert-Schweitzer-Schule und den Tennisplatzen des TUS Libeck und
dem Tankstellengrundstuick.

Der raumliche Geltungsbereich der 127. Anderung des Flachennutzungsplanes entspricht im
Prinzip dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 07.32.00 - Schlutuper StralRe/ Kleingar-
tenanlage — Lauerhof, allerdings sind die umgebenden Griunflachen ausgenommen, da sie
bereits als Grinflachen im giltigen Flachennutzungsplan dargestellt sind.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Anlass fur die Aufstellung des Bebauungsplanes sowie der Anderung des Flachennutzungs-
planes ist die vorgesehene Entwicklung von Wohngebieten. Das Plangebiet ist hinsichtlich
seiner siedlungsstrukturell ginstigen Lage und der guten infrastrukturellen Ausstattung fiir
eine Flachenentwicklung zu Gunsten von Wohnungsbau hervorragend geeignet. Die Reali-
sierbarkeit kann als gut bewertet werden. Um dem ermittelten Wohnungsbedarf aus dem Woh-
nungsmarktkonzept 2013 bzw. dem Wohnungsmarktbericht 2017 Rechnung zu tragen, sollen
die Flachen als Wohnbauflachen entwickelt werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Anderung des Flachennutzungsplanes sind er-
forderlich, da der Bereich der geplanten Wohnnutzung im AulRenbereich gemafl § 35 BauGB
liegt und die beabsichtigten Vorhaben somit nach geltendem Planungsrecht nicht genehmi-
gungsfahig sind.

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Der Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld - soll als qualifizierter Be-
bauungsplan im Normalverfahren mit Durchfihrung der in den 88 3 und 4 BauGB vorgesehe-
nen Verfahrensschritte der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung aufgestellt werden.

Der geltende Flachennutzungsplan der Hansestadt Liubeck wird gemal § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 07.32.00 Schlutuper Stral3e / Lauer-
hofer Feld geéndert.
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2. Ausgangssituation
2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Der Bebauungsplan umfasst zum einen den Teilbereich der Kleingartenanlage Lauerhof ¢st-
lich der Schlutuper Straf3e und zum anderen die Flachen des ehemaligen Autohauses Kittner
westlich der Schlutuper Stral3e.

Bereich dstlich der Schlutuper Strale / Kleingartenanlage Lauerhof — Feld 1 -

Die Flache wurde bisher als Kleingarten, Feld 1 der Anlage des Kleingartenvereins Lauerhof
e.V. genutzt (KGV). Der KGV verzeichnet seit einigen Jahren eine hohe Leerstandsrate, auf-
grund dessen wurde mit der Stadt, dem KGV und dem Kreisverband der Kleingartner die Auf-
I6sung eines rund 8 ha groRRen Teils (Feld 1) der Kleingartenanlage vereinbart. Die noch in
diesem Teil der Anlage verbliebenen Pachter konnten auf Wunsch in andere Teile umziehen.
Fur die aufzugebenden Garten erhielten die Pachter eine Entschadigung nach den Bestim-
mungen des Bundeskleingartengesetzes. Die geraumte Flache wurde bereits an die Stadt zu-
rickgegeben und soll kunftig fur Wohnungsbau genutzt werden. Die Ricknahme des Feldes 1
der Kleingartenanlage Lauerhof wurde am 28.04.2016 von der Blrgerschaft der Hansestadt
Libeck beschlossen (VO/2016/03494). Sudostlich des Gartenfeldes 1 der Kleingartenanlage
befindet sich ein oOffentlicher Ballspielplatz in Verwaltung des Bereiches Stadtgriin und Ver-
kehr. Der Platz ist sehr beliebt und der einzige im Bezirk zwischen Schlutuper Stral3e, Bran-
denbaumer LandstrafRe und der Edelsteinsiedlung. Der Platz soll im Bebauungsplan gesichert
werden.

Die gesamte Kleingartenanlage ist nordlich, 6stlich und stdlich von Einfamilienhausbebauung
eingefasst.

St. Philippus-Kirche

Das Plangebiet umfasst die St. Philippus-Kirche, im Allgemeinen auch ,Seehundskirche“ ge-
nannt mit Gemeindehaus und angegliederter Kindertagessstatte. Sie wurde 1956 vom Archi-
tekten Gerhard Langmaack gebaut. Die Kirche ist mit ihrem héchsten Firstpunkt und dem ho-
hen Dachreiter mit den vergoldeten Kugeln und dem Kreuz direkt in der Biegung der Schlutu-
per StralRe stadtebaulich pragend.

Bereich westlich der Schlutuper Stralle

Das Gebiet befindet sich auRerhalb der vorhandenen Siedlungsstruktur und wurde bisher ge-
werblich durch das Autohaus Kittner als Werkstatt und Verkaufsraum genutzt. Inzwischen sind
die Gebaude abgerissen und die Flache dient aktuell der Unterbringung von Obdachlosen in
Form von mobilen zweigeschossigen Wohncontainern. Angrenzend an das Plangebiet befin-
den sich eine in Betrieb befindliche Tankstelle, eine Autowaschstrafl3e sowie ein Garagenhof.
Westlich davon, durch einen 30 m breiten Griinzug getrennt, grenzt das Wohnsiedlungsgebiet
Marli mit Geschosswohnungsbauten in dreigeschossiger Zeilenbauweise an.

Verkehrliche ErschlieBung

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt Giber die Schlutuper Stral3e, die im wei-
teren Verlauf die Libecker Altstadtinsel mit der BundesstralRe B 104 Richtung Schlutup ver-
bindet. Es handelt sich um eine Hauptverkehrsstrafl3e mit einem entsprechenden Verkehrsauf-
kommen. Der Ausbaustandard der Schlutuper Stral3e entspricht im Bereich des Plangebietes
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nicht dem einer innerértlichen ErschlieBungsstrafl3e und soll im Zuge der Entwicklung der ge-
planten Wohnbaugebiete ertlichtigt werden. Es ist insbesondere eine Verbesserung der Ful3-
und Radwegefuhrung erforderlich.

OPNV-Anbindung

Durch die Bushaltestellen in der Schlutuper Stral3e ist das Plangebiet hervorragend an den
offentlichen Personennahverkehr angebunden. Die OPNV-ErschlieRung geniigt den Stan-
dards des aktuellen Nahverkehrsplanes der Hansestadt Libeck.

Entwasserung

Die schmutzwassertechnische Erschlie3ung fiir das Gebiet ist Uber die vorhandenen Schmutz-
wasserleitungen in der Schlutuper Straf3e moéglich. Kann der Anschluss nicht im Freigefalle
erfolgen, so ist eine Pumpstation erforderlich.

Das Planungsgebiet befindet sich im Quellgebiet der Medebek. Um den Bach, der in seinem
weiteren Verlauf in die Trave mindet, nicht weiter stofflich zu belasten, scheidet sie als Vor-
fluter aus der weiteren Planung aus.

Das Bebauungsgebiet grenzt weiter an den GLB Lauerhofer Feld. Hierbei handelt es sich um
ein extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrinland. Dementsprechend ist von oberflachennahen
Grundwasserstanden auszugehen, was auch die Bohrungen des Baugrundgutachtens besta-
tigen.

Es ist anzunehmen, dass das oberflachennahe Grundwasser im ErschlielRungsgebiet nach
langeren Niederschlagsphasen um mehrere Dezimeter ansteigen kann und somit ohne bauli-
che MalRnahmen keine Versickerung in dem Gebiet mdglich ist.

Die bereits vorhandene Regenwasserleitung, welche in der Schlutuper Stral3e liegt, ist nicht
ausreichend fiir das gesamte B-Plangebiet dimensioniert. Daher kann nur das anfallende Re-
genwasser vom Teilgebiet westlich der Schlutuper Straf3e in die vorhandene Kanalisation ein-
geleitet werden. Dementsprechend wird im Regenwasser-Bewirtschaftungskonzept auf den
Ostlich der Schlutuper Stral3e gelegenen Teil des Planungsgebietes eingegangen. Jegliches
Regenwasser welches hier anféllt, soll in dem Gebiet versickert werden. Die 6ffentlichen Fla-
chen sollen an eine zentrale Versickerungsanlage ist angeschlossen werden. Fir die privaten
Grundstucke ist fur die Grundstiicksentwasserung ist eine dezentrale Versickerung auf den
einzelnen Grundstiicken z.B. durch eine Rigolen Versickerung angedacht.

Fur die ErschlieBung des Gebietes ist eine Zustimmung der Wasserbehdrde erforderlich, da
das Entwasserungsnetz ostlich der Kanalstraf3e noch nicht getrennt ist und ein Verschlechte-
rungsverbot gilt.

2.2 Natur und Umwelt

Topographie

Bereich 6stlich der Schlutuper Stral3e / Kleingartenanlage Lauerhof
Das Gelande weif3t dstlich der Schlutuper Straf3e ein leichtes nord-sid Gefélle mit einem Hohen-
unterschied von 4,5 m zwischen den Gelandeoberkanten auf.

Bereich westlich der Schlutuper Strale

Die Topographie ist eben. Das Gelande liegt auf einer Hohe von ca. 12 m GNHN.
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Aufgrund der Hohenlage liegen beide Bereiche des Plangebietes nicht in einem potenziellen Uber-
schwemmungsgebiet oder in Uberschwemmungsgefahrdeten Gebieten der Trave, sodass Be-
lange des Hochwasserschutzes bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht zu berticksichti-
gen sind.

Vegetationsbestand

Bereich westlich der Schlutuper Stral3e
Das Grundsttick weist keinen Griinbestand auf und ist nahezu komplett versiegelt.

Bereich 6stlich der Schlutuper Stral3e / Kleingartenanlage Lauerhof

Das Grundstuck ist durch Geholzpflanzungen eingefasst, der Gehdlzstreifen, der stdlich in-
nerhalb des Geltungsbereiches verlauft, weist eine Breite von etwa 30 m auf und ist grof3ten-
teils mit hochgewachsenen Nadelbaumen bepflanzt. Nordlich an das Gebiet grenzt die Grin-
flache Lauerhofer Feld an, ein nach § 21 Landesnaturschutzgesetz geschitzter Landschafts-
bestandteil. Dazu z&hlt auch ein Grunstreifen direkt neben der Schlutuper Stral3e, der im wei-
teren Verfahren aus dem geschiitzten Landschaftsbestandteil entlassen werden soll, zuguns-
ten der erforderlichen Verbesserung des Ful3- und Radwegefilhrung (siehe Anlage 1). Zum
geschitzten Landschaftsbestandteil ist ein Schutzstreifen bis zu den geplanten Baugrundsti-
cken von min. 10 m vorzusehen. Zwischen der Kleingartenanlage und dem geschitzten Land-
schaftsbestandteil befindet sich ein gem. § 21 LNatSchG geschutzter Knick. Die Kleingarten
sind aufgegeben und mit Zier- und Nutzstrduchern sowie Obstbaumen bewachsen. Grol3kro-
nige Baume sind auf den Gartenparzellen nicht vorhanden.

Landschaftsbild und Erholung

Die Grunflachen der Kleingartenanlage und der geschiitzte Landschaftsbestandteil sind Teil
des Griunzuges Brandenbaumer Feld, der seine Fortsetzung im Griinzug Marli findet und eine
Zasur zwischen den Wohnsiedlungen Brandenbaum und der Edelsteinsiedlung bildet. Std-
westlich im Geltungsbereich verlauft ein weiterer Griinzug, der Teil einer Griin- und Wegever-
bindung bis zur Dieselstraf3e ist und vorbei am Schulgrundstiick der nérdlich gelegenen Albert-
Schweitzer-Schule bis zum Marliring bzw. der Arnimstral3e verlauft. Das Plangebiet stellt eine
Weiterentwicklung des vorhandenen Siedlungsbestandes dar. Durch entsprechende Festset-
zungen im Bebauungsplan (H6henbegrenzung, Eingriinung etc.) kénnen negative Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild minimiert werden.

Baugrund

Die Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH & Co. KG (IPP) wurde mit der Durchfih-
rung von Orientierenden Untergrunderkundungen beauftragt. Im Ergebnis zeigt sich, dass der
Untergrund unterhalb der voraussichtlichen Griindungssohlen grof3tenteils aus sandig-humo-
sen Oberbdden besteht, die nicht ausreichend tragféhig im Hinblick auf die geplante Bebauung
sind. Sie missen komplett gegen einen verdichteten Kiessand ausgetauscht werden. Im sid-
lichen Grundstiicksteil folgt unterhalb der Sande hingegen ein weich- bis steifplastischer Ge-
schiebemergel, der als ausreichend tragfahig einzustufen ist.

Grundwasser wurde mit einem Flurabstand von 1,2 — 3,7 m ermittelt.

Altlasten

Teilbereich West:

Das Grundstiick Schlutuper Stral3e 35 (Gemarkung St. Gertrud, Flur 12; Flurstiicke 22/28 und
22/18) ist aufgrund seiner vorherigen Nutzung als Autohaus mit Werkstatten und Lackiererei
einschliellich mehrerer noch vorhandener unterirdischer Tankbehalter im Altlastenkataster als
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Altlastenflache gefiihrt. Es ist eine entsprechende Festsetzung nach § 9 Abs. 5 Nr.3 und Abs.
6 BauGB fiir das besagte Grundstiick im Bebauungsplan zu treffen. Laut Auskunft der Grund-
stiickseigentiimer ist eine Bodensanierung geplant.

Teilbereich Ost

Im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung wurde von der unteren Bodenschutzbehoérde
eine Altlastenuntersuchung fur die ehemalige Kleingartenanlage fur erforderlich gehalten. Auf-
grund dessen wurden im Oktober 2019 Oberbodenmisch-Beprobungen durchgefiihrt. Die ent-
nommenen Bodenproben wurden auf PAK, Schwermetalle, Holzschutzmittel und Pestizide
analysiert. Die in den Bodenproben gemessenen Schadstoffgehalte unterschreiten weitestge-
hend allesamt deutlich die Prifwerte der BBodSchV bzw. des Prifwertvorschlages des
MELUR fur Benzo[a]pyren fir Kinderspielflachen und Wohngebiete. Daher kann bezogen auf
den Wirkungspfad Boden-Mensch festgestellt werden, dass keine Gefahrdung bei der geplan-
ten wohnbaulichen Nutzung vorliegt.

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser wurde lediglich im Untergrund
eines Quadranten (Grundflache 1.000 m?) ein gering erhéhter PAK-Wert im LAWA-Mal3nah-
menschwellenwertbereich festgestellt, alle anderen ermittelten PAK-Gehalte befinden sich im
Prufbereich oder deutlich darunter. Anhand einer durchgefiihrten Sickerwasserprognose wird
fast im gesamten Untersuchungsraum derzeit keine Prifwertunterschreitung angenommen.
Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser festgestellt werden, dass in den untersuchten Bereichen keine schadlichen Bo-
denveranderungen gemafl Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen und
eine Gefahrdung Uber den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser auszuschlie3en ist. Ausgenom-
men hiervon ist der Bereich des einen Quadranten, da hier nach aktueller Datenlage eine
schadliche Bodenveranderung und damit eine Gefahrdung tber den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser nicht vollstéandig auszuschlie3en ist.

Aufgrund der ermittelten Schadstoffsituation des erwahnten Quadranten wird empfohlen, die
belasteten Bodenbereiche durch Bodenaustausch bis ca. 0,35 m unter GOK im Zuge der ge-
planten RickbaumalRnahmen der ehemaligen Kleingartenanlage zu entfernen, um die postu-
lierte Gefahrdungssituation zu entkraften.

Die Gartenlauben weisen bei stichprobenartiger Inaugenscheinnahme Hinweise auf mdglich-
erweise belastete Materialien auf (teer- und asbesthaltige Dachpappen, PAK-haltige Anstri-
che, KMF -haltige DA&mmungen, Eternitplatten etc.). GemalR der orientierenden Untergrunder-
kundung besteht hier noch Untersuchungsbedarf (,Gebaudeschadstofferhebung“) im Rahmen
der Baufeldfreimachung.

Weitere Untersuchungen gemal3 § 2 Nr. 4 BBodSchV zur abschlieBenden Gefahrdungsab-
schatzung sind fur die ehemalige Kleingartenanlage im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes nicht erforderlich

Zusammenfassend kann festgestellt werden, in dem untersuchten Bereich der ehemaligen
Kleingartenanlage keine schadlichen Bodenverdanderungen gemal Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen, daher sind keine Festsetzungen nach 8 9 Abs. 5 Nr.3
und Abs. 6 BauGB innerhalb des Bebauungsplanes zu treffen.

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung wurde vom KampmittelrAumdienst mitgeteilt,
dass Kampfmitteln in der Hansestadt Lubeck nicht auszuschlieen sind und vor Beginn von
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TiefbaumaRnahmen eine Untersuchung auf Kampfmittel (Luftbildauswertung) durchzufihren
ist.

Fur die stadtischen Flachen innerhalb des Plangeltungsbereiches wurden die Untersuchungen
bereits beantragt und durchgefiihrt. Die Flachen wurden mit Schreiben vom 12.06.2019 des
Kampfmittelrdumdienstes freigegeben.

Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes

Verkehrslarm wirkt auf das Plangebiet von der Schlutuper Stral3e, die das Plangebiet durch-
schneidet, ein. Des Weiteren sind als potentielle Larmquellen die an das Plangebiet angren-
zende Tankstelle und die nérdlich des Plangebietes befindliche Sportanlage zu betrachten.

Es ist eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Gerduschemissionen der ge-
nannten Larmarten durchgefiihrt worden. Das Ergebnis der Beurteilung der Larmsituation ent-
sprechend der stadtebaulichen Planung zeigt, dass zur Bewéltigung der Larmbelastung Hin-
weise und Empfehlungen in die nachfolgende Bebauungsplanung zu tbernehmen sind.

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslarm zeigen groRflachige Uberschreitungen des
Orientierungswertes der DIN 18005 /6/ fur allgemeine Wohngebiete durch die Verkehre auf
der Schlutuper Stral3e. Im direkten strallennahen Bereich wurden Beurteilungspegel im ge-
sundheitsgefahrdenden Bereich prognostiziert.

Innerhalb des straRenbegleitenden, gesundheitsgeféahrdeten Bereiches wird keine Wohnbe-
bauung vorgesehen. Ansonsten ist der festgestellte Larmkonflikt im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zu l6sen. Da aktiver Larmschutz in Form einer Wand und eines Walles lediglich
den Erdgeschossbereich schiitzen und sich stéadtebaulich nicht einfigen wirde, soll der Kon-
flikt durch die Anordnung der Baukérper und die Grundrissgestaltung geldst werden. Danach
sollen Wohn- und Schlafraume mdglichst an den larmabgewandten Seiten des Geb&audes an-
geordnet werden. Wo dies nicht mdglich ist, soll ein ausreichender Larmschutz in den Raumen
(Innenraumpegel) durch bauliche MaBhahmen an den Au3enbauteilen vorgesehen werden.

Aufgrund der gewerblichen Gerauschimmission, verursacht durch die Tankstelle ergeben sich
Konflikte mit der geplanten Bebauung auf dem Grundstiick Schlutuper StralRe 35 (Flachen des
ehemaligen Autohauses Kittner). Im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens soll die
kunftige Nutzung vertraglich angepasst werden.

Durch die Tennisanlage und die weitere Sportnutzung ergeben sich keine Konflikte bezliglich
der Wohnnutzung.

Natur- und Artenschutz

Durch die Realisierung des geplanten Wohnquartieres ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft
rechnen. Aufgrund dessen wurde ein Fachbeitrag Natur und Landschaft erarbeitet, der sich mit
folgende Inhalten befasst hat: Eingriffsregelung gemaf § 15 BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG, Be-
standsaufnahme und —bewertung, Beschreibung des Vorhabens, MalRnahmen zur Vermeidung
und Verringerung von Beeintrachtigungen, Darstellung der Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft, Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs fur nachteilige Auswirkungen sowie Mafinahmen
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen.

Fauna:

Laut einer artenschutzrechtlichen Stellungnahme sind Besténde der artenschutzrechtlich relevan-
ten Gruppen Flederméuse, Vogel und Amphibien zu erwarten, sowie auch national geschutzte
Kleinsauger, Insekten, Mollusken und weitere Wirbellose.
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In den verbliebenen Gebauden und in alteren Baumen sind Tages-, Balzquartiere und Wochen-
stuben von Flederméusen moglich, Winterquartiere sind sowohl in den Hutten als auch in den
Baumen nicht zu erwarten. Im Einzelfall ist dies jedoch bei Umsetzung von Rodungsmafinahmen
zu Uberprufen.

Bedingt durch die zahlreichen Brutplatz-Mdéglichkeiten, das hohe Nahrungsangebot, die Stérungs-
armut sowie dem mosaikartigen Nebeneinander diverser hochwertiger Klein-Habitate und Struk-
turen ist im brachliegenden Kleingarten mit einer hohen Arten- und Individuendichte von Brutvo-
geln zu rechnen.

Die ehemalige Kleingartenanlage hat fir Amphibien Bedeutung als Landlebensraum (Sommer-
und Winterverstecke, Wander-Route etc.). Besonders die Lage zwischen wasserfuhrenden Gréa-
ben und den Kleingewassern auf der aktiven Kleingartenflache lassen hier Wanderbewegungen
vermuten.

Insgesamt ist fur die potenziell vorhandene Fauna aus der Sicht des Artenschutzes, im Hinblick
auf die geplante Nutzung von einem hohen Konflikt auszugehen, da der Plangeltungsbereich viel-
faltige Habitat-Moglichkeiten aufweist. Die Bedeutung dieses Bereichs fur das Schutzgut Tiere ist
daher hoch einzustufen.

Flora:
Der ostliche Teilbereich ist durch die brachliegende Kleingartenanlage mit umgebenden Geholz-
streifen und das stidwestlich angrenzende Gelande der Kirchengemeinde St. Philippus gepréagt.

Am Nordrand der ehemaligen Kleingartenanlage verlauft ein Knick aus heimischen Laubgehdlzen.

Der kleinere, westliche Teilbereich ist fast vollstéandig versiegelt und weist nur im Randbereich zur
Schlutuper Straf3e Pflanzenbewuchs auf (Extensivrasen bzw. Ruderalfluren).

An der Schlutuper StralRe verlauft ein Abschnitt der Linden-Allee, die sich vor allem weiter westlich
erstreckt. Die Allee-Baume im Plangeltungsbereich weisen Stammdurchmesser bis 0,8 m auf und
Kronendurchmesser bis 10 m. Auf Héhe der Stellplatzflache vor der ehemaligen Kleingartenkolo-
nie besteht eine grofRere Lucke im Baumbestand, die 90 m auf der Ostseite und 60 m auf der
Westseite umfasst.

Knick und Allee sind gesetzlich geschitzt gemaf § 30 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 3
bzw. 4 LNatSchG. Die Allee ist Uberdies geschiitzt gemal Baumschutzsatzung der Hansestadt
Lubeck.

Der Teilbereich westlich der Schlutuper Straf3e und die Verkehrsflache der Schlutuper Straf3e sind
aufgrund ihrer sehr stark belasteten, versiegelten Flachen in einen sehr geringen Biotopwert ein-
zustufen.

Die ehemalige Kleingartenanlage 6stlich der Schlutuper Stral3e ist stark von Menschen Uberpragt
und extensiv genutzt worden. Sie weist seit der Riicknahme im Jahr 2016 und dem Brachliegen
wertvolle Zeichen der Ruderalisierung und Sukzession auf. Es wird angenommen, dass sich auf
dem ehemaligen Kleingartengelande Flachen mit besonderer Bedeutung fiir den Naturschutz ent-
wickelt haben. Somit kann ihr ein geringer bis mittlerer Biotopwert zugeordnet werden.

Eigentumsverhaltnisse

Die Flachen der Kleingartenanlage befinden sich im Besitz der Hansestadt Libeck, das Grund-
stiick Schlutuper Strafl3e 35 ist in Privatbesitz.
2.3 Bisheriges Planungsrecht

Die Grundstticke liegen im AuBenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Lediglich der nordwestli-
che Teil des Grundstiickes Schlutuper StraRe 35 (Flurstiick 22/18) liegt im Geltungsbereich
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des Bebauungsplanes 07.08.00 - An der Medebek und ist als Mischgebiet festgesetzt. Durch
den kiinftigen Bebauungsplan werden die bisherigen Festsetzungen in diesem Bereich ersetzt.

3. Ubergeordnete Planungen

3.1 Ziele und Grundsatze der Landesplanung

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan fir den Planungsraum Il (Stand 2004)
festgelegten baulich zusammenhangenden Siedlungsgebiets des Oberzentrums Liibeck. Ent-
sprechend der Zielsetzung im Entwicklungskonzept fur die Region LUbeck tragt die kinftige
Wohnsiedlung zur besseren Auslastung der vorhandenen Infrastruktur bei und kann dem be-
stehenden Siedlungsbereich im Ortsteil Marli zugeordnet werden.

3.2 Darstellungen des Flachennutzungsplanes

Der Flachennutzungsplan (FNP) fur die Hansestadt Libeck in der derzeit geltenden Fassung
stellt das Grundstiick Schlutuper Stral3e 35 als Mischgebiet und die Kleingarten als Grinflache
mit der Zweckbestimmung Dauerkleingérten dar.

3.3 Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Libeck

Der Plan ,Entwicklung“ des Landschaftsplanes trifft flir das Plangebiet keine Aussage, es sind
lediglich einzelne Alleebaume an der Schlutuper Strale gekennzeichnet. Im Landschaftspla-
nerischen Entwicklungskonzept Erholung in Lubeck ist die gesamte Kleingartenanlage Be-
standteil des Griinzuges Brandenbaumer Feld.

3.4 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lubeck (ISEK 2010)

Der Stadtteil St. Gertrud, in dem das Plangebiet liegt, wird im ISEK 2010 folgendermal3en
beschrieben: ,Der Stadtteil liegt naturnah eingebettet zwischen den Erholungsgebieten Lau-
erholz, Schellbruch an der Trave und der Wakenitz. In Marli, Brandenbaum und Eichholz sind
in der Zwischen- und Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts Geschosswohnungsbauten, teils
als sozialer Wohnungsbau und Einfamilienhausgebiete entstanden. Die Konversion der
1990er Jahre filhrte zu weiteren auch geférderten Wohnungen durch Umbau der Waldersee-
Kaserne und Bebauung der Schief3stdnde. Der Geschosswohnungsbau der 1950/60er Jahre
ist insbesondere rund um den ,Kaufhof* im Umbau begriffen (Modernisierung/ Abriss/ Neu-
bau). Ein Stadtteilzentrum mit Einzelhandel und Dienstleistung liegt im Ortsteil Marli (,Kauf-
hof“, Meesenplatz) und nordwestlich befindet sich die Justizvollzugsanstalt. Grundschulen und
Kitas gibt es in allen Ortsteilen. Weiterfihrende Schulen sind raumlich gleichméaRig verteilt.*

Das grine Wohnumfeld zeigt Méngel bei der Pflege der offentlichen Anlagen, insbesondere
der Spielflachen und Wege. Auch die Rad- und Wanderwege entlang der Wakenitz und durch
das Lauerholz bedirfen der Verbesserung. Der Durchgangsverkehr der AusfallstraRen, zu de-
nen auch die Schlutuper Stral3e z&hlt, belastet die Bewohner. Empfehlungen fir den Staditteil,
die fur das anstehende Projekt Bedeutung haben, sind die Sicherung von gehobenem und
preisgunstigem Wohnraum unter Berlicksichtigung des sozialen Gleichgewichtes, die Verbes-
serung des StraRenraumes, Erganzung der Alleebdume und Verbesserung der Wegeverbin-
dung in die Naherholungsgebiete.

3.5 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lubeck 2030

Die Hansestadt Libeck hat mit dem Konzept ,2030“ im Rahmen einer zukunftsorientierten
Stadtentwicklung Suchraume fur Wohn- und Gewerbeflachen vorgelegt. Das Plangebiet ist im
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Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung entsprechend seiner geplanten Entwick-
lung als Wohnbauflache der Kategorie | genannt.

3.6  Wohnungsmarktkonzept 2013 / Wohnungsmarktbericht 2017

Das Wohnungsmarktkonzept 2013 der Hansestadt Libeck bildet eine strategische Grundlage
fur die Wohnbauentwicklung in der Hansestadt Libeck bis 2025.

Der jahrlich erscheinende Wohnungsmarktbericht — aktuelle Fassung 2017 — aktualisiert die
Daten des Wohnungsmarktkonzeptes und dient als Orientierungshilfe fir die kiinftige Wohn-
bauentwicklung.

Aufgrund der Zunahme der Haushalte ist nach Libecker Prognose voraussichtlich ein Bedarf
von rd. 3.900 zusétzlichen Wohneinheiten erforderlich. Die Flachen der ehemaligen Kleingar-
ten bilden mit 400 geplanten Wohneinheiten eines der Flachenpotenziale dafr.

Laut Lubecker Prognose ware im Zeitraum von 2015 bis 2020 theoretisch ein jahrlicher Neu-
bau von 650 zusatzlichen Wohnungen erforderlich. Die Schaffung von Planungsrecht im Rah-
men des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens bildet die Grundlage fir die Realisierung des
nachgefragten Wohnraums durch die Bereitstellung von Wohnbauflachen.

Die im Wohnmarktbericht insgesamt aufgefiihrten Wohnbauflachenpotenziale bieten unter Be-
riicksichtigung der durch die Lubecker Birgerschaft beschlossenen 30 % - Regelung fir 6f-
fentlich geférderten Wohnungsbau Raum fir rd. 800 geforderte Wohnungen. Die bis 2030
wegfallenden rd. 3.700 geforderten Wohnungen kénnen trotz vereinzelter Uberschreitung der
30 % - Regelung nicht auf den zusatzlichen Bauflachen ausgeglichen werden. Es wird gepriift
inwieweit eine Erhéhung des Anteils des gefdrderten Wohnungsbaus im Bebauungsplangebiet
mdglich ist, ohne eine ausgewogene soziale Durchmischung des Quatrtiers zu gefahrden.

Theoretisch ist preisguinstiger Wohnraum in Libeck zwar derzeit noch in ausreichendem Mal3
vorhanden, entscheidend insbesondere fir die nachfragenden Haushalte ist allerdings der
messbare Anstieg bei den Angebotsmieten, der auf eine zunehmende Anspannung des Woh-
nungsmarktes hinweist. Es ist zudem festzustellen, dass die Zahl der Personen, die auf den
preisgunstigen Wohnraum zugreifen, zugenommen hat. Dartber hinaus ist zu beobachten,
dass es Personengruppen mit grundsétzlichen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt
gibt.

Derzeit sind so gut wie keine Grundstiicke fur Einfamilienhduser mehr vorhanden. Die Nach-
frage nach derartigen Angeboten ist hoch. Langfristig muss hier allerdings bedacht werden,
dass die Zahl der Haushalte, die diese Wohnangebote nachfragt (z.B. Familien), zurtickgeht.
Auch kommt dem Bestand fir die Befriedigung der zukiinftigen Nachfrage eine grol3e Bedeu-
tung zu: 10.000 Einfamilienhauser in Libeck werden derzeit ausschlief3lich von Personen tber
60 Jahren bewohnt. Das Konzept des geplanten Wohnquartieres sieht unter Berticksichtigung
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden als Angebote fir Familien einen Anteil an
Doppel- und Reihenhdusern vor. Daneben ist die Schaffung von Flachen fir Geschosswoh-
nungsbau geplant, der u.a. seniorengerecht realisiert werden kann. Ziel ist es Wohnrauman-
gebote fir altere Generation zu schaffen, die einen Umzug vom Einfamilienhaus mit Garten in
eine Wohnung im direkten Umfeld ermoglichen. Die Nachfrage nach altengerechtem Wohn-
raum wird sich weiter erhdhen, insbesondere ab 2025, wenn die ,Babyboomer* das Senioren-
alter erreichen.

Der Trend zur Singularisierung der Lebensentwirfe hat Einflisse auf den Wohnungsmarkt.
Zukinftig (insbesondere ab 2030) werden vermehrt 1- und 2-Zimmer-Wohnungen erforderlich.
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Auch Angebote im Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens werden verstarkt nachgefragt
und sind im stadtebaulichen Konzept beriicksichtigt.

3.7 Stadtentwicklung

Das Baugesetzbuch (BauGB) fuhrt in 8 1 Abs. 5 Satz 3 aus, dass die stadtebauliche Entwick-
lung in einer Gemeinde vorrangig durch Mal3hahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.

Das vorliegende Plangebiet kann faktisch weder einer Innenentwicklung noch einer Auf3en-
entwicklung konkret zugeordnet werden. Es befindet sich in einem Grenzbereich. Der Teilbe-
reich norddstlich der Schlutuper Stral3e ist eindeutig dem Innenbereich zuzuordnen, hier han-
delt es sich um die Wiedernutzbarmachung einer versiegelten gewerblichen Brachfléache.

Auch wenn es sich bei dem Teil des Plangebietes der sich stidwestlich der Schlutuper Stral3e
auf ehemaligen Kleingartenflachen befindet, nicht um eine Innenbereichsflache im Sinne des
§ 13a BauGB handelt, befindet sich die Flache in stadtebaulich integrierter Lage und ist Infra-
strukturell hervorragend erschlossen. Eine Inanspruchnahme freien Landschaftsraumes er-
folgt durch die Flachenausweisung nicht. Sie weist durch die bisherige Nutzung als Kleingarten
bereits eine gewisse Versiegelung auf. Der Grundsatz "Innen- vor Auf3enentwicklung" in der
Bauleitplanung wurde durch die BauGB-Novelle 2013 in 8§ 1 Abs. 5 erganzt. Ein wichtiger
Grund neben der Verminderung von Flacheninanspruchnahme in der Landschaft war bei-
spielsweise die Reduzierung von Fahrverkehren und die Nutzung vorhandener Infrastruktur
wie Verkehrswege und soziale Einrichtungen. Durch das Plangebiet verlauft eine Hauptver-
kehrsstral3e, die direkt in die Innenstadt fihrt und im Umkreis sind alle erforderlichen Einrich-
tungen wie Schulen, Einkaufsmdglichkeiten, Arzte usw. fuRlaufig erreichbar. Damit tragt die
Umnutzung der Flache zum Wohnen zur Stabilisierung vorhandener Infrastruktur bei und ent-
spricht somit einem wichtigen Ziel der Innenentwicklung.

Mit dem Wohnungsmarktkonzept 2013 wurde eine strategische Grundlage fiir die Wohnraum-
entwicklung in der Hansestadt Liibeck bis in das Jahr 2025 gelegt. Das Wohnungsmarktkon-
zept baut auf grundlegenden und umfassenden Analysen auf. Das Konzept ,Libeck 2030¢
bildet eine Grundlage fir die Wohnbauflachenentwicklung in der Hansestadt Lilbeck und damit
auch fur die vorliegende Flachenausweisung. Das Wohnungsmarktkonzept sowie das Kon-
zept ,Libeck 2030“ werden in Bezug auf die wesentlichen Kerndaten sowie in Bezug auf die
Suchraume fur Wohnbauflachen jahrlich fortgeschrieben (vgl. hierzu ,Wohnungsmarktbericht
2018%). Danach erfolgt die Entwicklung der Wohnbauflachen nach den Prinzipien der Nach-
haltigkeit. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 21 Suchraume fir Wohnbauflachen ausge-
wahlt und auf ihre Eignung hin tGberprift.

Aufgrund der Aufgabe einer Anzahl von Kleingarten zur Reduzierung von Leerstanden in der
gesamten Kleingartenanlage wurde geprift, inwieweit sich die Flachen zur Umnutzung zum
Wohnen eignen wirden. Die derzeit angespannte Lage auf dem Lubecker Wohnungsmarkt
erfordert auch die Konversion schwieriger Standorte wie Kleingartenflachen. Weitere alterna-
tive Flachen, die fur die Entwicklung von Wohnbauflachen geeignet waren, kurz- bzw. mittel-
fristig zur Verfugung stehen und bei denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutzte oder
fur den Naturhaushalt bzw. fur die Erholung bedeutsame Flachen handelt, sind in der Hanse-
stadt Lubeck nicht vorhanden.
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3.8 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept

Das Stadtteilzentrum St. Gertrud — Marli / Kaufhof / KantstralRe befindet sich etwa 500 m von
Plangebiet entfernt. Eine ausreichende Versorgung des Plangebietes ist somit gegeben. Le-
diglich im Bereich des geplanten Quartierplatzes an der St. Philippus Kirche ist eine kleinteilige
Verkaufsstelle fir Backwaren o0.4. gewunscht.

4.  Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 07.32.00 Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld und
der zugehorigen 127. Anderung des Flachennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Entwicklung einer Wohnsiedlung geschaffen werden. Um einer nach-
haltigen und auf die Bedirfnisse der kiinftigen Bewohner abgestimmten Siedlungsentwicklung ge-
recht zu werden, wurde zur Erarbeitung des stadtebaulichen Entwurfes ein kooperatives Gutach-
terverfahren durchgefiihrt. Ziel war die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung einer
Wohnbebauung aus einem Mix verschiedener Wohnformen des Geschosswohnungsbaus und
des Einfamilienhausbaus. Dazu gehort die Gestaltung von 6ffentlichen und privaten Frei- und Ver-
kehrsflachen ebenso wie die Vernetzung mit der Umgebung.

Der stadtebauliche Entwurf wurde unter Berlcksichtigung der stéadtebaulichen Grundsétze an-
hand eines kooperierenden Gutachterverfahrens mit drei teilnehmenden Planungsbiros entwi-
ckelt und sieht folgende stadtebaulich bedeutsame Aspekte vor:

- Stadtebaulich vertragliche Arrondierung bzw. Erweiterung der Wohnsiedlungen Branden-
baum und Marli,

- Entwicklung eines Konzeptes mit mehreren Wohnformen zur Berticksichtigung unterschied-
licher Wohnbedarfe,

- Berilcksichtigung 6kologischer, klimaschitzender, larmschitzender und entwasserungs-
technischer Belange,

- Einbindung des stadtebaulichen Konzeptes in das vorhandene Orts- und Landschaftsbild,

- Schaffung bzw. Aufwertung von Wegebeziehungen im Plangebiet und zu den Naherho-
lungsgebieten.

4.1 Stadtebauliches Entwurfskonzept

Das stadtebauliche Entwurfskonzept zeichnet sich durch die Platzausbildung an der St. Philippus
Kirche aus, die im Bereich der Verschwenkung der Schlutuper Stral3e angeordnet ist und so aus
Richtung Schlutup kommend eine Blickbeziehung auf die Kirche ermdglicht. Die hier angedachte
Unterbringung von Einrichtungen wie Altenwohnen, Kita, Laden usw. unterstiitzen die Identitats-
bildung im geplanten Wohnquartier. Uber den Quartiersplatz bleiben die Durchwegung und die
Beziehung zur gegeniberliegenden Straf3enseite intakt. Die geplante Lage der Kita belebt den
Quartiersplatz und der ,Hol- und Bringe-Verkehr* wird nicht ins Wohnquartier hineingezogen.

Die geplanten Gebaude an der Schlutuper Straf3e reagieren angemessen auf die Larmbelastung
durch den Fahrverkehr, indem die Baukorper einen ruhigen Innenhof aufweisen.

Die Losl6sung von der klassischen Einzelhausstruktur zugunsten einer moderaten Verdichtung im
Segment des Einfamilienhausbaus in Form von Doppel- und Reihenh&usern ist eine Anpassung
an die hohe Nachfrage bei gleichzeitiger Flachenknappheit, so konnen deutlich mehr Grundstticke
angeboten werden.

Die mittige griine Achse ist ein gutes Instrument zur Identitatsstiftung im Quartier, sie ist in die
Hofstruktur mit ihren Wegeverknipfungen einbezogen und erlaubt ein ful3laufiges Durchqueren
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ohne Unterbrechungen durch Fahrverkehr. Die Flache hat eine multifunktionale Nutzung als We-
gebeziehung, als Auffangflache im Sinne der Uberflutungsvorsorge und als Griinflache mit Bedeu-
tung fur die Erholung und das Landschaftsbild.

Auf dem Grundstlick Schlutuper StraBe 35 soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Planungsrecht fur den Neubau eines Hospizes und eines Palliativzentrums geschaffen wer-
den. Die, der Bebauungsplanung zu Grunde liegenden stadtebaulichen Grundsatze kénnen
der beigefiigten ,Gebrauchsanweisung und dem stadtebaulichen Entwurfsplan enthommen
werden (Anlagen 2/3).

5. Inhalt der Planung

5.1 Flachenbilanz

Bebauungsplangebiet ca. 12,89 ha
davon:

Allgemeines Wohngebiet ca. 53.700 m?
Sondergebiet Parkhaus ca. 3.600 mz
Sondergebiet Pflegeeinrichtung ca. 9.200 mz2
Flache fur Gemeinbedarf ca. 5.500 m?
Grunflache ca. 35.000 m2
StralRenverkehrsflache ca. 21.200 m2
Versorgungsflache ca. 700 mz2

5.2 Kinftige Entwicklung und Nutzung

5.2.1 Art der baulichen Nutzung

Wohngebiet

Die kinftigen Wohngebiete werden als allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Aufgrund der
Zielsetzung ein Wohnquartier zur Deckung des dringenden Bedarfes an Wohnraum zu entwi-
ckeln, werden die ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen, wie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fiir Verwaltungen Gartenbau-
betriebe und Tankstellen ebenso wie Ferienwohnungen nicht zugelassen. Eine Nutzung fir
sportliche Zwecke ist wegen der damit moglicherweise verbundenen Stérungen der Wohnruhe
in einigen allgemeinen Wohngebieten nur ausnahmsweise zuldssig. Daneben sind aufgrund
der kleinteiligen Wohnnutzung und der ErschlieBung tUber Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Raume fir freie Berufe in den allgemeinen Wohngebieten am 6stlichen Plangebietsrand nur
ausnahmsweise zulassig.

Sondergebiet Hospiz und Palliativzentrum

Innerhalb des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Zentrum fur Hospizarbeit und Palli-
ativmedizin ist die Realisierung eines Hospiz und Palliativzentrums mit 12 stationaren Hospiz-
platzen, Tageshospiz, Beratungsambulanz, ambulanter Pflegedienst, Akademie, Geschéfts-
stelle, Schulungsrdumen und Begegnungsstatte des ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes, in Kooperation mit der Vorwerker Diakonie gGmbH, dem Palliativhetz Travebogen
gGmbH, der Libecker Hospizbewegung e.V., der Muschel e.V. und der deutschen Krebshilfe
vorgesehen.
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5.2.2 Nebenanlagen

Mit Ausnahme der am sidlichen und nérdlichen Plangebietsrand gelegenen Doppelhaus-
grundsticke ist die Lage der Millsammelplatze im Bebauungsplan durch eine Flachenfestset-
zung bestimmt. Das mit den Entsorgungsbetrieben abgestimmte Abfallbeseitigungskonzept
sieht Millsammelanlagen in Form von Unterflursammelbehéltern vor. Hier kénnen Abfallcon-
tainer fur vier Sorten von Mull — Papier-, Rest- und Biomtill, Wertstoffbehélter - installiert wer-
den. Die Regelung bedingt einen flachensparenden Umgang mit den zur Verfigung stehenden
Bauflachen und beugt einer Uberfrachtung der Grundstiicke mit Nebenanlagen vor. Lediglich
den Nutzern der 0.g. gro3eren Doppelhausgrundstiicke wird die Lage der Millsammelbehélter
freigestellt.

5.2.3 Mal der baulichen Nutzung

Das Malf3 der baulichen Nutzung wird mittels der Festsetzung von Grundflachenzahlen (GRZ)
und Geschossflachenzahlen (GFZ) als Hochstmalf3, und mittels Festsetzung der maximal zu-
lassigen Anzahl der Vollgeschosse bestimmt.

In der sudlichen Hélfte des allgemeinen Wohngebiet WA-1 darf die maximal zulassige GRZ
bis 0,5 und die GFZ bis 1,6 und damit die in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) unter
§ 17 genannte Obergrenze uberschritten werden. Die Uberschreitung der in § 17 BauNVO
definierten Obergrenze des Mal3es der baulichen Nutzung fir allgemeine Wohngebiete ist
aufgrund der Kompensierung durch die angrenzende Verkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung, die nicht auf die GRZ angerechnet werden kann, als vertraglich einzustufen. Die
Verkehrsflache soll der hier gewiinschten Ansiedlung von Nutzungen wie Café, Mietertreff o-
der &hnliches zur Verfliigung stehen. Die Nutzung soll im Rahmen der Widmung als 6ffentliche
Verkehrsflache ermdglicht werden.

In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4 und WA-5 darf die in der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) unter § 17 genannte Obergrenze bis zu einer GFZ von 1,6 Uberschrit-
ten werden. Die Uberschreitung wird dadurch kompensiert, dass auf den Grundstiicksflachen
keine Stellplatze zuldssig sind, sie stehen in Ganze den Bewohnern als Freiflache zur Verfu-
gung. Die Stellplatze befinden sich samtlich in der Quartiersgarage.

In den allgemeinen Wohngebieten am dstlichen Plangebietsrand soll eine kleinteilige Auftei-
lung der Reihenhauszeilen ermdglicht werden, um eine kosten- und flachensparender Bau-
weise zu erreichen. Fur Baugrundstiicke ohne seitlichen Grenzabstand (Mittelhduser), sind
Uberschreitungen der zulassigen GRZ bis maximal 0,5 erlaubt. Um die sicher zu stellen, dass
die Reihenhauser nicht zu schmal werden und damit in ihren Nutzungsmaoglichkeiten zu wenig
Variabilitat haben, wird eine Mindestbreite von 6m festgesetzt.

Es soll ein Wohnquartier mit lebendiger Atmosphare und einem menschlichen Mal3stab ent-
stehen, daher ist fur die Geschosswohnungsbauten an der Schlutuper Stral3e eine maximale
Vier-Geschossigkeit vorgesehen. Die Geschossigkeit wird mit Sicht auf die natirlich gepragte
Wuchshohe von heimischen Baumarten gewahlt, um so einen stadtebaulichen Mal3stab zu
wahlen, in dem sich die Bewohner wohlfuhlen.

Die Gebaudehohen sollen sich von der viergeschossigen Bebauung an der Schlutuper Stral3e
Uiber eine dreigeschossige Bebauung im Bereich der zentralen Griinachse bis zu den zweige-
schossigen Doppelhausern am Quartiersrand abstufen. Die Abstufung zeigt sich auch in der
Bestimmung der Zul&ssigkeit von Staffelgeschossen, wie sie aus den textlichen Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan ersichtlich sind.
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5.2.4 Bauweise, Uberbaubare Grundstiicksflache

Die Doppel- und Reihenh&auser werden in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand er-
richtet. Die Geschosswohnungsbauten werden ebenfalls mit seitlichem Grenzabstand vorge-
sehen, dort wo die Gebaudeldange 50 m Uberschreitet, gilt die geschlossene Bauweise.

Daneben werden im Bebauungsplan Festsetzungen zur Bauweise teilweise hinsichtlich der
Hausformen getroffen, um sicher zu stellen, dass bedarfsentsprechend ausreichend Einfami-
lienh&user in Form von Doppel- und Reihenh&usern realisiert werden. Auf weitere Festsetzun-
gen hinsichtlich der Bauweise wird verzichtet, da die Erreichung der stadtebaulichen Pla-
nungsziele Uber die Festsetzung von Baugrenzen hinreichend bestimmt werden kann. Die
stadtebaulich gewiinschte Baustruktur wird durch die Baugrenzen definiert.

5.3 ErschlieBung

5.3.1 Anbindung an offentliche Stral3enverkehrsflachen

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt Giber die Schlutuper Stral3e, die in dstli-
cher Richtung an die Wesloer Strafl3e anschliel3t und zum Stadtteil Schlutup fuhrt und in west-
licher Richtung Uber die Walderseestra’e mit dem weiteren Stadtgebiet verbunden ist. Die
Schlutuper Straf3e wird taglich durchschnittlich von 12.000 Fahrzeugen davon 5,3 % Schwer-
lastverkehr genutzt. Sie soll in ihrem Ausbaustandard an die geplante Nutzung angepasst wer-
den. Die Schlutuper StrafRe wird durch die Bebauung des geplanten Wohnquartiers, das Hos-
piz und das Palliativzentrum gefasst, so dass die Stral3e kiinftig dem Charakter einer innerort-
lichen Erschlie3ung entspricht. Den StraRenfassaden kommt dabei in ihrer Proportion, Mate-
rialitat und Gestaltung eine besondere Bedeutung zu.

Die HaupterschlielBung des geplanten Wohnquartiers erfolgt an der nérdlichen Plangebiets-
grenze abzweigend von der Schlutuper Strae als nérdliche HaupterschlieBungsachse im
Trennprinzip bis zur Vorhalteflache, die moéglicherweise langfristig als zusatzliche Erschlie-
Bung eines weiteren dstlich des Plangebietes liegenden Wohngebietes sein kénnte. Die an-
schlieBenden StraRenflachen werden dann im Mischprinzip als RingstraRe weitergefiihrt.

5.3.2 Innere Erschlie3ung

Die innere ErschlieBung des neuen Wohnquartiers erfolgt Giber die Ringstral3e, deren flachen-
sparende Anordnung eine grofRzligige Begriinung des Wohnguartiers ermdglicht. Durch Ver-
schwenkungen innerhalb der StraRenflachen des ErschlieBungsringes sollen angemessene
Fahrgeschwindigkeiten sichergestellt werden. Die im Mischprinzip konzipierten Anteile des Er-
schlieBungsringes werden auf Grund der angestrebten hohen Aufenthaltsqualitéat als Ver-
kehrsflachen besonderer Zweckbestimmung - Verkehrsberuhigter Bereich - festgesetzt.
Innerhalb des Wohngebietes wird durch die geplante zentrale Griinachse ein gro3er autofreier
Bereich gebildet, in dem sich Kinder ungefahrdet vom Kfz-Verkehr bewegen kénnen. Uber die
zentrale Grinachse bietet sich der Blick auf die nérdlich angrenzenden Naturflichen. An die
zentrale Grinachse werden Wohngebaude mit gré3tenteils offenen Héfen angeordnet. Es sind
insgesamt viele gemeinschaftlich nutzbare Flachen vorgesehen.

Zwischen dem geplanten Geschosswohnungsbau an der Schlutuper Strafl3e und dem geplan-
ten Parkhaus wird eine Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung fiir Ful3ganger und
Radverkehr, die auch als Notzufahrt dienen kann, vorgesehen.

Die ErschlielRung der gegentber befindlichen Sondergebiete erfolgt tiber einen Stich von der
Schlutuper Stral3e, der unabhangig zur RingstraRe des Wohnquartieres ausgebildet wird.
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5.3.3 Stellplatze, Parkplatze, Fahrradstellplatze

Die erforderlichen Stellplatze fur den Geschosswohnungsbau im westlichen Teilbereich des
Wohnquartieres sollen in einer Quartiersgarage untergebracht werden. Sie dient somit der
Unterbringung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplatze. Die Entfernung zwischen
den einzelnen Wohnungen und der Quartiersgarage reicht von 25m bis 150m und kann somit
als angemessen eingestuft werden.

Der Stellplatzbedarf fur die Doppel- und Reihenhauser und der Geschosswohnungen im 6stli-
chen Teilbereich des Wohnquartieres werden in Sammelstellanlagen und auf den Grundstu-
cken (Doppelhauser am sidlichen und nérdlichen Quartiersrand) untergebracht.

Der Stellplatzschlissel wird mit einem Stellplatz je Wohneinheit bzw. 0,7 Stellplatze je WE im
sozialen Wohnungsbau angenommen.

Nachfragepotenziale fiir Zweitautos, von Besuchern der sozialen Nutzungen wie Kirche, Kita,
Hospiz und Palliativzentrum und dem gegeniberliegenden Sportverein kénnen ebenfalls in
der Quartiersgarage untergebracht werden.

Die Attraktivitat der Quartiersgarage soll durch zusatzliche Angebote wie Fahrradabstellanla-
gen, Verleih von Transportmdglichkeiten (Lastenfahrrader, Karren) Postdepot oder die Ver-
mietung von Lagerrdumen (Storages) erhoht werden und damit die Klimafreundlichkeit des
Quartiers fordern.

Durch die gemeinschaftliche Unterbringung der Stellplatze wird eine flachensparende Bau-
weise ermdglicht und die Aufenthaltsqualitéat im Quartier deutlich erhdht. Die Quartiersgarage
ist im Gegensatz zu einer Tiefgarage in den Baukosten deutlich glinstiger, zumal die hydroge-
ologischen Gegebenheiten vermuten lassen, dass der Bau einer Tiefgarage gar nicht oder
maximal im sidwestlichen Bereich mit hohem Aufwand maéglich ist. Eine oberirdische Unter-
bringung von Stellplatzen scheidet im westlichen Bereich aus Griinden der fehlenden Flachen-
verfugbarkeit aus. Durch die Nutzung von Gemeinschaftsstellplatzanlagen im dstlichen Be-
reich kann der ErschlieBungsaufwand deutlich reduziert werden, somit kénnen Kosten redu-
ziert und Wohnbauflachen geschaffen werden.

Die Umsetzung der Gemeinschaftsanlagen soll méglichst durch die Bautrager erfolgen.

Die offentlichen Parkplatze sollen ebenfalls in der Quartiersgarage untergebracht werden.

5.3.4 Offentlicher Platz

Zwischen der St. Philippus Kirche und der geplanten Bebauung soll ein 6ffentlicher Platz ent-
stehen, der als Bindeglied zwischen der bestehenden und der neuen Bebauung fungiert. Zur
Belebung des Platzes sind soziale Nutzungen wie die Kindertagesstatte, Nachbarschaftstreff,
Seniorenwohnen usw. erganzt durch ein Café, Bistro 0.4. gewlinscht und planungsrechtlich
zulassig. Der Platz soll zum Verweilen einladen und mit Ausnahme von Zulieferverkehr Fuf3-
gangern und Radfahrern vorbehalten sein. Er ist im Bebauungsplan als Verkehrsberuhigter
Bereich mit der Zweckbestimmung FuRRganger, Auliengastronomie und Radverkehr festge-
setzt. Die den Platz abgrenzende Fassade bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es wird ein
konkurrierendes Verfahren beispielsweise in Form eines Fassadenwettbewerbes empfohlen.

5.3.5 Offentliche Widmung der Verkehrsflachen

Die festgesetzten Verkehrsflachen einschlief3lich der Verkehrsflachen besonderen Zweckbe-
stimmung sollen in einem weiteren Verfahren 6ffentlich gewidmet werden.

Entwurf zur Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung geman § 3(2) / § 4 (2) BauGB / Stand: 20.10.2020 19



Begriindung Bebauungsplan 07.32.00 — Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld -

5.3.6 Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr (OPNV)

Die Anbindung an den OPNYV entspricht den Standards des aktuellen regionalen Nahverkehrs-
planes (RNVP) der Hansestadt Liibeck. Die Haltestellen ,Herbartweg“ werden von den Linien
3, 4 und 11 montags bis sonntags bedient. Im Hinblick auf die Errichtung einer Pflegeeinrich-
tung in Form eins Hospizes und Palliativzentrums auf dem Grundstiick Schlutuper Stral3e 35
ware eine zusatzliche Haltestelle eine wesentliche Verbesserung der verkehrlichen Erschlie-
Bung.

5.3.7 Wegebeziehungen fur FulRgéanger und Radfahrer

Fur den FulRverkehr ist ein dichtes Wegenetz vorgesehen: Rund um das geplante Wohnquar-
tier befinden sich baumbestandene Grinachsen mit vorhandenen Ful3- und Radwegen, die im
Norden des Plangebietes ergénzt werden. Durch die Mitte des Plangebietes verlauft ein Grin-
zug der ausschlief3lich Fu3géngern und Radfahrern vorbehalten ist. Der Griinzug dient gleich-
zeitig als Flache zur Aufnahme von Regenwasser, welches auf dem 6ffentlichen Flachen an-
fallt und nach Starkregenereignissen.

Die Einteilung der StraBenverkehrsflache ist nicht Gegenstand der Festsetzung von Stral3en-
verkehrsflachen. Die Details des Stral3enausbaus werden im Rahmen eines stadtebaulichen
Vertrages festgelegt.

5.3.8 Geh-, Fahr-und Leitungsrechte

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) mit der Bezeichnung GFL-1 dient der fuRlaufigen
ErschlieBung sowie der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen fir die Reihen- bzw.
Doppelhausern im &stlichen Teilbereich. Da ein GFL lediglich eine 6ffentlich-rechtliche Bin-
dungswirkung hat, sind im Rahmen der VeraufRerung der Grundstiicke Ma3nahmen zu treffen,
die eine privat-rechtliche Sicherung der Rechte beinhalten.

Das GFL mit der Bezeichnung GFL-2 dient der ful3laufigen ErschlieBung einschlie3lich Rad-
verkehr der Kleingarten fir die Kleingartner und fir Spazierganger. Es wird parallel zum Be-
bauungsplanverfahren eine zuséatzliche privatrechtliche Sicherung angestrebt.

5.3.9 Durchfiihrung der ErschlieBungsmafRnahmen

Die Durchfiihrung der ErschlieBungsmafRnahmen erfolgt durch die KWL GmbH.
5.4 Ver-und Entsorgung

5.4.1 Energieversorgung

Um die nachhaltige Sicherung einer umweltvertraglichen und wirtschaftlichen Energieversor-
gung unter Beriicksichtigung mdglicher EnergieeffizienzmalRnahmen zu erreichen, wurde das
fachlich qualifizierte Ingenieurbiiro KAplus aus Eckernférde mit der Erstellung eines Energie-
konzeptes beauftragt. Aus dem Teil 1 des Energiekonzeptes ergibt sich die Empfehlung fol-
gende Kombinationsvarianten weitergehend zu untersuchen:

a) Kalte Nahwarme (alle Gebaude) + Pelletanlage (z.B. Pflegegebéaude)
Mit der kalten Nahwéarme kénnen die Uberwiegenden Energiemengen Uber die dezentra-
len Warmepumpen vor allem im Niedertemperaturbereich bereitgestellt werden (alle Ge-
baude). Die potentiellen Warmequellen sind noch zu analysieren (Erdreich, Wasser, Ab-
wasser, Solarthermie mit PVT). Auch eine effiziente Kaltebereitsstellung ist mdglich, so-
weit diese benotigt wird. Ein zusatzlicher Pelletkessel im Pflegegebaude bedient die dort
erwarteten Hochtemperaturanforderungen und kann im Extremfall zusatzlich das kalte
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Nahwarmenetz regenerieren. Ggf. kénnen zusatzliche Pelletkessel in grofen Mehrfamili-
enhdusern die Warmwasserversorgung unterstttzen.

b) Kalte Nahwarme (alle Gebaude) + BHKW (Pflegegebaude)
Umsetzung wie Variante A, allerdings mit BHKW statt der Pelletanlage. Durch hohen
Strombedarf im Pflegebereich und die zusatzliche Abnahme durch die WP kann das
BHKW zu wirtschaftlichen Vorteilen durch hohe Eigennutzungsanteile des Stroms fiihren.
Allerdings sind die Konkurrenz zum PV-Strom und die zukiinftige Entwicklung (griner
Strom) zu beachten.

c) Dezentrale Pelletkessel (Pflege / MFH) + dezentrale Warmepumpen (RH/ DH)
Die dezentralen Pelletkessel versorgen die Bereiche mit h6herer Warmeabnahmedichte
und héherem Warmwasseranteil und die dezentralen Warmepumpen werden in Berei-
chen mit geringeren Abnahmedichten und ausreichend Quellenpotential geplant. Ggf.
konnen in den groReren Liegenschaften auch Warmepumpen zusatzlich installiert werden
(Heizung WP, WW + Spitzenlast Pellet).

Hinweis zu warmen Nahwé&rmesystemen:

Die warmen Nahwarmesysteme werden aufgrund der relativ hohen anteiligen Netzverluste
und vor allem aufgrund der begrenzten Zukunftsfahigkeit von Hochtemperaturnetzsystemen
nicht zur Vertiefung vorgeschlagen.

Variantenprifung

Bei der Variantenpriifung ergeben sich die meisten Vorteile fur die Variante A (kalte Nah-
warme + Pelletkessel). Die CO2-Bilanz 2050 kann ein Einsparpotential von 93% gegenuber
dem gesetzlichen Standard aufweisen. Die Feinstaubbelastung aus Pellets ist gegenlber Va-
riante C reduziert. Ein innovatives Plusenergiequartier (Heizen und Warmwasser) mit kalter
Nahwarme kann realisiert werden. Der Komfort flr die Nutzer ist hoch, der Warmepreis vor
allem bei Nutzung von quartiereigenem PV-Strom und netzdienlicher Verschiebung von Ener-
giemengen langfristig gering. Die Investitionskosten kdnnen durch unterschiedliche Forderun-
gen reduziert werden. Grundsétzlich sind auch die anderen Vorzugsvarianten gegentiber ei-
ner gesetzeskonformen Umsetzung umweltfreundlich und zukunftsféahig. Allerdings ergeben
sich hier Einschrankungen mit Blick auf die zukinftigen CO2-Emissionen, die lokale Luftbe-
lastung, bzw. schlechterer Verschiebbarkeit von Energiemengen.

Empfehlung flr die Energieversorgung

Ein Mindestenergiestandard KfW Effizienzhaus 55 sollte vorgegeben werden. Ebenso die De-
ckelung der Vorlauftemperaturen in den Gebauden.

Die Weiterentwicklung der zentralen Warmeversorgungsvariante mit kalter Nahwarme soll er-
folgen.

Die Entwicklung einer quartierseigenen regenerativen Stromerzeugung Uber PV mit Einbin-
dung in ein sektortibergreifendes Energiemanagement wird empfohlen. Ein zentraler Betreiber
fur Warme, Kalte, Strom, PV, E-Mobilitat konnte diese Aufgabe besser ibernehmen als viele
dezentrale Betreiber. Ein netzdienlicher und gleichzeitig wirtschaftlicher Betrieb kann erreicht
werden.

Energiestandard Gebaude

Die geplanten Gebaude sollten mindestens die Energiestandards eines KfW Effizienzhaus 55
beriicksichtigen. D.h. der Primarenergiebedarf wird um 55% gegenuber der ENEV 2014 redu-
ziert, DAmmung um 30% optimiert. Der Standard wird als vergunstigter Kredit bis 120.000
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€/Wohneinheit + 18.000 € Zuschuss geftrdert. Durch die Férderung und die Energieeinspa-
rung ist die Wirtschaftlichkeit gegeben.

Neben der Betrachtung der Energieeinsparung im Betrieb sollte auch Wert auf nachhaltige
Konstruktionen und schadstoffarme Materialien gelegt werden.

E-Mobilitat

Fur den Strombedarf im Quartier aus E-Mobilitat wurde zusatzlich eine Abschétzung fir 2020
und fur 2050 aufgestellt. Bei heutigen E-Mobilitatsquoten liegt der Anteil mit 22 MWh/a unter
1% des abgeschatzten Energiemengenbedarfes der geplanten Bebauung. Der Bedarf 2050
steigt gemaf der Abschatzung fur 2050 auf 770 MWh/a (dann 16% Anteil).

Photovoltaik

Es wird eine umfassende Belegung moglichst alle Dacher und der Fassade des Parkhauses
mit PV-Modulen empfohlen. Die Abschatzung der realistisch nutzbaren PV-Flachen fihrt im
Ergebnis zu einem PVErtrag von 1.328 MWh/a, einer Leistung von 1.476 kWp und Investiti-
onskosten von 1,9 Mio. € brutto Uber das gesamte Quartier.

5.4.2 Schmutzwasserentsorgung

Die Entwasserung des Plangebietes erfolgt im Trennverfahren. Hinsichtlich der schmutzwas-
sertechnischen ErschlielBung ist eine Anbindung an das bestehende Schmutzwassernetz in
der Schlutuper StraRRe erforderlich. Aufgrund der Topographie ist es voraussichtlich nicht még-
lich das Gebiet im Freigefalle anzuschlieen. Im Bebauungsplangebiet wird eine Flache fir
eine offentliche Pumpstation vorgesehen, abgehend von der 6ffentlichen Erschlie3ung.

5.4.3 Regenwasserbehandlung

Das anfallende Regenwasser auf den Flachen westlich der Schlutuper StraRe kann weiterhin
in die vorhandene Kanalisation in der Schlutuper Stral3e eingeleitet werden.

Ostlich der Schlutuper StralRe ist eine im Folgenden beschriebene besondere Oberflachenent-
wasserung vorgesehen. Die Regenwasserbehandlung soll Gber ein naturvertragliches Regen-
wassermanagement erfolgen, dessen vorrangiges Ziel die Reduzierung der abzuleitenden
Niederschlagsmengen durch Ruckhalt in der Flache ist. Da das Plangebiet eine wasserwirt-
schaftliche schwierige Situation aufweist, wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren ein de-
taillierter wasserwirtschaftlicher Begleitplan erstellt.

Das Gelande weist dstlich der Schlutuper Straf3e ein leichtes siid-nord Gefalle mit einem Ho-
henunterschied von ca. 4,5 m zwischen den Gelandeoberkanten (GOK) auf.

Das Planungsgebiet befindet sich im Quellgebiet der Medebek, die in ihrem weiteren Verlauf
schlie3lich in die Trave mindet. Da eine weitere stoffliche Belastung des Bachlaufes nicht
moglich ist, kann die Medebek keine weitere Entwasserungsfunktion, fur den 0Ostlich der
Schlutuper Stral3e gelegenen Teil, als Vorfluter tbernehmen.

Des Weiteren grenzt das geplante Wohnquartier an den geschitzten Landschaftsbestandteil
(GLB) Lauerhofer Feld an. Hierbei handelt es sich um ein als Landschaftsschutzgebiet ausge-
wiesenes extensiv bewirtschaftetes Feuchtgriinland. Dementsprechend ist von oberflachen-
nahen Grundwasserstdnden auszugehen, was auch vom Baugrundgutachten bestatigt wer-
den kann. Zudem ist anzunehmen, dass das oberflachennahe Grundwasser nach langeren
Niederschlagsphasen um mehrere Dezimeter ansteigen kann und somit ohne bauliche Mal3-
nahmen keine Versickerung in dem Gebiet mdglich ist.
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Um den Oberflachenabfluss zu reduzieren und damit die Versickerungs- sowie die Verduns-
tungsrate zu erhdhen, ist es Ziel den Versiegelungsgrad durch die neue Bebauung im geplan-
ten Wohnquartier méglichst gering zu halten. Der Erhalt einer hohen Verdunstungsrate wirkt
sich positiv auf das stadtische Klima aus, so wird beispielsweise der Trockenheit im Sommer
samt Uberhitzung entgegengewirkt. Im Bebauungsplan wurden diesbeziiglich ein hoher Griin-
flachenanteil, Retentions-Griindacher, wasserdurchlassiger Ausbau von Stellplatzen und
Grundstuckszufahrten (soweit mdglich), Retentionstiefbeete sowie Fassadenbegriinung fest-
gesetzt.

Die mittige Griinachse dient als Notwasserweg, bei Uberlastung darf max. einmal jahrlich Re-
genwasser in den GLB eingeleitet werden.

Die Entwésserungstrasse zum Transport des Regenwassers in der mittleren Griinachse soll
mindestens in Teilbereichen als besonderes Gestaltungselement oberirdisch verlaufen. Aus
Sicherheitsgrinden darf die Einstauhdhe maximal 30 cm betragen. Die vorhandenen Fulwege
sind so anzulegen, dass im Fall eines Regenereignisses keine Einschrankung der Benutzbar-
keit der Wegebeziehung entsteht.

Im verkehrsberuhigten Bereich soll ein zur Ableitung des Wassers nutzbares geeignetes Stra-
Benprofil zum Einsatz kommen. Das Niederschlagswasser wird durch parallel zur Fahrbahn
verlaufenden Rinnen zu Versickerungsmulden abgeleitet. Zusatzlich dient das StraRenprofil
als Retentionsflache bei Starkregenereignissen und Uber die Querneigung der Strafl3e wird
Uberschissiges Wasser zu Retentionstiefbeeten geleitet. Durch die (teilweise) offenen Sys-
teme ergeben sich zusatzliche Gestaltungsmoglichkeiten, aul3erdem wird so das Thema Re-
genwasser und Wasserhaushalt den Bewohnern nahergebracht. Zusatzlich tragen offene Sys-
teme zu besseren klimatischen Bedingungen im innerstadtischen Bereich bei.

Im geplanten Wohnquartier sind verschiedene Retentionsflachen vorgesehen, die dazu dienen
sollen Niederschlagswasser Uber der Bemessungsgrenze aufzunehmen. Sie minimieren die
Abflussspitzen und entlasten das Entwéasserungsnetz und bringen Niederschlagswasser ver-
zogert zur Versickerung. Ziel ist es Uberflutungsschaden an Gebauden und anderen Bauwer-
ken zu vermeiden und 6ffentlich genutzte Flachen im Niederschlagsfall funktionsfahig zu hal-
ten. Die Elemente zum Ruckhalt des Wassers kénnen die Retentionsgrindacher, die Sam-
melstellplatzanlagen bei Bedarf mit entsprechenden unterirdischen Fillkdrpern, Retentionstie-
fbeete, Retentionshaumscheiben, Retentionsrinnen, Rigolen in der mittigen Griinachse sowie
ein Retentionsstraf3enprofil sein.

Generell ist es vorgesehen im Plangebiet auf den Gebauden Griindacher anzulegen. Um ei-
nen gréReren positiven Effekt durch die Dacher zu erzielen, ist die Planung von Retentions-
grindachern vorgesehen. Retentionsgriindacher reduzieren nicht nur den Abfluss, sondern
tragen auch zur Gebaudekiihlung und somit auch zur Verbesserung des lokalen Klimas bei.
Im Aufbau unterscheiden sich Retentionsgriindacher zu normalen Grindachern dadurch, dass
sie unter der Drainageschicht noch einen kinstlichen Stauraum besitzen. Zusatzlich kénnen
bei allen Varianten Retentionstiefbeete vorgesehen werden. Retentionstiefbeete liegen unter
dem StraflRenniveau und werden zum Beispiel durch Schlitzborde mit tberschiissigem Wasser
von der Fahrbahn beschickt. Das Niederschlagswasser sammelt sich im Beet und versickert
von dort nhach und nach. Wichtig ist eine Bepflanzung mit Pflanzen welche gut Staunasse ab-
konnen. Geneignet waren unter anderem Birken, Feldahorn, Schneeball, Holunder und
Sumpfdotterblumen.

Der Grinstreifen in der Mitte des Gebiets dient als multifunktionale Flache. Er verbindet die
Regenwasserentwasserung mit einer hochwertigen Aufenthaltsqualitat fir die Bewohner und
bietet dem stadtebaulichen Konzept weitere Gestaltungsmdoglichkeiten. Es wird eine Art
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~Flusslauf* als Mulde ausgebildet, in der das Regenwasser versickern kann. Beispielsweise im
Bereich, wo sich die Gehwege im Grinstreifen kreuzen, kénnen Wasserspielplatze fir Kinder
integriert werden. Die Spielplatze fihren das Wasser in gepflasterten Rinnen zu den Wasser-
spielgeraten, wie Schrauben und Becken. Von den Spielplatzen lauft das zugeleitete Regen-
wasser dann weiter zum Versickern in die angrenzenden Mulden. Der Hauptteil des anfallen-
den Niederschlagswassers wird daher Uber die Mulden versickert. Hier betragt die maximale
Einstauhdhe 30 cm. Durch die geringe Einstauhdhe wird einer Verschlickung des Bodens ent-
gegengewirkt, so kann das Niederschlagswasser gut versickern.

Vorteil dieser Variante ist die Passage der bewachsenen Bodenzone, um das Niederschlags-
wasser schadstoffarm dem Grundwasser zuzufiihren. Eine Vorbehandlung ist nicht notwendig.

Auf Grund der zu geringen Flachenkapazitat im Grinstreifen werden zusétzlich unter der mit-
tigen Mulde Rigolen vorgesehen, welche tber einen Notlberlauf beschickt werden. Sollten die
Rigolen bei einem extremen Regenereignis lUberlastet sein, so ist ein Notuberlauf in den GLB
Lauerhofer Feld mittels Rohrdurchlass geplant. Dieser Notuberlauf wird jedoch nur in Ausnah-
meféllen bei einer Uberlastung der Versickerungsanlage genutzt.

Die Abwasserbeseitigungspflicht, fur die privaten Grundstucke wird auf die Grundstiickeigen-
timer Ubertragen, da hthenmaRig kein Anschluss an das offentliche Netz mdglich ist. Zur
Grundsticksentwasserung, welche vorrangig die Dachflachen betrifft, ist ein unterirdisches
Rigolen-System denkbar. Die Abflisse der Dachflachen sind nur gering durch die Luft ver-
schmutzt, daher ist diese Versickerungsanlage ohne vorherige Behandlungsmalnahme zu-
lassig.

5.4.4 LoOschwasserversorgung

Fur das geplante Baugebiet ist zur Sicherstellung der erforderlichen Léschwasserversorgung
der Loschwasserbedarf auf Grundlage des DVGW-Arbeitsblattes W 405 zu ermitteln. Fur die
Festlegung des Loschwasserbedarfes sind die Zahl der Vollgeschosse (N) und die mogliche
Geschossflachenzahl (GFZ) vorzugeben. Der auf der Grundlage der vorgegebenen Eckdaten
ermittelte Loschwasserbedarf wird dann als Grundschutz fir das Bebauungsplangebiet fest-
gelegt. Spatere vom Bebauungsplan abweichende Bebauungen kénnen zur Sicherstellung der
Ldschwasserversorgung einen héheren Loschwasserbedarf erfordern, der dann als Objekt-
schutz vom Bauherrn nachzuweisen ist.

5.4.5 Millentsorgung

Die Miullentsorgung soll gré3tenteils Giber Unterflursammelbehélter erfolgen, lediglich die Dop-
pelhduser an den Nord- und Sudrandern sollen herkdmmliche Milltonnen nutzen.

Es sind insgesamt acht Standplatze fir Millbehalter festgesetzt, die Unterflurbehélter beinhal-
ten insgesamt vier Behélter fur Restmdll, Bioabfalle, Altpapier und Wertstoffe (gelber Sack).
Der Flachenbedarf je Container betragt 2,0 m x 2,0 m bei einer Tiefe von 2,62 m, zusatzlich
ist an zwei Seiten eine Auftriebssicherung von 30 Zentimetern erforderlich. Die vier Behalter
sollen entweder nebeneinander oder im Block angrenzend an die ErschlieRung angeordnet
und mit Hecken eingefasst werden.

Da die kunftigen Bewohner der Reihen- und Doppelhauser im 6stlichen Teilbereich des ge-
planten Wohnquartieres ihren Mull ebenfalls in Millsammelanlagen entsorgen sollen, ist ein
Konzept fur die Erhebung der Geblhren zu erstellen.

Die Bundelung der Mullstandorte ist mit den Entsorgungsbetrieben abgestimmt und entspricht
den aktuellen Anforderungen an die Millentsorgung in den Stadten. Sie ist Platz sparend und
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ermdglicht eine gute Nutzbarkeit und eine ansprechende Gestaltung der Vorgarten insbeson-
dere der kleinteiligen Reihenhausbebauung.

Da die Behalter in den Boden eingreifen, ist eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehorde
und der unteren Bodenschutzbehorde erforderlich.

Die Container fur Altglas sollen im Bereich der ndrdlichen Zufahrt untergebracht werden.
5.5 Grin, Natur und Landschaft
5.5.1 Grunflachen

Zentrale Grinachse

Der stadtebauliche Entwurf sieht die Realisierung einer zentralen Griinachse vor, die in der
Mitte des geplanten Wohnquartieres in Nord-Sudrichtung verlauft. Sie dient als Wegeverbin-
dung, Parkflache mit hoher Aufenthaltsfunktion und Retentionsflache insbesondere bei Stark-
regen oberhalb der Bemessungsgrenze. Daneben hat sie eine ErschlieBungsfunktion fir die
dorthin ausgerichteten Eingénge des Geschosswohnungsbaus. Um bezuglich der Entwasse-
rungsfunktion Gefahrdungen fur spielende Kleinkinder zu verhindern, sollen kleine abge-
schlossene d.h. durch Hecken abgegrenzte Bereiche mit Spielgeraten vorgesehen werden.

Sudlicher und 6stlicher Grungurtel

Es handelt sich um bereits bestehende Grinflachen, die aufgrund ihrer wichtigen infrastrukturellen
Bedeutung fur Fu3ganger und Radfahrer im Bebauungsplan gesichert werden. Die nérdliche
Grunflache dient als Pufferzone zum geschitzten Landschaftsbestandteil Lauerhofer Feld.

5.5.2 Pflanz- und Erhaltungsbindung

Die offentlichen Grinflachen die den ndrdlichen, éstlichen und sidlichen Plangebietsrand bil-
den, werden auf Grund ihrer Uberértlichen Bedeutung als zu erhalten festgesetzt.

Die Doppelhausgrundstiicke am ndrdlichen Plangebietsrand sind zur Abgrenzung zum ge-
schutzten Landschaftsbestandteils zur Griinflache hin mit einer Hecke zu versehen.

Das geplante Wohnquartier wird auf Flachen einer ehemaligen Kleingartenanlage entwickelt,
die einen Altbestand von mehreren Obstbaumen und frichtetragenden Gehdlzstrukturen
groRtenteils in einem schlechten Pflegezustand aufweist. Einige Gehdlze wurden bei der Rau-
mung der Kleingarten zerstort. Eine Bericksichtigung der Bestandsbaume im stadtebaulichen
Entwurf erfolgte daher nicht. Um jedoch die Nutzungsgeschichte der Flache sichtbar zu ma-
chen und damit zur Identifikationsstiftung im geplanten Wohnquartier beitragen zu kénnen,
wird eine Durchgrinung der Wohngrundstiicke mit Obstgehélzen festgesetzt.

5.5.3 Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Die Bestimmung des naturschutzrechtlichen Kompensationserfordernisses zum Bebauungs-
plan 07.32.00 — Schlutuper Strafl3e/Lauerhofer Feld — erfolgt gemaf dem Runderlass ,Verhalt-
nis der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zum Baurecht‘ und dessen Anlage ,Hinweise
zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung”“. Bei der Berechnung wird von der maximalen Ausnutzung der Bebauungsmaoglichkeiten
ausgegangen.

Der Bereich der ehemaligen Kleingartenanlage wird als FlAche mit besonderer Bedeutung fiir
den Naturschutz angenommen. Somit gelten fir diesen Hauptteil des Plangeltungsbereich
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Ausgleichsbedarfe sowohl gemaf den Vorgaben fur Eingriffe auf Flachen mit allgemeiner Be-
deutung fur den Naturschutz als auch fur Eingriffe auf Flachen mit besonderer Bedeutung fir
den Naturschutz.

Fur den Plangeltungsbereich ergibt sich fur Eingriffe auf Flachen mit allgemeiner Bedeutung
fur den Naturschutz insgesamt ein Ausgleichsbedarf von 25.886 mz2, der zusatzliche Aus-
gleichsbedarf fir die Flachen mit besonderer Bedeutung fur den Naturschutz betragt 77.123
m2. Damit liegt der gesamte Ausgleichsbedarf fur die Eingriffe in die Flachen innerhalb des
Plangeltungsbereich liegt bei 103.014 m2. (Berechnung siehe Fachbeitrag Natur und Land-
schaft Tabelle 4).

Fur Dachbegriinungen, die entsprechend planungsrechtlich als Retentionsgriindacher festge-
setzt sind, kann eine Ermafigung um 12.491 m2 geltend gemacht werden. Der ermafiiigte Aus-
gleichsbedarf fur Eingriffe in Flachen mit allgemeiner sowie besonderer Bedeutung fur den
Naturschutz im Plangeltungsbereich liegt somit bei 90.524 m2.

Der Ausgleichsbedarf fir die nach derzeitigem Planungsstand 12 zu fallenden Linden betragt
laut Baumschutzsatzung 33 Ersatzpflanzungen mit einheimischen und standortgerechten
Baumen in Baumschulqualitat und einem Mindeststamm-umfang von 12/14 cm. Die Ersatz-
baume werden teilweise wieder entlang der Schlutuper Stral3e gepflanzt, um den Allee-Cha-
rakter zu erhalten, und teilweise entlang der ErschlieBungsstral3e im geplanten Wohnbauge-
biet.

Der Ausgleichsbedarf fir den Lebensraumverlust flr artenschutzrechtlich relevante Fleder-
mausen und Brutvogel umfasst die Installation von 18 Fledermauskéasten und 30 Brutvogel-
kéasten, die bereits in den umgebenden Gringurteln installiert worden sind. AuRerdem wird im
Bebauungsplan festgesetzt, dass die neugeplanten Grinflachen innerhalb des Plangeltungs-
bereichs amphibiengerecht zu gestalten sind.

5.6 SchallschutzmalRnahmen

Im rdumlichen Umfeld des Plangebiets bestehen Nutzungen, die aufgrund ihrer schalltechnischen
Wirkung auf das zuklnftige Wohngebiet und das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung Pflegeeinrichtung zu Konflikten hinsichtlich des Schallschutzes fuhren kénnten. Konkret
wirkt der Verkehrslarm ausgehend von der Schlutuper Straf3e und weiterer Gewerbelarm auf das
Plangebiet ein. Dem Gewerbelarm sind die bestehende Tankstelle, die geplante Pflegeeinrichtung
und eine geplante Quartiersgarage (Parkhaus) zuzuordnen. Weiterhin ist der Sportlarm der nord-
lich benachbarten Sportanlage auf das Plangebiet zu berticksichtigen.

Zur Ermittlung der Gerauschemissionen der genannten Larmarten ist eine schalltechnische Un-
tersuchung (Larmkontor GmbH, 07.09.2020) durchgefiihrt worden. Ziel der Untersuchung war
eine Beurteilung der Larmsituation fiir die stadtebauliche Planung mit anschlieRenden Hinweisen
und Empfehlungen fir die Bauleitplanung. Das Ergebnis der Beurteilung der Larmsituation ent-
sprechend der stadtebaulichen Planung zeigt, dass zur Bewaltigung der Larmbelastung Hinweise
und Empfehlungen in die nachfolgende Bebauungsplanung zu Ubernehmen sind.

5.6.1 Verkehrslarm

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslarm zeigen groRflachige Uberschreitungen des
Orientierungswertes der DIN 18005 /6/ fur allgemeine Wohngebiete durch die Verkehre auf
der Schlutuper Stral3e. Im direkten stral3ennahen Bereich wurden Beurteilungspegel im ge-
sundheitsgefahrdenden Bereich prognostiziert, hier ist keine Wohnbebauung vorgesehen. An-
sonsten wird dem festgestellten L&rmkonflikt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durch
entsprechende Festsetzungen begegnet. Da aktiver Larmschutz in Form einer Wand und ei-
nes Walles lediglich den Erdgeschossbereich schitzen und sich stadtebaulich nicht einfligen
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wirde, soll der Konflikt durch die Anordnung der Baukdrper und die Grundrissgestaltung gelést
werden. Danach sollen Wohn- und SchlafrAume mdglichst an den la&rmabgewandten Seiten
des Gebaudes angeordnet werden. Wo dies nicht mdglich ist, soll ein ausreichender Larm-
schutz in den Raumen (Innenraumpegel) durch bauliche MaRnahmen an den AulRenbauteilen
einschlie3lich schallgedammter Be- und Entliftungen vorgesehen werden.

5.6.2 Gewerbelarm

Aufgrund der Gerauschimmissionen des bestehenden Gewerbes und der geplanten Pflege-
einrichtung sowie des geplanten Parkhauses ergeben sich schalltechnische Konflikte im Sinne
der TA Larm /3/ im Plangebiet.

Da passiver Schallschutz an den Fassaden gegentiber Gewerbelarm nicht méglich ist, werden
Schallschutzmafinahmen an der Aul3enseite der Quartiersgarage festgesetzt. Aul3erdem sind
die Aufenthaltsraume zur larmabgewandten Seite hin zu orientieren.

Die schalltechnischen Konflikte an den Fassaden der Pflegeeinrichtung im Tagzeitraum wer-
den durch den Eigenlarm von Anlieferungsvorgéngen und der Parkplatznutzung (vorwiegend
von Beschéftigten) verursacht. Da der Eigenlarm der Eigenversorgung der Anlage dient und
nur im gewissen MaRRe unvermeidbar ist, kann dem potenziellen Konflikt selbst entgegenge-
wirkt werden. So kénnte die Pflegeeinrichtung aus schalltechnischer Sicht z.B. Anlieferungen
biindeln und die Oberflache des Parkplatzes larmgemindert ausfiihren (asphaltiert). Der Park-
platz konnte ggf. auch komplett unter dem westlich geplanten Gebaude der Pflegeeinrichtung
geplant werden. Des Weiteren kénnten die Larmquellen gebtindelt werden, indem die Anliefe-
rungszone und der Parkplatz an der Schlutuper Stral3e angeordnet werden.

Zur Minderung der Schallemissionen der Quartiersgarage sind schallabschirmende MaRRnah-
men an der Aullenfassade festgesetzt. So sind zum Schutz der angrenzenden Bebauung
60 % der Sud- und Westfassade der Quartiersgarage mit einer flachigen Verkleidung zu ver-
sehen.

Auf weitere Richtwertliberschreitungen durch die Quartiersgarage und die Tankstelle kann mit
einer grundrissorientierten Planung reagiert werden, indem die Aufenthaltsraume (insbeson-
dere die Schlafraume) an die larmabgewandte Fassade orientiert werden. Sofern die Grund-
rissorientierung nicht moglich sein sollte, sind die Fassaden der R&ume, die fur den dauernden
Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind, mit verglasten Vorbauten oder einer Prallscheibe
auszufuhren.

5.6.3 Sportlarm

Durch die Tennisanlage und die weitere Sportnutzung ergeben sich keine Konflikte beziglich
der geplanten Nutzungen. Die Berechnungsergebnisse des Sportlarms der nérdlich angren-
zenden Sportanlage zeigen, dass die Richtwerte der 18. BImSchV /5/ fiir allgemeine Wohnge-
biete im gesamten Plangebiet eingehalten werden.

5.7 Gestaltung

5.7.1 Werbeanlagen

Werbeanlagen fur Neubauten sollen in das architektonische Konzept integriert werden, die
Fassadengestaltung sollte dabei moglichst unterstiitzt werden. Werbeanlagen sollen so ange-
ordnet werden, dass ein gut gestaltetes StrafRenbild als attraktive Adressenbildung wirksam
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unterstitzt wird. Ein wichtiger Teilaspekt fir angemessen in die Umgebung eingeflgte Wer-
beanlagen ist deren Beleuchtung. Diese soll so dezent gesteuert werden, dass die Werbeaus-
sagen in der dunkeln Tageszeit lesbar bleiben, aber keine Dominanz beanspruchen.

5.8 Kennzeichnungen

Geschiitzte Allee

Im Landschaftsplan sind die StralRenbdume an der Schlutuper Stral3e als Allee geschitzt. Die
Baume sind im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet.

5.9 Nachrichtliche Ubernahmen

Denkmale

Die St. Philippus Kirche ist denkmalrechtlich geschiitzt, der Schutzstatus wird nachrichtlich in
den Bebauungsplan tbernommen.

Geschiitzter Landschaftsbestandteil

Der geschiitzte Landschaftsbestandteil Lauerhofer Feld liegt teilweise innerhalb des Bebau-
ungsplangebietes. Die von den geplanten Ausbaumalinahmen der Schlutuper Straf3e betroffe-
nen Flachen missen entsprechend entlassen werden, der verbleibende Teil wird nachrichtlich
in den Bebauungsplan tbernommen (siehe Anlage 1).

5.10 Hinweise

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Fur die stadtischen Flachen gibt es eine Luftbildauswertung vor, danach liegt keine potenzielle
Kampfmittelbelastung vor.

Die Freigabe durch den Kampfmittelraumdienst fir das Grundstiick Schlutuper Stral3e liegt
aktuell noch nicht vor.

Potenzielle Bodenverunreinigungen

Fur die Flachen der Kleingartenanlage wurde eine orientierende Untersuchung nach § 2 Nr. 3
Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) durchgefiihrt. Als Ergebnis konnte festgestellt
werden, dass in dem untersuchten Bereich unter Beriicksichtigung der Empfehlungen des Ab-
schnitts 6 keine schadlichen Bodenveranderungen vorliegen. Im Hinblick auf die geplante Nut-
zung als Wohngebiet mit Kinderspielflachen kann festgestellt werden, dass gesunde Wohn-
verhaltnisse sowie Sicherheit der Wohnbevélkerung vorliegen.

Die Untersuchungen zu mdglichen schadlichen Bodenverénderungen auf dem Grundstiick
Schlutuper Strafl3e 35 liegen derzeitig noch nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass
aufgrund der vorherigen Nutzung eine Bodensanierung durchgefiihrt werden muss.

6. Umweltbericht
6.1 Vorbemerkungen

6.1.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Inhalte der Bauleitplanung

Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan verfolgten Bauvorhaben gliedern sich in einen westli-
chen und einen Ostlichen Teilbereich.
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Ostlich der Schlutuper StraRe ist auf dem seit 2016 aufgegebenen Feld 1 der Kleingartenanlage
Lauerhof eine rund 5 ha grol3e Wohnsiedlung fur 400 Wohneinheiten geplant, die sich im Nordos-
ten und Siden an vorhandene Griinziige und -strukturen angliedert. Die geplante Bebauung um-
fasst bis zu viergeschossige Zeilenbebauung, zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhauser so-
wie Reihen- und Doppelhausbebauung. In der 6ffentlichen Grunanlage, die in Nord-Sud-Richtung
mittig durch das Wohnbaugebiet verlaufend geplant ist, sind auch Anlagen zur Regenwasserbe-
seitigung zulassig.

Am Sudwestrand des geplanten Wohnquartiers ist ein 6ffentlicher Quartiersplatz, eingefasst durch
die St. Philippus Kirche und den angegliederten Kindergarten sowie eine weitere Kindertagesstatte
vorgesehen. Die verkehrliche ErschlieBung der neuen Wohnsiedlung erfolgt durch eine neu anzu-
legende Ringstral3e, die an die Schlutuper Stral3e anbindet. Die erforderlichen Stellplatze werden
in einer Quartiersgarage, in Sammelstellplatzanlagen sowie in Stellplatzen auf den Doppelhaus-
Grundsticken errichtet.

Durch die neue Wohnsiedlung auf dem bisher nur geringfiigig versiegelten Kleingartengelande
kommt es in gréf3erem Umfang zur Neuversiegelung von Boden. Der Bedarf an Grund und Boden
der geplanten Vorhaben durch Neuversiegelung betragt maximal zulassig 53.501 m2. Der randli-
che GrofRbaumbestand im Osten und Siiden sowie der Knick am Nordrand des neuen Wohnge-
bietes bleiben erhalten und binden das neue Quartier landschaftlich ein. Die in den Griinziigen
verlaufenden FuR3- und Radwege und der stiddstlich gelegene Rasensportplatz mit Bedeutung fur
die Naherholung werden in die Planung integriert.

Im westlich der Schlutuper Stral3e gelegenen, bisher gewerblich und als Standort fiir Wohncontai-
ner genutzten Teilbereich ist die Errichtung einer Pflegeeinrichtung geplant. In dem weitgehend
versiegelten Teilbereich ohne nennenswerten Vegetationsbestand sind durch die Planung kaum
umweltrelevante Beeintrachtigungen zu erwarten.

Fur die verkehrliche Anbindung beider Teilbereiche sind neu anzulegende Abbiegespuren und
Zufahrten an der Schlutuper Stral3e vorgesehen, dabei werden Baume in der dortigen geschuitzten
Allee Uberplant. In den Wohngebieten und im Sondergebiet sind Dachflachen des jeweils obersten
Geschosses teilweise als Retentionsgriindacher auszubilden. Die Wandflachen der Quartiersga-
rage sind an mindestens zwei Seiten durch geeignete Bepflanzung zu begriinen.

6.1.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes

a) Fachgesetzliche Grundlagen

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind insbesondere die Belange des
Umweltschutzes, einschlieflich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu beriicksichti-
gen.

§ 1 BBodSchG: Zur Sicherung der Funktionen des Bodens sind u.a. schadliche Bodenverande-
rungen abzuwehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Da-
bei ist auch seine Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte zu berticksichtigen.

§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphare sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen zu schitzen und dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

§ 1 WHG: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung die
Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum fur Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schiitzen.
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§ 14 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit 8 8 LNatSchG: Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veranderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veréanderungen des mit der belebten Bo-
denschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftshild erheblich beeintrachtigen kénnen.

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung
von Bauleitplanen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist Uber die Vermeidung, den
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschitzte
Tier- und Pflanzenarten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 zu
prifen und ggf. erforderliche Mal3Bnahmen vorzusehen.

§ 1a Abs. 3 BauGB: Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach
den 88 5 und 9 als Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vereinbar ist, konnen die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer
Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen kdnnen
auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB oder sonstige geeignete Mal3hahmen zum
Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flachen getroffen werden.

§ 135a BauGB: Im Bebauungsplan festgesetzte AusgleichsmalRnahmen fiir die Eingriffe, die durch
den Bebauungsplan zu erwarten sind, sind vom Vorhabentréger durchzufiihren. Soweit Maf3nah-
men zum Ausgleich an anderer Stelle durchgefiihrt werden sollen, soll die Gemeinde die Mal3nah-
men an Stelle und auf Kosten der Vorhabentrager durchfiihren. Voraussetzung fiir die Rickerstat-
tung der Kosten ist, dass im Bebauungsplan die AusgleichsmalRnahmen den Eingriffsgrundsti-
cken nach § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet sind oder ein stadtebaulicher Vertrag abgeschlossen
wird.

Baumschutzsatzung: Geman der seit dem 18.12.2006 geltenden Baumschutzsatzung der Hanse-
stadt Lubeck sind alle Baume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf
einer Hohe von 1,30 m) geschutzt. Bei Baumen in Reihen (mindestens 3 Baume) oder in Gruppen
(mindestens 5 Baume) sowie bei mehrstammig ausgebildeten Baumen gilt der Schutz bei einem
Stammumfang von jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Baume
in Garten mit Ausnahme von B&umen in Vorgérten, Bdume, deren Stamm in 1,30 m Hohe maximal
6 m von einem zulassigerweise errichteten Gebaude entfernt ist, sowie Obstbaume, die dem Ern-
teertrag dienen.

b) Fachplanerische Grundlagen

Larmaktionsplan der Hansestadt Libeck gemaf § 47d Abs. 7 BImSchG vom 17.07.2008: Der
Teilbereich 6stlich der Schlutuper Stra’e gehdrt zu der ,Ruhigen Achse Brandenbaumer Feld*,
die im Larmaktionsplan fir den gesamten Bereich des Brandenbaumer Feldes mit Kleingartenan-
lagen und Wiesen des Lauerhofer Feldes ausgewiesen ist. Ruhige Achsen sind Verbindungswege
zwischen Stadtoasen abseits der Hauptverkehrswege oder schnelle, effiziente Rad- und Ful3weg-
verbindungen in einer attraktiven naturnahen Umgebung.

Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1998: Gemal} den Darstellungen im Landschafts-
programm liegt das Plangebiet innerhalb eines gro3flachigen Wasserschongebietes, das von Sch-
arbeutz bis Krummesse und von Stockelsdorf bis Travemiinde reicht.

Landschaftsrahmenplan fir den Planungsraum il von 2020: Der neue Landschaftsrahmenplan
trifft fur das Plangebiet keine Aussage. Lediglich ndrdlich angrenzend wird klimasensitiver Boden
dargestellt.
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Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Libeck vom 04.03.2008: Im Plan ,Entwicklungskonzept"
sind der Knick am Nordrand des Plangebiets und die Allee an der Schlutuper Straf3e als gesetzlich
geschutzte Biotope dargestellt. Weiterhin wird der geschiitzte Landschaftsbestandteil ,Lauerhofer
Feld“ dargestellt, dessen schmaler stdwestlicher Auslaufer entlang der Schlutuper Strafde in den
Geltungsbereich hineinreicht.

Das vertiefende Landschaftsplanerische Entwicklungskonzept ,Erholung in Libeck® (2010) stellt
das Plangebiet 6stlich der Schlutuper Stral3e als Griinzug ,Brandenbaumer Feld® dar. Das Gebiet
erstreckt sich tber das gesamte Brandenbaumer Feld mit allen Kleingartenanlagen, den nordlich
gelegenen Wiesen des Lauerhofer Feldes und den darin verlaufenden éffentlichen Ful3- und Rad-
wegen. Griinzuge dienen vorwiegend einer lokalen, d. h. wohngebietsnahen Versorgung der Be-
volkerung mit Erholungsflachen.

6.1.3 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen

Derzeit vorliegende Fachgutachten und Stellungnahmen:

Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungsplan 07.32.00 - Schlutuper Stral3e / Lauerhofer
Feld - der Hansestadt Libeck. BRIEN - WESSELS - WERNING GmbH, Libeck, Stand:
15.10.2020.

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Stral3e / Lauerhofer
Feld in Lubeck-St. Gertrud. Biro Larmkontor, Hamburg, Stand: 07.09.2020

Hansestadt Libeck B-Plan 07.32.00 Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld, Artenschutzrechtliche
Stellungnahme. Biiro BBS Greuner-Ponicke, Kiel, Stand: 26.08.2020

Hansestadt Liubeck — Verkehrskonzept zum B-Plan 07.32.00 ,Schilutuper Straf3e / Lauerhofer
Feld“. SHP Ingenieure, Hannover, August 2020

Wasserwirtschaftlicher Begleitplan, Erlauterungsbericht zum Entwasserungskonzept Bebauungs-
plan 07.32.00 Schlutuper Straf3e / Lauerhofer Feld in Lubeck. Ingenieurgesellschaft Possel u. Part-
ner GmbH & Co. KG, Kiel, Vorabzug vom 20.07.2020

Energiekonzept Lauerhofer Feld, Hansestadt Libeck. KAplus - Ingenieurbiiro Vollert, Eckernforde,
28.04.2020

Orientierende Untergrunderkundung — ,,Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Strafde / Lauerhofer
Feld“ in der Hansestadt Liubeck. Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG, Kiel,
09.08.2019

Untersuchungen zur orientierenden Altlasten- und Baugrunderkundung, Gutachten Nr. 0912 120,
Betriebsgelande des ehemaligen Autohauses Marli, Schlutuper StraRe 35 in Liubeck. Sachver-
standigen-Ring, Lubeck, 08.03.2010

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die nachfolgenden Bestandsdarstellungen und Bewertungen basieren teilweise auf den Beschrei-
bungen und Bewertungen aus dem Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Bebauungsplan
07.32.00.

6.2.1 Schutzgut Boden

a) Ausgangssituation

Gemal der Bodentbersichtskarte im Landwirtschafts- und Umweltatlas im Malf3stab 1 : 250.000
stehen im Plangebiet und seinem Umfeld als Ausgangsbodenarten Lehmsand Uber Sand an. Hie-
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raus hat sich die Bodentypengesellschaft ,Braunerde mit Podsol, Pseudogley-Braunerde und Kol-
luvisol” gebildet. Nordlich im Bereich des Lauerhofer Feldes steht Niedermoortorf an, aus dem sich
die Bodentypengesellschaft ,Niedermoor mit Anmoorgley“ entwickelt hat. Bei einer Orientierenden
Untergrunderkundung wurden im Bereich der ehemaligen Kleingarten die Bodenarten Oberboden,
Fein- bis Mittelsand sowie Geschiebemergel festgestellt.

Der Boden ist im Bereich der Schlutuper Stra3e und dem westlich gelegenen Teilbereich durch
Versiegelung weitestgehend naturfern Gberpragt. Das westlich gelegene Grundstiick Schlutuper
Stral3e 35 ist aufgrund seiner vorherigen Nutzung als Autohaus mit Werkstatten und Lackiererei
einschlie3lich mehrerer noch vorhandener unterirdischer Tankbehélter als altlastenverdachtige
Flache einzustufen. Gemal einer orientierenden Altlastenerkundung fiir das Grundstiick im Jahr
2010 konnen schadliche Bodenveranderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 BBodSchG hier nicht aus-
geschlossen werden. Die Gutachter empfehlen, die dort festgestellten Verunreinigungen mittels
geeigneter Untersuchungen einzugrenzen und eine Gefahrdungsabschatzung durchzufiihren.

Der Versiegelungsgrad im Bereich der Kleingartenanlage ist dagegen wesentlich geringer. Altlas-
ten sind hier nicht zu erwarten, jedoch kdnnen vereinzelte Bodenverunreinigungen, z.B. aufgrund
von unsachgemaiem Umgang mit Abfallen, nach der langjahrigen Nutzung nicht ausgeschlossen
werden.

Die Luftbildauswertung des Kampfmittelrdumdienstes Schleswig-Holstein hat ergeben, dass es
sich bei den Flachen der ehemaligen Kleingartenanlage um keine Munitionsverdachtsflache han-
delt und gegen die durchzufihrenden Bodenarbeiten keine Bedenken bestehen. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass Zufallsfunde von Munition nicht ganzlich ausgeschlossen werden kon-
nen.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Im Teilbereich westlich der Schlutuper Stral3e kann davon ausgegangen werden, dass bei der
geplanten neuen Nutzung (Pflegeeinrichtung) auch Grinflachen angelegt werden, so dass sich
der vorhandene Versiegelungsgrad des Bodens hier vermutlich reduzieren wird.

Im Bereich der dstlich geplanten neuen Wohnsiedlung des Ausbaus der Schlutuper Stral3e erge-
ben sich erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden durch Neuversiegelung von
53.501 m2.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Schutz des Bodens vor vermeidbaren temporéren Beeintrachtigungen in der Bauphase

Wahrend und nach der Bauphase erfolgt eine fachgerechte Sicherung und sinnvolle Verwendung
des abgeschobenen Oberbodens unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen VVorgaben (insbe-
sondere § 6 BBodSchG i.V. mit 8§ 12 BBodSchV). Die DIN 19731 und 18915 sind zu bericksichti-
gen.

Die anfallenden Mengen an Erdaushub werden sowohl in der Planung als auch in der Ausfiihrung
grundsatzlich nach Mutterboden bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) getrennt und beur-
teilt. Dabei ist das Vernichtungsverbot von Mutterboden gem. § 202 BauGB i.V.m. der gesetzlichen
Pflicht zum Schutz des Mutterbodens (8 1 BBodSchG) zu beachten.

Alle unversiegelten Flachen, die nicht als Baugrundstiicke oder als Verkehrsflachen vorgesehen
sind, werden soweit wie moglich vor Beeintréchtigungen wahrend der Bauphase (z.B. durch Bo-
denverdichtung, Befahren oder Ablagerung von Materialien) geschiitzt. Dies wird durch geeignete
MaRRnahmen (z.B. durch einen Bauzaun) gewahrleistet.
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Der Umfang baubedingt erforderlicher Baustral3en sowie sonstiger Baustelleneinrichtungs- und
Bodenlagerflachen wird auf das unbedingt notwendige Mal? begrenzt. Die Flachen sind nach Ab-
schluss der Bauphase wieder zu lockern und zu rekultivieren, soweit sie nicht fur spatere Versie-
gelungsflachen vorgesehen sind.

Vor Bodeneingriffen im Plangebiet werden bauvorbereitende oder baubegleitende arch&aologische
Prospektionen durchgefihrt, die die historische Relevanz tberprifen. Bei entsprechend zu erwar-
tender Befundlage werden archéologische Grabungen gemaf Denkmalschutzgesetz Schleswig-
Holstein durchgefiihrt. Vor Bodeneingriffen ist die Obere Denkmalschutzbehdrde zu informieren.

Vermeidung von Schadstoffbelastungen aus Altlasten

Beeintrachtigungen, die durch Schadstofffreisetzungen wéhrend der Bauphase entstehen kénn-
ten, werden durch eine fachgutachterliche Begleitung der Baumalinahmen, durch ordnungsge-
malie Entsorgung der anfallenden Bodenmassen sowie die vorgesehene ordnungsgemalie Sa-
nierung der Kontaminationsflachen vermieden.

Aufgrund der Erstbewertung und erster Erkundungsergebnisse auf dem Grundstiick Schlutu-
per StralRe 35 wird angestrebt den Altlastenverdacht durch einen Sachverstandigen gemaf 8
18 BBodschG vor in Kraft treten des Bebauungsplans 07.32.00 beseitigten zu lassen. Die er-
forderliche Tiefenenttrimmerung erfolgt unter Begleitung des Gutachters. Der Untersuchungs-
umfang wird vorweg mit der unteren Bodenschutzbehdrde (uBB) abgestimmt. Das Grundstiick
befindet sich in Privatbesitz, der Eigentimer hat bereits einen Gutachter beauftragt, der in
Abstimmung mit der uBB ein Konzept zur Beseitigung der Altlasten entwickelt hat. Sollte die
Beseitigung vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 07.32.00 nicht abgeschlossen
sein, so wird das Grundstick im Bebauungsplan als Altlastenflache gekennzeichnet.

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser wurde lediglich im Untergrund
eines Quadranten (Grundflache 1.000 m?) ein gering erhdhter PAK-Wert im LAWA-Mal3nah-
menschwellenwertbereich festgestellt, alle anderen ermittelten PAK-Gehalte befinden sich im
Prifbereich oder deutlich darunter. Anhand einer durchgefiihrten Sickerwasserprognose wird
fast im gesamten Untersuchungsraum derzeit keine Prifwertunterschreitung angenommen.
Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser festgestellt werden, dass in den untersuchten Bereichen keine schadlichen Bo-
denveranderungen gemal Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen und
eine Gefahrdung Uber den Wirkungsgrad Boden-Grundwasser auszuschlie3en ist. Ausgenom-
men hiervon ist der Bereich des einen Quadranten, da hier nach aktueller Datenlage eine
schadliche Bodenveranderung und damit eine Gefahrdung Uber den Wirkungsgrad Boden-
Grundwasser nicht vollstéandig auszuschliel3en ist.

Aufgrund der ermittelten Schadstoffsituation des erwahnten Quadranten wird empfohlen, die
belasteten Bodenbereiche durch Bodenaustausch bis ca. 0,35 m unter GOK im Zuge der ge-
planten RickbaumaRnahmen der ehemaligen Kleingartenanlage zu entfernen, um die postu-
lierte Gefahrdungssituation zu entkraften.

Die Gartenlauben weisen bei stichprobenartiger Inaugenscheinnahme Hinweise auf mdglich-
erweise belastete Materialien auf (teer- und asbesthaltige Dachpappen, PAK-haltige Anstri-
che, KMF-haltige Dammungen, Eternitplatten etc.). Gemaf der orientierenden Untergrunder-
kundung besteht hier noch Untersuchungsbedarf (,Gebaudeschadstofferhebung“) im Rahmen
der Baufeldfreimachung.

Weitere Untersuchungen gemald 8 2 Nr. 4 BBodSchV zur abschlieRenden Gefahrdungsab-
schatzung sind fur die ehemalige Kleingartenanlage im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes nicht erforderlich
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, in dem untersuchten Bereich der ehemaligen
Kleingartenanlage keine schadlichen Bodenverdnderungen gemald Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen, daher sind keine Festsetzungen nach § 9 Abs. 5 Nr.3
und Abs. 6 BauGB innerhalb des Bebauungsplanes zu treffen.

Der Rickbau der Gebaude ist bereits beauftragt und im Winter 2020/2021 vorgesehen.

Wird bei der archéologischen Untersuchung oder Durchfiihrung des Vorhabens Boden vorgefun-
den, der durch seine Beschaffenheit (z.B. Fremdbestandteile, Olverunreinigungen, Verfarbungen,
auffalliger Geruch) eine schadliche Bodenveréanderung oder einen Altlastenverdacht vermuten
lasst, sind der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz sowie die uBB umgehend zu infor-
mieren (8§ 2 LBodSchG ).

Teilversiegelung auf 6ffentlichen Wegen und oberirdischen Stellplatzen und ihre Zufahrten

Die neu anzulegenden Wege in den Grinflachen und die oberirdischen Stellplatze mit ihren Zu-
fahrten auf den geplanten Baugrundstiicken sollen mit wasser- und luftdurchlassigen versicke-
rungsfahigen Befestigungen hergestellt werden.

Ausgleich von Bodenversiegelung

Das Ausgleichserfordernis fiir die Eingriffe in die Flachen mit allgemeiner Bedeutung fiir Natur-
schutz im Plangebiet liegt bei 25.886 m? (Ermittlung siehe Fachbeitrag Natur und Landschaft) und
ist im Plangebiet selbst aufgrund der dortigen wohnbaulichen Entwicklung nicht mdéglich. Der Er-
satz fUr diese Eingriffe erfolgt darum Uber eine 13 ha grof3e Flache an der Grinau aus dem Kom-
pensationspool der Hansestadt Libeck.

Die konkreten Teilflachen (-nummern) sowie detaillierten MaRnahmen werden im Bebauungs-
plan festgelegt.

6.2.2 Schutzgut Flache

a) Ausgangssituation

Unversiegelte Bodenflachen haben hohe Bedeutung fiir alle Schutzgiiter. Die Flache inklusive
Flachennutzung steht zudem in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Menschen und der
Nahrungsmittelproduktion. Der fortschreitende Flachenverbrauch und die Flachenversiegelung in
Deutschland reduzieren den Anteil der zur direkten und indirekten Nahrungsmittelproduktion die-
nenden Flachen. Der Rickgang von Landwirtschaftsflachen geht in grof3en Teilen auf die Zu-
nahme der Siedlungs- und Verkehrsflachen zurtick.

Die Flachen der Kleingartenanlage dienten lange Jahre vor allem der Nahrungsmittelproduktion,
auch wenn diese Nutzung in letzter Zeit vermutlich zugunsten der Erholungsnutzung zurtickge-
gangen ist. Der Anteil an Uberbauten Flachen ist hier gering, aber sie sind bereits stark anthropo-
gen Uberpragt. Die Bedeutung dieses Bereichs fir das Schutzgut Flache ist daher mittel. Dagegen
hat der westlich gelegene Teilbereich aufgrund der fast vollstédndigen Versiegelung keine Bedeu-
tung fur das Schutzgut Flache.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Es findet kein Flachenverbrauch von zuvor fir die Landwirtschaft nutzbaren Flachen statt. Die
Flache des Plangebiets erfahrt eine Umnutzung und dient der Innenverdichtung, sodass lediglich
geringe Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut Flache im Zuge der Planung zu erwarten sind.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
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Auswirkungen

MaRRnahmen kdnnen Uber die Mal3hahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden multifunktional als Ausgleich herangezogen
werden.

6.2.3 Schutzgut Wasser

a) Ausgangssituation

Oberflachengewasser: Im Plangebiet sind keine Oberflachengewasser vorhanden. Auch die in
den Kleingéarten kinstlich angelegten Kleingewasser (Gartenteiche) sind samtlich nicht mehr vor-
handen, da im Herbst 2016 alle Abdichtungen (Folien, Hartschalen etc.) entfernt wurden.

Direkt nordlich des Plangebiets und 6stlich der Schlutuper StrafRe liegen teichartig aufgestaute
Graben, die im Landschaftsplan der Hansestadt Liibeck in die Rubrik ,natlrliche und naturnahe
Kleingewasser mit Schutz nach § 25 LNatSchG* eingestuft worden sind.

Grundwasser: Bei Bohrsondierungen in den ehemaligen Kleingéarten wurde Grund- bzw. Stauwas-
ser von 1,2 m bis 3,7 m unter der Gelandeoberkante angetroffen. Generell ist der Grundwasser-
flurabstand im Norden der ehemaligen Kleingérten geringer (ca. 1,5 m) als im Suden (ca. 3,0 m).
Nordlich grenzt ein geschitztes Feuchtgebiet (Geschiitzter Landschaftsbestandteil ,Lauerhofer
Feld“) an, welches ein Quellgebiet der Medebek ist. Es ist anzunehmen, dass das oberflachen-
nahe Grundwasser im Plangebiet nach langeren Niederschlagsphasen um mehrere Dezimeter
ansteigen kann.

Im Rahmen von Boden-Bohrarbeiten auf dem Grundstiick Schlutuper StraRe 35 wurde Grund-
oder Schichtenwasser zwischen 1,9 m und 2,3 m unter der Gelandeoberkante festgestellt.

Das Plangebiet weist fur das oberflachennahe Grundwasser auf Grund der lehmigen Anteile im
Boden eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegeniiber Schadstoffeintrag auf. Die Empfindlich-
keit des oberflachennahen Grundwassers gegenuber Versiegelung und oberflachliche Ableitung
ist hoch.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Fur den westlichen weitestgehend versiegelten Teilbereich wird derzeit davon ausgegangen, dass
sich der Versiegelungsgrad durch die neuen Nutzungen reduzieren und somit wieder mehr Bo-
denflache dem Wasserhaushalt zur Verfligung stehen wird. Die Schlutuper Straf3e selbst und der
westliche Teil des Plangeltungsbereichs entwassert in die bereits vorhandene Kanalisation der
Schlutuper StraRe. Durch die Neuplanung ergeben sich hier keine Anderungen.

Durch die geplante Neuversiegelung im 6stlichen Teilbereich werden bisher offene Bodenfla-
chen dem Wasserhaushalt entzogen. Die Regenwasserbehandlung soll laut Entwasserungs-
konzept Uber ein naturvertragliches Regenwassermanagement erfolgen, dessen vorrangiges
Ziel die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen durch Rickhalt und Versicke-
rung in der Flache ist. Es ist eine zentrale Versickerungsanlage im Grinstreifen mittig des
Gebiets vorgesehen, an die Regenentwésserungen der 6ffentlichen Flachen angeschlossen
werden soll.

Eine Ableitung des Oberflachenwassers aus der geplanten Bebauung in die Medebek ist nicht mit
dem FFH-Schutzstatus des angrenzenden Gebietes kompatibel und daher auch nicht vorgese-
hen. Es ist ein Notuberlauf von der Versickerungsanlage in das Lauerhofer Feld vorgesehen. Eine
erhebliche Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes insgesamt ist nicht zu erwarten.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
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Auswirkungen
Vermeidung baubedingter Beeintréachtigungen des Wassers

Durch sachgerechten Umgang mit Ol, Schmierstoffen und Treibstoffen wéahrend der Bauphase
wird eine Gefahrdung des Grundwassers und des Bodens durch diese Stoffe vermieden.

Verringerung betriebsbedingter Beeintrachtigungen des Wassers

Anfallendes Regenwasser wird soweit wie moglich im Plangebiet zurtickgehalten, versickert oder
verdunstet (gem. 8 55 WHG). MalRhahmen sind Grund&cher (Retentionsgriindéacher), versicke-
rungsfahige Verkehrsflachen, offene Wasserhaltungen, hoher Grunflachenanteil, Fassadenbegrii-
nung, Regenwassernutzung zur Gartenbewasserung / Toiletten-Spilwasser, temporare Re-
tentionsflachen (z.B. abgesenkte Parkplatze oder Wiesen, Retentionstiefbeete, Retentionsbaume
bzw. Baumrigolen, Fullkdrperrigolen, Retentionsrinnen).

6.2.4 Schutzgut Luft

a) Ausgangssituation

Gemal Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Liibeck herrscht im Stadtteil St. Gertrud ein Luft-
gute-Index mittlerer Qualitat vor. Im Verlauf der stark befahrenen Schlutuper Straf3e mit rund
11.500 Kfz/Tag bestehen Vorbelastungen durch den Schadstoffausstof3. Der Baumbestand im
Plangebiet hat Bedeutung fiir die Filterung von Stauben aus der Luft und kleinrdumig eine lufthy-
gienische Ausgleichsfunktion. Die Bedeutung dieses Bereichs fur das Schutzgut Luft ist daher mit-
tel einzustufen.

Gerliche: Nach derzeitigem Stand befinden sich weder im Plangebiet noch in seinem Umfeld Quel-
len fur Geruchsimmissionen, die in relevantem Umfang in das Plangebiet einwirken.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Durch die geplanten Vorhaben im Plangebiet werden zusatzlicher Kfz-Verkehr erzeugt mit ent-
sprechender Zunahme des Schadstoffausstol3es und 12 Baume gefallt mit entsprechendem, je-
doch nicht erheblichen Teilverlust der Luftfilterfunktion. Eine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgutes Luft ist aufgrund der bestehenden Vorbelastung nicht zu erwarten.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Vermeidung und Minderung baubedingter Staubemissionen

Mdgliche Staubemissionen wahrend der Bauphase werden durch Befeuchtungsmafl3nahmen so-
weit wie mdglich vermieden.

6.2.5 Schutzgut Klima

a) Ausgangssituation

In der Klimafunktionskarte der Hansestadt Lubeck (Stand: Oktober 2014) wurde die klimatischen
und lufthygienischen Funktionen des Stadtgebietes bewertet. Demnach haben die ehemaligen
Kleingéarten eine geringe Bedeutung fir die Kaltluftlieferung und das angrenzende Lauerhofer Feld
eine maRige. Die bioklimatische Situation in den angrenzenden Siedlungsraumen ist grof3tenteils
gunstig bewertet. Diese Flache sorgt fur einen geringen bis méRigen Luftaustausch in Richtung
angrenzender Siedlungsraume.
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b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Mit der geplanten Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kleingartengelédnde wird die geringe bi-
oklimatische Ausgleichsfunktion dieser Flache nicht erheblich beeintrachtigt, da im Wohnbauge-
biet eine zentrale Grinachse entwickelt wird, die randlichen Grinstreifen mit Grolfbaumbestand
und die 6stlich angrenzenden Kleingartenanlagen erhalten bleiben und es sich bei den stdlich und
oOstlich angrenzenden Siedlungsgebieten um eher lockere Einfamilienhausbebauung handelt. Eine
erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima ist nicht zu erwarten.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

MaRnahmen sind nicht vorgesehen bzw. kénnen tber die MaRnahmen zur Vermeidung und Ver-
ringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Schutzgtter Wasser und Luft herangezogen werden.

6.2.6 Schutzgut Pflanzen

a) Ausgangssituation

Hinsichtlich seiner Biotopausstattung weist das Plangebiet zwei sehr unterschiedliche Teilbereiche
auf.

Der 6stliche Teilbereich ist durch die aufgegebene Kleingartenanlage mit umgebenden Gehdlz-
streifen und das suidwestlich angrenzende Gelande der Kirchengemeinde St. Philippus gepréagt.
Es wird angenommen, dass sich auf dem ehemaligen Kleingartengeldnde Flachen mit besonderer
Bedeutung fUr den Naturschutz entwickelt haben. Somit kann ihr ein geringer bis mittlerer Bio-
topwert zugeordnet werden. In den Kleingarten finden sich viele, teils alte Einzelbdume, tberwie-
gend Obst-, aber auch Nadelbaume sowie zahlreiche weitere Geholze (Gebiische und Hecken
etc., die nach und nach durchwachsen und Wege verengen). Die gehdlzfreien Flachen zeigen
Zeichen der Ruderalisierung mit autkommenden Arten der Sukzession, wie kanadische Goldrute
und sich ausbreitenden Brombeeren. Die umgebenden Gehdlzstreifen sind durch markanten
GrolRbaumbestand gepragt, der sich aus Kiefern und heimischen Laubbdumen, wie Berg- und
Spitz-Ahorn, Sand-Birke, Hainbuche, Buche und Stiel-Eichen zusammensetzt und einen mehr o-
der weniger dichten Unterwuchs aus heimischen Straucharten, wie Hasel, Brombeere, Weil3dorn,
Heckenkirsche, Hundsrose etc. aufweist. Verstreut finden sich in diesen Griinstreifen auch offene
Rasenflachen, wie bei der Kirche St. Philippus und im Bereich des dstlich gelegenen Rasenspiel-
feldes. Am Nordrand der ehemaligen Kleingartenanlage verlauft ein Knick aus heimischen Laub-
geholzen.

Der kleinere westliche Teilbereich ist fast vollstéandig versiegelt und weist nur im Randbereich zur
Schlutuper StraRe Pflanzenbewuchs auf (Extensivrasen bzw. Ruderalfluren).

An der Schlutuper StralRe verlauft ein Abschnitt der Linden-Allee, die vor allem weiter westlich die
Schlutuper Stral3e beidseitig saumt. Die Baume im Plangebiet weisen Stammdurchmesser von
0,4 bis 0,8 m auf und Kronendurchmesser von 7 bis 10 m. Auf Hohe der Stellplatzflache vor der
ehemaligen Kleingartenkolonie besteht eine gréRere Licke im Baumbestand, die 90 m auf der
Ostseite und 60 m auf der Westseite umfasst.

Knick und Allee sind gesetzlich geschiitzt gemaf § 30 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 3
bzw. 4 LNatSchG. Die Allee ist Uberdies geschuitzt gemal Baumschutzsatzung der Hansestadt
Lubeck.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Infolge der geplanten wohnbaulichen Nutzung und der dazugehérigen ErschlieRungsmal3inahmen
kommt es zu einer Uberbauung des groRten Teils des Plangebiets und damit zum Verlust von
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Vegetationsflachen. Die brachgefallenen Kleingarten als Flachen mit besonderer Bedeutung fir
den Naturschutz werden fir die geplante Wohnsiedlung (77.128 m?) dstlich der Schlutuper Strafl3e
vollstandig entfallen.

Fur die geplante Anbindung der neuen Wohnsiedlung und der Neubebauung im westlichen Teil
des Plangebiets an die Schlutuper Stral3e sind nach derzeitigem Stand 12 Linden in der Allee zu
fallen. Die randlichen Geholzstreifen und der nordlich gelegene Knick sollen jedoch erhalten blei-
ben.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen der Pflanzen

Die vorhandenen Geholzstreifen am Sid- und Ostrand der ehemaligen Kleingartenanlage und der
vorhandene Knick am Nordrand der ehemaligen Kleingartenanlage bleiben erhalten.

Im Plangebiet bleiben die Linden in der Allee an der Schlutuper Stral3e grofitmdglich erhalten.

Zu erhaltende Einzelbdume und Gehdlzbestande im Nahbereich von Bauflachen werden vor,
wahrend und nach der Bauphase sowie bei der spéateren Nutzung der Grundstlicke vor Beein-
trachtigungen (z.B. Bodenverdichtung, -ablagerung oder unsachgemaflem Beschneiden) ge-
schitzt. Auch die Lagerung von Bodenmassen in Baumkronentraufbereichen ist nicht zulassig.

Ausgleich fir erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen

Das Ausgleichserfordernis fiir die Eingriffe in die Flachen mit besonderer Bedeutung fir Na-
turschutz im Plangebiet liegt bei 77.128 m2 (Ermittlung siehe Fachbeitrag Natur und Land-
schaft) und ist im Plangebiet selbst aufgrund der dortigen wohnbaulichen Entwicklung nicht
mdglich. Der Ersatz fur diese Eingriffe erfolgt darum Uber eine 13 ha grol3e Flache an der
Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Libeck. Die konkreten Teilflachen (-num-
mern) sowie detaillierten MaRnahmen werden im Bebauungsplan festgelegt.

Das Ausgleichserfordernis fiir die nach derzeitigem Stand 12 zu fallenden Linden betragt laut
Baumschutzsatzung 33 Ersatzpflanzungen mit einheimischen und standortgerechten Baumen in
Baumschulgualitat und einem Mindeststammumfang von 12/14 cm. Die Ersatzbaume werden teil-
weise wieder entlang der Schlutuper Stral3e gepflanzt, um den Allee-Charakter zu erhalten, und
teilweise entlang der ErschlieBungsstral3e im geplanten Wohnbaugebiet.

6.2.7 Schutzgut Tiere

a) Ausgangssituation

Fledermause: Es konnten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mickenfledermaus (Pi-
pistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Breitfliigelfledermaus (Eptesicus
serotinus) und Grol3er Abendsegler (Nyctalus noctula) nachgewiesen werden. Festgestellt wurden
weiterhin Jagdreviere und Balzreviere. Besonders die Hauptwege der ehemaligen Kleingartenan-
lage wurden von Zwergfledermdusen mehr oder weniger intensiv als Leitstrukturen genutzt. Au-
Rerhalb des Plangebiets wurde eine Wochenstube nachgewiesen.

In den verbliebenen Gebauden und in alteren BAumen sind Tages-, Balzquartiere und Wochen-
stuben maglich, insbesondere nach der langen Nutzungsaufgabe. Winterquartiere sind in Hiitten
nicht zu erwarten, da die Gebaude nicht frostsicher sind. In Baumen sind diese i.d.R. nicht zu
erwarten, da Baume einen Stammdurchmesser tber 50 cm nicht erreichen. Im Einzelfall ist dies
jedoch bei Umsetzung von Rodungsmafinahmen zu Uberprifen.
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Brutvdgel: Die ehemaligen Kleingarten stellen fir viele Arten einen hochwertigen, sehr gut geeig-
neten Lebensraum dar. Bedingt durch die zahlreichen Brutplatz-Mdglichkeiten, das hohe Nah-
rungsangebot, die Stérungsarmut sowie dem mosaikartigen Nebeneinander diverser hochwertiger
Klein-Habitate und Strukturen ist hier mit einer hohen Arten- und Individuendichte zu rechnen.

Es sind im Gebiet gleichermalRen Hohlen- und Nischenbriter wie Meisen, Sperlinge oder Garten-
rotschwanz und Freibriter wie Finkenarten oder Grasmuicken zu erwarten.

Hohlen- und Nischenbruter kdnnen sowohl an den Gartenlauben, Schuppen und Garagen Nist-
platze finden als auch in Hohlen bzw. Astgabeln o0.4. von Baumen. An Geb&auden sind Haussper-
ling und Hausrotschwanz, Grauschnépper und Bachstelze zu erwarten. Mogliche Hohlenbriiter in
Baumhohlen sind Kleiber, Meisenarten, Gartenrotschwanz, Star und Gartenbaumlaufer.

In Hecken und sonstigen Geholzbestanden kénnen Frei- und Bodenbruter wie Heckenbraunelle,
Zaunkonig, Amsel, Ringeltaube, Stieglitz und Gimpel vorkommen.

Amphibien / Reptilien: Das Plangebiet beinhaltete in der Vergangenheit eine Anzahl potenzieller
Amphibien-Laichgewasser (Gartenteiche), welche derzeit jedoch bereits alle zerstort / entwertet
sind. Das unmittelbar nérdlich an das Plangebiet angrenzende, mit Graben durchzogene Gebiet
muss als potenzielles Laichgewasser flur Erdkréte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria),
Kammmolch (Triturus cristatus) und Teichmolch (Lissotriton vulgaris) angesehen werden.

Auch in den diversen Kleingewassern der 6stlich angrenzenden aktiven Kleingartenanlage mis-
sen Laichvorkommen der 0.a. Amphibien-Spezies angenommen werden. Somit hat die ehemalige
Kleingartenanlage fiir die genannten Spezies Bedeutung als Landlebensraum (Sommer- und Win-
terverstecke, Wander-Route etc.). Besonders die Lage zwischen den nordlich angrenzenden Gra-
ben und den Kleingewassern auf der aktiven Kleingartenflache lassen hier Wanderbewegungen
vermuten.

Andere artenschutzrechtlich relevante Arten: Weitere artenschutzrechtlich relevante Arten sind in
den ehemaligen Kleingarten nicht anzunehmen, da hier entweder geeignete Habitate fehlen, oder
die Flache auf Grund der isolierten, stadtischen Lage Uber keine ausreichende Vernetzung zu
Quellbiotopen verfligt (Haselmaus).

Jedoch werden die ehemaligen Kleingarten einer Vielzahl teilweise auch national besonders ge-
schutzter Arten als Lebensraum dienen. Neben etlichen Kleinsdugern (Mause, Maulwurf, Kanin-
chen etc.) kénnen hier auch Marderartige (Steinmarder, Wiesel, lltis, Waschbéar, Marderhund),
Fuchs (ein Bau konnte wahrend der Begehung unter einer Gartenlaube festgestellt werden), Igel
etc. angenommen werden. Weiterhin sind Besténde etlicher wirbelloser Arten (Insekten wie Hor-
nissen, Hummeln etc., Mollusken wie Weinbergschnecken etc.) anzunehmen.

Insgesamt ist aus der Sicht des Artenschutzes im Hinblick auf die geplante Nutzung von einem
hohen Konflikt auszugehen, da das Plangebiet vielfaltige Habitat-Moglichkeiten aufweist. Die Be-
deutung dieses Bereichs fir das Schutzgut Tiere ist daher hoch einzustufen.

b) Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

In der Bauphase kann es zu Stérungen, Verletzungen und Tétungen von Tieren sowie zur Zersto-
rung von deren Lebensstatten kommen. Mit der geplanten Uberbauung der ehemaligen Kleingar-
tenanlage und dem Riickbau der Containerwohnanlage westlich der Schlutuper Strafl3e gehen Le-
bensstatten von artenschutzrechtlich relevanten Brutvogel-, Fledermaus- und Amphibienarten so-
wie weiterer Arten der Saugetiere und Wirbellosen verloren. Insofern stellen die geplanten Vorha-
ben erhebliche negative Auswirkungen fir das Schutzgut Tiere dar.
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Eine detailliertere Eingriffsermittiung und artenschutzrechtliche Priifung erfolgen im Rahmen des
konkreteren Bebauungsplanentwurfs zur offentlichen Auslegung und Beteiligung der Behdrden
und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange gemaf 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Vermeidung von Tétungen und Verletzungen von Tieren wahrend der Bauphase

Zum Schutz von Fledermausen der Gebaude und Geholze werden der Abriss der Gebaude sowie
alle Fall- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.12. bis 29.02. durchgefihrt.

Zum Schutz von Brutvigeln der Geb&ude und Geholze werden der Abriss der Gebaude sowie alle
Fall- und Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01.09. bis 29.02. vorgenommen. Ist ein Abriss innerhalb
der Brutzeit vorgesehen, kann kurz vorher eine Kontrolle auf einen Brutvogelbesatz durchgefiihrt
werden. Sind keine besetzten Nester vorhanden, ist ein Abriss auch in dieser Zeit zulassig.

Bauarbeiten im Bereich der Ruderalflachen/Brachen werden aul3erhalb der Brutzeit der Offenland-
briter durchgefiihrt, d.h. zwischen Ende August und Mitte Marz. Wahrend der Brutzeit sind Ein-
griffe nur dann zul&ssig, wenn kurz vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fachperson ein Brut-
vorkommen ausgeschlossen werden konnte.

Im April 2017 wurde ein die gesamte ehemalige Kleingartenanlage umspannender Amphibien-
Schleusenzaun installiert, der das Eindringen von Amphibien in den Plangeltungsbereich verhin-
dern soll. Die Reparatur / Pflege des Amphibien-Schleusenzauns, der vor Baufeldfreimachung
dem Kammmolch das Abwandern jedoch nicht das Zuwandern erméglicht, ist erforderlich. Abwan-
derung erfolgt in der Laichzeit (Februar bis Mai).

Verringerung betriebsbedingter Beeintrachtigungen der Tiere

Storungen lichtmeidender Flederméuse werden durch den Einsatz von nach unten ausgerichte-
ten, max. 5 m hohen Straf3enleuchten mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln minimiert. Eine Ab-
strahlung in die Griinzlige ist zu vermeiden.

Beleuchtungen an den AuRenfassaden werden so nach ihrer Beschaffenheit ausgewahlt und plat-
zZiert, dass die Lichtwirkung eine minimal notwendige Reichweite erreicht.

Bei der Errichtung des Geschosswohnungsbaus werden Niststeine fir Fledermause und andere
Hohlen- und Nistbruter eingebracht werden.

Ausgleich betriebsbedingter Beeintrachtigungen der Tiere

Der Ausgleichsbedarf fir den Lebensraumverlust fiir artenschutzrechtlich relevante Flederméu-
sen, Brutvogel und Amphibien umfasst die Installation von 18 Fledermauskésten und 30 Brutvo-
gelkasten sowie die amphibiengerechte Gestaltung aller Grinflachen innerhalb des Plangeltungs-
bereichs.

Weitere artenschutzrechtliche Malinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen werden im Bebauungsplan festgelegt.

6.2.8 Schutzgut Biologische Vielfalt

a) Ausgangssituation

Die Kleingartenanlagen mitihren zahlreichen kleineren Biotopstrukturen haben zusammen mit den
Wiesen des Lauerhofer Feldes und den umgebenden Gehdlzstreifen eine Bedeutung fir die bio-
logische Vielfalt, die sich jedoch vor allem auf die Insellage innerhalb des besiedelten Bereichs
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bezieht. Wesentlich bedeutendere Flachen fir die biologische Vielfalt sind die weiter ndérdlich an-
grenzenden Flachen des Lauerholzes.

Der Teilbereich westlich der Schlutuper StraRe hat mit seiner naturfernen Uberpragung keine be-
sonderen Biotop- und Artenpotenziale.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Durch die geplante Wohnbebauung geht die brachliegende Kleingartenanlage verloren. Wegen
der Lage des Plangebiets, abseits vorhandener Biotopverbundschwerpunktbereiche und Bio-
topverbundachsen, ist die bestehende Vernetzung von Lebensrdumen nicht betroffen. Die mit
dem Vorhaben verbundene Reduzierung der biologischen Vielfalt wird als nicht erheblich einge-
schatzt.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

MaRRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind
nicht erforderlich. Mit den vorgesehenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaf3nahmen im Plan-
gebiet (Vogel- und Fledermauskasten, amphibienfreundliche Gestaltung der Griinflachen) wird in
einem gewissen Umfang auch ein multifunktionaler Ausgleich fur die biologische Vielfalt erbracht.

6.2.9 Schutzgut Landschaft

a) Ausgangssituation

Die Kleingartenanlage, ihre randlichen Geholzstreifen und die Wiesen des Lauerhofer Feldes bil-
den zusammen mit Teilen der westlich der Schlutuper Stral3e gelegenen Sportplatz- und Kleingar-
tenanlagen eine grof3e und weitgehend griine Landschaftsinsel innerhalb geschlossener Sied-
lungsflachen im Osten von Libeck. Das Landschaftsbild ist hier Giberwiegend bebauungsfrei und
grin gepréagt. Es wird daher gemafld Gesamtlandschaftsplan von Liibeck in die Wertstufenklassen
hoch und mittel eingestuft.

Die Grunflachen der ehemaligen Kleingéarten und der geschiitzte Landschaftsbestandteil ,Lauer-
hofer Feld” sind Teil des Grunzuges Brandenbaumer Feld. Stidwestlich im Plangebiet verlauft ein
weiterer Griinzug, der Teil einer Grin- und Wegeverbindung bis zur Dieselstral3e ist. Griinziige
dienen vorwiegend einer lokalen, d.h. wohngebietsnahen Versorgung der Bevolkerung mit Erho-
lungsflachen und haben eine hohe Bedeutung.

b) Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Mit der geplanten neuen Wohnsiedlung wird ein gré3erer Teil der 0.g. grinen Landschaftsinsel zu
einer bis zu viergeschossig hoch bebauten Siedlungsflache umgewandelt. Der bisherige nérdliche
Siedlungsrand 6stlich der Schlutuper Stral3e verschiebt sich deutlich nach Norden. Durch die ge-
plante, bis zu viergeschossige Zeilenbebauung parallel zur Schlutuper Straf3e wird zum 6ffentli-
chen StraRenraum der Eindruck einer eher verdichteten Bebauung entstehen, auch wenn im Os-
ten und Siden des neuen Wohngebietes eine eher aufgelockerte Einfamilienhausbebauung ge-
plant ist. Fir die geplante verkehrliche Anbindung wird die vorhandene Liicke auf der Ostseite der
Linden-Allee vergrof3ert und eine zusatzliche Liicke auf der Nordseite der Allee geschlagen.

Allerdings geht von den vorhandenen umgebenden Grinstrukturen und straRenseitig von der Lin-
den-Allee eine gewisse Pufferwirkung aus. Der randliche GroRBbaumbestand im Osten und Stiden
und der Knick am Nordrand des neuen Wohngebietes bleiben erhalten und binden das neue
Wohnquartier landschaftlich ein. Weiterhin wird in der Mitte des neuen Wohnquartieres eine Grin-
flache in Nord-Sud-Richtung verlaufen. Fir die zu fallenden Linden sieht der Bebauungsplan
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Neupflanzungen vor, sodass der Allee-Charakter am Standort erhalten bleibt. Das Plangebiet liegt
Uiberdies innerhalb des im Regionalplan festgelegten baulich zusammenhangenden Siedlungsge-
biets des Oberzentrums Libeck.

Der in der Planzeichnung dargestellte neue Grenzverlauf des gesetzlich geschiitzten Landschafts-
bestandteils ,Lauerhofer Feld* gibt den derzeitigen Abstimmungsstand mit der unteren Natur-
schutzbehoérde zur Entlassung der fiir die Bebauung vorgesehenen Flachen aus dem Schutzge-
biet und die zukinftige Abgrenzung des geschitzten Landschaftsbestandteils wieder. Der endgul-
tige Grenzverlauf wird nach Abschluss des erforderlichen naturschutzrechtlichen Verfahrens fur
die Anderung der Schutzgebietsverordnung festgelegt und in den Bebauungsplan nachrichtlich
Ubernommen.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Es wird durch die Umsetzung des Bebauungsplanes zwar zu einer Beeintrachtigung des Ortsbil-
des kommen, jedoch wird der Eingriff aufgrund der vorhandenen umfénglichen Eingriinung im
Norden, Osten und Siuiden des Plangebietes als nicht erheblich im Sinne der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung bewertet. Durch die Ersatzpflanzungen innerhalb der Linden-Allee wird das
Ortshild an der Schlutuper StralRe mittel- bis langfristig ebenfalls wieder aufgewertet.

6.2.10 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

a) Ausgangssituation

Im Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lubeck ist westlich des Plangebiets ein Abschnitt der
Lindenallee an der Schlutuper Stral3e als kulturhistorischer Landschaftsbestandteil gekennzeich-
net.

Ansonsten sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine Kultur- und sonstige Sachguter im Plangebiet und
seinem weiteren Umfeld bekannt.

b) Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Nach derzeitigem Stand sind von der Planung keine Kultur- und sonstigen Sachgtiter betroffen.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

Malinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind
nicht erforderlich.

6.2.11 Schutzgut Mensch einschliel3lich der menschlichen Gesundheit

a) Ausgangssituation

Der 6stliche Teil des Plangebiets diente bis zur Aufgabe der Kleingartenanlage Gberwiegend der
Naherholung. Die randlich gelegenen Grunflachen im Plangebiet mit ihren FuR- und Radwegen
sowie einem Rasenspielfeld stehen jedoch weiterhin der 6ffentlichen Naherholung zur Verfigung.
Sie sind Teil des Griinzuges Brandenbaumer Feld, dessen Ful3- und Radwege an die Wege des
Griinzugs Marli angebunden sind und im Rahmen der Realisierung des neuen Wohngebietes
Kepler-Quartier nahe der Brandenbaumer LandstralRe an die Wege des Erholungsgebietes Wa-
kenitz angebunden werden. Dariiber hinaus dienen die Kirche St. Philippus und die dortige Kin-
dertagesstéatte dem Gemeinwesen.
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Die westlich gelegenen Flachen im Plangebiet werden zu einem geringen Teil zum Wohnen
(Wohncontainer) genutzt und sind ansonsten ungenutzt.

Flachen und Gebiete, die dem Wohnen und der Naherholung dienen, haben eine hohe Bedeutung
fur den Menschen.

Larmbelastung

Im Plangebiet bzw. seinem Umfeld bestehen grof3flachig Larmvorbelastungen durch Verkehrslarm
von der Schilutuper StralRe sowie kleinflachig durch Gewerbelarm und Sportlarm.

Verkehrslarm: Die Larmemissionen von der Schlutuper Stral3e fihren entlang der Straf3e zu einer
groRflachigen Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 (Beiblatt 1, Schallschutz im
Stadtebau) von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete. Davon betroffen
sind Gebaude innerhalb des Plangebiets sowie Wohngebdude westlich und dstlich des Plange-
biets in direkter N&he zur Schlutuper Stral3e (bis zu 66 dB(A) tags gemessen, bis zu 58 dB(A)
nachts gemessen). Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefahrdung nach Recht-
sprechung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird nicht erreicht.

Gewerbelarm: Von der Tankstelle und der dahinterliegenden Garagenanlage westlich der Schlutu-
per Stral3e gehen Larmemissionen aus. Durch diverse Gerauschquellen werden im Umfeld die
Richtwerte der TA Larm fur allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) Uber-
schritten. Planungsrelevant sind Uberschreitungen tags auf dem fur die geplante Pflegeeinrichtung
vorgesehenen Grundstlcksteil (56 dB(A) tags) sowie hachts im Bereich fur das geplante allge-
meine Wohngebiet WA 1 (43 dB(A) nachts).

Sportlarm: Der von den nérdlich gelegenen Sportplatzen ausgehende Sportlarm erreicht nach der-
zeitigem Stand keine planungsrelevante Uberschreitung der anzuwendenden Richtwerte der 18.
BImSchV (Sportanlagenlarmschutzverordnung) von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A).

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Verkehrslarm: Insbesondere durch die neue Wohnsiedlung ist mit einer Pegelerhéhung um 0,1 bis
0,2 dB an der Schlutuper StralRe zu rechnen. Diese Anderungen liegen unterhalb der menschli-
chen Wahrnehmungsschwelle von ca. 1 dB. Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheits-
gefahrdung nach Rechtsprechung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird weiterhin nicht
erreicht. Somit ist durch die Planung des neuen Wohnquatrtiers keine erhebliche Erhdhung des
Verkehrslarms auf 6ffentlichen Straf3en zu verzeichnen.

Gewerbelarm und_Sportldrm: Eine planungsbedingte Erhéhung der Larmemissionen von der
Tankstelle und der dahinterliegenden Garagenanlage sowie von den benachbarten Sportplatzen
erfolgt nicht. Aufgrund der Gerauschemissionen des bestehenden Gewerbes und der geplanten
Pflegeeinrichtung sowie der geplanten Quartiersgarage ergeben sich schalltechnische Konflikte
im Plangebiet im Sinne der TA Larm. Auf das Gebéaude der geplanten Pflegeeinrichtung werden
Eigenlarmimmissionen einwirken, die tags mit 56 dB(A) die Richtwerte der TA Larm fur allgemeine
Wohngebiete Uberschreiten. Auf die geplanten allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 4 und WA 5
werden Larmemissionen von der Tankstelle und der Quartiersgarage ausgehen, die nachts mit 42
dB(A) die Richtwerte der TA Larm fiir allgemeine Wohngebiete Uberschreiten. Die Sportlarmemis-
sionen der nordlich angrenzenden Sportanlage werden die Richtwerte der 18. BImSchV fir allge-
meine Wohngebiete einhalten.

Die juristisch anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefahrdung nach Rechtsprechung von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird insgesamt weiterhin nicht erreicht.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
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Auswirkungen
Vermeidung und Verringerung von baubedingten Beeintrachtigungen durch Larm

Zur Vermeidung von unndétigen Larmemissionen wéhrend der Bauphase kommen nur Baumaschi-
nen und -fahrzeuge zum Einsatz, die dem neuesten Stand der Larmminderungstechnik entspre-
chen.

Vermeidung von Verkehrslarmimmissionen

Grundrissorientierung: Durch Anordnung der Baukorper oder durch geeignete Grundrissgestal-
tung sind die Aufenthaltsrdume im Plangebiet den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen.
Sofern eine Anordnung aller Aufenthaltsrdume an den larmabgewandten Geb&udeseiten nicht
moglich ist, sind vorrangig Schlafraume den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen.
Wohn-/Schlafraume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafradume zu be-
urteilen.

Passiver Schallschutz: Fir alle Schlaf- und Aufenthaltsraume muss ein ausreichender Larmschutz
durch bauliche Mal3Bnahmen an AufRentiiren, Fenstern, AufRenwanden und Dachern der Gebaude
geschaffen werden:

(1) Die Luftschalldammung von Aufienbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-01,
Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des
Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maf3gebli-
chen AufRenlarmpegel gemaf DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in Anlage
4a fur schutzbedurftige Raume und in Anlage 4b fir die Raume, die Uberwiegend zum
Schlafen genutzt werden konnen, festgesetzt.

(2) Im gesamten Plangebiet sind zum Schutz der Nachtruhe fir Schlaf- und Kinderzimmer
schallgedampfte Liftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel
nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise
sichergestellt werden kann.

(3) Vonden Nr. (1) und (2) kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachwei-
ses ermittelt wird, dass aus der tatséchlichen Larmbelastung geringere Anforderungen an
den Schallschutz resultieren.

Vermeidung von Gewerbeldrmimmissionen

Grundrissorientierung: Durch Anordnung der Baukorper oder durch geeignete Grundrissgestal-
tung sind die Aufenthaltsrdume im Plangebiet den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen.
Sofern eine Anordnung aller Aufenthaltsraume einer Wohnung bzw. der Pflegeeinrichtung an den
larmabgewandten Gebaudeseiten nicht maglich ist, sind vorrangig die SchlafrAume den larmab-
gewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Wohn-/Schlafraume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kin-
derzimmer sind wie Schlafraume zu beurteilen.

Verglaste Vorbauten: Durch verglaste Vorbauten vor Fenstern von Aufenthaltsraumen ist sicher-
zustellen, dass fir den AuBBenbereich insgesamt eine Schallpegelminderung erzielt wird, die es
ermdglicht, dass die Einhaltung der Richtwerte der TA Larm fir die jeweilige Gebietseinstufung
erreicht wird.

6.2.12 Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den Schutzgitern

Grundsétzlich bestehen immer Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen allen Bestandtei-
len des Naturhaushalts. Im Plangebiet wird dieses Wirkungsgeflecht, wie im Siedlungsbereich tb-
lich, durch die Auswirkungen der baulichen Anlagen und die Intensitat der Nutzung durch den
Menschen auf die anderen Schutzglter gepragt.
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Der Mensch steht sowohl als Teil seiner Lebensumwelt als auch durch seine Nutzungsanspriiche
in einem besonderen Verhéltnis zum Naturhaushalt und damit zu den Schutzgutern. Die vom Men-
schen ausgeldsten Veranderungen und Beeintrachtigungen der Schutzgiter haben immer auch
Ruckwirkungen auf den Menschen und die fr ihn relevanten Nutzungen.

So wurden die Bodenverhéltnisse im Plangebiet bereits durch Versiegelungen und Bodenverdich-
tungen verandert. Die im Bereich der ehemaligen Kfz-Werkstatt 6stlich der Schlutuper Straf3e ver-
muteten lokalen Bodenverunreinigungen erfordern im Hinblick auf die zuktinftige Nutzung ggf. eine
Sicherung belasteter Bereiche oder eine Entsorgung des betroffenen Bodens. Bestehende Larm-
belastungen durch den Verkehr und die Tankstelle setzen die Lebensraumeignung fur die Vogel-
welt im vorhandenen Baumbestand und den sonstigen Gehdlzstrukturen nahe der StralRe herab.
Andererseits stellen menschliche Bauten wie die Hitten und kiinstlich angelegten Gartenteiche in
der ehemaligen Kleingartenanlage grundsatzlich geeignete Lebensraumstrukturen fir Fleder-
mause oder Amphibien dar.

Fir die im Plangebiet zwischen den Schutzgltern bestehenden Wechselbeziehungen und -wir-
kungen wird davon ausgegangen, dass durch die geplanten Bauvorhaben im Plangebiet keine
grundlegend neuen negativen Wechselwirkungen und Verschlechterungen der bestehenden
Wechselbeziehungen ausgeldst werden.

6.2.13 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Im Plangebiet selbst sind keine Natura-2000-Gebiete vorhanden. Ca. 900 m nérdlich und 850 m
bzw. 1.500 m 6stlich des Plangebiets liegen Flachen des FFH-Gebietes Nr. 2130-301 ,Lauerholz*
und das EU-Vogelschutzgebiet 2031-401 , Traveférde®, die sich teils flachengleich bis zur Trave
Muindung erstrecken.

Aufgrund der Entfernungen und der dazwischenliegenden Siedlungsflachen und Verkehrsachsen
wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass der Verlust der Kleingartenflachen und
die geplante Wohnbebauung nicht zu relevanten Auswirkungen auf diese Natura 2000-Gebiete
fuhren wird.

6.3 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Pla-
nung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bliebe das ehemalige Kleingartengeldnde zunachst in seinem
jetzigen Zustand und wirde sich weiter zur Brachflache entwickeln. Auch wenn die Kleingarten-
anlage nicht schon vollstandig geraumt worden ware, ware hier mit einem fortschreitenden Riick-
gang der Nutzung zu rechnen, da bereits vor den Planungen zur Wohngebietsentwicklung ein
Trend zur Aufgabe von Kleingarten eingetreten ist, wie es die zunehmend hohen Leerstandsraten
in der Anlage seit einigen Jahren gezeigt haben.

Das weitestgehend versiegelte Grundstiick Schlutuper Stral3e 35 im westlichen Teil des Plange-
biets wiirde bei Nichtdurchfiihrung der Planung wegen der Lage im Auf3enbereich gemaR § 35
BauGB zunachst unverandert bleiben und vermutlich weiter fiir die Unterbringung von Fliichtlingen
genutzt werden, solange dieser Standort noch bendétigt wird. Fir grundlegende bauliche Verande-
rungen ware eine Bauleitplanung erforderlich.

6.4 Anderweitige Planungsmadglichkeiten

Bei der Betrachtung anderweitiger Planungsmoglichkeiten im Rahmen der Umweltpriifung sind
gemald Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 88 2a und 4c BauGB die Ziele und das raumliche Plangebiet
des Bebauungsplans zu beriicksichtigen. Zu prifen sind mithin allein plankonforme Alternativen,
die in Kap. 4 der Begrindung des Bebauungsplans aufgeftihrt sind.
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Die Planung soll vorrangig der Befriedigung des dringenden Wohnbedarfs in der Hansestadt
Libeck dienen. Im Plangebiet sollen 400 Wohneinheiten in unterschiedlicher Dichte und Hohe
realisiert werden, wobei sich die Bebauung in Art, Gré3e und Strukturierung die umgebende Sied-
lungsstruktur und das vorhandene Orts- und Landschaftsbild einfiigen sollen. Okologisch, klima-
schitzende, larmschitzende und entwasserungstechnische Belange sind zu bertcksichtigen. Auf
dieser Grundlage war dem Bebauungsplanverfahren ein stadtebaulicher Wettbewerb vorgeschal-
tet, aus dem das hier zugrundeliegende Entwurfskonzept als Sieger hervorgegangen ist (Preisge-
richtsprotokoll Stadtebaulicher ldeenwettbewerb als kooperatives Gutachterverfahren Neues
Wohnquartier Lauerhofer Feld). Insofern wurden anderweitige Planungsmaglichkeit gepruft und
das den Zielsetzungen am besten entsprechende Konzept dem Bebauungsplan zugrunde gelegt.

Fur den westlichen Teilbereich mit dem Grundstiick Schlutuper Stral3e 35 wéren auch eine ge-
werbliche Nutzung oder eine ergdnzende Nutzung zu den angrenzenden Sportplatzen denkbar
(z.B. Sporthalle).

6.5 Anfalligkeit des durch die Planung erméglichten Vorhabens fir schwere Unfélle
oder Katastrophen / Méglichkeit des Verursachens schwerer Unfalle oder Kata-
strophen durch das Vorhaben

Unbeschadet von § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die geplante Festsetzung der allgemeinen
Wohngebiete, der Sondergebiete und der Flache fir Gemeinbedarf keine schweren Unfélle oder
Katastrophen mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.

Ein Abgleich mit der vom Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume S-H erstell-
ten Liste der Betriebsbereiche nach der Storfall-Verordnung in Schleswig-Holstein, (Stand
06.02.2020) hat ergeben, dass sich auch im Umfeld des Vorhabens keine Storfallbetriebe befin-
den, von denen eine derartige Gefahr fir das Plangebiet ausgehen kdnnte.

6.6 Zusatzliche Angaben

6.6.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprifung
sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Technische Verfahren kamen fur die Umweltpriifung des Bebauungsplanes Nr. 07.32.00 nicht zur
Anwendung. Wesentliche Grundlage fiir die Zusammenstellung der Informationen bildeten Orts-
begehungen, der Landschaftsplan der Hansestadt Libeck, der digitale Landwirtschafts- und Um-
weltatlas Schleswig-Holstein, der Archéologieatlas Schleswig-Holstein, Informationen der Stadt-
verwaltung sowie vorhandene Gutachten.

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Umweltprifung bzw. bei der Zusammenstellung der Un-
terlagen auf.

6.6.2 UberwachungsmaRnahmen (Monitoring)

Die sachgerechte Durchfiihrung der im Bebauungsplan Nr. 07.32.00 festgelegten naturschutz-
rechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaf3nahmen ist vom Vorhabentréger im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens ggf. unter Zuhilfenahme von Fachgutachtern nachzuwei-
sen. Gleiches gilt fir noch zu ergdnzende aul3erhalb des Plangebiets durchzufihrende Mal3nah-
men, die den Eingriffsflachen im Plangebiet des Bebauungsplans zum Ausgleich zugeordnet wer-
den.

Darlber hinaus sind nach bisherigem Kenntnisstand keine weiteren Monitoringmaf3nahmen erfor-
derlich.
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6.6.3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des Umweltberichtes

Wird erganzt zum konkreteren Bebauungsplanentwurf fir die 6ffentliche Auslegung und Beteili-
gung der Behorden und sonstigen Trager Belange gemaf 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB.

7. Wesentliche Auswirkungen der Planung

Zu den finanziellen Auswirkungen (auf den stadtischen Haushalt) wird auf Kap. 9. verwiesen.
7.1 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung

Zusatzliche Wohneinheiten

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Neubaupotenzial von insgesamt etwa 410 Wohneinheiten,
die sich wie folgt auf die nachfolgend genannten Wohnungstypen verteilen:

90 WE in Doppel- und Reihenhausern

ca. 320 WE im Geschosswohnungsbau
(Annahme: durchschnittliche WohnungsgréRe 100 m2 / BGF

Zu erwartende Anzahl der Bewohner

Bei vollstandiger Ausnutzung des Planungsrechtes ist fur das geplante Wohnquartier mit ins-
gesamt 1.000 Bewohnern zu rechnen.

7.2 Wohnfolgebedarfe
7.2.1 Soziale Infrastruktur

Zusatzlicher Bedarf an Kita-Pldatzen

Durch die geplante Wohnbebauung wird der Bedarf einer 3-4gruppigen Kindertagesstatte
(Kita) mit einer Nutzflache von ca. 700 m? und einer Au3enflache von mind. 600 m? ausgeldst.
Sudostlich der St Philippus Kirche ist eine entsprechende Flache im Bebauungsplan ausge-
wiesen. Fur den Bau und Betrieb der Kita liegen Anfragen von Tréagern vor, sobald die Ent-
wicklung entsprechend vorangeschritten ist wird ein Interessenbekundungsverfahren durch-
geflhrt.

Zusatzlicher Grundschulplatzbedarf

Die geplante Wohnbebauung ergibt einen schulischen Mehrbedarf im Grundschulteil um einen
kompletten Zug in jedem Jahrgang an der nahegelegenen Albert-Schweitzer-Schule. Die
Schule wachst dadurch von einer 2- in eine 3-Zugigkeit, was einen Mehrbedarf an 4 Klassen-
und 2 Differenzierungsraumen ergibt. Derzeit |auft die Sanierung mit Teilabrissen und Ersatz-
bauten an der Albert-Schweitzer-Schule, sodass es schwierig wird, bereits in diesem laufen-
den Bauvorhaben diese Raume gleich mit zu errichten. Zudem miissen die finanziellen Mittel
noch im Haushalt bereitgestellt werden. Der Bereich Schule und Sport wird Planer und Archi-
tekten schon jetzt um Uberlegungen bitten, wie und wo auf dem Gelande am besten diese
Raume realisiert werden kénnen, um die entsprechenden Haushaltsmittel abschatzen und be-
antragen zu kénnen.
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Zusatzlicher Spielplatzbedarf

Das geplante Wohnquartiert bedingt einen zusétzlichen Spielplatzbedarf, es sind im Bereich
des Gringurtels zum geschitzten Landschaftsbestandteil entsprechende Flachen vorgese-
hen. AuRerdem soll der vorhandene Ballspielplatz im Rahmen der Realisierung der geplanten
Wohnbebauung aufgewertet werden.

7.3 Verkehrliche Auswirkungen

Im Rahmen der Entwicklung des stadtebaulichen Entwurfes wurde ein Verkehrskonzept durch
SHP-Ingenieure erstellt. Nach der Abschatzung der zu erwartenden Verkehre durch die ge-
plante Nutzung ist ohne die Beriicksichtigung eines Mobilitatskonzeptes von zusatzlich rund
1.600 Kfz-Fahrten pro Tag auszugehen. Mit Berticksichtigung eines Mobilitatskonzeptes wir-
den rund 1.320 Kfz-Fahrten pro Tag erzeugt, es lie3en sich 17% der Kfz-Fahrten vermeiden.

Die Methodik der Berechnung des Verkehrsaufkommens basiert im Wesentlichen auf aner-
kannten Berechnungsverfahren fur den werktéglichen Normalverkehr (Hessisches Landesamt
fur StralRen- und Verkehrswesen, Bosserhof, — Programm zur Abschatzung der Verkehrser-
zeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung mit Excel-Tabellen, Gustavsburg 2018). Zuséatz-
lich liegen den Berechnungen allgemein gultige Kenndaten, Erfahrungswerte des Gutachters
und Informationen des Auftraggebers zu Grunde. Aus der geplanten Flachennutzung kann ein
daraus resultierendes Verkehrsaufkommen abgeschatzt werden. Dazu wird ein mehrstufiges
Verfahren verwendet, mit dem das téagliche Verkehrsaufkommen tberwiegend anhand einer
flachenbezogenen Prognose des Nutzeraufkommens ermittelt werden kann.

Die Wegehaufigkeit beschreibt das durchschnittliche Wegeaufkommen der Nutzerinnen und
Nutzer pro Tag. Anhand dieses Parameters kann die Gesamtzahl der Wege ermittelt werden,
die bezogen auf eine Flachennutzung durchgefuhrt werden.

Das Wegeaufkommen fiir die Beschaftigten- und die Kundenverkehre wird anteilig auf die ver-
schiedenen Verkehrsarten verteilt. Basierend auf den in anerkannten Berechnungsverfahren
angegebenen Bandbreiten der Anteile des Kraftfahrzeugverkehrs der einzelnen Nutzergrup-
pen werden u.a. unter Berlcksichtigung der ortlichen Verhéaltnisse spezifische Anteile festge-
legt. Anhand des Pkw-Besetzungsgrades wird dann die Anzahl der Pkw-Fahrten berechnet.
Der Pkw-Besetzungsgrad beschreibt die durchschnittliche Anzahl von Personen in einem Pkw
im flieBenden Kraftfahrzeugverkehr. Auf Grundlage der derzeit vorhandenen Annahmen zu
den Flachen und Einrichtungen (Stand: Juli 2019) und den Annahmen zum Modal Split erge-
ben sich die genannten zusatzlichen Kfz-Fahrten durch das neue Quartier in der Schlutuper
Stral3e.

7.4 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur

Die geplanten Nutzungen erfordern den Ausbau der technischen Infrastruktur in Bezug auf die
Versorgung mit Wasser, Strom, Telekommunikation, Energie usw. und die Entsorgung des
Schmutz- und Regenwassers. Konzepte hierzu werden im weiteren Verfahren bericksichtigt.

7.5 Auswirkungen auf Natur und Umwelt

Auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 35 westlich des Stral3enzuges werden neben der ge-
planten sozialen Nutzung (Hospiz und Palliativzentrum) auch Grinflachen angelegt, so dass
sich der Versiegelungsgrad des Bodens reduzieren wird.

Im Ostlich Bereich des geplanten Wohnquartiers und des damit verbundenen Ausbaus der
Schlutuper Straf3e ist eine Neuversiegelung durch Erschlieungsflachen und Gebaude zu er-
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warten. Durch die Aufgabe der Kleingartenanlage zugunsten von Wohnbebauung mit Erschlie-
Rungsflachen wird der Versiegelungsgrad deutlich ansteigen. Die allgemeine Bedeutung der
Flache fur den Naturschutz geht verloren. Fur den Plangeltungsbereich ergeben sich durch
Neuversiegelung entsprechende Eingriffe in den Boden von rund 53.501 m2. Diese sind Uber
den Kompensationspool der Hansestadt Libeck zu ersetzen.

Zu weiteren Auswirkungen der Planung auf die Umwelt einschlie3lich der Auswirkungen auf
den Menschen wird auf die diesbezlglichen Darlegungen des Umweltberichtes verwiesen.

7.5.1 Beriucksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote

Die Planung der Hansestadt Libeck zum B-Plan 07.32.00 Schlutuper Straf3e / Lauerhofer Feld
sieht fUr das Gebiet die Umwandlung der Kleingarten zu einem Wohngebiet sowie eines Con-
tainerdorfes bzw. ehemalige gewerblich genutzte Flache zu einem Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung Palliativzentrum und Hospiz vor. Zudem wird das Gebiet durch weitere
StralRen und Platze erschlossen.

Die Artenschutzprifung zeigt, dass im Zuge von Flachenrdumung (Gebaudeabrisse und Ro-
dungen von Gehoblzen, Baufeldfreimachung) artenschutzrechtliche Konflikte fir Amphibien,
Brutvogel- und Fledermausarten der Geholze und Gebaude zu erwarten sind.

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nach § 44 (1) BNatSchG kann durch
geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmalinahmen vermieden werden. Dazu zéhlen Rege-
lungen der Zeiten der Gehdlzrodungen und der Gebaudeabrisse. Weiterhin ist die Herstellung
kunstlicher Fledermausquartiere und Vogel-Nistkasten sowie die Neupflanzung von Gehdlzen
und Gehdlzstrukturen (Artenschutzrechtliche Ausgleichsmafinahmen) erforderlich. Zum Erhalt
des Lebensraumes des Kammmolches ist die amphibiengerechte Gestaltung der vorgesehe-
nen Grinstrukturen erforderlich.

Bei Umsetzung der vorgeschlagenen MalRnahmen kdnnen Verbotstatbestande des Arten-
schutzes vermieden werden und eine Ausnahme i.S. § 45 BNatSchG wird nicht erforderlich.

Um die Funktionsfahigkeit fur die Fledermause zu Beginn des Eingriffs war die Installation von
18 Spalten-/Hohlenk&asten zwingend erforderlich. Die Ersatzquartiere fir Fledermause wurden
im Frihjahr 2020 entlang des Geholzgurtels im Stiden und Osten aufgehangt

Im Friihjahr 2020 wurden ebenfalls 20 Nistkasten fir Meisen angebracht.

Daneben sind als Artenschutzrechtlicher Ausgleich fir Brutvégel 30 Kéasten fir Nischenbriter
und Hoéhlenbruter, 15 Nischenbriterkdsten (als Niststein zur Fassadenintegration mdglich)
und 15 Hohlenbriterkasten im gleichen Naturraum vorzusehen.

Als Artenschutzrechtlicher Ausgleich fir Gehdlzbriter ist fur wegfallenden Gehélzbestand ein
Ausgleich im im Verhaltnis der Flache 1:1 (qualitativ) zu schaffen und um Sukzessions- und
Brachestadien zu erganzen.

SchlieBlich ist eine Amphibiengerechte Gestaltung der Griinzonen fir die Zielart Kammmolch
im Gebiet und am Rande des Gebietes i.S. von Sommer- und Winterlebensraumen zu schaf-
fen.

Ein Ausgleich der Eingriffe in Flachen mit allgemeiner sowie besonderer Bedeutung fur Natur-
schutz ist im Plangeltungsbereich selbst aufgrund der dortigen wohnbaulichen Entwicklung
nicht moglich. Der Ersatz fur diese Eingriffe von rund 9 ha erfolgt darum Gber eine 13 ha grol3e
Flache an der Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Lubeck. Auf der Aus-
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gleichsflache sind beispielsweise folgende Malinahmen vorgesehen: Naturnahe Gewasser-
entwicklung, Entwicklung von Trockenrasen, Entwicklung von mesophilem Extensivgriinland
und Waldentwicklung.

7.5.2 Beriucksichtigung von Klimaschutzbelangen

Luftreinhaltung

Durch die geplanten Vorhaben im Plangeltungsbereich werden zusatzlicher Kfz-Verkehr er-
zeugt mit entsprechender Zunahme des Schadstoffausstof3es und 12 Baume gefallt mit ent-
sprechendem, jedoch nicht erheblichen Teilverlust der Luftfilterfunktion.

Mit der geplanten Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kleingartengelénde wird die geringe
bioklimatische Ausgleichsfunktion dieser Flache nicht erheblich beeintrachtigt, da im Wohn-
baugebiet eine zentrale Griinachse entwickelt wird, die randlichen Grinstreifen mit Gro3baum-
bestand und die dstlich angrenzenden Kleingartenanlagen erhalten bleiben und es sich bei
den sudlich und 6stlich angrenzenden Siedlungsgebieten um eher lockere Einfamilienhausbe-
bauung (Doppel- und Reihenhéauser) handelt.

Integrierte Lage

Durch die mogliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur kann die Erzeugung von Verkehr
minimiert werden. Die relativ kompakte Bauweise mit dem Verzicht auf freistehende Einfami-
lienh&user reduziert die Neuversiegelung im Verhéltnis zur Anzahl der Wohneinheiten.

Energetische Optimierung

Es ist vorgesehen ein umweltgerechtes Energiemanagement Uber stadtebauliche Vertrage
und/oder Kaufvertrage zu fixieren, die einen Mindeststandard beziiglcih der Warmedammung
sowie eine Versorgung uber ein ausschlie3lich aus erneuerbaren Energietrdgern - Sonnen-
einstrahlung und Erdwarme gespeistes Nahwarmenetz beinhalten.

Kompaktheit, Orientierung, Verschattung, Windschutz

Der stadtebauliche Entwurf ermdglicht in weiten Bereichen eine nord-sidliche Ausrichtung der
Gebaude, durch die aufgelockerte Hofstruktur ist eine gute Besonnung der Gebéude gegeben.
Der umgebende Bewuchs bildet einen geeigneten Windschutz.

Topografie / Kleinklima

Durch die mittig liegende 6ffentliche Grunflache und die randlichen teilweise in das Plangebiet
hineingezogenen Grinachsen weist die geplante Wohnsiedlung ein gutes Kleinklima auf.
7.5.3 Bericksichtigung des Hochwasserschutzes

Aufgrund der H6henlage von mindestens 11 m tGiber NHN sind MaRRnahmen zum Hochwasser-
schutz nicht erforderlich. Der Uberflutungsschutz gegen Starkregen erfolgt tiber die mittige
Grinachse.

7.6 Auswirkungen auf ausgetibte und zuldssige Nutzungen

Negative Auswirkungen, die ggf. entschadigungsrechtliche Anspriiche bewirken kdénnten, sind
nicht zu erwarten.
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8. Malnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes

Bodenordnung

Fiur die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden Mafnahmen nach dem
Baugesetzbuch erforderlich.

9. Finanzielle Auswirkungen
9.1 Ausgaben (Kosten und Finanzierung)

a) unmittelbare Kosten

Fur die Durchfihrung des konkurrierenden Verfahrens (stadtebaulicher Wettbewerb/ Gutach-
terverfahren) sind Kosten von 50.000 Euro entstanden.

Fur die Erstellung von Gutachten zu Energieversorgung, Larmschutz, Altlasten, Entwasse-
rung, Bodengutachten, Verkehr, Natur und Landschaft und Artenschutz sind Kosten von ca.
100.000 Euro entstanden.

b) mittelbare Kosten

Kosten fir MaRBnahmen, die fur die Umsetzung der Planung erforderlich werden. (Erschlie-
Rungspflicht bei Bebauungsplénen (§ 123 BauGB))

Fur die ErschlieBungskosten der internen RingerschlieBung, die dem geplanten Wohnquartier
zuzuordnen sind, wird ein Schatzwert von 8,7 Mio. Euro angenommen.

Die Kosten fir die Umgestaltung der Schlutuper Straf3e sind zwischen einem stadtischen An-
teil von 56%, einem Anteil fir das Wohnquartier von 32% und einem Anteil fir das geplante
Hospiz und Palliativzentrum von 12 % aufzuteilen. Der geschatzte Kostenrahmen wird im Zuge
der formlichen Behordenbeteiligung erganzt.

Die Kosten fiir die Herrichtung der 6ffentlichen Griinanlagen und die Durchfiihrung der Aus-
gleichsmafinahmen inklusive der Flachenbereitstellung werden im Rahmen der férmlichen Be-
hdrdenbeteiligung geschétzt.

Mit der Baureifmachung der Flachen (Roden, Abriss der ehemaligen Gartenlauben etc.) hat
der Bereich Wirtschaft und Liegenschaften die ,Koordinierungsbiro Wirtschaft Libeck GmbH*
(KWL) beauftragt. Die Kosten hierfur Gbernimmt der Bereich Wirtschaft und Liegenschaften.
Es ist geplant, auch die ErschlielBung des neuen Wohngebietes der KWL per Geschéaftsbesor-
gungsvertrag zu Ubertragen. Die Kosten hierfur Gbernimmt ebenfalls der Bereich Wirtschaft
und Liegenschaften (einschliellich Kosten fir Ausfiihrungsplanung, Ausgleich, anfallende
Personalkosten bei KWL etc.).

Fur die kinftige Unterhaltung der 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen gemaf Flachenbi-
lanz bendtigt der Bereich Stadtgriin und Verkehr zuséatzlich 0,63 Vollarbeitszeitkrafte.

9.2 Einnahmen (Bodenwertsteigerungen und Grundstiicksverkaufe)

a) Bodenwertsteigerungen stadtischer Flachen

Durch die Umwandlung einer als Kleingartenanlage genutzten Grunflache in Bauland wird eine
Bodenwertsteigerung erwartet.
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b) Verkaufe bzw. Verpachtung stadtischer Flachen im Zuge der Umsetzung der Planung

Die Vermarktung erfolgt durch den Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. Ein ggf. zu erwar-
tender Gewinnuberschuss verbleibt bei der Hansestadt Liibeck.

10. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten
10.1 Verfahrensibersicht

Aufstellungsbeschluss

Der Bauausschuss der Hansestadt Lubeck hat am 19.09.2016 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Schlutuper Strafl3e / Lauerhofer Feld sowie die Einleitung der zugehdrigen 127.
Anderung des Flachennutzungsplanes beschlossen.

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 3 (1) BauGB

Die Offentlichkeit wurde in der Zeit vom 06.12.2017 bis einschlieRlich 20.12.2017 durch Aus-
hang in R&umen der Bauverwaltung sowie in einer am 06.12.2017 Informationsveranstaltung
in den Gemeinderaumen der St Philippus Kirche Uber die Ziele und Zwecke der Planung und
deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. Wahrend der Aushangzeit sowie in der In-
formationsveranstaltung bestand zugleich Gelegenheit zur AuBerung und Erérterung.

Wahrend der Informationsveranstaltung und in den eingegangenen Stellungnahmen wurden
von Grundstiickseigentiimern und —Nutzern sowie Interessenten der geplanten Bebauung An-
regungen zur Planung vorgebracht, dabei wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die
Planung geauRert. Das Ergebnis der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung kann dem Auswer-
tungsbericht entnommen werden.

Beteiliqung von Kinder- und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche hatten im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung Gele-
genheit, sich tiber die Planung zu informieren und AuRerungen hierzu vorzubringen. Auf eine
Uber die allgemeine Information und Beteiligung hinausgehende besondere Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen wurde verzichtet, weil es sich bei der Bebauungsplanung gemaf
Baugesetzbuch um eine rein flachenbezogene Planung mit Nutzungszuweisungen fiir gegen-
einander abzugrenzende Flachen handelt. Die konkrete gestalterische Ausformung von Spiel-
platzen beispielsweise, die Gegenstand der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sein
konnte, wird im Detail nicht in der Bebauungsplanung geregelt, die Objektplanung erfolgt durch
die Fachbehorde (Bereich Stadtgrin und Verkehr) bzw. durch den Investor in Abstimmung mit
oder Stadt.

Friihzeitige Behdrdenbeteiligung gemaR § 4 (1) BauGB

Die friihzeitige Behotrdenbeteiligung gemal § 4 (1) BauGB fand vom 03.12.2018 bis zum
11.01.2019 statt. In den eingegangenen Stellungnahmen wurden Anregungen zur Planung
vorgebracht, dabei wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die Planung gedul3ert. Das
Ergebnis der friihzeitigen Behordenbeteiligung kann dem Auswertungsbericht enthommen
werden.

Beschluss Entwurfskonzept/ Gebrauchsanweisung

Das geplante Wohnquartier Lauerhofer Feld soll als Pilotprojekt hinsichtlich der Aspekte Kili-
maschutz und Anpassung an den Klimawandel entwickelt werden. Folgende Aspekte sind
diesbeziiglich besonders zu beriicksichtigten:
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e eine umweltgerechte Energieversorgung,

e ein Okologisch orientiertes Regenwassermanagement

e ein gerechtes, alle Verkehrsarten berticksichtigenden Mobilitatskonzept und
o die Forderung des nachbarschaftlichen Miteinanders.

Die sich hieraus ergebende stadtebauliche Planung wurde parallel zum Bebauungsplanver-
fahren in einer Gebrauchsanweisung fixiert, die u.a. Anlage zum Bebauungsplan werden soll.
Am 03.02.2020 wurde der stadtebauliche Entwurf samt Gebrauchsanweisung vom Bauaus-
schuss der Hansestadt Libeck einstimmig beschlossen.

10.2 Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634)

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3786)

¢ Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt
geandert durch Artikel 8 der Landesverordnung vom 16. Marz 2015 (GVOBI. S. 96)

¢ Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. |, S. 2542), zuletzt geédndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15.September 2017 (BGBI. | S. 3434)

e Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnhaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar
2010 (GVOBI. S. 301), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2016
(GVOBI. S. 162)

10.3 Fachgutachten

Zum Bebauungsplan wurden bisher folgende Gutachten erstellt bzw. fir den Bebauungsplan
mit Umweltbericht herangezogen:

o Verkehrskonzept, SHP-Ingenieure Stand Oktober 2020

o Energiekonzept Lauerhofer Feld — Teil 2 Energiestandard / Energieversorgung, KAplus
Stand 28.04.2020

e Energiekonzept Lauerhofer Feld — Teil 1 Festlegung der Varianten, KAplus Eckernforde
Stand 06.12.2019, Ergadnzung 05.03.2020

¢ Orientierende Untersuchung nach § 2 Nr. 3 BBodSchV — ehemalige Kleingartenanlage,
Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mucke GmbH, 10.12.2019

¢ Orientierende Untergrunduntersuchung, Ingenieurgesellschaft Possel und Partner GmbH
& Co. KG (IPP) Kiel, 09.08.2019

o Wasserwirtschaftlicher Begleitplan - Teil 1, Ingenieurgesellschaft Possel und Partner
GmbH & Co. KG (IPP) Kiel, 20.10.2020

e Artenschutzrechtliche Stellungnahme — Ersteinschéatzung -, BBS Buro Greuner-Ponicke,
Kiel, 08.02.2017

e Fachbeitrag Natur und Landschaft, Landschaftsarchitekten Brien, Wessel, Wernig, Lubeck,
15.10.2020

e Schalltechnische Untersuchung, Larmkontor GmbH Hamburg, 28.03.2018

Entwurf zur Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung geman § 3(2) / § 4 (2) BauGB / Stand: 20.10.2020 53



Begriindung Bebauungsplan 07.32.00 — Schlutuper Stral3e / Lauerhofer Feld -

Konkretisierung der Schalltechnische Untersuchung, Larmkontor GmbH Hamburg,
07.09.2020

e Topografisches Aufmal3, Hansestadt Liibeck, Stadtgriin und Verkehr, 18.10.2016

¢ Klimafunktionskarten mit Planungshinweisen fur die Hansestadt Libeck, Download vom
08.10.2018. http://www.unv.luebeck.de/klimaschutz/klimafunktionskarten.html

e Untersuchungen zur orientierenden Altlasten- und Baugrunderkundung, Gutachten Nr.
0912 120, Betriebsgeldnde des ehemaligen Autohauses Marli, Schlutuper Straf3e 35 in
Libeck. Sachverstandigen-Ring, Libeck, 08.03.2010

Anlagen:

o Entlassungsflachenkarte geschuitzter Landschaftsbestandteil Lauerhofer Feld (Anlage 1)

o Gebrauchsweisung / Nutzungskonzept fir die stadtebauliche Umsetzung des Wohnquar-
tieres (Anlage 2)

e Stadtebaulicher Entwurf zum Bebauungsplan (Anlage 3)

Libeck, den 20.10.2020
5.610 Bereich Stadtplanung und Bauordnung
5.610.2 /Ly
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Gebrauchsanweisung Neues Wohnquatrtier Lauerhofer Feld

Einleitung

Die Hansestadt Lubeck plant im Stadtteil St. Gertrud, Ortsteil Marli an der Schlutuper Strafl3e
die Entwicklung des neuen Wohnquartieres Lauerhofer Feld.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung dient der Erlauterung der Planung und der stadtebauli-
chen Qualitatssicherung bei deren Umsetzung. Sie befasst sich mit den Themen Stadtebau,
Gestaltung, Grunplanung, Regenwasserbewirtschaftung, Verkehr, Energie und Sozialplanung
sowie Klimaschutz bzw. Anpassung an den Klimawandel.

Die Gebrauchsanweisung wird als Anlage dem Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Straf3e /
Lauerhofer Feld sowie den stadtebaulichen Vertragen hinzugefugt.
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Stadtebau

Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Entwurfskonzept zeich-
net sich durch die Platzausbildung an der
St. Philippus Kirche aus, die hier ange-
dachte Unterbringung von Einrichtungen
wie Seniorenwohnen, Kita, Laden usw. un-
terstiitzen die Bildung einer guten Nachbar-
schaft im geplanten Wohnquartier. Die Ge-
baude an der Schlutuper Stral3e geben die-
ser ein stadtisches Gesicht und weisen
zum Schutz fir die Bewohner einen ruhigen
Innenhof auf.

Die Bebauung stuft sich zum Quartiersrand
hin ab, an dem Einfamilienhauser als Dop-
pel- und Reihenhauser vorgesehen sind.
Die Flachen des Wohnquartieres sind
durch einen Griinzug auf natirliche Weise
in zwei Bereiche gegliedert. Die mittige
griine Achse ist ein gutes Instrument zur
Identitatsstiftung im Quartier, sie ist in die
Hofstruktur mit ihren Wegeverknupfungen
einbezogen und erlaubt ein fuRlaufiges
Durchqueren ohne Unterbrechungen durch
Fahrverkehr. Die Flache hat eine hohe Be-
deutung fur die Erholung und das Land-
schaftsbild.

Auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 35
soll im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens sollen ein Hospiz und ein Palliativzent-
rum geschaffen werden. Die Nachbar-
schaftsbildung wird durch ein weitverzweig-
tes Wegenetz und den Quartiersplatz an
der St. Philippus Kirche unterstitzt.

Baufelder

Die Feingliederung des Wohnquartieres er-
folgt Gber die einzelnen Baufelder.

Die Baufelder werden entsprechend der Art
der Nutzung als allgemeine Wohngebiete,
Gemeinbedarfsflachen, Sondergebiete und
Gebiete fir die Ver- und Entsorgung geglie-
dert. Gegeniber dem Wohngebiet wird
westlich der Schlutuper Straf3e ein Hospiz
und Palliativzentrum geplant.
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Darstellung Baufelder

Die Adressierung des Geschosswohnungs-
baus im westlichen Teilbereich erfolgt von
der BlockauRenseite. Die Erschlielungs-
kerne sollen so realisiert werden, dass je-
weils auch ein Zugang zum Hof geschaffen
wird.

LarmschutzmaBnahmen

Auf das geplante Wohnquartier wirkt Larm
von der Schlutuper Straf3e ein. Um die da-
hinterliegende Bebauung abzuschirmen,
werden als erster Bauabschnitt entlang der
Schlutuper Strale zwei Baukoérper, die
straRenseitig eine H6he von vier Geschos-
sen aufweisen und die viergeschossige
Quartiersgarage errichtet. Fir die betroffe-
nen Gebdude sind besondere Schall-
schutzmalRnahmen erforderlich. So sollen
moglichst Raume wie Kuchen, Bader und
die Treppenh&user zur Straf3e hin orientiert
werden, wahrend Aufenthaltsraume an den
ruhigen Innenhofen liegen sollten.

Hoéhenentwicklung

Es soll ein Wohnquartier mit lebendiger At-
mosphére und einem menschlichen Mal3-
stab entstehen, daher ist fur die Geschoss-
wohnungsbauten eine maximale Hohe von
vier Geschossen (ca. 12 m) vorgesehen.
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Darstellung Geschossigkeit

Die Gebaudehohen stufen sich von der
viergeschossigen Bebauung an der
Schlutuper Stral3e Uber eine dreigeschos-
sige Bebauung im Bereich der zentralen
Grlinachse bis zu den zweigeschossigen
Doppelhdusern am Quartiersrand ab.

Loggien und Balkone

Die zulassige Tiefe der Mehrfamilienh&user
von max. 12 m darf fur Balkone um max.
1,0 m uUberschritten werden, um eine ge-
stalterisch ansprechende Fassadengestal-
tung zu gewabhrleisten. Um den hohen An-
sprichen zur flexiblen Benutzbarkeit des
Freibereiches gerecht zu werden, sind halb
eingezogene Balkone angedacht.

Staffelgeschosse

Auf den Geschosswohnungsbauten sind
teilweise Staffelgeschosse vorgesehen, die
Wohnungen mit groR3zligigen Dachterras-
sen ermdglichen. Die Ruckspriinge der
Staffelgeschosse werden im Detail defi-
niert.

Dachform und Dachnutzung

Um das Ziel einer klar ablesbaren Baukor-
per-Struktur zu unterstiitzen und eine opti-
male Ausnutzbarkeit der Sonnenenergie zu
gewabhrleisten sind im neuen Wohnquartier
nur Flachdacher zulassig. Aufgrund der Re-
tentionswirkung und der positiven Auswir-
kungen auf das Kleinklima sind die Dacher
extensiv zu begriinen und mit Solarthermie

und Photovoltaik zu versehen. Das Grin-
dach und die solaraktive Nutzung der
Dachflachen sind miteinander in Einklang
zu bringen. Die Solarmodule dirfen nicht
verschattet werden. Verschiedene Herstel-
ler bieten PV-Systeme an, die speziell fur
den Einsatz auf extensiv bepflanzten Grin-
dachern konzipiert sind.

Teilbereiche kodnnten alternativ auch ge-
meinschaftlich als Dachterrassen genutzt
werden.

Nutzungen

Das neue Quartier dient hauptsachlich der
Wohnnutzung. Neben  Geschosswoh-
nungsbau als Sozial-, Miet- und Eigentums-
wohnungen sind Einfamilienhauser in Form
von Reihen- und Doppelhdusern geplant.
Zur Erhdhung der Attraktivitat des Wohn-
guartieres sollen entsprechende Wohnfol-
geeinrichtungen (Kita, L&den, Nachbar-
schaftstreff usw.) vorgesehen werden.

Darstellung Nutzung

Die Erdgeschosszone des Wohngebaudes
am Quatrtiersplatz eignet sich besonders fur
Gastronomie, Dienstleistung oder einen
kleinen Laden zur Deckung des taglichen
Bedarfs wie einen Kiosk oder eine Backe-
rei. Ebenso sollten hier Raume flur soziale
und kulturelle Nutzungen z.B. ein Nachbar-
schaftstreff zur Verfigung gestellt werden.
Die vorhandene soziale Infrastruktur wird
durch eine weitere Kindertagesstatte am
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Quartiersplatz erganzt. Ostlich der Schlutu-
per Stral3e entsteht eine Pflegeeinrichtung
als Hospiz und Palliativzentrum.

Materialitat

Um den gestalterischen Zusammenhalt der
Bebauung innerhalb des neuen Wohnquar-
tieres sicherzustellen, wird die fir die Fas-
saden zulassige Farbgebung bezglich
Farbton, Sattigung und Intensitét definiert.
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Darstellung Beispiel Farbspektrum

Die endgultige Festlegung des Farbspekt-
rums erfolgt in Abstimmung mit einem noch
zu bestimmenden entsprechend fachkundi-
gen Design- oder Architekturbiro. Vor-
zugsweise sollten hochwertige Materialien
im neuen Wohnquartier verwendet werden.
Denkbar sind Fassaden sowohl aus Holz
sowie Lehm oder Klinker. Eine Fassaden-
bemusterung konnte die Entscheidungs-
grundlage bilden. Die kiinftigen Bewohne-
rinnnen bzw. Bauenden sollen die Mdglich-
keit haben sowohl zwischen 6kologisch als
auch konservativen Baumaterialien wahlen
zu konnen. Der gestalterische Zusammen-
hang, der auch die Identifikation der Be-
wohner mit ihrem Stadtteil unterstitzt, wird
durch das vorgegebene Farbspektrum er-
reicht. Lediglich fiir das Gebaude, welches
den Kirchplatz begrenzt, ist eine gelbe Klin-
kerfassade vorgeschrieben. Die Farb- und
Materialwahl bezieht sich auf das nahe ge-
legene Hochhaus und vermittelt das Er-
scheinungsbild des Eingangs in das neue
Wohnquatrtier.

Beziehung des Geschosswohnungs-
baus zum offentlichen Raum

Die Grundrisse sollen aus der jeweiligen
Lage im Quartier zum angrenzenden Frei-
raum hin entwickelt werden. Sie sind so zu
organisieren, dass ein grof3tmdglicher Bei-
trag zur Urbanitat und Belebung des offent-
lichen Raums geleistet wird. Die Zugangs-
bereiche dienen der Nachbarschaft als
Kommunikationsraum und Treffpunkt. Sitz-
gelegenheiten sind an diesen Stellen er-
winscht.

Nebenanlagen

Nebenanlagen sind jeweils als Teil der
Hauptgebaude zu verstehen. Ein Konzept
fur die Anordnung und Ausformung von Ne-
benanlagen als Gartenschuppen oder auch
Fahrradabstellanlagen ist fiir die einzelnen
Wohnhdfe zu erstellen. Sie sind im Umfang
so einzuschréanken, dass weder die Belich-
tung der angrenzenden Bebauung noch der
offene Charakter des Gartenhofs tiberma-
3ig beeintrachtigt wird.

Mit Ausnahme der am sudlichen und noérd-
lichen Plangebietsrand gelegenen Doppel-
hausgrundstticke ist die Lage der Mullsam-
melplatze mit den Entsorgungsbetrieben
abgestimmt. Das Abfallbeseitigungskon-
zept sieht Mullsammelanlagen in Form von
Unterflursammelbehaltern vor. Hier kbnnen
Abfallcontainer fur vier Sorten von Miull —
Papier-, Rest- und Biomiill, Wertstoffbehal-
ter - installiert werden. Die Regelung be-
dingt einen flachensparenden Umgang mit
den zur Verfligung stehenden Bauflachen
und beugt einer Uberfrachtung der Grund-
sticke mit Nebenanlagen vor. Lediglich
den Nutzern der o0.g. grof3eren Doppel-
hausgrundstiicke wird die Lage der Muill-
sammelbehélter freigestellt.
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Griingestaltung

Vorgarten
Die Vorgarten bilden den Ubergang zwi-

schen dem o¢ffentlichen StralRenraum und
dem privaten Wohnbereich. Es soll eine pri-
vat gestaltete begrinte Vorzone geschaf-
fen werden mit dem Ziel die Privatheit und
die Wohnqualitat im Erdgeschoss zu stei-
gern.

Im Bereich der Hauseingange sind Funkti-
onen wie Fahrradabstellanlagen oder Sitz-
gelegenheiten vorgesehen.

Eine gewiinschte Einfriedigung (Zaun) soll
mit Hecken aus einheimischen Pflanzen re-
alisiert werden. Diese dirfen eine maxi-
male Hohe von 1,2 m haben.

Sammelstellplatze und Miullstandplatze
sind zum offentlichen Raum mit blickdich-
ten, geschnittenen Hecken einzufrieden.

Wohnhofe

Die Gestaltung der Wohnhofe soll trotz ge-
teilter Baufelder eine zusammenhangende
Freiraumstruktur aufweisen, die den Aus-
tausch und die Kommunikation zwischen
den Bewohnern fordert.

Bepflanzung, Mulden, Spielangebote, Ne-
benanlagen und gemeinschaftliche Frei-
raume sind in einem Blockkonzept aufei-
nander abzustimmen. Dabei sollen die ver-
siegelten Flachen auf das Minimum redu-
Ziert werden.

In den Erdgeschosszonen befinden sich in-
dividuelle zugeordnete Privatgarten, die
eine Tiefe von 5 m erreichen und mit He-
cken einzufrieden sind.

Die empfohlenen Unterflurbehélter fur die
Entsorgung des Miills wirken sich positiv
auf das stadtebauliche Gesamtbild sowie
den AulRenbezug der Geschosswohnun-
gen aus.

~ D= = I
Darstellung exemplarisches Baufeld

Offentliche Griin-/ Platzflichen

Grundsatzliches

Die moderne Gartenstadt als Grundidee
des stadtebaulichen Entwurfes wird u.a.
durch die 6ffentlichen Raume der mittleren
Grunachse und des Kirchplatzes reprasen-
tiert. Auf dem stadtisch gestalteten Kirch-
platz soll sozialer Austausch und Kommu-
nikation stattfinden Die mittlere Griinachse
bildet als 6ffentlicher Raum das Ruckgrat
des Stadtquartiers. Sie hat einen 6kologi-
schen Wert und dient der Erholung und At-
traktivitatssteigerung. Hier schliel3t sich der
private Blockinnenraum als erweiterter Le-
bensraum flr die Bewohner an.

Wegenetz

Die Realisierung eines engmaschigen
Wegenetzes soll die Mdglichkeiten des so-
zialen Miteinanders gewahrleisten. Die
Hauptwegeverbindungen werden durch
Wege in der zentralen Griinachse und im
Grungurtel am Quartiersrand gebildet. Da-
neben durchziehen zwei in West/Ost-Rich-
tung verlaufende Wege, die entsprechend
im Bebauungsplan festgesetzt werden
(Verkehrsflache besonderer Zweckbestim-
mung — Fuf3gdnger und Radfahrer) das
Wohnquartier.
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Darstellung Wegenetz

AulRerdem konnen untergeordnete Wege-
verbindungen auf Privatflachen tber 6ffent-
liche Geh- und Leitungsrechte geschaffen
werden, teilweise laufen die Verknupfun-
gen Uber strallenbegleitende Fulwege.

Kirchplatz

Der Kirchplatz stellt eine Verknipfung zwi-
schen der bestehenden und der neuen Be-
bauung dar, wobei das Kirchengebaude als
optisches Bindeglied fungiert.

Direkt am Kirchplatz befinden sich soziale
Nutzungen wie die Kindertagesstatte und
der Nachbarschaftstreff, die Erganzung der
Nutzungen durch ein Café oder Bistro zur
Belebung des Platzes ist gewiinscht. Der
Quartiersplatz befindet sich zwischen der
St. Philippus Kirche und einem llI- bis V-
geschossigen Wohngebéaude, welches den
bewussten Einsatz von Strafen- und Platz-
fassade bedarf. Insbesondere die den Platz
abgrenzende Fassade braucht besondere
Aufmerksamkeit daher wird ein konkurrie-
rendes Verfahren beispielsweise in Form
eines Wettbewerbes zu Fassaden- und
Platzgestaltung empfohlen.

W Gebrauchsanweisung Neues Wohnquartier Lauerhofer Feld
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Darstellung Kirchplatz

Entwurfsgrundsétze Kirchplatz:
e Gute Zuganglichkeit
e Stadtischer Charakter
e Terrassenflachen fir Gastronomie
e Kita, Ladenlokale und Dienstleis-
tungseinrichtungen
¢ Nachbarschaftstreff

Zentrale Griinachse

Die zum Spazierengehen und Erholen ein-
ladende zentrale Griinachse teilt das
Wohnquatrtier in zwei Bereiche. Neben der
Aufenthaltsfunktion soll die Flache zur Ent-
sorgung des Regenwassers welches auf
den offentlichen Flachen anfallt aufnehmen
sowie kurzfristig als Stauraum fur Starkre-
genereignisse dienen. Waobei das anfal-
lende Regenwasser aus Sicherheitsgrin-
den eine Wassertiefe von 30 cm nicht Uber-
schreiten darf.

4

Sie bleibt als offentliche Griinflache in stad-
tischer Hand und soll gemeinsam mit den
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ErschlieBungsmalRnahmen durch den Er-
schlieBungstrager hergestellt werden. Die
angrenzenden Gartenflachen sollen die
Grlinachse optisch erweitern. Es sind di-
rekte Zugange zu den Wohnhéfen vorgese-
hen. Als Abgrenzung der Privatgarten und
als gestalterisches Element sind Laubhe-
cken vorgesehen. In die Grinflache werden
kleine abgegrenzte Platze zum Spielen o-
der Verweilen eingestreut.

Die Grinachse wird in ihrer Hohenentwick-
lung rinnenéhnlich ausgebildet und mit ein-
zelnen kleineren Baumgruppen gestaltet.
Die kreuzenden Hauptwege werden so ge-
plant, dass sie auch nach Starkregenereig-
nissen nutzbar bleiben.

Spielplatz Siiden

Der bestehende Spiel- und Bolzplatz im
Siudosten des Plangebietes wird in die Pla-
nung des neuen Wohnquartieres einbezo-
gen.

Spielplatz Norden

Ein zusatzlicher Spielplatz soll im Norden
innerhalb der geplanten Grinflache entste-
hen.

Grungiirtel Quartiersrand

Die Quartiersréander im Norden, Osten und
Suden sind durch bereits vorhandene
Grungurtel mit umlaufenden Wegen ge-
pragt, die an die Privatgarten der geplanten
Doppelhausbebauung angrenzen. Sie wer-
den in ihrem Bestand erhalten.

Innenbereiche der Baufelder

Neben den offentlichen Freiflachen sind
auch die privaten Gemeinschaftshofe als
aktive Freirdume entworfen und stellen ei-
nen intimeren Treffpunkt fiir die Bewohne-
rinnen eines jeweiligen Blocks dar.

Baumkonzept
Die bestehenden Baume der Baumallee an
der Schlutuper Strale werden durch

Neupflanzungen ergénzt. Der Erschlie-
Bungsring wird gepragt durch einseitig li-
near gepflanzte Einzelbdume, die hin und
wieder stral3enseitig verspringen.

Offentliche Verkehrsflichen

Die Nahmobilitait zu Ful3 oder mit dem
Fahrrad hat im Wohnquartier Lauerhofer
Feld Prioritat. Kraftfahrzeugverkehr ist auf
dem ErschlieBungsring vorgesehen, soll
aber sowohl fahrend als auch parkend den
StralRenraum nicht dominieren. Die Ver-
kehrsberuhigung erfolgt Gber die stral3en-
raumliche Gestaltung mit leichten Ver-
schwenkungen der Fahrbahn und wech-
selnden Baumreihen.

Darstellung Ausschnitt ErschlieRungsring

Mobilitat

Die Hansestadt Lubeck ist Mitglied im
Klimabiindnis und hat sich in dem Zusam-
menhang verpflichtet alle funf Jahre 10%
CO; einzusparen. Fur die Jahre 2010 —
2015 wurde eine Klimabilanz erstellt, die
aufgezeigt hat, dass sich im Bereich Ver-
kehr keine Verbesserungen beziglich des
Einsparens von CO; ergeben haben. Fur
den Klimaschutz im Stadtverkehr gibt es
also einen grof3en Nachholbedarf. Als ein
Baustein einer okologischen Mobilitat soll
das Carsharing zusammen mit elektronisch
unterstutzten Fahrradern und der Nutzung
der Stadtbusse vorangetrieben werden.
Das Baugebiet eignet sich auf Grund seiner
infrastrukturell guinstigen Lage gut fir ein
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Pilotprojekt in diesem Sinne. Im stadtebau-
lichen Entwurf wurde bereits ein entspre-
chendes Konzept mitgedacht und Carsha-
ring als wichtiger Baustein flr einen leis-
tungsfahigen umwelt- wie klimafreundli-
chen intermodalen Verkehr tber geplante
Mobilstationen bertcksichtigt. Die Integra-
tion von Carsharing in die geplante Wohn-
siedlung soll dazu beitragen den Stellplatz-
bedarf mittelfristig zu verringern und Poten-
ziale fur eine klimafreundliche ,Stadt der
kurzen Wege“ mit hoher Lebensqualitat zu
bieten. Die AulRenbereiche des Wohnquar-
tiers sollen durch die kinftig dort lebenden
Menschen und nicht durch das geparkte
Auto dominiert werden.

ErschlieBung

Schlutuper Stral3e

Das Wohnquartier wird von der Schlutuper
StralRe aus erschlossen, die in ihrem Aus-
baustandard an die geplante Nutzung an-
gepasst werden soll. Der fur die Libecker
Hauptstraf3en typische Alleecharakter wird
beibehalten bzw. wiederhergestellt. Es
werden beidseitig Ful3- und Radwege vor-
gesehen.

RingerschlieRung Wohnguartier

Die innere ErschlieBung des Wohnquartie-
res erfolgt Uber eine RingstralRe. Stichstra-
Ben mit raumgreifenden Wendeanlagen
werden dadurch vermieden und die Er-
schlieBungsflachen bei einem hohen Er-
schlielBungskomfort reduziert, die Hausein-
gange sind maximal 60 m von der Stral3e
entfernt.

Durch die Dimensionierung, die Flachen-
aufteilung, den Materialeinsatz und den Be-
wuchs der Ringstral3e soll die Aufenthalts-
qualitat erhoht und damit zur vermehrten
Nutzung der Wege zu Ful3 und mit dem
Fahrrad angeregt werden.

Die Ausbildung der RingstraRe schafft
durch die Anpflanzung von Baumreihen
und den Ausschluss von StraRenrandpar-
ken (Ausnahme Schwerbehinderte) eine

angenehme  Wohnquartiersatmosphére.
Der Wohncharakter wird zu dem durch die
Hervorhebung der Bereiche in denen Ful3-
ganger und Radfahrer die Stral3e queren
sowie mit Halteerlaubnisse fiir Be- und Ent-
ladevorgénge gestarkt.

Radverkehr

Der Radverkehr wird im Wohnquartier auf
der Fahrbahn gefuihrt, daneben sind die
Hauptwegebeziehungen in den Griunfla-
chen und Uber den Platz fur den Radver-
kehr nutzbar. An der Schlutuper StralRe
wird der Radverkehr neben der Fahrbahn
getrennt vom motorisierter Individualver-
kehr (MIV) auf einem Radweg geflhrt.

Der Raumbedarf auf den sonstigen Wegen
fur Lastenfahrrader und Fahrradanhanger
wird durch die festgesetzten Breiten von
3,5 m angemessen beriicksichtigt.

Fahrradabstellanlagen

Die Fahrradstellplatze sind vorzugsweise
ebenerdig, jeweils unmittelbar vor den
Hauseingéngen in offenen Abstellanlagen
und in Uberdachten Abstellanlagen im Inne-
ren der Gebaude bzw. in den Wohnhofen
unterzubringen. Der Zugang zu Fahrradab-
stellanlagen Uber Treppen ist nicht zulds-
sig.

Im 6stlichen Bereich kénnten in den Stell-
platzanlagen fur die Reihen- und Doppel-
hauser moderne Fahrradschuppen inte-
griert werden. Vorlagen zum Modell kbnnen
im Rahmen der Ausschreibung festgelegt
werden.

Quartiersgarage

Die erforderlichen Stellplatze sollen in einer
Quartiersgarage untergebracht werden.

In der Hauptsache dient die Quartiersga-
rage der Unterbringung der bauordnungs-
rechtlich erforderlichen Stellplatze des
westlichen Teilbereiches des Wohnquatrtie-
res. Die Entfernung zwischen Wohnung
und Quartiersgarage reicht von 25m bis
150m und kann somit als angemessen ein-
gestuft werden.
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Der Stellplatzbedarf fiir die Einfamilienh&u-
ser wird auf den Grundsticken bzw. auf
Sammelstellplatzen untergebracht. Dane-
ben ergibt sich Nachfragepotenzial fir
Zweitautos und von den Besuchern der so-
zialen Nutzungen wie Kirche, Kita, Hospiz
und Palliativzentrum und Sportverein. Die
Akzeptanz der Entfernung wird durch at-
traktive Wegeverbindungen erhoht.

Die Nutzung der Quartiersgarage konnte
durch zusatzliche Angebote wie Uber-
dachte Fahrradabstellanlagen, Verleih von
Lastenfahrrader bzw.-karren, Postdepot o-
der Vermietung von Lagerraumen (Stora-
ges) gesteigert und gleichzeitig die Klima-
freundlichkeit des Quartiers gefordert wer-
den.

Darstellung Quartiersgarage

Telekommunikationseinrichtungen

Fur die Glasfaserinfrastruktur sind in den
Gebéauden Leerrohre vorzusehen. Die ge-
planten Straf3en und Wege werden so ge-
plant, dass sie fir den Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes genutzt werden
kénnen, dabei sind ggf. Leitungsrechte zu-
gunsten des Leitungstragers zu beriick-
sichtigen. Die Abstimmung der Lage und
der Dimensionierung der Leitungszonen er-
folgt in Koordinierung mit den Tiefbauarbei-
ten fur den Stral3enbau durch den Erschlie-
Bungstrager.

Regenwasserbewirtschaftung

Regenwassermanagement

Im verkehrsberuhigten Bereich des Er-
schlieBungsringes soll ein zur Ableitung
des Wassers nutzbares geeignetes Stra-
Renprofil zum Einsatz kommen. Das Nie-
derschlagswasser wird durch parallel zur
Fahrbahn verlaufenden Rinnen zu Versi-
ckerungsmulden in der mittleren Grin-
achse abgeleitet. Die Entwasserungstrasse
zum Transport des Regenwassers in der
mittleren Grinachse soll als besonderes
Gestaltungselement berlcksichtigt werden.
Zusatzlich dient das StraBenprofil als Re-
tentionsflache, Uber die Querneigung der
Stral3e wird Uberschiissiges Wasser zu Re-
tentionstiefbeeten geleitet. Durch die (teil-
weise) offenen Systeme soll das Thema
Regenwasser und Wasserhaushalt den
Bewohnern nahergebracht. Zusatzlich tra-
gen offene Systeme zu besseren klimati-
schen Bedingungen im innerstadtischen
Bereich bei. Die Elemente zum Ruckhalt
des Wassers kdonnen die Retentionsgriin-
dacher, die Sammelstellplatzanlagen bei
Bedarf mit entsprechenden unterirdischen
Fullkorpern, Retentionstiefbeete (Retenti-
onstiefbeete liegen unter dem Straf3enni-
veau und werden durch Schlitzborde mit
Uberschissigem Wasser von der Fahrbahn
beschickt), Retentionsbaumscheiben, Re-
tentionsrinnen, Rigolen in der mittigen
Grunachse sowie ein Retentionsstraf3en-
profil sein.

Generell ist es vorgesehen im Plangebiet
auf den Gebauden Retentionsgriindacher
anzulegen.

Die Abwasserbeseitigungspflicht, fur die
privaten Grundstlicke soll auf die Grundstu-
ckeigentiimer Ubertragen, da héhenméaRig
kein Anschluss an das offentliche Netz
moglich ist. Zur Grundstucksentwéasserung,
welche vorrangig die Dachflachen betrifft,
ist ein unterirdisches Rigolen-System denk-
bar.
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Rickhaltung:
Durch einen hohen Grinflachenanteil, Re-

tentions-Griindacher, den wasserdurchlas-
siger Ausbau von Stellplatzen und Grund-
stiickszufahrten, die Anlage von Retention-
stiefbeeten sowie die Fassadenbegriinung
wird der Oberflachenabfluss reduziert und
damit die Versickerungs- sowie die Ver-
dunstungsrate erhoht. Der Erhalt einer ho-
hen Verdunstungsrate wirkt sich positiv auf
das stadtische Klima aus und wirkt im Som-
mer einer Uberhitzung entgegen.

Oberflachenentwasserung:

Der Grinstreifen in der Mitte des Gebiets
dient als multifunktionale Flache. Er verbin-
det die Regenwasserentwasserung mit ei-
ner hochwertigen Aufenthaltsqualitat fur die
Bewohner. Es wird eine Art ,Flusslauf‘ als
Mulde ausgebildet, gewiinscht sind dabei
u.a. Wasserspielplatze fir Kinder. Die
Spielplatze fuhren das Wasser in gepflas-
terten Rinnen zu Wasserspielgeraten, wie
Schrauben und Becken, von den Spielplat-
zen lauft das zugeleitete Regenwasser
dann weiter zum Versickern in die angren-
zenden Mulden.

Uberflutungsvorsorge im Starkregenfall

Die mittige Gruinachse dient als Notwasser-
weg, bei Uberlastung darf max. einmal jahr-
lich Regenwasser in den angrenzenden ge-
schitzten Landschaftsbestandteil eingelei-
tet werden. Die vorhandenen Ful3wege

sind so anzulegen, dass im Fall eines sol-
chen Regenereignisses keine Einschran-
kung der Benutzbarkeit der Wegebezie-
hung entsteht.

Energiekonzept

Im Wohnquartier Lauerhofer Feld soll ein
umweltfreundliches Gesamtkonzept Ener-
gie umgesetzt werden. Die Energieversor-
gung soll die Zielstellung der Umwelt-
freundlichkeit und Minimierung der COo-
Emissionen verbunden mit Wirtschatftlich-
keit und einer langfristigen Versorgungssi-
cherheit erftllen.

Energetische Vorgaben Gebaude

Der Dammstandard /Primarenergiebedarf
wird mindestens an die Forderbedingungen
eines KFW Effizienzhauses 55 angelehnt.
Durch die zusatzliche Foérdermdglichkeit
verbessert sich die Wirtschatftlichkeit fir die
Investoren und Eigentiimer bei gleichzeitig
hochwertigem Energiestandard und guter
baupraktischer Umsetzbarkeit.

Um regenerative Energien sinnvoll zu nut-
zen wird die maximale Vorlauftemperatur
der Heizung begrenzt (Maximum 40°C, Op-
timal 30°C). Flachenheizungen wie Wand-,
oder FuBbodenheizungen werden fir die
Umsetzung empfohlen.

Die Bellftung der Gebaude ist frei wahlbar,
empfohlen werden hybride LUftungssys-
teme als Kombination aus natirlicher und
mechanischer Liftung mit Warmertickge-
winnung.

Energieversorgungskonzepte
Um die nachhaltige Sicherung einer um-
weltvertraglichen und  wirtschaftlichen
Energieversorgung unter Bericksichtigung
maoglicher EnergieeffizienzmalRnahmen zu
erreichen, wurde das fachlich qualifizierte
Ingenieurbiro KAplus aus Eckernforde mit
der Erstellung eines Energiekonzeptes be-
auftragt. Aus dem Energiekonzeptes ergibt
sich
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die Empfehlung ein kaltes Nahwarme fir
die Gebaude mit einer zusatzlichen Pellet-
anlage fir die geplante Pflegeeinrichtung
vorzusehen. Mit der kalten Nahwéarme kon-
nen die Uberwiegenden Energiemengen
Uber dezentralen Warmepumpen vor allem
im Niedertemperaturbereich bereitgestellt
werden. Die potentiellen Warmequellen soll
Erdwarme genutzt werden. Uber das kalte
Nahwéarmenetz ist auch eine effiziente Kal-
tebereitsstellung moglich. Ein zusatzlicher
Pelletkessel im Pflegegebaude bedient die
dort erwarteten Hochtemperaturanforde-
rungen und kann im Extremfall zusatzlich
das kalte Nahwarmenetz regenerieren.

Bei dieser Art der Warmeversorgung erge-
ben sich folgende Vorteile: Die CO2-Bilanz
2050 kann ein Einsparpotential von 93%
gegenlber dem gesetzlichen Standard auf-
weisen. Der Komfort fur die Nutzer ist hoch,
der Warmepreis vor allem bei Nutzung von
guartiereigenem PV-Strom und netzdienli-
cher Verschiebung von Energiemengen
langfristig gering. Die Investitionskosten
konnen durch unterschiedliche Forderun-
gen reduziert werden.

Zur regenerativen Stromerzeugung vor Ort
werden die begrinten Dachflachen mdg-
lichst maximal mit aufgestéanderten Photo-
voltaik-Modulen genutzt. Eine quartiersei-
gene Energieversorgung (teilweise) inklu-
sive eingebundener E-Mobilitat und War-
meversorgung wird so moéglich. Durch den
kombinierten Griindach und PV-Ansatz ha-
ben die Dachflachen einen relevanten
Mehrfachnutzen (Stromerzeugung, Le-
bensraum, verbessertes Mikroklima, Nie-
derschlagsaufnahme).

Elektrische Warmepumpen bilden mit Blick
auf die Energiewende hin zu griinem Strom
und der PV-Anlage vor Ort einen weiteren
Kern des Konzeptes.

Aufgrund der innovativen Konzeptansatze
sind verschiedene Forderungen denkbar,

die zu relevanten Kostenreduktionen fth-
ren (KfW, BAFA Warmepumpen, BAFA
Warmenetzsysteme 4.0).

Energetische Vorgaben

Der Dammstandard /Primarenergiebedarf
wird mindesten an die Forderbedingungen
eines KFW Effizienzhauses 55 angelehnt.
Die maximale Vorlauftemperatur der
Raumheizwarme soll 40°C betragen, ideal
sind Flachenheizungen wie Wand- oder
Fubodenheizungen. Die Beliftung der
Gebaude ist frei wahlbar, bewahrt haben
sich hybride Liftungssysteme als Kombi-
nation aus naturlicher und mechanischer
Luftung.

Versorgungsvarianten
Folgende Varianten werden konkret tiefer-
gehend betrachtet.

Darstellung Energiekonzept

Die Nutzung der Energie aus Photovoltaik
kann uber ein Mieterstrommodell erfolgen.
Mit dem im 2017 eingefiihrten Mieterstrom-
gesetzt hat die Bundesregierung die Forde-
rung von Mieterstrom aus Solaranlagen er-
mdoglicht. Solarstrom wird dazu nicht nur bei
der Einspeisung in das offentliche Strom-
netz gefdrdert, sondern auch wenn er an
Mieter in einem Wohngebaude geliefert
wird.
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Soziale Infrastruktur

Wohnungsbau

Mindestens 50 % der Bruttogeschol3flache
des GeschoRwohnungsbaus wird als Miet-
wohnungsbau und mindestens 30 % als so-
zialer Wohnungsbau realisiert.

Fur den Geschosswohnungsbau sollen Ge-
meinschaftsrdume bereitgestellt werden,
um beispielweise Quartiersversammlungen
durchfuhren oder Kurse im Gesundheits- o-
der Kultursektor vor Ort anbieten zu kon-
nen.

Kindertagestatte

Sudostlich der St Philippus Kirche wird eine
zusatzliche 3-4gruppige Kindertagesstatte
(Kita) realisiert.

Senioreneinrichtung

Am Quatrtierplatz sollte die Unterbringung
einer Seniorenwohnanlage mit der Pra-
misse ,Alter werden — aber im Quiatrtier blei-
ben“ geprift werden. Es geht um die Ent-
wicklung einer Wohneinrichtung mit Ser-
viceangeboten, die im angestammten
Wohnumfeld Lebensqualitat im Alter, sozi-
ale Teilhabe sowie gesundheitliche und
pflegerische Versorgung zusammenfihrt.
Die angegliederten Einrichtungen wie Fri-
sor, FuBpflege, Café usw. wirden zur Be-
lebung des Platzes beitragen. Die Néhe zur
Kita ist ausdricklich erwiinscht.

Hospiz und Palliativzentrum

Auf dem Grundstiick Schlutuper Straf3e 35
ist die Realisierung eines Hospiz- und Pal-
liativzentrums vorgesehen in Kooperation
mit:

o Vorwerker Diakonie gGmbH, 12 stationdre Hospiz-

platze,

e Palliativnetz Travebogen gGmbH, Tageshospiz, Be-
ratungsambulanz, ambulanter Pflegedienst, Akade-
mie

e der Libecker Hospizbewegung e.V., Geschaftsstelle,
Schulungsréume,

¢ Die Muschel e.V., Begegnungsstatte des ambulanten
Kinder- und Jugendhospizdienstes.

Realisierung

Angedacht ist die Vermarktung der Grund-
stucke durch den Bereich Liegenschaften:
Aus stadtplanerischer Sicht ist es win-
schenswert, wenn Kriterien wie die Ein-
stiegsmiete oder die Festlegung eines
Wohnungsmix aus Mietwohnungsbau, so-
zialem Wohnungsbau sowie seniorenge-
rechtem Wohnen bericksichtigt wirden.
Die VerauBerung der Einfamilienhauser
(Doppelhauser) sowie der Reihenhaus-
grundstiicke soll an Baugemeinschaften
z.B. in Form einer GbR oder Bautrager er-
folgen.

Eine Direktvermarktung bedingt, dass die
Grundstiicke vorab erschlossen werden
mussen. Mit der Realisierung der Erschlie-
Bung soll die KWL GmbH beauftragt wer-
den.

Aufgestellt:
5.610 Stadtplanung und Bauordnung,
5.610.4 Ly
20.10.2020
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	Teil B - Text
	Stand: 26.10.2020
	I. Planungsrechtliche Festsetzungen
	1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 5 unzulässig. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)
	1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzulässig.
	1.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-8, WA-9, WA-10, WA-11, WA-12, WA-13, WA-14 und WA-15 sind Anlagen für sportliche Zwecke nur ausnahmsweise zulässig.
	1.4 In Allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 sind Räume für freie Berufe nur ausnahmsweise zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)
	1.5 Im Sonstigen Sondergebiet mit der Bezeichnung SO-1 wird die Nutzung „Zentrum für Hospizarbeit und Palliativmedizin“ festgesetzt, zulässig sind Patientenzimmer, bzw. Bettenplätze und dafür notwendige Räume für die medizinische Betreuung sowie Aufen...
	1.6 Im sonstigen Sondergebiet mit der Bezeichnung SO-2 wird die Nutzung Parkhaus festgesetzt, zulässig sind Park- und Stellplätze, Lagerräume für das ausschließlich dem Quartier zugeordnete Postdepot sowie mit der Nutzung verbundene Verwaltungs-, Büro...
	1.7 Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kirchliche Einrichtungen“ sind Einrichtungen für seelsorgerische, soziale und kulturelle Zwecke zulässig.
	1.8 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte ist eine Kindertagesstätte sowie ausnahmsweise untergeordnet Einrichtungen für soziale und kulturelle Zwecke zulässig.
	1.9 In der öffentlichen Grünanlage mit der Bezeichnung ÖG 1 sind auch Anlagen zur Regenwasserbeseitigung zu lässig

	2 Nebenanlagen
	2.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 sind Müllabstellanlagen außerhalb der für Müllsammelplätze festgesetzten Flächen unzulässig.
	2.2 In den allgemeinen Wohngebieten ist innerhalb der privaten Erholungsgärten je Garten (nur) ein Geräteschuppen mit einer Grundfläche von jeweils höchstens 10 m² Grundfläche zulässig.

	3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	3.1 Innerhalb der Wohngebiete WA-1 bis WA-15 sowie des Sondergebietes SO-2 und der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kindergarten/Kindertagestätte ist der Bau von Kellergeschossen nicht zulässig.   (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 5 BauNVO)
	3.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-12, WA-13 und WA-14 darf die GRZ für Grundstücke ohne Grenzabstand (Mittelhaustypen) um bis zum Wert 0,5 überschritten werden. Die Breite der einzelnen Grundstücke bzw. Reihenhäuser muss minde...
	3.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA-1 darf die in der Baunutzungsverordnung § 17 genannte Obergrenze der GRZ um bis zum Wert 0,5 und die GFZ bis zum Wert 1,6 überschritten werden. (§17 (2) BauNVO)
	3.4 In den allgemeinen Wohngebieten innerhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplanes sind Nichtvollgeschosse als Staffelgeschosse oberhalb des obersten zulässigen Geschosses nur auf den folgenden Bauflächen zulässig:  Im allgemeinen Wohngebiet W...
	3.5 Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Auch die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen sind einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich...
	3.6 Überdachte Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, sind in einem Abstand von weniger als 20,0 m von der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs unzulässig.

	4 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)
	4.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-12, WA-13 und WA-14 ist maximal eine Wohneinheit je Doppelhaushälfte bzw. Reihenhaus zulässig.
	4.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 sind maximal zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte zulässig.

	5 Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen (§ 12 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)
	5.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, sowie der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte sind Stellplätze nur innerhalb der Quartiersgarage zulässig.
	5.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 sind Stellplätze nur innerhalb der zugeordneten Sammelstellplatzanlage zulässig.
	5.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA-2, WA-6, WA-7, WA-11 und WA-15 ist maximal ein Stellplatz je Doppelhaushälfte auf dem Grundstück zulässig.
	5.4 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Pflegeeinrichtungen sind maximal 40 Stellplätze für Patienten, Beschäftigte und Besuchezulässig.
	5.5 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkhaus dürfen nur Stellplätze und Parkplätze untergebracht werden, die im Zusammenhang mit den im gesamten Bebauungsplangebiet zulässigen Nutzungen stehen sowie ausnahmsweise Stellplätze für die Sportnutzu...

	6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
	6.1 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL-1 ist mit einem Gehrecht und einem Leitungsrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der anliegenden Grundstücke und der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten. Das Leitungsrecht umfasst di...
	6.2 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL-2 ist mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Bei der Ausführung des Gehrechtes können geringfügige Abweichungen von der in der Planzei...

	7 Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
	7.1 Anstelle von Gemeinschaftsstellplätzen können auch überdachte Gemeinschaftsstellplätze als Carports errichtet werden. Dies betrifft jeweils nur die gesamte Anlage.
	7.2 Die Flächen G-Abfall sind Gemeinschaftsaufstellflächen nur für unterirdische Abfall- und Wertstoffbehälter. Außerhalb dieser Fläche sind in den Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9, WA-10, WA-12, WA-13 und WA-14 Aufs...

	8 Pflanz- und Erhaltungsbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)
	8.1 Auf den Baugrundstücken innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung WA-1, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-9 und WA-10 ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemess...
	8.2 Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind an der Schlutuper Straße mindesten 16 Alleebäume (Tilia Cordata) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen.
	8.3 Im Straßenraum der geplanten Ringstraße sind mindestens 17 großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen.
	8.4 An der nördlichen Grundstücksgrenze der allgemeinen Wohngebiete WA-6 und WA-15 ist eine min. 1,20 m hohe Hecken aus heimischen Laubhölzern zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
	8.5 Die gemeinschaftlichen Stellplatzanlagen sind von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimischen Laubgehölzen einzufassen. Für Zufahrten und Zugänge darf die Hecke auf maximal 4 m Länge unterbrochen werden. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.
	8.6 Die Müllsammelplätze sind an mind. 3 Seiten von mind. 1,20 m hohen Hecken aus heimischen Laubhölzern einzufassen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten.
	8.7 In den allgemeinen Wohngebieten WA-1 bis WA-15 und in den Sondergebieten SO-1 und SO-2 sind Dachflächen des jeweils obersten Geschosses als Retentionsgründächer auszubilden und mit einem 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau und einem künst...
	8.8 Die Wandflächen der Quartiersgarage sind an mind. zwei Seiten durch geeignete Bepflanzung zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

	9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	9.1 Die Ausgleichsfläche an der Grinau aus dem Kompensationspool der Hansestadt Lübeck mit dem Entwicklungszielen mesophiles Extensivgrünland, Sukzession und Gehölz in der Gemarkung Niendorf Moorgarten, Flur 4, Flurstück 10, 41 tlw. und 41/11 tlw. und...
	9.2 Oberirdische Park- und Stellplätze sowie die Zuwegungen auf den Baugrundstücken sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Auch Wasser- und Luftdurc...
	9.3 Zur Aufnahme von Regenwasser, zur Begrünung und Gliederung sind innerhalb der Verkehrsfläche auf 50 m Länge mind. ein Retentionstiefbeet vorzusehen. Die Tiefbeete sind so anzulegen, dass ein Befahren nicht möglich ist.

	10 Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	10.1 Durch eine geeignete Grundrissgestaltung sind die Aufenthaltsräume der allgemeinen Wohngebiete innerhalb des Bereiches zwischen der Schlutuper Straße und der in der Planzeichnung dargestellten Isophone-Linie mit Überschreitung der Orientierungswe...
	10.2 In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA-1, WA-4 und WA-5 ist an den gekennzeichneten Fassaden mit Überschreitungen des Richtwertes der TA-Lärm von 40 dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung sicherzustellen, dass dort ...
	10.3 Innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung SO-1 – Pflegeeinrichtung sind aufgrund der Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts durch eine geeignete Grundrissgestaltung die Aufenthaltsräume de...
	10.4 Innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung SO-1 – Pflegeeinrichtung - ist die südliche zur Tankstelle orientierte Fassade durch verglaste Elemente vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen so auszuführen, dass für den Außenbereich insgesamt ei...
	10.5 Die Außenfassaden innerhalb des Sondergebietes mit der Bezeichnung SO-2 – Quartiersgarage sind aus Schallschutzgründen zu den südlich und westlich gelegenen Wohngebäuden mit einer mindestens zu 60 % geschlossenen flächigen Verkleidung zu versehen...

	II. Baugestalterische FestsetzungeN
	1 Gebäudegestaltung und Dachaufbauten
	1.1  Die Hausfassaden innerhalb der allgemeine Wohngebiete sind in hellen Farben des Farbspektrums rotbraun bis gelb und weiß bis grau auszuführen.

	2 Einzäunung
	2.1 Einzäunungen im Plangeltungsbereich dürfen maximal eine Höhe von 1,50 m aufweisen und müssen als Hecken aus heimischen Laubgehölzen ausgeführt werden, an deren Innenseite ein Maschendrahtzaun errichtet werden darf.

	3  Werbeanlagen
	3.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
	3.2 Werbeanlagen sind zum öffentlichen Raum hin nach Lage, Größe, Form und Material so zu wählen, dass die architektonische Gestaltung der Fassaden ergänzt wird.
	3.3 Werbeanlagen dürfen nur soweit in Erscheinung treten, dass das Straßenbild nicht gestört wird.
	3.4 Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist so auszuführen, dass sie sich dem Umgebungslicht (öffentliche Beleuchtung) nach ihrer Beleuchtungsstärke unterordnet.

	1 Ersatz des Bebauungsplanes 07.08.00 – An der Medebek -
	1.1  Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bauplanungs- und baugestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 07.08.00 – An der Medebek – außer Kraft.
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